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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Versorgungssituation der rund drei Mio. Beamtinnen und Beamten,
Versorgungsempfänger und deren Hinterbliebenen hat sich in den
 vergangenen Jahren mehrfach verschlechtert. Der Gesetzgeber hat mit
 sogenannten Reformmaßnahmen  teilweise gravierende Einschnitte in
Besoldung und Versorgung vorgenommen.
Auch im öffentlichen Dienst erkennen immer mehr Beschäftigte, dass
 private Vorsorge unverzichtbar ist. Dennoch haben viele Beamtinnen und
Beamte noch keinen  „Riester-Vertrag“ abgeschlossen und  verzichten auf
erhebliche finanzielle Vorteile der staatlichen Förderung. In  diesem  Ratgeber informieren wir Sie
auch über die staatliche Zulagenförderung.
Durch zahlreiche Neuregelungen in den letzten Jahren ist das Versorgungsrecht immer schwerer
durchschaubar geworden. Nicht zuletzt deshalb haben wir den Ratgeber  aktualisiert und neu auf-
gelegt. Unser besonderer Dank gilt den Autoren dieser  Neuauflage. Insgesamt ist es ihnen gelungen,
eine schwierige Rechtsmaterie fachlich korrekt, aber in verständlicher Sprache aufzubereiten.
Mit der Föderalismusreform ist das Auseinanderbrechen des bislang bundeseinheitlichen
 Beamtenversorgungsrechts eingeleitet und die Kompetenz jeweils auf den Bund und die Länder
bezüglich „ihrer“ Versorgungsempfänger aufgeteilt worden. Dennoch ist das hier im Fachteil
 dargestellte und im Kapitel „Rechtsvorschriften“ abgedruckte Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG,
Stand 31. August 2006) mit seinem wesentlichen Regelungsinhalt noch maßgebliches Recht für die
Mehrzahl der Beamten im Ruhestand und deren Hinter bliebene.
Der Bund hat durch das Dienstrechtsneuordnungsgesetz bedeutsame  Änderungen im Beamten-
versorgungsrecht durchgeführt. Das aktuelle BeamtVG des Bundes finden Sie daher ebenso wie
das bisherige,  einheitliche Beamtenversorgungsgesetz vor der Föderalisierung im Anhang. Auf letz-
terem Gesetz setzen die im Kapitel „Aktuelles aus Bund und Ländern“ skizzierten Abweichungen in
den Ländern auf. Auch wenn einige Länder zwischenzeitlich eigenständige Beamtenversorgungs-
gesetze für die jeweiligen Landes- und Kommunalbeamten verkündet haben – welche sich in den
wesentlichen Grundlagen,  Begrifflichkeiten und Berechnungsmethoden eng an das bisherige Recht
anlehnt – ist zu erwarten, dass in den kommenden Jahren in allen Gebiets körperschaften die maß-
geblichen Grundzüge und gesetzlich tradierten Regelungsinhalte des im Ratgeber erläuterten Beam-
tenversorgungsrechts weitest gehend erhalten bleiben.
Unter www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de finden Sie weitere
 Informationen zum Thema. Dort halten wir auch die  Vorschriften zur Beamtenversorgung in den
Ländern bereit.
Der Ratgeber kann nicht jeden Einzelfall behandeln oder über Ihre ganz individuelle
 Versorgungssituation aufklären. Das können jedoch die Selbsthilfeeinrichtungen, die sich im
 Deutschen Beamtenwirtschaftsring e. V. (DBW) zusammengeschlossen haben. Sie verfügen über
umfassende Kompetenz und bieten schon seit Jahrzehnten vorteilhafte Angebote für Deutschlands
öffentlichen Dienst.
Trotz aller Sorgfalt, um die wir uns bemüht haben, sind Fehler nicht ganz auszu schließen. Sollten
Sie Mängel entdecken oder aber Änderungen und Ergänzungen vorzuschlagen haben, schreiben
Sie uns. Ihre Mithilfe wird belohnt: Alle Einsender, deren Vorschläge wir bei einer Neuauflage des
Ratgebers „Die Beamtenversorgung“ verwenden, erhalten ein kostenloses Exemplar der jeweils
aktuellen Jahresausgabe von „Rund ums Geld im öffentlichen Dienst“.
Mit freundlichen Grüßen

Uwe Tillmann
Geschäftsführer
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Verzeichnis von Anwälten/Fachanwälten mit den
 Schwerpunkten „Verwaltungs- bzw. Beamtenrecht“

Mit großem Erfolg gibt der Deutsche Beamtenwirtschaftsring e.V. (DBW) mehrere Rat geber
für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes heraus. Einige Titel befassen sich mit beamten-
bzw. verwaltungsrechtlichen Fragen, beispielsweise zur Beamtenversorgung, Beihilfe oder
dem Nebentätigkeitsrecht.
Immer wieder wenden sich Leserinnen und Leser, Personalräte und Mitarbeiter in den
 Personalstellen von Behörden der öffentlichen Verwaltung mit ihrem Auskunftsersuchen
an den DBW. Viele dieser Fragen bedürfen aber einer anwaltlichen Beratung. Nicht nur am
Beispiel „zweifelhafter Bescheide“ für den Versorgungsausgleich wird deutlich, von  welcher
Wichtigkeit dies für die Betroffenen sein kann. Um Beamtinnen und Beamte bei der Durch-
setzung ihrer Ansprüche zu unterstützen, geben wir diesen Ratgeber mit einem
 „Verzeichnis von Anwälten“ heraus.
Im vorliegenden Anwaltsverzeichnis finden Sie mehr als 70 „Fachanwälte“, die sich auf
den Gebieten des „Verwaltungs- bzw. Beamtenrechts“ besonders gut auskennen. Das
Anwaltsverzeichnis ist systematisch aufgebaut und nach Orten von A bis Z gegliedert. Die
Einträge nennen Ihnen die wichtigsten Kontaktdaten der Anwälte bzw. Kanzleien, bei-
spielsweise Anschrift, Telefon, Fax und die Internetadresse.
Eine besonders gute Hilfe für das Recherchieren von Anwälten bietet das Internet. Des-
halb haben wir uns bei der Auswahl dieses Verzeichnisses auf Anwälte konzentriert,
die bereits über eine Internetpräsenz verfügen. Parallel zu diesem Buch finden Sie unter
www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de/anwaltsverzeichnis die
 entsprechenden Einträge und Links. Das Verzeichnis hat einen Stand vom März 2011.
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Kanzlei REWISTO Friedhoff, Mauer & Partner
Viktoriastraße 73-75
52066 Aachen
Tel.: 02 41/9 49 19-0 · Fax: 9 49 19-19
E-Mail: j.schulz@rewisto.de

Fachgebiet: u.a. Immobilienrecht, Öffent -
liches Baurecht, Miet- und Pachtrecht, Ver-
braucherkreditrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Jürgen Schulz

www.rewisto-rae-ac.de

Kanzlei Husten, Verhülsdonk & Stock
Theaterstraße 61
52062 Aachen
Tel.: 02 41/4 74 70-0 · Fax: 4 74 70-26
E-Mail: info@kanzlei-HVS.de

Fachgebiet: u.a. Arztrecht, Berufsrecht,
Ausländerrecht, Umweltrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Christof Stock

www.kanzlei-hvs.de

Schulz · Beumer · Winterstein · Buck
Rathausplatz 22
22926 Ahrensburg
Tel.: 0 41 02/5 16 00 · Fax: 5 83 38 
E-Mail: info@kanzlei-sbw.de

Fachgebiet: u.a. Immobilienrecht, Gesell-
schaftsrecht, Erbrecht, Familienrecht,
Arbeitsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte und Notare

www.kanzlei-sbw.de

Dipl.-Verwaltungswirt
Pfalzgrafenring 4
92224 Amberg
Tel.: 0 96 21/600 99 33 · Fax: 600 99 34
E-Mail: info@anwaltskanzlei-meier.de

Interessenschwerpunkte: Wirtschaftsrecht,
Baurecht,
Tätigkeitsschwerpunkt: Verwaltungsrecht,
Umweltrecht, Bergrecht

Rechtsanwalt Stephan J. Meier

www.anwaltskanzlei-meier.de

Kaup & Goes 
Goldbacher Str. 5 
63739 Aschaffenburg 
Tel.: 0 60 21/58 16 83 · Fax: 58 16 84 
E-Mail: RAeKaupGoes@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Ausländer- und Asylrecht,
Umweltrecht, Baurecht(privates),
Baurecht(öffentliches), Medizinrecht 
Fremdsprachen: englisch, französisch
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Wolfgang Kaup

www.kaupgoes.de

Weisbach, Scheerschmidt & Coll.
Halderstr. 16
86150 Augsburg
Tel.: 08 21/45 40 2-0 · Fax: 45 40 2-60
E-Mail: kanzlei@ra-weissbach-coll.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Beamten -
recht, Baurecht, Miet- und Pachtrecht, Ver-
kehrsrecht

Rechtsanwalt Axel Weisbach

kanzlei@ra-scheerschmidt-coll.de
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Lütters, Gaidetzka, Tamoj
Rathausplatz 6
53604 Bad Honnef
Tel.: 0 22 24/94 74 0 · Fax: 94 74 24
E-Mail: mail@advokaten-lugata.de

Fachgebiet: u.a. Erbrecht, Gesellschafts -
recht, Verwaltungsrecht, Baurecht (öffent -
liches), Erschließungsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Hansjörg Tamoj

www.advokaten-lugata.de

Büro Friedrichshain
Stralauer Allee 20b
10245 Berlin
Tel.: 0 30/2 94 03 58
E-Mail: info@scheerer-mertens.de

Fachgebiet: u.a. Straf- und Strafver fah rens -
recht, Wirtschaftsstrafrecht, Verkehrs recht,
Beamtenrecht, Arbeitsrecht

Rechtsanwalt Lutz Scheerer & Mertens

www.scheerer-mertens.de

Calvinstraße 5 A
10557 Berlin
Tel.: 0 30/39 74 45 70 · Fax: 39 74 45 80 
E-Mail: raklausluebke@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Beamtenrecht, Dienst -
recht, Wehrrecht, Individualarbeitsrecht,
Personenbeförderungsrecht

Rechtsanwalt Klaus Lübke

www.raklausluebke.de

Friedrichstr. 90
10117 Berlin
Tel.: 0 30/20 25 31 80 · 20 25 33 49
E-Mail: general@kanzlei-general.de

Fachgebiete: 
Arbeitsrecht, Beamtenrecht, 
Arzthaftungsrecht

Rechtsanwälte General & Koll

www.kanzlei-general.de

Königsallee 178a
44799 Bochum
Tel.: 02 34/4 52 42 10 · Fax: 4 52 42 11 
E-Mail: kanzlei@jusweb.info

Fachgebiet: u.a. öffentliches und privates
Baurecht, Beamtenrecht, Verkehrsrecht,
Erbrecht, kollektives und individuelles
Arbeitsrecht,
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Böhmer & Lotz

www.ius-web.com

Bürkle de la Camp Platz 2
44789 Bochum
Tel.: 02 34/93 25 99-0 · Fax: 93 25 99-9 
E-Mail: Christoph.Ecke@RA-Ecke.de

Fachgebiet: u.a. Arzthaftpflichtrecht,
Arbeitsrecht, Verkehrsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Christoph Ecke

www.ra-ecke.de
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Wilhelmstraße 30
53111 Bonn
Tel.: 02 28/96 92 223 · Fax: 96 92 219
E-Mail: kontakt@kanzlei-laurentius.de

Fachgebiet: u.a. Ausländer- & Asylrecht, Baurecht, Beam-
tenrecht, Europarecht, Gewerberecht, Kommunal recht,
Polizei- & Ordnungsrecht, Schul-, Hochschul- & Prüfungs-
recht (insbes. BAföG-Recht), Sozialrecht, Staats -
haftungsrecht, Straßen & Wegerecht, Umweltrecht, Zivil-
recht. Fachanwältin: Verwaltungsrecht

Rechtsanwältin Jana Laurentius

www.kanzlei-laurentius.de

Koblenzer Straße 99-103
53177 Bonn Bad Godesberg
Tel.: 02 28/9 57 20 -0 · Fax: 9 57 20-99 
E-Mail: heinle-partner-gbr@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, öffentliches
Dienstrecht, Familien- und Erbrecht, Arzt-
und Medizinrecht, Straf- und Ordnungs -
widrigkeitenrecht, 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Baden

www.heinle-partner.de

Alexanderstraße 10 – alexanderhaus –
53111 Bonn
Tel.: 02 28/63 10 51 · Fax: 63 10 54 
E-Mail: ddkb@ddkb.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Architekten-
recht, Bankenrecht, Baurecht, EDV-Recht,
Erbrecht, Familienrecht, Gesellschaftsrecht,
Medizinrecht, 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Düsing Drever Krasky Busse

www.ddkb.net

Hausdorffstraße 11
53129 Bonn
Tel.: 02 28/9 11 51-0 · Fax: 9 11 51-22 
E-Mail: info@gp-anwalt.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Baurecht,
Erbrecht, Familienrecht, Krankenhausrecht,
Arztrecht, Medizinrecht, Arzt haftungsrecht,
Familienrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Gather / Plössner

www.gp-anwalt.de

Kanzlei Dr. Schmel & Partner GbR
Grashoffstr. 7 / Konrad-Adenauer-Platz
27570 Bremerhaven
Tel.: 04 71/94 61-0 · Fax: 94 61-190 
E-Mail: kanzlei@drschmel.de

Fachgebiet: u.a. Handelsrecht, Medien-
recht, Reiserecht, EDV-Recht 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Renke Havekost

www.drschmel.de

Kanzlei Mühlenbein & Kollegen
Bahnhofstraße 4
59929 Brilon
Tel.: 0 29 61/97 42-0 · Fax: 97 42-15
E-Mail: info@muehlenbein.de

Fachgebiet: u.a. Zivilrecht, Arbeitsrecht,
Familienrecht, Bankrecht/Bürgschaft, Pati-
entenbetreuungsverfügung, Arzthaftungs-
recht 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Josef Mühlenbein

www.muehlenbein.de
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Anwaltskanzelei
Heinrich-Beck-Str. 57
09112 Chemnitz 
Tel.: 03 71/3 83 66-0 oder 30 01 27
Fax: 03 71/30 60 07 

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Erbrecht,
Gesellschaftrecht, Handelsrecht, Baurecht,
Familienrecht, Erbrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Dr. Westerhausen & Bruns

mon.de/ch/

Kanzlei Hörnlein & Feyler
Kasernenstraße 14
96450 Coburg
Tel.: 0 95 61/80 11 0 · Fax: 80 11 20
E-Mail: info@hoernlein-feyler.de

Fachgebiet: u.a. EDV-Recht, Werk vertrags -
recht, Interessenschwerpunkte, Kaufrecht,
Reiserecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Frank Sitte

www.hoernlein-feyler.de

Eisenbeis & Jakstadt Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH
Parzellenstraße 4 · 03046 Cottbus
Tel.: 03 35/4 85 54-3 · Fax: 4 85 54 44
E-Mail: eisenbeis-cottbus@etl.de

Fachgebiet: u.a. Unternehmens- und Wirt-
schaftsrecht, Bankrecht, Gesell -
schaftsrecht, Arbeitsrecht, Medizinrecht,
Strafrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Raphael Banaszkiewicz

www.eisenbeis-rechtsanwaelte.de

Bosman und Partner 
Schwanenwall 9 
44135 Dortmund  
Tel.: 02 31/55 71 51-0 · Fax: 55 71 51-20
E-Mail: kontakt@guntermann-rechtsanwaelte.de

Fachgebiet: u.a. Zivil- und Handelsrecht,
Gesellschaftsrscht, Wirtschaftsrecht,
Arbeitsrecht, Erbrecht, Baurecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Guntermann Porten Becker

www.guntermann-rechtsanwaelte.de

Kanzlei Zwipf, Rosenhagen Partnerschaft
Palaisplatz 3
01097 Dresden
Tel.: 03 51/8 00 81-0 · Fax: 8 00 81-20 
E-Mail: anwalt-dresden@zrp.de

Fachgebiet: u.a. Öffentliches Baurecht,
Umweltrecht, EDV-Recht, Recht des öffent-
lichen Dienstes
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Michael Schönfelder

www.zrp.de

Heerstraße 106
47053 Duisburg
Tel.: 02 03/4 56 85 70 · Fax: 4 56 85 71
E-Mail: kanzlei@rechtsanwalt-leonhard.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Zivilrecht,
Erbrecht, Versicherungsrecht 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Sven Leonhard

www.rechtsanwalt-leonhard.de
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Kanzlei Grote, Terwiesche, Würfele
Elisabethstraße 3
40217 Düsseldorf
Tel.: 02 11/93 88 99 11 · Fax: 93 88 99 22
E-Mail: mail@g-t-w.de

Fachgebiet: u.a. Beamtenrecht, Kranken -
hausrecht, Öffentliches Baurecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Michael Terwiesche, LL.M.

www.g-t-w.de

Klever Str. 31
40477 Düsseldorf  
Tel.: 02 11/49 15 81-0 · Fax: 49 15 81-22
E-Mail: petermann.wolfering@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Beamtenrecht, Prüfungs -
recht, Schul- und Hochschulrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Janbernd Wolfering, Dr. Petermann & Wolfering

www.petermann-wolfering.de

Elisabethstraße 8 
99096 Erfurt 
Tel.: 03 61/2 28 41-0 · Fax: 2 28 41-41
E-Mail: kanzlei@mangel-und-kollegen.de

Fachgebiet: u.a. Lastenausgleichsrecht,
Öffentliches Baurecht, Erbrecht, Grund -
stücksrecht,
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Mangel, Maier, Rizzi, Dr. Pottgen, Schmidt

www.mangel-und-kollegen.de

Dalbergsweg 3
99084 Erfurt
Tel.: 03 61/65 92 40 · Fax: 65 92 499 
E-Mail: erfurt@klsal.de

Fachgebiet: u.a. Öffentliches Baurecht,
Kommunales Abgabenrecht, Miet- und
Pachtrecht, Handelsrecht, 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Stück, Schicker, Dr. Thies

www.klsal.de

Kanzlei Hindennach, Leuze, Dr. Deuschle
Küferstraße 7
73728 Esslingen
Tel.: 07 11/1 20 32 74 · Fax: 1 20 32 75 
E-Mail: info@recht-esslingen.de

Fachgebiet: u.a. Domainrecht, Internet-
recht, Baurecht  – privat, Markenrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Oliver Leuze

www.recht-esslingen.de

Kanzlei Dr. Bohndorf, Dr. Zänker & Partner
Buschmühlenweg 9
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: 03 35/5 66 07-0 · Fax: 5 66 07-29 
E-Mail: buero-ffo@kanzlei-bohndorf.de

Fachgebiet: u.a. Insolvenzrecht, Erbrecht,
Verkehrsstrafrecht, Verkehrszivilrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Matthias Lingk

www.kanzlei-bohndorf.de
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Eschenheimer Anlage 1
60316 Frankfurt am Main
Tel.: 069/4 80 07 89-0 · Fax: 4 80 07 89-50
E-Mail: ra@huenlein.de

Fachgebiet: u.a. Baurecht (öffentliches),
Gewerberaummietrecht, Banken- und Bör-
senrecht, Baurecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Klaus Hünlein

www.huenlein.de

Horsterstrasse 1–3
45897 Gelsenkirchen – Buer
Tel.: 02 09/3 30 92-3 u. 3 71 23
Fax: 02 09/3 06 88 
E-Mail: info@rabardelle.de

Fachgebiet: u.a. Arzthaftungsrecht, Erb-
recht, Arztrecht, privates und öffent liches
Baurecht,  Pflichtteilsrecht, Zwangs -
vollstreckungsrecht,
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Bardelle und Kollegen

www.rabardelle.de

Kanzlei Kleymann, Karpenstein & Partner
Curtmannstraße 30 · 35394 Gießen
Tel.: 06 41/94 40 10 od. 94 40 40
Fax: 94 40 120
E-Mail: info@kkp-net.de

Fachgebiet: u.a. Bauplanungsrecht, Berg -
recht, Versicherungsrecht, Interessen -
schwerpunkte, Erschließungsrecht 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Martin Hauter

www.kkp-net.de

Frankfurter Straße 219
35398 Gießen
Tel.: 06 41/2 50 36-0 · Fax: 2 50 36-20
E-Mail: info@ek-anwalt.de

Fachgebiet: u.a. Miet- und Pachtrecht, Ver-
kehrszivilrecht, Interessenschwerpunkte
Erbrecht, Reiserecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Ehlert, Krekel & Bloch

www.ek-anwalt.de

Goethestraße 2
99867 Gotha
Tel.: 0 36 21/73 87 38 · Fax: 73 87 81
E-Mail: info@anwalt-straube.de

Fachgebiet: u.a. Gewerberecht, Öffent -
liches Baurecht, Umweltrecht, Ausländer -
recht 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Martin Straube

www.anwalt-straube.de

Altstätter Straße 3a
48599 Gronau
Tel.: 0 25 62/9 36 50 · Fax: 93 65 20
E-Mail: info@Dr-Breer.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Sozialrecht/
Sozialversicherungsrecht, Bau- und Boden -
recht, öffentliches, Planungsrecht Beamten-
recht, Kommunal-/Kommunalverfassungs -
recht, Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Dietmar Breer

www.dr-breer.de
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Kanzlei Meyerhuber Partnerschaft
Rot-Kreuz-Straße 12-14
91710 Gunzenhausen
Tel.: 0 98 31/67 66-0 · Fax: 67 66-65 
E-Mail: gun@meyerhuber.de

Fachgebiet: u.a. Arzthaftungsrecht, Gewer-
berecht, Öffentliches Baurecht, Umwelt-
recht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Hans-Peter Neumann

www.meyerhuber.de

Hagenstrasse 73
19230 Hagenow
Tel.: 0 38 83/72 81 24 · Fax: 72 31 81 
E-Mail: hagenow@rochlitz-schmincke.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Arztrecht, Ver-
kehrsrecht, Versicherungsrecht, Miet recht,
Baurecht, Erbrecht, Sozialrecht, Steuer recht,
Wirtschaftsrecht, Familien recht, Strafrecht,
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Rochlitz-Schmincke

www.rochlitz-schmincke.de

Kaiser-Wilhelm-Str. 93
20459 Hamburg
Tel.: 0 40/35 10 21-20 · Fax: 35 10 21-21
E-Mail: Harten@von-Harten.de

Zwei Anwälte für Verwaltungsrecht
 beraten und vertreten Sie! Seit über
20 Jahren sind wir im öffentlichen Dienst -
recht tätig; auf diese Erfahrung können Sie
zurückgreifen!

Rechtsanwalt Einar von Harten

www.von-Harten.de

Rechtsanwälte 
Reetwerder 23a
21029 Hamburg 
Tel.: 0 40/72 54 09-0 · Fax: 72 54 09-99
E-Mail: info@KlemmPartner.de

Fachgebiet: u.a. Erbrecht, Gewerbliches
Mietrecht, Erbrecht, Steuerrecht, Gesell-
schaftsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Klemm & Partner

www.klemmpartner.de

Osterstraße 40
30159 Hannover  
Tel.: 05 11/30 69 224 · Fax: 36 38 61
E-Mail: info@advokoch.de

Fachgebiet: u.a. Beamtenrecht, Sozialrecht,
Sozialversicherungsrecht
Fremdsprachen: englisch
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Peter Koch

www.advokoch.de

Kilger & Kilger 
Kirchplatz 12
72379 Hechingen
Tel.: 0 74 71/51 51 · Fax: 1 58 20 
E-Mail: rakilger@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Grund -
stücksrecht, Testaments vollstreckung, Not-
arrecht, Erbrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht, Familien -
recht

Rechtsanwalt Thomas Kilger

www.rakilger.de
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Kanzlei Weikopf & Collegen
Thomas-Mann-Str. 13
07743 Jena 
Tel.: 0 36 41/46 91 0 · Fax: 46 91 20 
E-Mail: kanzlei@weikopf.de

Fachgebiet: u.a. Familienrecht, Wirtschafts-
recht, Gesellschaftsrecht, Arzthaftungssa-
chen, 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Uwe Baas

www.weikopf.de

Erbprinzenstraße 29
76133 Karlsruhe
Tel.: 07 21/9 20 47 23 od. 9 20 97 03
Fax: 9 20 47 25
E-Mail: Reiss-RA@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Familienrecht, Kaufrecht,
Miet- und Pachtrecht, Vertragsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Kanzlei Dr. Reiß & Collegen

www.kanzlei-reiss.de

Kanzlei Dr. Schulte-Wissermann, Kunz & Müller
Mainzer Straße 108 · 56068 Koblenz
Tel.: 02 61/30 13 0 od. 30 13 26
Fax: 30 13 23
E-Mail: Rae@schulte-wissermann.de

Fachgebiet: u.a. Baugewerberecht, Beam-
tenrecht, Handwerksrecht, Kommunales
Abgabenrecht,
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwältin Regine Schmirander

www.schulte-wissermann.de

Nordwall 1
34497 Korbach  
Tel.: 0 56 31/9 75 40 · Fax: 6 39 31 
E-Mail: kanzlei@ra-weigel.de

Fachgebiet: u.a. Baurecht (öffentliches 
und privates), Erschließungsrecht, Wett -
bewerbs recht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Dr. Weigel, Döring & Teipel

www.ra-weigel.de

Venloer Str. 44
50672 Köln 
Tel.: 02 21/56 96 160 · Fax: 56 96 166 
E-Mail: RA.Decruppe@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Individualarbeitsrecht,
Privates und öffentliches Dienstrecht,
Betriebsverfassungs- und Personal -
vertretungsrecht, Sozialversicherungsrecht,
Strafrecht, Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Hans Decruppe

www.ra-decruppe.de

An der Schusterinsel 3
51379 Leverkusen-Opladen 
Tel.: 0 21 71/49 05-0 · Fax: 49 05-29 
E-Mail: rechtsanwalt@knemeyer.de

Fachgebiet: u.a. Arzthaftungsrecht, Bau-
recht, Erbrecht, Familienrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Müller-Schallenberg, Knemeyer & Lobitz

www.knemeyer.de
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Roeckstraße 38
23568 Lübeck
Tel.: 04 51/3 89 77-0 · Fax: 3 89 77-33
E-Mail: kanzlei@faust-schwartz-hingst.de

Fachgebiet: u.a. Vertragsrecht, Arbeits- und
Sozialrecht, Grundstücksrecht,
Gesellschafts- und Erbrecht, Familienrecht,
Verkehrsrecht, Mietrecht, Baurecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Faust, Schwartz, Hingst, Viereck, Brüggen

www.faust-schwartz-hingst.de

Kanzlei Bender & Kollegen
Große Bäckerstraße 17
21335 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/7 89 69-0 · Fax: 7 89 69-20
E-Mail: info@ra-bender.de

Fachgebiet: u.a. Öffentliches Baurecht,
Arbeitsrecht, Recht des öffentlichen Dien-
stes, Staats- und Organisationsrecht 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Jürgen Allerdissen

www.ra-bender.de

Augustaanlage 13
68165 Mannheim
Tel.: 06 21/3 21 68-0 · Fax: 15 25 75 
E-Mail: info@kanzlei-dr-guth.de

Fachgebiet: u.a. Arbeits- und Betriebs verfas -
sungsrecht, Ehe- und Familienrecht, Gesell -
schaftsrecht, Handels- und Zivil recht, Neue
Medien, insbesondere Internet-, Domain- und
Softwarerecht, Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Dr. Guth, Beck, Klein, Günthert

www.kanzlei-dr-guth.de

Steinweg 26
35037 Marburg
Tel.: 0 64 21/9 64 80 · Fax: 96 48 13 
E-Mail: Hauck-Scholzu.Christ@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Öffentliches Dienstrecht
(Beamte, Angestellte und Arbeiter), Schul-
und Hochschulrecht, Öffentliches Bau recht,
Personalvertretungsrecht, Verfas sungs recht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Peter Hauck-Scholz

www.anwalt-medienservice.de

Kirchplatz 1
40670 Meerbusch
Tel.: 0 21 59/41 41 · Fax: 24 02 
E-Mail: info@lobscheid-linnenbrink.de

Fachgebiet: u.a. Beamtenrecht, Schulrecht

Rechtsanwalt Florian B. Linnenbrink

www.linnenbrink.de
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Bülowstr. 5 
81679 München  
Tel.: 0 89/9 29 69 40 · Fax: 95 92 81 03 
E-Mail: kontakt@ra-thoms.de

Fachgebiet: u.a. Ehe- und Familienrecht,
Arzthaftungsrecht, Arbeitsrecht, Miet- und
Pachtrecht, Verkehrsrecht

Rechtsanwalt Steffen Thoms

www.ra-thoms.de

Erftstraße 78
41460 Neuss
Tel.: 0 21 31/71 81 30 · Fax: 7 18 13 11
E-Mail: mail@busch-schneider.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Erbrecht, Arzt -
haftungsrecht, Familienrecht, Miet recht,
Gesellschaftsrecht, Medizinrecht, Steuer -
recht, Versicherungsrecht, Wirt schaftsrecht,
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Busch & Partner

www.busch-schneider.de

Museumstraße 38a
56564 Neuwied
Tel.: 0 26 31/2 36 66 · Fax: 3 22 70
E-Mail: info@kanzlei-sbw.de

Fachgebiet: u.a. Familienrechtlich,
Erbrecht, Arbeitsrecht, Mietrecht, 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Martin R. Schmitz u. Rita Koll-Höfer

www.rae-schmitz-koll-hoefer-neuwied.de

Kanzlei Schmitt-Reinholtz & Kollegen
Elbinger Straße 11 · 90491 Nürnberg
Tel.: 09 11/5 67 65 23 od. 5 67 65 28
Fax: 5 67 65 38 
E-Mail: Kanzlei@Kanzlei4you.de

Fachgebiet: Arbeitsrecht, Ausländerrecht,
Familienrecht, Baurecht privat 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Peter Holzschuher

www.kanzlei4you.de

Centroallee 285
46047 Oberhausen
Tel.: 02 08/9 69 89 10 · Fax: 9 69 89 20
E-Mail: below@centro-anwaelte.de

Fachgebiet: u.a. Strafrecht, Vereinsrecht,
Disziplinarrecht, Sozial- und Sozialver -
sicherungsrecht 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Weber, Below, Marzotko

www.centro-anwaelte.de

Ludwigstraße 4-6
63067 Offenbach am Main
Tel.: 0 69/800 74 80 · Fax: 88 77 10 
E-Mail: rae-n.winter-kollegen@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Beamtenrecht, Strafrecht,
Miet- und Pachtrecht, Inkasso/Forderungs -
einzug
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Winter, Nöller, Rädlinger

www.rae-winter.de
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Heiligengeiststraße 9
26121 Oldenburg
Tel.: 04 41/26 666 · Fax: 26 665 
E-Mail: rae.niewerth@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Scheidungsrecht, Kind -
schaftsrecht, Beamtenrecht, Verkehrsrecht,
Mediation, Arzthaftungsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Dr. Niewerth-Baumann, Riechardt & Siebecke

rae.niewerth.bei.t-online.de

Marschweg 36 a
26122 Oldenburg
Tel.: 04 41/95 01 80 · Fax: 95 01 899 
E-Mail: mail@rae-wandscher.de

Fachgebiet: u.a. Öffentliches Baurecht,
Umweltrecht, Verkehrszivilrecht, Versiche-
rungsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Wandscher & Partner

www.einfeld-wandscher.de

Schloßstrasse 20
49074 Osnabrück
Tel.: 05 41/600 63-0 · Fax: 600 63-22 
E-Mail: info@roling-partner.de

Fachgebiet: u.a. Recht des öffentlichen
Dienstes
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Roling & Partner

www.roling-partner.de

Kurfürstenstraße 31
14467 Potsdam
Tel.: 03 31/28 99 9-0 · Fax: 28 99 9-14 
E-Mail: uwe.diehr@leinen-derichs.de

Fachgebiet: u.a. öffentliches und privates
Baurecht 
Fachanwalt:Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Uwe Diehr

www.leinen-derichs.de

Hauptstraße 42
50259 Pulheim
Tel.: 0 22 38/92 29 80 · Fax: 92 29 81 
E-Mail: info@online-rechtsberatung.org

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Baurecht,
Familienrecht, Steuerrecht, Sozialrecht,
sonstige Rechtsgebiete
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Thomas Rot

home.t-online.de

Bahnhofstraße 12 
14712 Rathenow
Tel.: 0 33 85/5 46 80 · Fax: 54 68 66

Fachgebiet: u.a. Strafrecht, privates Bau-
recht, Arbeitsrecht, Straßenverkehrsrecht
einschließlich MPU
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Jürgen Schindler-Clausner

www.anwaltmedienservice.de
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Landshuter Straße 44
93053 Regensburg
Tel.: 09 41/78 53 14-00 · Fax: 78 53 14-01
E-Mail: info@kanzlei-sobola-loibl.de

Fachgebiet: u.a. Öffentliches Baurecht,
Umweltrecht, Altlasten, Energierecht 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Sobola & Loibl

www.kanzlei-sobola-loibl.de

Gerhart-Hauptmann-Str. 3 
18055 Rostock 
Tel: 03 81/49 20 90 · Fax: 49 20 999 
E-Mail: info@kanzlei-andresen.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Arbeitsrecht
des öffentl. Dienstes, Bankrecht, Baurecht
privat, Berufsrecht der Ärzte, Computer -
recht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Bernd Andresen

www.kanzlei-andresen.de

Göpenstraße 34
06526 Sangerhausen
Tel.: 0 34 64/27 520 · Fax: 27 52 52 
E-Mail: kanzlei-sangerhausen@dr-illgen.de

Fachgebiet: u.a. Recht des öffentlichen
Dienstes, Beamtenrecht, Sozial- und  Sozi-
alversicherungsrecht
Fachanwalt: Arbeitsrecht

Rechtsanwalt Andreas Schlömer

www.anwaltmedienservice.de

August-Bebel-Str. 10
19055 Schwerin
Tel.: 03 85/558 99 0 · Fax: 558 99 29 
E-Mail: info@anwaltskanzlei-nord.de

Fachgebiet: u. a. Familienrecht, Baurecht,
Ordnungswidrigkeitsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Theodor Sürken

www.anwaltskanzlei-nord.de

Bahnhofstraße 17
29614 Soltau
Tel.: 0 51 91/1 80 45 · Fax: 57 58 
E-Mail: info@anwaelte-Soltau.de

Fachgebiet: u.a. Allgemeines Zivilrecht,
Arbeitsrecht, Familien & Erbrecht, Straf-
recht, Inkassotätigkeit, Sozialver -
sicherungs recht,
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Worch-Rohweder, Struck & Kollegen

www.anwaelte-soltau.de

Knieperstraße 20 / Alter Markt
18439 Stralsund
Tel.: 0 38 31/26 27-0 · Fax: 26 27-28
E-Mail: rae.westphal.hammes@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Zivilrecht,  Arbeitsrecht,
Bankrecht, Baurecht, Familienrecht, Grund-
stücksrecht, Strafrecht, Sozialrecht, Ver-
kehrsrecht, Vermögensrecht, 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Westphal, Hammes, Lange

www.rae-westphal-hammes.de
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Schwieberdinger Straße 60
70435 Stuttgart 
Tel.: 07 11/25 52 650 · Fax: 25 52 655
E-Mail: kanzlei@kotheweb.de

Fachgebiet: u.a. Umweltrecht,  Arzneimit-
telrecht, Baurecht(öffentliches),  
Fremdsprachen: englisch
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Peter Kothe

www.kotheweb.de

Hollandweg 22
14513 Teltow
Tel.: 0 33 28/30 13 76 · Fax: 30 13 77
E-Mail: mail@flemer-zedler.de

Fachgebiet: u.a. Grundstücksrecht, Bau-
recht, Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht,
Verkehrsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Flemer + Zedler

www.flemer-zedler.de

Dietrichstraße 20 a 
54290 Trier
Tel.: 06 51/9 70 24 -0 · Fax: 9 70 24-55
E-Mail: kanzlei@rae-schoett.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Erbrecht,
Arzt- und Arzthaftungsrecht, Familienrecht,
Gewerblicher Rechtsschutz, Handels-
/Gesellschaftsrecht, 
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Schött · Feltes · Brand

www.rae-schoett.de

Hofstatt 8
88662 Überlingen
Tel.: 0 75 51/95 35-0 · Fax: 95 35-25
E-Mail: anwaelte@rawetzel.de

Fachgebiet: u.a. Unternehmens- und Han -
dels   recht, Nationales Vertragsrecht, Kollektiv-
Arbeitsrecht, Individual-Arbeits recht, Steuer -
recht, Öffentliches Recht, Arbeitsrecht,
Steuer recht, Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Dr. Hans-Peter Wetzel & Norbert Behm

www.rawetzel.de

Kanzlei Filius, Straetmanns, Ruß
Platzgasse 29
89073 Ulm
Tel.: 07 31/9 66 42-0 · Fax: 9 66 42-22
E-Mail: info@kanzlei-filius.de

Fachgebiet: u.a. Architektenvertragsrecht,
Baurecht privat, Versicherungsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Maximilian Bodenmüller

www.kanzlei-filius.de

Kapuzinerstr.17
97070 Würzburg
Tel.: 09 31/1 40 60 od. 1 68 98 od. 5 18 98
Fax: 1 36 39
E-Mail: info@anwaelte-jsa.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Beamten -
recht, Disziplinarrecht, Eherecht, Familien -
recht, Gesellschaftsrecht, Haftungsrecht,
Individualarbeitsrecht, Medizinrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Jordan, Schäfer, Auffermann

www.anwaelte-jsa.de
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www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de/anwaltsverzeichnis

Straße und Hausnummer
PLZ, Ort
Tel.: · Fax: 
E-Mail-Adresse

Profiltext insgesamt 175 Zeichen
Anwalt/Anwaltspraxis

www.adresse.deMuster

Buchungsformular Fax: 02 11/7 30 02 75*
(einfach kopieren, ausfüllen und faxen)

� Ja, wir möchten uns 20.000 Leserinnen und Leser sowie 500.000 Internet -
besuchern vorstellen und buchen das werbewirksame Doppelpack „Eintrag 
im Anwalts verzeichnis des Ratgebers“ und Präsenz auf der Website 
www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de“ und zahlen 
160,00 Euro (zzgl. MwSt.) für 12 Monate.
Der Eintrag im Internet erfolgt sofort nach Buchung, die Aktualisierung im Anwalts verzeichnis 
des Ratgebers jeweils zum 1. April eines Jahres. Die Buchung verlängert sich automatisch um 
ein weiteres Jahr, wenn nicht bis spätestens sechs Wochen vor Ablauf des Buchungszeitraumes 
schriftlich (per Post oder Mail) gekündigt wird.

Hier die Daten für unseren Eintrag:
Anwalt/Anwalts-
praxis (fett)

Straße

PLZ, Ort

Tel.:

E-Mail-Adresse

www.adresse.de

Profiltext (Achtung: nur bis zu 175 Zeichen):

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

* Alternativ können Sie auch im Internet buchen: 
www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de/anwaltsverzeichnis 
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Kanzlei Meyerhuber Partnerschaft
Rot-Kreuz-Straße 12-14
91710 Gunzenhausen
Tel.: 0 98 31/67 66-0 · Fax: 67 66-65 
E-Mail: gun@meyerhuber.de

Fachgebiet: u.a. Arzthaftungsrecht,
Gewerberecht, Öffentliches Baurecht,
Umweltrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Dr. Hans-Peter Neumann

www.meyerhuber.de

Hagenstrasse 73
19230 Hagenow
Tel.: 0 38 83/72 81 24 · Fax: 72 31 81 
E-Mail: hagenow@rochlitz-schmincke.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Arztrecht,
Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, Miet-
recht, Baurecht, Erbrecht, Sozialrecht,
Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, Familienrecht,
Strafrecht, Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwälte Rochlitz-Schmincke

www.rochlitz-schmincke.de

Kaiser-Wilhelm-Str. 93
20459 Hamburg
Tel.: 0 40/35 10 21-20 · Fax: 35 10 21-21
E-Mail: Harten@von-Harten.de

Zwei Anwälte für Verwaltungsrecht
beraten und vertreten Sie! Seit über
20 Jahren sind wir im öffentlichen Dienst-
recht tätig; auf diese Erfahrung können
Sie zurückgreifen!

Rechtsanwalt Einar von Harten

www.von-Harten.de

Rechtsanwälte 
Reetwerder 23a
21029 Hamburg 
Tel.: 0 40/72 54 09-0 · Fax: 72 54 09-99
E-Mail: info@KlemmPartner.de

Fachgebiet: u.a. Erbrecht, Gewerbliches
Mietrecht, Erbrecht, Steuerrecht,
Gesellschaftsrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Klemm & Partner

www.klemmpartner.de

Osterstraße 40
30159 Hannover  
Tel.: 05 11/30 69 224 · Fax: 36 38 61
E-Mail: info@advokoch.de

Fachgebiet: u.a. Beamtenrecht,
Sozialrecht, Sozialversicherungsrecht
Fremdsprachen: englisch
Fachanwalt: Verwaltungsrecht

Rechtsanwalt Peter Koch

www.advokoch.de

Kilger & Kilger 
Kirchplatz 12
72379 Hechingen
Tel.: 0 74 71/51 51 · Fax: 1 58 20 
E-Mail: rakilger@t-online.de

Fachgebiet: u.a. Arbeitsrecht, Grund-
stücksrecht, Testamentsvollstreckung,
Notarrecht, Erbrecht
Fachanwalt: Verwaltungsrecht, Familien-
recht

Rechtsanwalt Thomas Kilger

www.rakilger.de
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seit dem Jahr 1951

Beamtenversorgung

in Bund und Ländern

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de

Grundlagen des Versorgungsrechts

Hinterbliebenenversorgung

Unfallfürsorge

Private Altersvorsorge

Beamtenversorgungsgesetze
10. Auflage

20.000
Leser

Das werbewirksame Doppelpack
– nur 160,00 Euro* für 12 Monate

* zzgl. MwSt.

Mehr Informationen
Anzeigenmarketing Tel.: 0 2166 391481
Öffentlicher Dienst/Beamte Fax: 0211 7300275
Frau Cornelia Wangeman Mail: marketing@dbw-online.de

Der Ratgeber „Beamtenversorgung“

� erreicht jährlich 20.000 Leser

� informiert zum Versorgungsrecht der Beamten

� erläutert beispielhaft 
– die Berechnungsgrundlagen der Versorgung
– die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge
– die Hinterbliebenenversorgung  
– die Mindestversorgung

Mit dem Wortlaut des Beamtenversorgungsgesetzes 

(BeamtVG) und dem Anwaltsverzeichnis mit Experten 

auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts.

Der Internetauftritt 
„www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de“

� hat an Werktagen 2.000 Besucher 

(im Jahr 500.000 Besucher)

� ergänzt und begleitet den gleichnamigen Ratgeber

� mit umfassenden Informationen zur Versorgung

� gibt Tipps zur Altersvorsorge

� präsentiert und empfiehlt Anwälte 

als Experten auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts 

Verzeichniseintrag im Ratgeber
&
Präsenz im InternetFür Rechtsanwälte

und Kanzleien!

500.000
User
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Allgemeines

Allgemeines und aktueller Überblick

Die Beamtenversorgung als eigenständiges System sozialer Sicherung
Das Recht des öffentlichen Dienstes ist nach dem Grundgesetz „unter Berücksichtigung
der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln“.
Die Konkretisierung der hergebrachten Grundsätze und die Festlegung der Pflichten und
Rechte der Beamtinnen und Beamten unterliegen dem Gesetzesvorbehalt und werden
durch die Gesamtheit der gesetzlichen Regelungen des Beamtenrechts umgesetzt.
Ein Spezialgebiet dieses Beamtenrechts umfasst die gesetzlichen Regelungen zur finanziel-
len und sozialen Absicherung des Beamten und seiner Familie (als Hinterbliebene im Todes-
fall) bei Dienstunfällen und zur Alterssicherung bei Eintritt in den Ruhestand aufgrund von
Dienstunfähigkeit oder Erreichen der jeweiligen Altersgrenze. Die Absicherung dieser Risiken
wird für Beamtinnen und Beamte nicht vom Sozialrecht und den Sozialgesetzbüchern ge re -
gelt, sondern durch das rechtlich und funktional eigenständig ausgestaltete Beamten ver -
sorgungsrecht. Das Beamtenversorgungsrecht unterscheidet sich in den Grund lagen, Struk-
turen und Berechnungsmethoden deutlich von der gesetzlichen Rentenver sicherung – aber
auch von dem Recht der berufsständischen Alterssicherungssysteme. Die Eigenständigkeit
der Beamtenversorgung ist vor allem durch die verfassungsrechtliche Stellung des Berufs-
beamtentums, die Aufgaben und Funktionen der Beamtinnen und Beamten zur Er füllung
hoheitlicher Aufgaben, das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis und die lebens -
lange besondere Rechte- und Pflichtenstellung zwischen Dienstherr und Beamten zu erklären. 
Die Gesamtheit der Regelungen zur Absicherung des Beamten im Alter, zur Absicherung
bei Dienstunfähigkeit, der Ansprüche der hinterbliebenen Witwen und Waisen, aber auch
z.B. zur Auswirkung der Ehescheidung auf die Alterssicherung, das Zusammentreffen von
verschiedenen Alterssicherungsansprüchen sowie Fragen der Unfallfürsorge bei Dienst-
unfall oder Schwerbehinderung, ist im Gesetz über die Versorgung der Beamten und Rich-
ter in Bund und Ländern – Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) – enthalten. Das
BeamtVG ist als Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates erlassen worden.

Die Beamtenversorgung und der Geltungsbereich des BeamtVG
Das BeamtVG – alt – ( siehe Seiten 137 ff. in der bundeseinheitlichen Fassung bis zum
31. August 2006) bzw. das BeamtVG – neu – ( siehe Seiten 86 ff.) in der Fassung des
Bundes nach Neuregelung durch das Dienstrechtsneuordnungsgesetz des Bundes – DNeuG
– regelt auch heute die Versorgung der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten, der
Beamtinnen und Beamten der Länder, der Gemeinden sowie der sonstigen der Aufsicht
eines Landes unterstehenden Körper schaften, Anstalten und Stiftungen. Richterinnen und
Richter des Bundes und der Länder sind nach Maßgabe des Deutschen Richtergesetzes in
den Anwendungsbereich einbezogen. Das BeamtVG – neu – gilt für Beamtinnen und
Beamte, die bei Aktiengesellschaften in den privatisierten Bereichen der Post, Postbank,
Telekom und Bahn beschäftigt sind. 
Die einheitliche Regelung der Versorgung für alle Beamtinnen und Beamten sowie
 Richterinnen und Richter in Bund, Ländern und Gemeinden durch Bundesgesetz mit Zustim-
mung des Bundesrates erfolgte nach einer Verfassungsänderung vom 18. März 1971
(BGBl. I S. 206). Damals wurde die einheitliche Regelungskompetenz für die Versorgung
durch Bundes gesetz mit Zustimmung des Bundesrates geschaffen, um einer Zersplitterung
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des Versorgungsrechts entgegenzuwirken und um ein insgesamt ausgewogenes, trans -
parentes und nachvollziehbares System zu schaffen. Über die letzten drei Jahrzehnte  wurde
dadurch ein in allen Gebietskörperschaften und für alle Beamtinnen und Beamten ein-
heitliches und gleichmäßig geltendes Versorgungsrecht durch das BeamtVG geschaffen.
Derzeit erhalten insgesamt ca. 1,4 Mio. Ruhegehaltsempfängerinnen und -empfänger,  Witwen
und Waisen Versorgungsbezüge nach Maßgabe des Beamtenversorgungsrechts in Bund und
Ländern (Stand: Januar 2010).
Einen Überblick über die Anzahl der vorhandenen Versorgungsempfänger in Bund,  Ländern,
Gemeinden, Bundeseisenbahnvermögen, Postnachfolgeunternehmen sowie im mittel baren
öffentlichen Dienst gibt nachfolgende Aufstellung.

Grafik: Zahl der Versorgungsempfänger
1) Einschl. Zweckverbände
2) Einschl. Versorgungsempfänger nach dem Gesetz zu Art. 131 des Grundgesetzes
3) Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, Deutsche Postbank AG

Geltungsbereich des BeamtVG nach der Föderalismusreform 2006
und Übertragung der Gesetzgebungszuständigkeit auf den Bund 
und die Länder
Im Juni/Juli 2006 haben Bundestag und Bundesrat die größte Grundgesetzänderung seit
1949 beschlossen und mit der erforderlichen verfassungsändernden 2/3 Mehrheit dem Gesetz
zur Änderung des Grundgesetzes zugestimmt, das am 31. August 2006 im Bundesgesetz-
blatt (BGBl. I S. 2034 ff.) veröffentlicht wurde und am 1. September 2006 in Kraft getreten ist. 
Die Grundgesetzänderung hat wesentliche Auswirkungen auf die Beamtenversorgung, weil
nunmehr dem Bund nicht mehr das Recht zusteht, die Beamtenversorgung bundeseinheitlich
auch für die Beamtinnen und Beamten der Länder, Gemeinden sowie der sonstigen der Auf-
sicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen zu regeln. Mit
der Einführung eines Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG (neu) haben ab September 2006 der Bund

Allgemeines

Versorgungsempfänger/-empfängerinnen am 1. Januar 2010 nach 
Beamten- und Soldatenversorgungsrecht

Empfänger von

Beschäftigungsbereich Insgesamt Ruhegehalt Witwen-/ Waisengeld
Witwergeld

Unmittelbarer öffentlicher Dienst 1 440 194 1 050 643 361 507 28 044
Gebietskörperschaften 973 578 723 707 228 553 21 318

Bund 173 678 125 668 44 854 3 156
Beamte und Richter 84 467 58 596 23 998 1 873
Berufssoldaten 89 211 67 072 20 856 1 283

Länder 689 862 523 470 150 627 15 765
Schuldienst 340 929 281 002 52 525 7 402
Vollzugsdienst 141 763 98 638 39 733 3 392
Übrige Bereiche 207 170 143 830 58 369 4 971

Gemeinden/Gv.1) 110 038 74 569 33 072 2 397
Bundeseisenbahnvermögen2) 192 669 115 685 73 969 3 015
Post2) 3) 273 947 211 251 58 985 3 711

Mittelbarer öffentlicher Dienst 2) 34 427 25 337 8 362 728
Insgesamt 1 474 621 1 075 980 369 869 28772
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und die Ländern die Gesetzgebungskompetenz für das Besoldungs-, Laufbahn- und  Beamten -
versorgungsrecht jeweils eigenständig. Der Bund und jedes Land können damit die  Ver -
sorgung „ihrer“ Beamtinnen und Beamten autonom regeln, soweit nicht die in Art. 33 GG
ge schützten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums – und hier im Besonderen
der Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation im Ruhestand – verletzt werden. 

Weitergeltung des BeamtVG – alt –
Das Grundgesetz bestimmt bei Verfassungsänderungen, die die Gesetzgebungskompetenz
für das Bundesrecht betreffen, dass das als Bundesrecht erlassene Recht – also das BeamtVG
– fortgilt, solange und soweit es nicht durch Neurecht – z.B. durch ein neues Versorgungs-
gesetz für Bundesbeamte oder Versorgungsgesetze der jeweiligen Länder – ersetzt wird. In
der Praxis bedeutet dies, dass das bisherige BeamtVG in der Fassung von Ende August 2006
„eingefroren“ wurde – also in seinem Inhalt nicht mehr veränderlich ist. Dieser Gesetzes-
text ist im Anhang dieser Ausgabe abgedruckt. Das BeamtVG gilt damit in seiner letzten
 Fassung von Ende August 2006 soweit und solange für alle Beamtinnen und Beamten in
jeder Gebietskörperschaft weiter, bis der Bund oder das jeweilige Land abweichende Rege-
lungen oder ein vollständig neues oder ein teilweise neues Versorgungsrecht erlassen hat.
Bis Anfang 2011 haben noch nicht alle Länder ihre neue Kompetenz umfassend genutzt und
eigenständige, neue Landesbeamtenversorgungsgesetze geschaffen. Vielfach wurde viel-
mehr das alte (eingefrorene/versteinerte) Beamtenversorgungsgesetz des Bundes lediglich
inhaltsgleich in  Landesrecht überführt, um sodann landesspezifische Sonderheiten /Ab -
weichungen oder Dynamisierungen vorzunehmen. Hamburg hat Anfang 2010 eine eigen-
ständige Voll regelung eines Landesbeamtenversorgungsgesetzes in Kraft gesetzt, welche
inhaltlich in hohem Maße dem alten BeamtVG entspricht. Im Januar 2011 sind weitere Voll-
regelungen in den Ländern Bayern und Baden-Württemberg ( siehe Kapitel  „Aktuelles
aus Bund und  Ländern“ auf Seite 71 ff.) in Kraft gesetzt worden.
Der Bund hatte bereits Ende Januar 2007 ein Dienstrechtsneuordnungsgesetz (DNeuG) vor -
gelegt, das eine teilweise Neuregelung des BeamtVG beinhaltet, beispielsweise zur Berück-
sichtigung des „Nachhaltigkeitsgedankens“ in der Bundesbeamtenversorgung. Das DNeuG
(Gesetz zur Neuregelung und Modernisierung des Bundesdienstrechts vom 5.2.2009, BGBl. I
S. 160 ff.) ist zum 1. Juli 2009 mit einer Neubekanntmachung und Änderungen des
BeamtVG – neu – in Kraft getreten. Im Wesentlichen bleiben dabei trotz der Rechtsänderun-
gen des Bundes die Inhalte der in diesem Buch dargestellten  Regelungen erhalten; die Abwei-
chungen vom bisherigen Recht werden in diesem Ratgeber dargestellt. Das neue Beamten-
versorgungsgesetz für die Beamten und Richter des Bundes finden Sie abgedruckt im Anhang. 
Unabhängig davon bleibt das bisherige bundeseinheitliche Versorgungsrecht die Grundlage
für eventuelle neue Versorgungsgesetze, da weder der Bund noch die Länder langjährig
bewährte – und von der Rechtsprechung vielfach überprüfte – Versorgungsgrundsätze und
Berechnungsgrundlagen außer Betracht acht lassen können. Letztlich bildet das vorhandene
Versorgungsrecht auch Bewertungsmaßstäbe für den Grundsatz der amtsangemessenen
 Alimentation, ohne dass sämtliche Versorgungsregelungen unverändert erhalten bleiben
 müssen. Bereits heute ist erkennbar, dass mit den von einigen Ländern inzwischen geschaf-
fenen eigenständigen Vollregelungen zur Beamtenversorgung, einem Versorgungsrecht für
die Beamtinnen und Beamten des Bundes sowie in einigen Ländern zunächst in Teilen wei-
tergeltendem (altem) BeamtVG von einer transparenten Weiterentwicklung nicht gesprochen
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werden kann. Abzuwarten bleibt auch, ob die verschiedenen Regelungen zu einer system -
gerechten Fortentwicklung und dauerhaft verlässlichen Ausgestaltung der eigen ständigen
Beamtenversorgung vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung beitragen. Fra-
gen der Attraktivität des öffentlichen Dienstes auch im Bereich der Alterssicherung oder des
gewünschten Austausches von Beamtinnen und Beamten  zwischen den Gebietskörperschaf-
ten werden zu beantworten sein. Aus versorgungs rechtlicher Sicht ist festzustellen, dass trans-
parente, schlanke und verwaltungsextensive  Weiterentwicklungen nicht erfolgt sind. Vielmehr
hat der Föderalismus im öffentlichen Dienstrecht zu einem verwirrenden Nebeneinander ähn-
licher Rechtssetzungen in Bund und Ländern geführt, welche sich nachteilig auf die Mobilität
der Beamten innerhalb Deutschlands auswirken wird.

Geschichtlicher Überblick zum Berufsbeamtentum

Beamtentum im Absolutismus und in der konstitutionellen Monarchie
Weitgehend wird die Entstehung des Berufsbeamtentums mit der Entwicklung in
 Brandenburg/Preußen und der Regentschaft unter dem „Großen Kurfürsten“ (1640 bis
1688) verbunden. Als Schöpfer des preußischen und „Vater des Berufsbeamtentums“ wird
Friedrich Wilhelm I., „der Soldatenkönig“, benannt. 
Im Königtum unter Friedrich Wilhelm I. (1713 bis 1740) standen Reformen zur Wieder-
herstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit Preußens, seiner Finanzverwaltung und der
Erwirtschaftung von Mitteln für das große Heer im Zentrum der staatlichen Betätigung.
Die Übertragung solcher „staatstragenden Aufgaben“, auch auf Personen, die nicht allein
durch Abstammung „qualifiziert“ waren, muss als revolutionär für die damalige  ständische
Ordnung bezeichnet werden. Die ersten Beamten mussten daher auch gegen die Vorrechte
des oftmals korrupten und unfähigen Adels kämpfen. Der neue „Berufsstand“ wurde im
Wesentlichen mit drei Idealen beschrieben: „Pflichtbewusstsein“, „Sachkenntnis“, „Un -
bestechlichkeit“. Für ihre absolute „Hingabe und Dienst für den Monarchen bei Tag und bei
Nacht ein Leben lang“ erhielten Beamte als Gegen leistung Mittel, die die „Würde und
den Schutz des Standes, einen gerechten und anständigen Besoldungsgrad und ein
 beruhigendes Schicksal ihrer hinterlassenen Witwen und Waisen“ sicherstellte.
Anwärter für das Beamtentum hatten sehr strenge Prüfungsvoraussetzungen zu erfüllen
und mussten aus eigener Kasse eine für damalige Verhältnisse hohe Prüfungsgebühr ent-
richten. Diejenigen, die im Examen für fähig befunden worden waren, wurden unentgelt-
lich mit bestandener Prüfung in ein Kollegium aufgenommen. Der Lohn für die Arbeit war,
dass sie auf eine Warteliste gesetzt wurden. Die Besoldung trat erst ein, wenn eine
 „Planstelle“ frei wurde. Ab diesem Zeitpunkt war den Beamten, die allesamt hohe und
höchste Bildungsabschlüsse aufwiesen, zur unabhängigen Aufgabenwahrnehmung eine
regelmäßige und nicht karge Bezahlung – auch nach dem aktiven Dienst – gewiss.
Der Beamtenstatus wurde im 18./19. Jahrhundert durch den Erlass einer Vielzahl von
Gesetzen in den einzelnen deutschen Staaten weiter gefestigt. In unterschiedlichen
Geschwindigkeiten waren mit den Vorreitern Preußen, Bayern und Württemberg bis 1815
keine einheitliche Tendenz zu erkennen. In fast allen Ländern des Deutschen Bundes
kam es jedoch bis 1867 zum Erlass von Beamtengesetzen, die alle für die besondere
Hingabe des Beamten an den Dienst eine lebenslange Alimentation für den Beamten
und seine Familie vorsahen. Die erste zusammenfassende Regelung des Beamtenrechts
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fand sich in Deutschland im Allgemeinen Preußischem Landrecht von 1794. Von den
Rechten und Pflichten der Diener eines Staates handelte die Überschrift des zehnten
Titels im zweiten Teil. Damit wurden Beamte erstmals als „Staatsorgan“ gekennzeichnet.
Weiterentwickelt wurde das Beamtenrecht zunächst mit der „Bayerischen Hauptlandes-
Pragmatik“ vom 1. Juni 1805, die einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Anerkennung
der Unabsetzbarkeit von Beamten einleitete. Für die absolute Hingabe und besondere
Pflichtenstellung gegenüber der Staatsmacht wurde die dauerhafte finanzielle Ab -
sicherung des Beamten während des aktiven Dienstes und im Ruhestand auch seiner
Familie gewährleistet. Dabei wurde von dem Beamten eine 40- bis 45-jährige Mindest-
dienstzeit erwartet, verbunden mit dem Anspruch auf eine Pension ab dem 70. bzw.
72. Lebensjahr.

Deutsches Kaiserreich von 1871 und Weimarer Republik
Auch nach der Reichsgründung von 1871 prägte das Berufsbeamtentum eine Vielzahl von
unterschiedlichen Länderregelungen. Ein erster großer einheitlicher Ansatz erfolgte mit
dem „Gesetz betreffend der Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten“ vom 31. März 1873
(RGBl. S. 61 bis 91) und ging als sogenanntes Reichsbeamtengesetz in die Geschichte ein.
In der Weimarer Zeit waren nicht weniger als 5 Hauptquellen des deutschen Beamten-
rechts unterscheidbar: Das Beamtenreichsrecht, das Reichsbeamtenrecht, das Landes -
beamtenrecht, das gemeine Beamtenrecht und das Beamtenrecht gewisser Sonder gruppen
(Reichsbahn, Reichsbankbeamte, Polizeibeamte, Lehrer).
In den 17 deutschen Ländern galten nicht weniger als 17 verschiedene Rechte für die
 Landesbeamten. Das Recht der Gemeinden für die Beamten und deren Besoldung war
 darüber hinaus in einer Vielzahl von Städte-, Kreis- und Provinzialordnungen und Orts-, Kreis-
und Provinzialsatzungen festgelegt. Flächendeckende Kommunalbeamten gesetze und damit
auch eine einheitliche Alimentation bestand lediglich in Preußen und in  Bayern.
Das Berufsbeamtentum überdauerte auch den Übergang von der konstitutionellen
 Monarchie zur parlamentarischen Demokratie der Weimarer Republik und wurde in der
 Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 über die Artikel 128 bis 131 institutio-
nalisiert. Auf dieser Grundlage regelte eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen das
Beamtenrecht, darunter das Beamtenreichsrecht, das Landesbeamtenrecht und das
 Beamtenrecht für Sondergruppen, wie etwa Lehrer und Polizisten.
Auch unter der Geltung der Weimarer Reichsverfassung war die Besoldung für Reichs-,
Landes- und Kommunalbeamte uneinheitlich. 1920 wurde für die Reichsbeamten und
 Soldaten eine grundlegende Besoldungsreform durch Reichsbesoldungsgesetz vom
30. April 1920 (RGBl. 1920 S. 805) durchgeführt. Entgegen der Hoffnung der Reichs -
regierung übernahmen die Länder, Gemeinden und sonstigen öffentlich-rechtlichen  Körper -
schaften diese Regelungen jedoch nicht.
Der andauernde Besoldungswettlauf sollte durch das Gesetz zur Sicherung einer einheit-
lichen Regelung der Beamtenbesoldung (Besoldungssperrgesetz) vom 21. Dezember 1920
(RGBl. 1920 S. 2017) dadurch unterbunden werden, dass die den Reichsbeamten gewähr-
te Besoldung von den Landesdienstherrn nicht überschritten werden durfte. Die beab-
sichtigte Wirkung wurde aber nicht erreicht, weil die Länder keine entsprechenden Geset-
ze erließen. Nach mehrmaligen Verlängerungen trat das Besoldungssperrgesetz mit
Änderung vom 24. März 1925 (RGBl. 1 S. 30) zum 1. April 1926 außer Kraft.
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Beamtentum in der Zeit des Nationalsozialismus
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde mit dem Führerprinzip und der
Gleichschaltung das zersplitterte deutsche Beamtenrecht durch das Gesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums, das Beamtenrechtsänderungsgesetz, das Deutsche
Beamtengesetz und die Reichsdienststrafordnung vereinheitlicht. Diese Gesetze galten für
alle Beamten im Reich, in den Ländern, in den Gemeinden sowie die Beamten der sonsti-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Zugleich wurden
die für Preußen bestehenden Strukturen in der Verwaltung beseitigt.
Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 (RGBl. I
1933 S. 175 f.) konnten alle politisch wie rassisch unerwünschten Beamten entfernt
 werden. Nach dem Beamtenrechtsänderungsgesetz vom 30. Juni 1933 (RGBl. I 1933
S. 433) durfte als Beamter nur behalten bzw. berufen werden, wer die Gewähr dafür bot,
jederzeit rückhaltlos für den Nationalsozialistischen Staat einzutreten. Das deutsche Beam-
tengesetz von 1937 (RGBl. I 1937 S. 39 ff.) ging von einem Dienst- und Treueverhältnis
des Beamten zu Führer und Reich aus; der Treueid wurde auf den Führer geleistet. Jeder
Beamte konnte in den Ruhestand versetzt werden, wenn er nicht die Gewähr dafür bot, für
den nationalsozialistischen Staat einzutreten. Die nationalsozialistische Diktatur brachte
damit die Beamten in eine immer stärkere Abhängigkeit vom Staat und benutzte sie so
als unfreiwillige Handlanger unzählbarer Ungerechtigkeiten und Verbrechen. Nur wenige
Beamte leisteten Widerstand gegen dieses Unrecht.
Das Ende der Nazi-Herrschaft im Mai 1945 leitete eine große Debatte um die Existenz-
berechtigung des Berufsbeamtentums ein. Unzählige Beamte wurden aufgrund politischer
Überprüfung ihrer Ämter enthoben. Mit der sogenannten Entnazifizierung sollte das Berufs-
beamtentum schließlich grundlegend gesäubert werden.

Artikel 33 Abs. 4 und 5 Grundgesetz
(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel
Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-recht-
lichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.
(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.

Aufbau der Bundesrepublik Deutschland als demokratischer und
sozialer Bundesstaat unter Beibehaltung des Berufsbeamtentums
Obwohl der Fortbestand des Berufsbeamtentums stark in der Kritik stand und somit akut
gefährdet war, entschied sich der Parlamentarische Rat gegen alle Widerstände, am Beam-
tentum festzuhalten. In Art. 33 des Grundgesetzes wurde festgelegt, dass das Recht des
öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufs-
beamtentums zu regeln ist. Die Rechtsverhältnisse der Beamten wurden mit der Ver -
abschiedung des Bundesbeamtengesetzes (BBG) vom 14. Juli 1953 grundlegend geregelt.
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Grundlegendes zur Beamtenversorgung
Der Versorgungsbericht der Bundesregierung
Nach Artikel 17 des Gesetzes zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes und  sonstiger
dienst- und versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 18. Dezember 1989 in der Fassung
des Artikels 19 Abs. 8 des Versorgungsreformgesetzes 1998 hat die Bundes regierung
den gesetzgebenden Körperschaften in jeder Wahlperiode des Deutschen  Bundes tages
einen Versorgungsbericht vorzulegen. Der Dritte Versorgungsbericht der  Bundes regierung
(BR-Drs. 542/05 und BT-Drs. 15/5821) aus dem Jahr 2005 war der  letzte Bericht vor der
Föderalismusreform mit Aussagen und Modellrechnungen für alle Gebietskörperschaften.
Er befasste sich nach den zuvor erstellten Berichten von 1996 und 2001 erneut mit der
Lage und Entwicklung der Alterssicherungssysteme des öffentlichen Dienstes und liefert
essenzielle Informationen zur Beurteilung der langfristigen Tragfähigkeit dieser Systeme.
Wesentliche Schwerpunkte des 3. Versorgungsberichts waren:
: Darstellung der in Vergangenheit und Gegenwart erbrachten Versorgungsleistungen

im gesamten öffentlichen Dienst
: Modellrechnungen für die bis 2050 zu erwartenden Versorgungsausgaben
: Modellrechnungen zur Entwicklung der Versorgungsquote (Verhältnis der Ver -

sorgungsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt) und der Versorgungs-Steuer-Quote
 (Verhältnis der Versorgungsausgaben zu den Steuereinnahmen) bis 2050

: Analyse der Gründe der vorzeitigen Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit
: Gesonderte Untersuchung der Entwicklung der Versorgungsausgaben in den neuen

Bundesländern
: Auswirkungen der seit 1992 eingeleiteten Reformen der Beamtenversorgung auf die

Versorgungsempfänger anhand ausgewählter Fallkonstellationen
: Gesonderte Darstellung der Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger
: Darstellung der Entwicklung der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer im öffentlichen

Dienst und Vorausberechnung der Entwicklung der Ausgaben bis 2040
: Fortschreibung des Erfahrungsberichts zu versorgungsrelevanten Regelungen der

 Dienstrechts- und Versorgungsreformgesetze und der Berichte „Eindämmung von
 Frühpensionierungen“ und „Altersteilzeit in der Bundesverwaltung“.

Überwiegend wurden durch den Dritten Versorgungsbericht die in den beiden vorange-
gangenen Versorgungsberichten 1996 und 2001 festgestellten Grundtendenzen zur
Bestandsaufnahme und zukünftiger Entwicklung der Beamtenversorgung bestätigt.
Es ergaben sich jedoch zwei signifikante Abweichungen:
: Gegenüber dem Zweiten Versorgungsbericht von 2001 war die vorausberechnete Zahl

der Versorgungsempfänger bei den Gebietskörperschaften im Jahre 2030 um etwa
170.000 höher und damit bei über 1,5 Millionen. Der Grund für diese Ab weichung lag
in einer Ausweitung der (Alters-) Teilzeitbeschäftigung, einer deutlich gestiegenen
 Verbeamtungsquote in den neuen Bundesländern sowie einer geänderten Zugrunde-
legung des höheren durchschnittlichen Alters bei der Verbeamtung.

: Dagegen fiel der prognostizierte Anstieg der Versorgungsausgaben gegenüber den
Berechnungen des Zweiten Versorgungsberichts geringer aus. Die Ursache dieser Ab -
weichung waren die seinerzeit noch nicht berücksichtigten Einsparmaßnahmen durch
das Versorgungsänderungsgesetz 2001 und die teilweise drastische Reduzierung der
Sonderzahlungen in Bund und Ländern.
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Tabelle: Vorausberechnung der Zahl der Versorgungsempfänger nach
dem Dritten Versorgungsbericht:

Die Vorausberechnungen des Dritten Versorgungsberichts zeichnen kein mit absolutem
Gültigkeitsanspruch versehenes Szenario der zukünftigen Entwicklung der Versorgungs-
ausgaben, sondern vermitteln lediglich ein auf Fakten basierendes Bild der Auswirkungen
bestimmter Faktoren und Stellgrößen auf die künftige Entwicklung der Versorgungsaus-
gaben der Dienstherren. Die Darstellung im Bereich der Bundesländer erfolgt summarisch
und ohne Berücksichtigung der positiven und negativen Abweichungen von den durch-
schnittlich berechneten Kennzahlen.
Im Ergebnis sind folgende Ursachen für die zukünftige Entwicklung zu nennen:
: Die Erweiterung der öffentlichen Aufgaben und der damit verbundenen Personalver-

stärkungen vor allem von Mitte der 60er bis Ende der 70er Jahre trägt zu dem deutli-
chen Anstieg der Zahl der Versorgungsempfänger bei.

: Die mit dem steigenden Frauenanteil einhergehende Zunahme von Freistellungszeiten
(Beurlaubung, Teilzeit) führt dazu, dass heute bei gleicher Stellenzahl mehr Personen
beschäftigt werden, die später Versorgungsbezüge erhalten. Damit ist jedoch nicht eine
entsprechende Zunahme der Versorgungsausgaben verbunden, sondern eine die Durch-
schnittsausgaben mindernde Wirkung.

: Die insgesamt höhere Lebenserwartung und die daraus folgende längere Zahlungs-
dauer der Versorgungsbezüge führen zu einem dauerhaften und deutlichen Anstieg der
Versorgungsempfängerzahlen.

: In den fünf neuen Bundesländern ist die Zahl der Versorgungsempfänger zum jetzigen
Zeitpunkt noch sehr gering. Wenn die in den 90er Jahren verbeamteten Beschäftigten
in großer Zahl pensioniert werden, wird es hier zu einer deutlichen Zunahme kommen.
Dies erfolgt aufgrund des relativ hohen durchschnittlichen Alters bei der Verbeamtung
bereits auf kurze Sicht.

: Gesetzliche Vorruhestandsregelungen wegen notwendiger Reduzierung des Personals,
so z.B. bei der Bundeswehr sowie bei Bahn und Post im Zuge der Privatisierung, erhöhen

Anzahl der Versorgungsempfänger*

Gebietskörperschaften übrige Bereiche

Jahr Bund** Län- Gemein- gesamt mittelb. Bahn Post gesamt insge-
der den öffentl. samt

Dienst

in 1 000

2003 211 578 106 895 22 231 274 526 1 421
2005 204 618 107 929 23 220 277 520 1 448
2010 191 735 113 1 039 27 195 285 507 1 546
2015 187 885 122 1 194 32 173 292 498 1 692
2020 192 1 022 136 1 350 39 153 294 486 1 836
2025 200 1 113 153 1 465 44 133 287 464 1 929
2030 205 1 165 166 1 536 49 110 269 428 1 964
2035 205 1 197 175 1 577 52 87 243 382 1 960
2040 201 1 212 178 1 591 54 66 208 328 1 919
2045 196 1 215 176 1 558 54 48 169 270 1 858
2050 193 1 219 175 1 587 54 33 129 215 1 802
* Jahresdurchschnitt, Gebietsstand Deutschland  ** einschließlich Versorgungsempfänger nach SVG und G 131
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die durchschnittlichen Versorgungslaufzeiten erheblich und damit auch im Zeitablauf
die Zahl der Versorgungsempfänger.

Die Ausweitung des öffentlichen Dienstes zur Gewährleistung eines konstant hohen
Niveaus staatlicher Aufgabenerfüllung stellt ein Anliegen der gesamten Gesellschaft dar.
Daher darf die Stabilisierung der Finanzierungsgrundlagen der Beamtenversorgung nicht
alleinige Aufgabe der Beamtenschaft über weitere Einsparungen sein, vielmehr ist die
Bewältigung der bevorstehenden Erhöhungen der Versorgungsausgaben eine gesamt -
gesellschaftliche Aufgabe aller Bürger.

Vierter Versorgungsbericht der Bundesregierung 2009
Der Vierte Versorgungsbericht der Bundesregierung wurde am 8. April 2009 vom
 Bundeskabinett beschlossen und mit den Drucksachennummern BT-Drs. 16/12660 und
BR-Drs. 383/09 in das parlamentarische Verfahren eingebracht. 
Der Vierte Versorgungsbericht bestätigt im Wesentlichen die bereits vom vorigen Bericht
dargestellten und prognostizierten Entwicklungen und enthält erweiterte Darstellungen
zur Tragfähigkeit des Zusatzversorgungssystems für die tariflich Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes. In Folge der Kompetenzverlagerung im Beamtenversorgungsbericht
beschränkt sich der Bericht hinsichtlich seiner Vorausberechnungen auf die Beamten, Rich-
ter und Soldaten des Bundes. Hierzu wird im Wesentlichen festgestellt, dass deren Zahl
nahezu konstant bleibt und die Tragfähigkeit des Systems der Beamtenversorgung des
Dienstherrn Bundesrepublik Deutschland – nicht zuletzt aufgrund der den Beamten und
Versorgungsempfängern auferlegten Sparmaßnahmen – für die Zukunft gesichert scheint.
Durch die im Bericht aufgeführten Maßnahmen zur Kostenreduzierung in der Beamten-
und Soldatenversorgung sei der Bundeshaushalt im Zeitraum 1998 bis 2006 um rund 
1,67 Mrd. Euro entlastet worden.
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Anzahl der Versorgungsempfänger*

Unmittelbarer Bundesbereich übrige Bereiche

Jahr Beamte Berufs- G131 gesamt mittelb. Bahn Post gesamt insge-
und Sol- Dienst samt

Richter daten

in 1 000

2007 81 87 33 201 17 209 271 497 698
2010 84 89 21 194 18 191 275 484 677
2015 88 90 8 186 21 165 272 458 645
2020 94 92 2 188 26 146 268 440 629
2025 102 93 1 196 30 129 263 422 618
2030 108 93 0 201 33 129 250 392 594
2035 115 92 0 207 35 88 228 351 558
2040 115 91 0 206 36 68 195 299 505
2045 112 90 0 202 36 49 156 241 443
2050 108 89 0 197 35 34 118 187 384
* Jahresdurchschnitt

Vorausberechnung der Zahl der Versorgungsempfänger des Bundes
nach dem Vierten Versorgungsbericht
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Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum
 Versorgungsänderungsgesetz 2001
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 27.09.2005 (2 BvR 1387/02)
zum Versorgungsänderungsgesetz 2001 (Absenkung des Versorgungshöchstsatzes
von 75 v.H. auf 71,75 v.H.) seine ständige Rechtsprechung zur verfassungsgemäßen
Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses und zur Beamtenversorgung präzisiert und
damit die zentralen Festlegungen des Art. 33 GG erneut aufgezeigt.
Grundsätzlich stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass die oben genannte Absen-
kung des Versorgungsniveaus gerechtfertigt ist. Die Bestimmungen des VersÄndG 2001
verstoßen weder gegen Art. 33 V GG (hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamten-
tums) noch gegen Art. 20 GG (Grundsatz des Vertrauensschutzes) oder gegen Art. 3
Abs. 1 GG (Gleichheitsgrundsatz), weil der Gesetzgeber sich auch im Bereich der eigen-
ständigen Versorgung an Veränderungen der gesetzlichen Rentenversicherung orien-
tieren durfte und insbesondere die  Alimentation kein  absolut fixierter Maßstabsbegriff
ist, sondern Veränderungen unterworfen ist, z.B. sind die hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums – Alimentation, volle Hingabe, Leistungsgrundsatz,
 Differenzierung nach Amt und Funktion und Versorgung aus dem letzten Amt – als
Kernbestand besonders umfassend geschützt.
Abschließend stellt das Bundesverfassungsgericht heraus, dass durch die im
System der Beamtenversorgung bereits durchgeführten Reformmaßnahmen zum
Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Versorgungs-
empfänger bereits stärker und früher belastet worden sind als die Rentner durch
die Referenzreformen der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies ist von Seiten
der Gesetzgeber bei zukünftigen Reformen in der Beamtenversorgung zu berück-
sichtigen.

Versorgungsberichte der Bundesländer
In den einzelnen Bundesländern sind hingegen zunächst erst vereinzelt (Bayern, Nord-
rhein-Westfalen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin),
aber mitunter durchaus detailliert Versorgungsberichte oder statistische Bestandsaufnah-
men/prognostische Modellrechnungen und Darstellungen der Beamtenversorgung vor-
handen. Diese wurden entweder über die Statistischen Landesämter veröffentlicht oder
als Landtagsdrucksachen eingebracht. Die Berichte der Bundesländer kommen durch -
gehend zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der Empfänger von Ruhegehalt und Hinter -
bliebenengeld und damit die Versorgungsausgaben der Länder kurz- bis mittelfristig stark
ansteigen werden und in den nächsten zwei Jahrzehnten ihren Höhepunkt haben werden.
Dieser Zuwachs spiegelt dabei das Einstellungsverhalten in der Vergangenheit wider. Die
überproportional hohe Zunahme der Versorgungsausgaben hat ihre Ursache also nicht
etwa im System der Beamtenversorgung, sondern ist nahezu ausschließlich auf die
 relative Zunahme der Zahl der Beamten und die zugleich wirksame demografische
 Entwicklung in Bezug auf die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland zurück -
zuführen.
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Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds
Die Beamten- und Soldatenversorgung beruht traditionell weder auf einem Umlage- noch auf
einem Kapitaldeckungsverfahren, sondern wird überwiegend als Teil der Personalkosten aus
den laufenden Haushalten der öffentlichen Dienstherren gezahlt.
Das Problem der Finanzierung der künftigen Versorgungsausgaben resultiert nicht un wesentlich
daraus, dass in der Vergangenheit keine ausreichende Vorsorge getroffen  worden ist. So sind
z. B. bei der Neustrukturierung der Bundesbeamtenbesoldung in den 50er Jahren die Brutto-
bezüge der Beamten – entsprechend dem Sozialversicherungs anteil – abgesenkt festgesetzt
worden. Wäre dieser Betrag zurückgelegt und angelegt worden, so gäbe es die gegenwärtig
bereits bestehenden und – aufgrund der Personalausweitung in den 60er und 70er Jahren –
in der Zukunft sich verschärfenden Finanzierungspro bleme in der Beamtenversorgung nicht.
Eine einfache und kurzfristige Lösung für die Versäumnisse der Vergangenheit gibt es in
Anbetracht der Staatsfinanzen jedoch nicht. Ein Umsteuern auf eine zumindest partielle
Kapitaldeckung ist jedoch der Weg, der von der überwiegenden Zahl der Experten und
Fachpolitiker als entscheidend und notwendig für die langfristige Stabilisierung und Siche-
rung der Beamtenversorgung angesehen wird. Dies beinhaltet die Ergänzung der reinen
laufenden Steuerfinanzierung durch bereits im Aufbau befindliche Versorgungsrücklagen
und durch versicherungsmathematisch berechnete,  laufende Einzahlungen in Versor-
gungsfonds.

Versorgungsrücklage
Um die Versorgungsleistungen angesichts der demographischen Veränderungen und des deut-
lichen Anstiegs der Versorgungsempfänger ab etwa 2018 sicherstellen zu können, wurde ab
dem Jahr 1999 über § 14 a BBesG die Bildung einer Versorgungsrücklage als Sondervermö-
gen aus Minderanpassungen von Besoldung und Versorgung gesetzlich vorgeschrieben.
Vorgesehen war ursprünglich, die Besoldungs- und Versorgungsanpassungen im Zeitraum
vom 01.01.1999 bis zum 31.12.2013 in 15 Teilschritten um jeweils 0,2 v. H. zu ver mindern
und den Unterschiedsbetrag gegenüber den nicht verminderten Anpassungen dem
 Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführen. Wegen der durch das Versorgungs -
änderungsgesetz 2001 festgelegten Verminderung des Versorgungshöchstsatzes um  4,33 v. H.
werden die auf den 31.12.2002 folgenden acht Anpassungen nicht um 0,2 v. H. reduziert.
Eine weitere Verminderung soll erst im Anschluss daran wieder aufgenommen und in den ver-
bleibenden Teilschritten fortgeführt werden. Bis dahin bleiben die aus den bisherigen Ab -
senkungen der Bezügeanpassungen resultierenden Zuführungen an die Versorgungsrücklagen
unberührt und werden in der bis jetzt erreichten Höhe weitergeführt. Zusätzlich sind 50 v. H.
der Verminderung der Versorgungsausgaben durch das Ver sorgungsänderungsgesetz 2001
(§ 69 e BeamtVG) der Versorgungsrücklage zuzuführen. Nach 2017 sollen die Versorgungs-
rücklagen zur Entlastung der öffentlichen Haushalte schrittweise wieder aufgelöst werden.
Die Versorgungsrücklagen in den Ländern sind nicht einheitlich ausgestaltet und weisen
gegenüber der Regelung der Versorgungsrücklage des Bundes wie auch untereinander Beson-
derheiten auf. Der derzeitige und für 2017 prognostizierte Stand der Versorgungsrücklagen
in Bund und Ländern ist im Dritten Versorgungsbericht der Bundesregierung enthalten. Der
Stand der Kapitalwerte der Versorgungsrücklage des Bundes betrug beispielsweise zum
Anfang des Jahres 2011 etwa 3,8 Mrd. Euro. Nach der Kompetenzverlagerung für das Beam-
tenversorgungsrecht sind die Bundesländer ermächtigt, eigene Vorschriften für die Zuführung
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und Verwendung der jeweiligen Ver sorgungsrücklagen zu erlassen. Dies hat bisher lediglich
das Land Niedersachsen getan, indem es – wenig vorausschauend – ab 2010 keine weiteren
Zuführungen zur Ver sorgungsrücklage mehr leistet und zugleich die bisher gebildete Rücklage
in Höhe von ca. 550 Mio. Euro zur kurzfristigen Haushaltskonsolidierung aufgelöst hat.

Versorgungsfonds
Versorgungsfonds bestehen aus laufenden Einstellungen in ein Sondervermögen, welche
sich nach der Höhe der Besoldung und der sich darauf beziehenden späteren Altersver-
sorgung bemessen.
Um eine spätere Vollabdeckung der Versorgungsansprüche aus einem kapitalisierten Ver-
mögen zu sichern, müssen nach Berechnungen von Versicherungsmathematikern für neu
einzustellende Beamte – je nach Laufbahngruppe und Altersgrenze – ca. 28 bis 38 Pro-
zent der jeweiligen Brutto-Jahresbezüge in einen Versorgungsfonds eingezahlt werden. In
einer solchen Kalkulation wird die prognostizierte fallgruppenabhängige Lebenserwartung
und damit die voraussichtliche Versorgungslaufzeit berücksichtigt.
Eine zumindest teilweise Kapitaldeckung künftiger Ausgaben wird dadurch erreicht, dass
für neu berufene Beamtinnen und Beamte ein pauschaler monatlicher Betrag dem Ver-
sorgungsfonds zugeführt wird.
Die Finanzierung eines solchen Kapitalstocks erfolgt dabei aus dem laufenden Haushalt;
selbst eine Finanzierung durch Kredite ist dann als sinnvoll zu erachten, wenn die erwar-
teten Erträge des Fondskapitals die für die Aufnahme des Kapitals erforderlichen Zinsen
übersteigt, was bei optimierter, professioneller Vermögensanlage mit hoher Wahrschein-
lichkeit der Fall ist.
Die Personalkosten werden damit jeweils von der Generation getragen werden, die auch
die öffentlichen Dienstleistungen der Beamten in Anspruch genommen hat. Gleichzeitig
werden die Versorgungsausgaben in die aktive Phase des Beamtenverhältnisses vor -
verlagert. Dadurch wird jedoch auch der bisherige bedeutende Vorteil für die öffentlichen
Haushalte beseitigt, dass Beamte während ihrer aktiven Zeit deutlich kostengünstiger als
vergleichbare Angestellte oder Arbeiter sind.
Nachdem Rheinland-Pfalz bereits seit dem Jahr 1996 eine Vollabdeckung nach ver -
sicherungsmathematischen Grundsätzen für neu eingestellte Beamtinnen und Beamte
durchführt, haben weitere Länder und mittlerweile auch der Bund das Konzept  aufgegriffen;
Deutsche Bundesbank, Bundesagentur für Arbeit und Bundesanstalt für Finanzdienst -
leistungsaufsicht haben in ihrer Zuständigkeit eigene Sondervermögen   ge bildet. So wur-
den bzw. werden Versorgungsfonds (mitunter auch Pensionsfonds oder  Vorsorgefonds
genannt) in unterschiedlicher Ausgestaltung hinsichtlich Zuführung und Kapitalverwendung
in Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen,  Mecklenburg-Vorpommern,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und beim Bund (hier ab 2007)
eingerichtet. Es bestehen im Bundesbereich darüber  hinaus separate Versorgungsfonds für
die  Bundesbank, die BaFin und die Bundesagentur für Arbeit. 
Nicht etabliert wurden zusätzliche Versorgungsfonds dagegen in den Bundesländern
Schleswig-Holstein, Saarland, Thüringen und schließlich Niedersachsen, welches seinen
unmittelbar vor der Einrichtung stehenden Versorgungsfonds im letzten Jahr gestoppt hat
und in gleichem Atemzug die bereits bestehende Versorgungsrücklage (s.o.) aufgelöst hat.
Im kommunalen Bereich praktizieren viele Gemeinden, Gemeindeverbände und selbst-
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ständige Einrichtungen über kommunale Versorgungsverbände oder -kassen das Modell
der Kapitaldeckung im Sinne einer vorausschauenden Zukunftssicherung zum Teil bereits
seit geraumer Zeit; im übrigen ist im kommunalen Bereich das Umlageverfahren verbreitet.
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Instrument der Nachversicherung
Beim Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis durch Entlassung, Nichtfortsetzung eines
Beamtenverhältnisses auf Widerruf oder Aberkennung des Ruhegehalts entfällt der
Anspruch auf eine beamtenrechtliche Versorgung. Beamtinnen und Beamten werden dann
in der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 8 und §§ 181 bis 186 SGB VI  nach -
versichert. Die Nachversicherungszeit gilt als Zeit einer Versicherungspflicht in der gesetz -
lichen Rentenversicherung, wobei rückwirkend eine Beitragsentrichtung gemäß den
 jeweiligen Bruttobezügen und den jeweils geltenden Beitragssätzen durchgeführt wird.
Eine Nachversicherung in der Arbeitslosenversicherung erfolgt jedoch nicht, was zur Folge
hat, dass nach Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis kein Anspruch auf Arbeitslosengeld
besteht. Ferner erstreckt sich die Nachversicherung nicht auf die Zusatzversorgungs systeme
des öffentlichen Dienstes.

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Versorgung
aus dem letzten Amt
Das Bundesverfassungsgericht hat mit einem maßgeblichen Beschluss vom
20.03.2007 die Wartefrist von drei Jahren für Versorgungsbezüge aus dem Beför-
derungsamt für verfassungswidrig erklärt.
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts führt seinen Beschluss (2 BvL 11/04)
aus, dass im Hinblick auf die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums das
Ruhegehalt unter Wahrung des Leistungsprinzips und Anerkennung aller Be -
förderungen aus dem letzten Amt zu berechnen ist. Die in einer Beförderung  liegende
Anerkennung sei nicht nur auf den Beamten im Dienst bezogen, sondern müsse sich
auch auf sein Ruhegehalt auswirken. Dieser Grundsatz der Versorgung aus dem
 letzten Amt gelte jedoch nicht uneingeschränkt; Voraussetzung sei ein Mindestmaß
an nachhaltiger, dem Amt entsprechender Dienstleistung. 
Die damalige Ausdehnung der Wartefrist auf drei Jahre sieht das Bundesverfas-
sungsgericht als mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums des
Art. 33 Abs. 5 GG unvereinbar an. Eine Verlängerung der Wartefrist auf über zwei Jah-
re modifiziere den Grundsatz der amtsgemäßen Versorgung nicht mehr, sondern ver-
ändere ihn grundlegend. Das Anliegen, Gefälligkeitsbeförderungen zu verhindern und
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass eine allzu kurze Dienstzeit dem in Reich-
weite des Ruhestandsbeförderten nicht mehr die Möglichkeit biete, eine hinreichende
Leistung im Beförderungsamt zu erbringen, ließe eine Erstreckung der Frist auf zwei
Jahre gerade noch zu. Eine weitere Ausdehnung könne im Hinblick darauf, dass dem
Beamten aufgrund hergebrachter Strukturprinzipien die Versorgung aus dem letzten
Amt verfassungsrechtlich gewährleistet sei, nicht mehr gerechtfertigt werden. 
Der Beschluss erklärte die in § 5 Abs. 3 Satz 1 BeamtVG von zwei auf drei Jahre ver-
längerte Wartezeit für die Besoldung aus dem letzten Amt für nichtig.
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Unser Angebot – Ihr Vorteil
OnlineService des DBW

Bestellcoupon

JA, ich möchte am OnlineService 
teilnehmen

� ab sofort /zum ......................................

Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V.
Ratiborweg 1
40231 Düsseldorf
per Telefon: 0211 7300335
per Telefax: 0211 7300275 
per E-Mail: info@dbw-online.de

Noch schneller geht es online unter: 
www.dbw-online.de/onlineservice

Ich zahle / Wir zahlen per 
Ermächtigung zur Lastschrift:

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Konto-Nummer

BLZ

Bank

Unterschrift

OnlineService – für nur 10 Euro gut informiert
Sie interessieren sich für weitergehende Informationen zum öffentlichen Dienst, 
 beispielsweise zum Tarif- und Beamtenrecht? Neben dem RatgeberService bietet 
der DBW auch im Internet ein breites Informationsangebot. 
Mit dem OnlineService können Sie sich über alle wichtigen Themenbereiche zum 
öffent lichen Dienst informieren, beispielsweise zu Einkommen, Arbeitszeit, Teilzeit, 
Nebentätigkeit, Altersversorgung, Gesundheit, Soziales und Steuern.
Durch eine persönliche Zugangskennung können Sie auf allen Websites des DBW 
mehr als 100 PDF-Dokumente lesen, drucken und herunterladen. Mehrere OnlineBücher
 komplettieren das Angebot.
Für den vorteilhaften OnlineService berechnen wir nur 10,00 Euro (inkl. MwSt.) bei 
einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Mindestlaufzeit beträgt 1 Jahr, die Teilnahme 
ver längert sich automatisch um ein weiteres Jahr. Wenn Sie die Teilnahme am 
OnlineService beenden möchten, muss ihre Kündigung spätestens drei Monate vor
Ablauf der jeweiligen Nutzungs dauer vorliegen.
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Versorgung der Beamten

Eintritt des Versorgungsfalles
Der Versorgungsfall entsteht durch die Versetzung des Beamten in den Ruhestand. Eine
Versetzung in den Ruhestand kann aus mehreren Gründen erfolgen, beispielsweise durch
das Erreichen der Altersgrenze. Nach geltender Rechtslage wird unterschieden zwischen
: der allgemeinen gesetzlichen Altersgrenze von 65 (67) Jahren
: der besonderen Altersgrenze, etwa mit Vollendung des 60. (62.) Lebensjahres bei den

Vollzugsdiensten der Polizei, der Justiz sowie bei der Feuerwehr.
Als Sonderfälle beim Eintritt in den Ruhestand gelten:
: ab dem 63. Lebensjahr (Bayern: 64. Lebensjahr) auf eigenen Antrag des Beamten
: als Schwerbehinderter auf eigenen Antrag ab dem 60. (62.) Lebensjahr
: wegen festgestellter dauernder Dienstunfähigkeit, unabhängig vom Alter
: einstweiliger Ruhestand bei sog. politischen Beamten
Der Versorgungsfall tritt auch durch den Tod der Beamtin bzw. des Beamten oder eines
Versorgungsberechtigten ein, wenn versorgungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind.

Grafik: Versorgungsleistungen

Anspruchsvoraussetzungen und Wartezeit 
Ein Anspruch auf Ruhegehalt oder Hinterbliebenenversorgung besteht, wenn der Beamte
eine fünfjährige Wartezeit im Beamtenverhältnis erfüllt hat; diese Wartezeit muss dabei
aus ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach den §§ 7 bis 10 BeamtVG bestehen. Bei einem
Dienstunfall gilt die Wartezeit ohne weitere Voraussetzungen als erfüllt. Bei einer Ent -
lassung eines Beamten auf Lebenszeit oder eines Beamten auf Probe vor Ableistung einer
Dienstzeit von fünf Jahren liegt es im Ermessen des Dienstherrn, auf Antrag einen Unter-
haltsbeitrag zu gewähren (§ 15 BeamtVG). Dieser darf jedoch – falls die besonderen
 fürsorglichen Voraussetzungen vorliegen – nur bis zur Höhe des Ruhegehalts festgesetzt
werden. Grundsätzlich und vorrangig erfolgt bei Entlassung oder Tod vor Erfüllung der
Wartezeit jedoch eine Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Altersgrenzen/Beginn des Ruhestands
Die allgemeine Altersgrenze wird nach geltender Rechtslage in Bund und Ländern mit Ablauf
des Monats erreicht, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird (Regelaltersgrenze). Der Bund
hat jedoch im Entwurf des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes festgelegt, die Altersgrenze
wie im Rentenrecht im Zeitraum zwischen 2012 und 2029 auf das 67. Lebensjahr anzu -
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heben; in den Ländern gibt es hierzu kein einheitliches Vorgehen, jedoch haben bereits
 Schleswig-Holstein, Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen, Niedersachsen und Thüringen beschlossen bzw. sicher
angekündigt, die nachfolgend dargestellte bundesgesetzliche Regelung (schrittweise zwi-
schen 2012 und 2029) nachzuzeichnen. 
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Aufgrund der beruflichen  Beanspruchung gibt es für den Polizei- und Justizvollzugsdienst
(60. Lebensjahr), den  Einsatzdienst der Feuerwehr (60. Lebensjahr) und den Flugverkehrs-
kontrolldienst (55. Lebensjahr) im Einzelnen länderabhängig ausgestaltet besondere Alters-
grenzen. Eine etwaige Anhebung dieser besonderen Altersgrenzen auf das (zumeist)
62. Lebensjahr wird überwiegend parallel zu den Regelungen der Regelaltersgrenze durch-
geführt. Auch für Lehrkräfte an Schulen und Lehrende an Hochschulen können besondere
Altersgrenzen vorgesehen sein, so z. B. – ab hängig vom genauen Datum der Vollendung des
65. (künftig ggf. 67.) Lebensjahres – mit oder nach Beendigung oder vor Beendigung des
 Schuljahres entsprechend dem jeweiligen Landesrecht. Professoren treten dagegen regel-
mäßig nicht in den Ruhestand, sondern  werden bei Erreichen der Altersgrenze emeritiert
(entpflichtet). 
Beamte auf Lebenszeit können unter Inkaufnahme von Versorgungsabschlägen ( siehe
Seite 24) auf eigenen Antrag und ohne Gesundheitsprüfung in den Ruhestand  versetzt
 werden, wenn sie das 63.  Lebensjahr (in Bayern: 64. Lebensjahr) – sogenannte Antrags -
altersgrenze – vollendet haben; in Niedersachsen soll dies sogar künftig ab dem 60. Lebens-
jahr möglich sein, jedoch mit entsprechend hohen Versorgungsabschlägen.

Geburtsjahr Regelaltersgrenze

bis 1946 65 Jahre

1947 65 Jahre und 1 Monat

1948 65 Jahre und 2 Monate

1949 65 Jahre und 3 Monate

1950 65 Jahre und 4 Monate

1951 65 Jahre und 5 Monate

1952 65 Jahre und 6 Monate

1953 65 Jahre und 7 Monate

1954 65 Jahre und 8 Monate

1955 65 Jahre und 9 Monate

1956 65 Jahre und 10 Monate

1957 65 Jahre und 11 Monate

1958 66 Jahre

1959 66 Jahre und 2 Monate

1960 66 Jahre und 4 Monate

1961 66 Jahre und 6 Monate

1962 66 Jahre und 8 Monate

1963 66 Jahre und 10 Monate

ab 1964 67 Jahre

Anhebung der Regelaltersgrenze 
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Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte können bereits mit Vollendung des 60. Lebens-
jahres (beim Bund und vielen Ländern künftig bis 2029 an steigend auf das 62. Lebensjahr)
in den Ruhestand gehen; auch hier werden Versorgungsabschläge  fällig. Diese Abschläge
entfallen bei Dienstunfähigkeit und Schwerbehinderung erst mit  Vollendung des 63. Lebens-
jahres (auch hier erfolgt beim Bund und vielen Ländern eine  Anhebung um zwei Jahre bis
2029). Zu beachten ist, dass der prozentuale Versorgungs abschlag auf das Ruhegehalt
 bezogen ist, nicht dagegen auf den Ruhegehaltssatz. Der  Versorgungsabschlag gilt für die
Gesamtdauer des Versorgungsbezugs. Sowohl das  Bundes verwaltungsgericht als auch das
Bundesverfassungsgericht haben mit Entscheidungen aus 2005 und 2006 die Rechtmäßig-
keit des Versorgungsabschlags – selbst bei mehr als 40 ruhegehaltfähigen  Dienst jahren –
bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand bejaht.

Dienstunfähigkeit
Darüber hinaus kann der Versorgungsfall durch eine Dienstunfähigkeit des Beamten
 ausgelöst werden. Als Dienstunfähigkeit wird die dauerhafte Unfähigkeit zur Erfüllung
dienstlicher Pflichten angesehen. Ist eine Beamtin bzw. ein Beamter infolge eines
 körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche der körperlichen und geistigen Kräfte zur
Erfüllung der Dienstpflichten dauernd nicht in der Lage und liegt nach amtsärztlichem bzw.
ärztlichem Gutachten eine dauerhafte Dienstunfähigkeit vor, ist die Beamtin bzw. der
 Beamte in den Ruhestand zu versetzen. Darüber hinaus kann eine Dienstunfähigkeit unter-
stellt werden, wenn der  Beamte innerhalb eines halben Jahres mehr als drei Monate wegen
Krankheit dem Dienst fern geblieben ist und keine Aussicht besteht, dass die volle Dienst-
fähigkeit innerhalb eines weiteren halben Jahres wiedererlangt wird.
Eine Versetzung in den Ruhestand soll unterbleiben, wenn dem Beamten ein anderes Amt
derselben oder einer anderen Laufbahn übertragen werden kann. Eine solche Maßnahme
ist ohne Zustimmung zulässig, wenn das neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn
gehört, es mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden ist wie das bisherige
Amt und zu erwarten ist, dass der Beamte den gesundheitlichen Anforderungen des  neuen
Amtes gewachsen ist. Verfügt der Beamte nicht über eine ausreichende Befähigung für
die andere Laufbahn, kann die Teilnahme an geeigneten Maßnahmen gefordert werden.
Zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand kann dem Beamten unter Beibe haltung
des bisherigen Amtes auch ohne Zustimmung eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb der
Laufbahngruppe übertragen werden, wenn eine alternative Verwendung nicht möglich ist
und die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung der bisherigen Tätig-
keit zugemutet werden kann. Da Stellenzulagen nicht als Bestandteil des Grundgehalts
behandelt werden, kann es in diesen Fällen zu Einkommensminderungen kommen.
Solange ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter Beamter das 63. (65.)
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann bei Wiedererlangung der Dienstfähigkeit eine
Wiederberufung in das (aktive) Beamtenverhältnis erfolgen. Eine Reaktivierung ist auch
bei Wiedererlangung einer begrenzten Dienstfähigkeit zulässig, wenn das maßgebliche
Beamtengesetz dies vorsieht

Dienstunfähigkeit infolge Dienstbeschädigung bzw. Dienstunfall 
Eine Dienstunfähigkeit kann auch durch eine Dienstbeschädigung oder einen Dienstunfall
eintreten. Eine Dienstbeschädigung liegt vor, wenn sich die Beamtin bzw. der Beamte ohne
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grobes Eigenverschulden im Dienstbereich eine Verwundung oder sonstige Beschädigung
zuzieht, die zur Krankheit bzw. Dienstunfähigkeit führt. Als Dienstunfall gilt ein durch
 äußere Einwirkung verursachtes Unglück, das in Ausübung oder infolge des Dienstes
 eingetreten ist. Bei einem Dienstunfall besteht Anspruch auf Unfallfürsorge. Eine Dienst-
beschädigung kann auch im Beamtenverhältnis auf Probe zu einem Rechtsanspruch auf
Versetzung in den Ruhestand führen. ( Näheres im Kapitel „Unfallfürsorge“  Seiten 37 ff.)

Begrenzte Dienstfähigkeit (Teildienstfähigkeit)
Die „begrenzte Dienstfähigkeit“ ist zum 1. Januar 1999 durch Ergänzung des Beamten-
rechtsrahmengesetzes und des Bundesbeamtengesetzes eingeführt und mittlerweile in die
Landesbeamtengesetze übernommen worden. 
Eine begrenzte Dienstfähigkeit liegt vor, wenn der Beamte unter Beibehaltung des
 bisherigen Amtes die Dienstpflichten noch  mindestens mit der Hälfte der regelmäßigen
Arbeitszeit erfüllen kann. Hierüber ist eine amtsärztliche bzw. ärztliche Feststellung – ver-
gleichbar der bei Dienstunfähigkeit – zu  treffen. Das medizinische Gutachten soll neben
einer Aussage zur Dienstfähigkeit, be grenzten Dienstfähigkeit oder Dienstunfähigkeit auch
eine Stellungnahme enthalten, ob der Beamte anderweitig ohne Beschränkung ver wendet
werden kann. Gegen die be absichtigte Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit kann
der Beamte Einwendungen erheben. Es handelt sich bei der begrenzten Dienstfähigkeit
nicht um eine Teilzeit beschäftigung, da der Beamte die ihm individuell mögliche Dienst-
leistung vollständig erbringt. Entsprechend dem Umfang der reduzierten Arbeitszeit wird
Besoldung gewährt, mindestens aber in Höhe des Ruhegehalts, das der Beamte bei Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit erhalten würde. Zudem können Bund
und Länder nicht ruhegehaltfähige Zuschläge zur Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit
gewähren. Dies haben bislang in unterschiedlicher Ausgestaltung die Länder Hessen,
 Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Berlin, Schleswig-Holstein, das Saarland und Sachsen durch Landes-
recht um gesetzt. Für den Bund ist eine  entsprechende Zuschlagsverordnung am 1. Janu-
ar 2008 in Kraft getreten (BGBl 2008 I, 1751). Hierbei werden auch die zur Besoldung
gehörenden Bezüge wie jährliche Sonderzahlung, Familienzuschlag und vermögenswirk-
same Leistungen im gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit verringert. Die Zeit einer
begrenzten Dienstfähigkeit ist grundsätzlich in dem Umfang ruhegehaltfähig, der dem Ver-
hältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht (§ 6 BeamtVG). 
Die begrenzte Dienstfähigkeit ist keine Freistellung oder Teilzeit und führt daher nicht zur
Quotelung der Ausbildungszeiten und der im Fall der Dienstunfähigkeit zu berücksichti-
genden Zurechnungszeit. Die Regelung der Teildienstfähigkeit war zunächst bis 31. Dezem-
ber 2004 befristet und wurde mittlerweile in eine Dauerregelung umgewandelt.

Versorgung von Beamten auf Lebenszeit
Bei Dienstunfähigkeit werden Beamte auf Lebenszeit nur dann in den Ruhestand versetzt,
wenn sie eine ruhegehaltfähige Dienstzeit bzw. Wartezeit von mindestens fünf Jahren erfüllt
haben. Ist diese Wartezeit bei Eintritt der Altersgrenze nicht erfüllt, kann ge gebenenfalls ein
Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt werden; grundsätzlich erfolgt
jedoch ansonsten eine Entlassung. Die Wartezeit gilt dennoch als erfüllt, wenn die Dienst -
unfähigkeit durch Dienstbeschädigung eingetreten ist oder auf einem Dienstunfall beruht.
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Versorgung von Beamten auf Probe 
Beamtinnen und Beamte auf Probe verfügen bei Ausscheiden aus dem Dienst über keine
Anwartschaft auf Versorgung ( vgl. Seite 13 zur Nachversicherung).
Bei Dienstbeschädigung oder Dienstunfall und darauf beruhender Dienst unfähigkeit  werden
sie in den Ruhestand versetzt und erhalten ohne Rücksicht auf die Erfüllung der Wartezeit
von fünf Jahren ein Ruhegehalt auf der Grundlage ihrer Besoldung, wobei jene Stufe
zugrunde zu legen ist, die sie bis zur Altersgrenze hätten erreichen können; in jedem Fall
jedoch die Mindestversorgung. Bei Dienstunfähigkeit, die nicht auf Dienstbeschädigung
oder Dienstunfall zurückzuführen ist, können Beamte auf Probe in den Ruhestand versetzt
werden. Hier ist eine Ermessensentscheidung zu treffen, die sich an den Umständen des
Einzelfalls orientiert, es gelten strenge Maßstäbe (Würdigkeit, Bedürftigkeit und Art der
Erkrankung). Führt die Ermessensentscheidung dazu, dass Beamte auf Probe in den Ruhe-
stand versetzt werden, erhalten sie Ruhegehalt wie bei einer Dienstunfähigkeit.

Versorgung von Beamten auf Widerruf
Beamte auf Widerruf haben bei Ausscheiden aus dem Dienst grundsätzlich keine
 Versorgungsansprüche. Ihr Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis führt zur Nach -
versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Lediglich bei einem Dienstunfall,
der bei Beamten auf Widerruf zur Entlassung aus dem Beamtenverhältnis führt, besteht
neben dem Anspruch auf Heilfürsorge das Recht auf einen Unterhaltsbeitrag für die
 Dauer der durch den Dienstunfall verursachten Erwerbsbeschränkung.

Berechnungsgrundlagen für das Ruhegehalt 
Das Ruhegehalt berechnet sich aus den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen und der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit ( siehe Grafik auf der nächsten Seite).

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 
Ruhegehaltfähig sind die Dienstbezüge aus Vollbeschäftigung, die bei Eintritt in den Ruhe-
stand zugestanden haben oder zugestanden hätten, wenn eine Vollbeschäftigung aus-
geübt worden wäre. Dies gilt nicht bei Eintritt des Ruhestandes infolge eines Dienstunfalls
im Sinne des § 31 BeamtVG. In diesem Fall sind die Dienstbezüge ruhegehaltfähig, die bei
Weiterbeschäftigung bis zur Regelaltersgrenze erreicht worden wären (§ 5 Abs. 2
BeamtVG). Allgemein zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen zählen das Grundgehalt,
der Familienzuschlag der Stufe 1 und sonstige Dienstbezüge, wie etwa Amtszulagen, die
(meist im Besoldungsrecht) ausdrücklich als ruhegehaltfähig ausgewiesen sind. Der kin-
derbezogene Bestandteil des Familienzuschlages wird – solange die Anspruchsvorausset-
zungen  vorliegen – separat neben dem Ruhegehalt gezahlt.
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Grafik: Berechnungsgrundlage des Ruhegehalts

Mit dem Versorgungsreformgesetz 1998 wurde die Ruhegehaltfähigkeit der überwiegen-
den Zahl der besonderen Stellenzulagen gestrichen. Einen Bestandsschutz hatten Beam-
te in den Besoldungsgruppen bis A 9, die bis zum 31. Dezember 2010 in den Ruhestand
gehen. Für alle übrigen Beamten endete der Bestandsschutz zum 31. Dezember 2007,
sofern die be treffende Zulage erstmals vor dem 1. 1. 1999 gewährt worden war; lediglich
in Bayern wurde die Ruhegehaltfähigkeit der besonderen Stellenzulagen neu geregelt und
dabei grundsätzlich aufrechterhalten. 
Hinsichtlich der sog. Versorgung aus dem letzten Amt gilt, dass Dienstbezüge aus einem
Beförderungsamt nur dann ruhegehaltfähig sind, wenn die  Be soldung aus dem letzten
Amt seit mindestens zwei Jahren bezogen worden ist (die  vormals gesetzlich bestimmte
Drei-Jahres-Frist wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 20.März 2007
(2 BvL 11/04) für nichtig erklärt). Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge werden in
diese Zwei-Jahres-Frist eingerechnet, wenn sie als ruhegehaltfähig zu berücksichtigen sind.
Für die Neuen Länder war bei der Bemessung der ruhe gehaltfähigen Dienstbezüge die
Besoldungs-Übergangsverordnung zu berücksichtigen, diese ist jedoch mit Ablauf des Jah-
res 2009 außer Kraft getreten ( siehe Seite 59 ff.).

Ruhegehaltfähige Dienstzeit
Unter ruhegehaltfähiger Dienstzeit ist die im Beamtenverhältnis zurückgelegte Zeit im
Dienst des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände oder sonstiger
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, mit Ausnahme der
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände (Art. 140 GG) zu ver-
stehen. Als ruhegehaltfähige Dienstzeiten gelten bzw. können ebenfalls berücksichtigt
werden:
: Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten § 8 BeamtVG
: Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten § 9 BeamtVG
: Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst § 10 BeamtVG
: Sonstige Zeiten § 11 BeamtVG
: Ausbildungszeiten § 12 BeamtVG
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: Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet § 12b BeamtVG
(grundsätzlich nur in Ausnahmefällen bis zu 5 Jahre)

: Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender Verwendung § 13 BeamtVG
Zu den gemäß § 12a BeamtVG nicht zu berücksichtigenden Zeiten staatsnaher beruf licher
Verwendung in der früheren DDR siehe Seite 59 ff.
Bei der Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit wird für jeden Einzelfall eine indivi-
duelle Berechnung vorgenommen. Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die nach vollendetem
17. Lebensjahr (in einigen Ländern u. U. auch davor liegende Zeiten) in einem Beamten-
verhältnis verbracht worden ist. Als ruhegehaltfähig können aber auch Dienstzeiten außer-
halb eines Beamtenverhältnisses berücksichtigt werden, die für die Laufbahn des Beamten
förderlich sind und zur Ernennung geführt haben.
Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten einer Beurlaubung ohne Bezüge, es sei denn, die
 Beurlaubung erfolgt aus öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen. Ebenso wenig
zählen Zeiten, in denen Beamte ehrenamtliche Tätigkeiten wahrgenommen haben oder
unentschuldigt vom Dienst ferngeblieben sind.
Nach Vollendung des 17. Lebensjahres liegende Zeiten des berufsmäßigen Wehrdienstes
in der Bundeswehr oder der Nationalen Volksarmee (eingeschränkt durch § 12 b BeamtVG)
werden als ruhegehaltfähige Dienstzeit anerkannt. Ebenso sind die vergleichbaren Zeiten
des nicht berufsmäßigen Wehrdienstes oder des Polizeivollzugsdienstes oder eines Zivil-
dienstes  ruhegehaltfähig.
Bestimmte Zeiten, wie Vordienstzeiten im öffentlichen Dienst, Ausbildungszeiten oder
Zurechnungszeiten,  können die ruhegehaltfähige Dienstzeit noch erhöhen. Diese Vor-
schriften sind sehr detailliert und können unter www.beamtenversorgung-in-bund-
und-laendern.de eingesehen werden.
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Höhe des Ruhegehaltssatzes
Nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Versorgungsrecht galt folgende de -
gressive Ruhegehaltsskala ( siehe Grafik links).

Danach betrug der Ruhegehaltssatz in den ersten zehn Jahren 35 Prozent und stieg in den
folgenden 15 Jahren um jeweils 2 Prozent und nach jedem weiteren Jahr um 1 Prozent
bis zum Höchstsatz von 75 Prozent. Die damals geltenden Rundungsvorschriften sehen
vor, dass Resttage eines Jahres von mehr als 182 Tagen ruhegehaltfähiger Dienstzeit zu
einem vollen Jahr aufgerundet wurden. Die Höchstversorgung nach diesem Recht war
bereits nach 35 Jahren erreicht.
Bei Anwendung des ab dem 1. Januar 1992 geltenden Versorgungsrechts beträgt der
 jährliche Steigerungssatz 1,875 Prozent. Die degressive Ruhegehaltsskala wurde durch
eine durchgängig lineare Skala ersetzt ( siehe Grafiken oben). Die Höchst versorgung
von 75 Prozent wird so nach einer ruhegehaltfähigen Dienstzeit von 40 Jahren erreicht.
 Dieses Recht gilt auch für die Beamtinnen und Beamte, die vor dem 1. Januar 1992 in ein
Be amtenverhältnis berufen worden sind, wenn dies für sie zu einer güns tigeren Ver sorgung
führt.
Durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 wird die erreichbare Höchstversorgung
schrittweise von 75 Prozent auf 71,75 Prozent abgesenkt. Die Überleitungsregelungen
sind im Detail sehr kompliziert (§ 69 e Abs. 3 und 4 BeamtVG). Sie beinhalten acht  Schritte,
die jeweils durch allgemeine Anpassungen der Versorgung ausgelöst werden. Für Ver -
sorgungsfälle, die nach der achten Anpassung der Versorgungsbezüge nach dem
31. Dezember 2002 eintreten, gilt ein jährlicher Steigerungssatz von 1,79375 Prozent und
ein Höchstversorgungssatz von 71,75 Prozent ( siehe Kasten auf Seite 25). Zur Zeit ist
(je nach Gebietskörperschaft) die vierte bis achte und letzte Absenkungsstufe erreicht und
der  Versorgungshöchstsatz beträgt nach Anwendung des Anpassungsfaktors effektiv
73,38 Pro zent bis 71,75 Prozent (siehe auch die Informationen im Länderteil auf den Sei-
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ten 71 ff.). Beim Bund ist mit der allgemeinen Anpassung zum 1. Januar 2009 der  sechste
Absenkungsschritt durchgeführt worden und in den Jahren 2010 und 2011 sind bereits
Schritt 7 und der letzte Schritt 8 nach dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsge-
setz 2010/2011 erfolgt. Für am 31. Dezember 1991 vorhandene Beamtinnen und Beam-
te gilt ein Übergangsrecht (§ 85 BeamtVG). Danach ist der zum 31. Dezember 1991
erreichte Ruhegehaltssatz – ohne Berücksichtigung von Ver sorgungsabschlägen – zu ermit-
teln. Hierbei werden die alte Ruhegehaltsskala und die Bestimmungen zur Ermittlung der
ruhegehaltfähigen Dienstzeit, wie sie bis zu diesem Stichtag anzuwenden waren, ange-
wandt.
Dieser zum Stichtag – 31. Dezember 1991 – ermittelte Versorgungssatz gilt als so -
genannter Besitzstandswert und steigert sich ab dem 1. Januar 1992 nur um jeweils ein
Prozent für jedes weitere Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit.
Allerdings gilt, dass die Anwendung des Übergangsrechts nicht zu einem günstigeren
Ergebnis führen darf als die ununterbrochene Anwendung des alten – bis zum 31. Dezem-
ber 1991 geltenden – Rechts.

Höhe und Anpassung des Ruhegehalts 
Gemäß § 70 Abs. 1 BeamtVG werden die Versorgungsbezüge allgemein in dem Umfang
erhöht oder vermindert, in dem nach § 14 BBesG die Dienstbezüge durch Gesetz  angepasst
werden. Dabei ist insbesondere die allgemeine finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung
zu berücksichtigen.
Die Höhe der Versorgung bestimmt sich nach den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen und
dem Ruhegehaltssatz, welcher auf Grund der ruhegehaltfähigen Dienstzeit ermittelt  wurde. 
Beim Eintritt in den Ruhestand wird die anrechenbare ruhegehaltfähige Dienstzeit in  Jahren
mit dem aktuellen jährlichen Steigerungssatz multipliziert und daraufhin mit den in den
zuletzt (für mind. 2 Jahre) erhaltenen ruhegehaltfähigen Dienstbezügen faktorisiert.

Berechnungsbeispiel:
36 Jahre,
3 Monate (ruhegehaltfähige Dienstzeit)

x 1,79375 (jährl. Steigerungssatz) 
= 65,02 % (Ruhegehaltssatz)

2.400 Euro (ruhegehaltfähige Dienstbezüge)
x 65,02 % (Ruhegehaltssatz)
= 1.560,48 Euro Ruhegehalt (steuerpflichtig)

Hinweis: Die für die Versorgungs-
abschläge maßgeblichen Alters-
grenzen werden für den Bereich
des Bundes durch das DNeuG
schrittweise um jeweils 2 Jahre hin-
ausgeschoben. Der maximale Ver-
sorgungsabschlag ist jedoch –
abgesehen vom Antragsruhestand
mit dem weiterhin 63. Lebensjahr
(max. 14,4 %) – auch künftig auf
10,8 % begrenzt.

Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
Gemäß § 14 a BeamtVG erhalten Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder des  Erreichens
einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten und zugleich eine Versicherungs-
zeit von 60 Kalendermonaten in der gesetzlichen Rentenversicherung mit nicht bereits in
der Versorgung berücksichtigten Zeiten erfüllt haben, auf Antrag eine vorübergehende
Erhöhung der Versorgungsbezüge auf bis zu 70 (künftig 66,97) v.H. der ruhegehalt fähigen
Dienstbezüge. Für jedes Jahr der relevanten Versicherungszeit in der gesetzlichen Renten-
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versicherung wird der erreichte Ruhe gehaltssatz auf Antrag und vorübergehend um 1 v. H.
(0,95667 v.H.) erhöht.  Diese Erhöhung endet mit der Bezugsberechtigung für die Rente,
spätestens jedoch mit dem 65. Lebensjahr, bzw. der Vollendung der Regelaltersgrenze. Ab
dem Zeitpunkt der Bezugsberechtigung für die Rentenzahlung unterliegt diese sodann
jedoch der von einer individuellen Höchstgrenze abhängigen Anrechnungsvorschrift des
§ 55 BeamtVG (Zusammentreffen von  Versorgungsbezügen mit Renten).

Versorgungsabschläge
Der Eintritt in den Ruhestand vor dem Erreichen der individuell maßgeblichen Altersgrenze
führt regelmäßig zu einem Abschlag von der Versorgung. Dieser Versorgungsabschlag  mindert
das Ruhegehalt (und nicht den Ruhegehaltssatz) und wirkt für die Gesamtdauer der Ver -
sorgung. Wer beispielsweise die Antragsaltersgrenze ab Vollendung des 63. Lebensjahres in
Anspruch nimmt, muss für jedes Jahr, das vor der maßgeblichen Regelaltersgrenze liegt,
einen Ver sorgungs abschlag hinnehmen, der 3,6 Prozent für jedes Jahr (0,3 Prozent pro
Monat) des vorzeitigen Ruhestands beträgt. Die Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze
für Schwer behinderte ab vollendetem 60. (62.) Lebensjahr führt zu einem Abschlag, wenn
der Ruhestand vor Ablauf des Monats, in dem das 63. (65.) Lebensjahr vollendet wird,
beginnt. Er beträgt 3,6 Prozent für jedes Jahr Ruhestand vor Vollendung des 63. (65.) Lebens-
jahres und ist somit auf 10,8 Prozent begrenzt. Wird ein Beamter, der vor Ablauf des Monats,
in dem das 63. (65.) Lebensjahr vollendet wird, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem
Dienstunfall beruht, in den Ruhestand  versetzt, wird ebenfalls ein Versorgungsabschlag fäl-
lig. Auch dieser Abschlag beträgt 3,6 Prozent für jedes Jahr Ruhestand vor Vollendung des
63. (65.) Lebensjahres, ebenfalls höchstens aber 10,8 Prozent. Mit der Neuordnung der Ver-
sorgungsabschläge im Jahr 2000 wurden alters- und zeitabhängige  Übergangsregelungen
geschaffen, die den Versorgungsabschlag zusätzlich begrenzen oder auf ihn verzichten. Die-
se Übergangsregelungen haben durch Zeitablauf mittlerweile nur noch bei Schwerbehinde-
rung Relevanz, welche bereits vor dem 16. November 2000 bestanden hat. 
Weitere gesetzliche Änderungen (beim Bund) § 14 Abs. 3 (neu) und § 69h BeamtVG)  und
in gleicher oder ähnlicher Form in einigen Ländern ermöglichen unter Umständen – ent-
sprechend den Sonderregelungen der gesetzlichen  Rente – zukünftig einen versorgungsab-
schlagsfreien Ruhestandseintritt mit der früheren Regelaltersgrenze, sofern bei Erreichen des
65. Lebensjahres bereits 45 Jahre bestimmter ruhegehaltfähiger Dienstzeiten zurückgelegt
wurden; dies gilt beim Bund für den Fall der Dienstunfähigkeit bei Erreichen des 63. Lebens-
jahres mit bereits 35 (ab 2024: 40) Jahren bestimmter ruhegehaltfähiger Dienstzeiten. Sofern
die  Bundesländer eine Anhebung der Altersgrenzen vollziehen, sind gleich lautende oder zu -
mindest ähnliche Ausnahmetatbestände bei Vorliegen langer Dienstzeiten vorgesehen. 
Da der Versorgungsabschlag das errechnete Ruhegehalt für die Gesamtdauer der Ver -
sorgungszahlung mindert, ist das um einen Versorgungsabschlag verminderte Ruhegehalt
auch Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Witwen- bzw. Witwerversorgung sowie
des Waisengeldes.

Absenkung des Höchstruhegehalts 
Für Versorgungsfälle, die nach der achten Anpassung der Versorgungsbezüge nach dem
31. Dezember 2002 eintreten, gilt ein Berechnungsfaktor (jährlicher Steigerungssatz) von
1,79375 Prozent und ein Höchstversorgungssatz von 71,75 Prozent der zuletzt (für min-
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Auswirkungen der Bundesbesoldungs- und Versorgungs an -
passungs gesetze 2003/2004, 2008/2009 und 2010/2011 auf die
Versorgung
: Grundlage für die allgemeine Anpassung der Versorgungsbezüge sind die pro-

zen tu alen Erhöhungen der Besoldung (vgl. § 70 BeamtVG). Diese wurde in
den Jahren 2003 und 2004 erhöht. Damit griffen gleichzeitig erstmals die mit
dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 ein geführten Absenkungsstufen.

: Das Versorgungsniveau  wird seit dem Jahr 2003 in acht gleichen Schritten
von je weils rund 0,54 Prozent um insgesamt 4,33 Prozent abgesenkt. In den
Jahren 2003 und 2004 griffen drei Stufen während 2005, 2006 und 2007
 keine Erhöhung der Besoldung erfolgte:

Anpassungsschritte Zeitpunkte Anpassungsfaktoren
1. Anpassung 1. April/1. Juli 2003* 0,99458
2. Anpassung 1. April 2004 0,98917
3. Anpassung 1. August 2004 0,98375
* Am 1. April 2003 wurden die Bezüge der Besoldungsgruppen A 2 bis A 11 angehoben
und am 1. Juli 2003 die übrigen bis auf B 11.

Die nächsten linearen Erhöhungen erfolgten auf Bundesebene mit dem Bundes-
besoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2008/2009 (BGBI. I. S. 1582)
für die Kalenderjahre 2008 und 2009 sowie für die Jahre die Jahre 2010 und
2011. Dies führte nach der Föderalismusreform beispielsweise für die Versor-
gungsempfänger des Bundes zu folgenden Anpassungsschritten:
Anpassungsschritte Zeitpunkte Anpassungsfaktoren
4. und 5. Anpassung 1. Januar 2008 0,97292 
6. Anpassung 1. Januar 2009 0,96750
7. Anpassung 1. Januar 2010 0,96208
8. Anpassung 1. Januar 2011 0,95667
Der jährliche Steigerungssatz ist seitdem mit 1,79375 und der Höchstver -
sorgungssatz mit 71,75 v. H. beim Bund gesetzlich neu festgelegt.

destens 2 Jahre) bezogenen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Vor der achten Anpassung
der Versorgungsbezüge nach dem 31. Dezember 2002 werden für zu diesem Zeitpunkt
vorhandene Versorgungsfälle die der Versorgung zugrunde liegenden ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge mit einem Anpassungsfaktor 0,95667 vervielfältigt gekürzt. Danach gilt
 dieser neue Vomhundertsatz (1,79375 Prozent pro Jahr) als gesetzlich neu festgestellt – so
die Regelung durch das Versorgungsänderungsgesetzes 2001 (§ 69e BeamtVG). Dies ist
beim Bund mit Vollzug der Anpassung der Versorgungsbezüge zum 1. Januar 2011 bereits
geschehen, so dass hier der Höchstversorgungssatz mit 71,75 Prozent neu festgesetzt ist. 
Die voraussichtlichen Werte nach Abschluss der Einkommensrunde 2011 für die Landes- und
Kommunalbeamten werden im Abschnitt „Aktuelles aus Bund und Ländern“ dargestellt.

Auch in den Bundesländern kam es zumindest im Jahre 2008 bis 2010 überwiegend zu
linearen Steigerungen, allerdings in unterschiedlicher Höhe und zu unterschiedlichen Stich-
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tagen. Die nächste separate Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst der Bundes-
länder stand für das Jahr 2011 an und wird nun in den meisten Ländern auf die Beamten
übertragen werden. Eine Kontinuität der Anpassungsschritte zwischen Bund und Ländern,
aber auch unter den Ländern selbst, ist deshalb aber nicht gegeben; jedenfalls haben bis-
lang alle Bundesländer die Systematik der Absenkung und Erreichung des Höchstruhege-
haltssatzes von 71,75 v. H. beibehalten.

Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen
Beamtinnen und Beamte, für die – wie etwa im Polizei- und Justizvollzugsdienst sowie im
Einsatzdienst der Feuerwehr – eine besondere Altersgrenze gilt und die vor Vollendung
des 65. Lebensjahres wegen einer für sie geltenden besonderen Altersgrenze in den Ruhe-
stand gehen, erhalten nach § 48 BeamtVG auf Grund der damit verbundenen finan ziellen
Nachteile neben dem Ruhegehalt einmalig einen Ausgleich in Höhe des Fünffachen der
Dienstbezüge aus Vollzeitbeschäftigung, welche ihnen im letzten Monat zugestanden
haben oder zugestanden  hätten, allerdings höchstens 4.091 Euro. Der Ausgleichsbetrag
verringert sich um jeweils ein Fünftel für jedes Jahr, das über das vollendete 60. Lebensjahr
hinaus im Dienst verbracht wird. Der Ausgleich wird nur gezahlt, wenn die Versetzung in
den Ruhestand wegen des Erreichens der besonderen Altersgrenze erfolgt. Er entfällt etwa
bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder beim Tode des Beamten
vor der Versetzung in den Ruhestand. Der Ausgleichsbetrag wird in einer Summe gezahlt
und unterliegt nicht der Einkommensteuer. Mittlerweile wird der Ausgleichsbetrag aber
nicht mehr durchgängig in allen Bundesländern gewährt.

Mindestversorgung
Wegen des Alimentationscharakters der Beamtenversorgung gibt es dort – im Gegen-
satz zur Rentenversicherung, aber in Entsprechung der sog. Sozialen Grundsicherung im
Alter – eine Mindestversorgung. Sie beträgt 35 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge (amtsbezogene Mindestversorgung) aus der jeweiligen Besoldungsgruppe oder
– wenn es für die Beamtin bzw. den Beamten günstiger ist – 65 Prozent der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, zzgl. 30,68 Euro
(amtsunabhängige Mindestver sorgung). 
Inzwischen ist die Mindestversorgung aber längst nicht mehr in allen Fällen garantiert.
Bleibt eine Beamtin bzw. ein Beamter allein wegen langer Frei stellungszeiten (Teilzeit
oder Beurlaubung) hinter der Mindestversorgung zurück, wird mitunter (diese Regelung
wird in Bund und Ländern überwiegend abgeschafft) nur das „erdiente“ Ruhegehalt
gezahlt, sofern sie nicht wegen  Dienst unfähigkeit  pensioniert werden. Längere Freistel-
lungszeiten (Teilzeit und Beurlaubungen) vor dem 1. 7. 1997 bleiben allerdings unberück-
sichtigt.
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Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten
Mit dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 wurden zum 1. 1. 2002 auch  Neuregelungen
der Rentenreform 2000/2001 zur Berücksichtigung von Kindererziehungs- und Pflegezei-
ten in das Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) einbezogen. Das Kindererziehungszu-
schlagsgesetz (KEZG), in dem der Kinder erziehungszuschlag seit dem 1. Januar 1992 gere-
gelt war, trat zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. Die Kernpunkte der Neuregelungen
betreffen:
: Kindererziehungszuschlag
: Kindererziehungsergänzungszuschlag
: Kinderzuschlag zum Witwengeld
: Pflegezuschlag und Kinderpflegeergänzungszuschlag.
Nach § 50 a BeamtVG wird für Kinder, die ab dem 1. Januar 1992 geboren wurden, für die
Dauer von höchstens 36 Monaten Kindererziehungszeit zusätzlich zum Ruhegehalt ein Betrag
von 8,33 v.H. des aktuellen Rentenwerts nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch gezahlt.
Zur Zeit beträgt der Rentenanspruch für ein Jahr der Kindererziehung 27,20 Euro; dieser wird
zum 1. Juli 2011 voraussichtlich auf 27,47 Euro angehoben. 
Für Kinder, die vor dem 1. Januar 1992 geboren wurden, sind dagegen pauschal die ersten
sechs Lebensmonate des Kindes voll ruhegehaltfähig. 

Abzug für Pflegeleistungen 
Ausschließlich für Bundesbeamte wurde – übertragen aus den Regelungen der gesetz -
lichen Rentenversicherung und der Krankenversicherung der Rentner – seit 2004 von den

Beispiel (Beamter des Landes Nordrhein-Westfalen):
: Erdientes Ruhegehalt
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge (unterstellt) 3000,00 Euro
Ruhegehaltfähige Dienstzeit (unterstellt) 18 Jahre
Ruhegehaltssatz 18 x 1,875 v. H. = 33,75 v. H.
Ruhegehalt 33,75 v. H. von 3 000,00 Euro = 1012,50 Euro
: Amtsbezogene Mindestversorgung
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 3000,00 Euro
Ruhegehaltssatz 35 v. H.
Ruhegehalt 35 v. H. aus 3 000,00 Euro = 1050,00 Euro
: Berechnung amtsunabhängige Mindestversorgung (Stand: 01.01.2011)
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge (Endstufe BesGr.A 4) 1.992,97 Euro
Ruhegehaltssatz 65 v. H.
Ruhegehalt 65 v. H. von 1.992,97 Euro = 1.295,43 Euro
Zuzüglich Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 4 Satz 3 BeamtVG 30,68 Euro
Amtsunabhängige Mindestversorgung 1.326,11 Euro
Gezahlt wird die amtsunabhängige Mindestversorgung, weil sie für den Be amten
bzw. die Beamtin günstiger ist. Diese Mindestversorgung ist umfassend steuer-
pflichtig und aus ihr muss der Beamte die Prämien für den Krankenversiche-
rungsschutz bestreiten.
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Versorgungsbezügen ein Abzug für Pflegeleistungen vorgenommen, und zwar im Rahmen
der Gewährung der jährlichen Sonderzahlung im Dezember. Seit dem 1. Juli 2009 wird –
auf Grund der Verschmelzung des Restbetrags der jährlichen Sonderzahlung mit den
monatlichen Bezügen – dieser Pflegeabzug separat bei der monatlichen Zahlung der
 Bezüge durchgeführt (neu: § 50 f BeamtVG). 
Die Höhe des Abzugs beträgt den hälftigen Prozentsatz des sozialen Pflegebeitrags  (aktuell:
1,95%) und ist bei der Berechnung begrenzt auf die Versorgungsbezüge bis zur Höhe der
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der sozialen Kranken- und Pflegeversicherung
(aktuell: 3.712,50  Euro). 

Sonderzahlung für Versorgungsempfänger
Zur Versorgung gehört auch die jährliche Sonderzahlung, besser bekannt als Weihnachts-
geld. Die ehemalige ‚Sonderzuwendung’ war seit 1993 bundeseinheitlich eingefroren und
nahm seit dieser Zeit nicht mehr an den jährlichen Besoldungs- und Versorgungs -
anpassungen teil. Im Jahr 2002 wurde letztmalig ein „einheitliches Weihnachtsgeld“ in
Höhe von 86,31 Prozent (West) bzw. 64,73 Prozent (Ost) gewährt. Mit dem Besoldungs-
und Versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004 wurden  sogenannte „Öffnungsklauseln“
bei Urlaubsgeld und Sonderzuwendung beschlossen, welche Bund und Ländern eigen-
ständige Sonderzahlungsregelungen ermöglichte.
Für den Bereich des Bundes wurde das „eingefrorene Weihnachtsgeld“ letztmalig im Jahr
2003 gezahlt, zum Jahresende 2004 erfolgte die Kürzung für Versorgungsempfänger auf
4,17 Prozent der jährlichen Versorgungsbezüge abzüglich eines Abschlags zur wirkungs-
gleichen Übertragung von Reformen in der gesetzlichen Pflegeversicherung (0,85 Prozent
der Jahresbezüge bis zur gesetzlichen Beitragsbemessungsgrenze). 
Einzelne Bundesländer setzten deutliche Kürzungen schon ab dem Jahr 2003 und teil-
weise erneut in den Folgejahren durch.
Ab dem Jahr 2006 halbierte die Bundesregierung die Sonderzahlung für Bundesbeamte
auf nunmehr 2,085 Prozent der jährlichen Versorgungsbezüge abzüglich des obigen ‚Pfle-
geanteils’. Diese Halbierung ist – nach aktuellem Rechtsstand – auf die Jahre 2006 bis
2010 befristet. Die in den Ländern beschlossenen Regelungen sind äußerst unter schiedlich
ausgestaltet. Gemeinsam ist allen Regelungen, dass für fast alle Gruppen von Be amtinnen
und Beamten das Niveau der Sonderzahlungen gegenüber den bisherigen Leistungen
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld z. T deutlich herabgesetzt wurde oder gar vollständig
gestrichen wurde. Die Vielzahl der getroffenen Regelungen für Versorgungsempfänger
haben wir in der folgenden Übersicht ( siehe nächste Seite) zusammengefasst.
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Bund/Länder Sonderzahlung

Bund : In das Grundgehalt i. H. v. 2,085 % integriert

Baden-Württemberg : In das Grundgehalt i.H.v. 2,5 % integriert.

Bayern : bis A 11: 60 %, ab A 12: 56 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge

: 84,29 % des Familienzuschlags (Auszahlung mit Dezemberbezügen)

Berlin : 320 Euro; 2008 und 2009 jedoch 470 Euro (Auszahlung mit Dezemberbezügen)

Brandenburg : Nein.

Bremen : Nein.

Hamburg : bis BesGr. A 12, C 1: 66 %. Übrige: 60 % (Auszahlung mit Dezemberbezügen)

Hessen : 4,17 % eines Monatsbezugs (mtl. Auszahlung)

Mecklenburg- : bis A 9: 48,5 %, A 10 bis A 12, C 1: 42,5 %, Übrige: 37,5 % eines Monatsbezugs

Vorpommern (Auszahlung mit Dezemberbezügen, Bemessungsgrundlage: Bezüge West 2002) 

Niedersachsen : Nein. 

Nordrhein-Westfalen : bis A 6: 60 %, A 7 bis A 8: 39 , ab A 9: 22 % eines Monatsbezugs (Auszahlung mit

Dezemberbezügen)

Rheinland-Pfalz : In das Grundgehalt  i. H. v. 4,17 % integriert

Saarland : Über Korrekturfaktoren betragsmäßig i. H. v. 500 Euro (bis A 11) 

bzw. 400 Euro (ab A 11, B, C, W und R) in das Grundgehalt integriert.

Sachsen : Streichung beschlossen.

Sachsen-Anhalt : Nein.

Schleswig-Holstein : bis A 10: 330 Euro, Hinterbliebene 200 Euro und Waisen 50 Euro (Auszahlung mit

Dezemberbezügen)

Thüringen : Nach Besoldungsgruppen gestaffelt i. H. v. 0,84 bis 3,75 % in das Grundgehalt

integriert

* In einigen Ländern werden zusätzliche kinderbezogene Anteile gewährt.

Übersicht: Jährliche Sonderzahlung für Versorgungsempfänger*

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de
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ab Anpassung Anpassung 
Ost- an Westbesoldung

Bund 01.01.2008 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 50,00 Euro für BesGr. A 2 bis A 9 
anschließend Erhöhung um 3,1 % ab 1. Januar 2008

01.04.2008 / für alle übrigen BesGr.

01.01.2009 2,8 %, zzgl. Einmalzahlung i.H.v. 225,00 Euro

01.01.2010 1,2 % 

01.01.2011 0,6 % zzgl. Einmalzahlung i. H. v. 240,00 Euro

01.08.2011 0,3 % 

Baden-Württemberg 01.01.2008 1,5 %

01.08.2008 1,4 % BesGr. A 2 bis A 9

01.11.2008 1,4 % übrige BesGr.

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

01.04.2011 2,0%

Bayern 01.10.2007 3 %

01.10.2007 Anwärter

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Berlin 01.01.2008 / für BesGr. A 2 bis A 9

01.01.2010 / für alle übrigen BesGr.

01.10.2010 1,5%

01.08.2011 2,0%

Brandenburg 01.01.2008 1,5 % für BesGr. A 2 bis A 9

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 20,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.01.2010 / für alle übrigen BesGr.

01.03.2010 1,2%

Bremen 01.11.2008 2,9 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 20,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Hamburg 01.01.2008 1,9 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Hessen 01.01.2008 3 % BesGr. A 2 bis A 8 
(bis BesGr. A 12: 1. 4. 2009; 
übrige BesGr.: 1. 7. 2009)

01.04.2009 Einmalzahlung 500,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Mecklenburg- 01.01.2008 / für BesGr. A 2 bis A 9

Vorpommern 01.08.2008 2,9 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 20,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.01.2010 / für alle übrigen BesGr.

01.03.2010 1,2%

Übersicht Besoldungsanpassungen in Bund und Ländern
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ab Anpassung Anpassung 
Ost- an Westbesoldung

Niedersachsen 01.01.2008 3,0 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 20,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Nordrhein-Westfalen 01.07.2008 2,9 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 20,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Rheinland-Pfalz 01.07.2007 bis BesGr. A 6           = 1,7 %
von BesGr. A 7 – A 9 = 1,1 %
Übrige                     = 0,5 %

01.07.2008 bis BesGr. A 6           = 2,2 %
von BesGr. A 7 – A 9 = 1,35 %
Übrige          weitere = 0,5 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Saarland 01.04.2008 2,9 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Sachsen 01.01.2008 / für BesGr. A 2 bis A 9

01.05.2008 2,9 % BesGr. A 2 bis A 9

01.09.2008 2,9 % übrige BesGr.

01.01.2010 / für alle übrigen BesGr.

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Sachsen-Anhalt 01.01.2008 / für BesGr. A 2 bis A 9

01.05.2008 2,9 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.01.2010 / für alle übrigen BesGr.

01.03.2010 1,2%

Schleswig-Holstein 01.01.2008 2,9 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.03.2010 1,2%

Thüringen 01.01.2008 / für BesGr. A 2 bis A 9

01.07.2008 2,9 %

01.03.2009 Erhöhung Grundgehaltssätze i.H.v. 40,00 Euro
anschließend Erhöhung um 3,0 %

01.01.2010 / für alle übrigen BesGr.

01.03.2010 1,2%

Aktuelle Besoldungstabellen finden Sie z.B. unter www.dbb.de

http://www.dbb.de
http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


Deutscher
Beamtenwirtschaftsring e.V.

(DBW)

„seit dem Jahre 1951 besteht der Deutsche Beamtenwirtschaftsring
e.V. (DBW) als Zusammenschluss der  beiden großen Spitzenorga-
nisationen der zuständigen Gewerk  schaften – dbb beamtenbund und
tarifunion sowie Deutscher Gewerkschaftsbund – und wichtigen
Selbsthilfeeinrichtungen des  öffentlichen  Dienstes sowie des priva-
tisierten  Dienstleistungssektors.“

www.selbsthilfeeinrichtungen.de
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Hinterbliebenenversorgung

Allgemeines
Wie im Alterssicherungssystem der gesetzlichen Rentenversicherung erstreckt sich die
Beamtenversorgung nach dem Todesfall auch auf die Familienangehörigen. Hinterblie bene
Ehegatten erhalten Witwen- oder Witwergeld, während für berücksichtigungsfähige  Kinder
des Verstorbenen Waisengeld gezahlt wird.
Dabei ist die Berechnungsgrundlage für das Witwen-, Witwer- und Waisengelder das jenige
Ruhegehalt, das die/der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können. Beim Tod
eines Beamten/eines Ruhestandsbeamten besteht ein Anspruch auf Hinterbliebenen bezüge
jedoch nur dann, wenn die/der Verstorbene eine Dienstzeit von zumindest fünf Jahren
abgeleistet hat oder wenn der Tod als Folge eines Dienstunfalles eingetreten ist.
Zur Hinterbliebenenversorgung im Rahmen der Beamtenversorgung gehören die Bezüge für
den Sterbemonat, das Sterbegeld, das Witwen- und Witwergeld, das Waisengeld und die
Unterhaltsbeiträge.

Grafik: Hinterbliebenenversorgung

Bezüge für den Sterbemonat 
Die regelmäßig gezahlten Dienst- oder Versorgungsbezüge des Sterbemonats verbleiben den
Erben. Die Erbeneigenschaft ergibt sich aus gesetzlicher Regelung oder testamentarischer Ver-
fügung. Eine anteilige Rückforderung bereits gezahlter Versorgungsbezüge  findet nicht statt.
Sind dagegen Teile der Bezüge für den Sterbemonat ganz oder teilweise noch nicht ausgezahlt
worden, können sie auch an den überlebenden Ehe gatten oder die  Kinder gezahlt werden.

Sterbegeld
Beim Tod von Beamten bzw. Ruhestandsbeamten erhalten der überlebende Ehegatte und
die Kinder des Verstorbenen ein Sterbegeld in zweifacher Höhe der Dienstbezüge aus
 Vollbeschäftigung, der Anwärterbezüge, des Ruhegehaltes oder des Unterhaltsbeitrages.
Sind weder Ehegatte noch Kinder vorhanden können unter Umständen nachrangig auch
andere Angehörige aus häuslicher Gemeinschaft oder – falls ebenfalls nicht vorhanden –
sonstige Personen, die Krankheits- oder Bestattungskosten des Verstorbenen getragen
haben, auf Antrag Sterbegeld erhalten. Das Sterbegeld wird an den/die Berechtigten in
einer Summe gezahlt. Diese Leistung entspricht im Wesentlichen dem sogenannten
 Sterbevierteljahr in der gesetzlichen Rentenversicherung, das die Weiterzahlung der  Rente
des Verstorbenen für 3 Monate über den Tod hinaus gewährleistet.
Stirbt ein Empfänger von Witwen- bzw. Witwergeld, haben die Waisen einen Anspruch auf
Sterbegeld in Höhe des zweifachen Witwen- bzw. Witwergeldes.
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Witwergeld
Waisengeld

Unterhalts-
beitrag
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Witwen- und Witwergeld
Ein Anspruch auf Witwen- bzw. Witwergeld entsteht grundsätzlich erst dann, wenn die
Ehe mindestens ein Jahr bestanden hat. Diese Regelung gilt für Ehen, die nach dem
31. Dezember 2001 geschlossen wurden. Für Ehen, die vor diesem Termin geschlossen
worden sind, muss die Ehe 3 Monate bestanden haben. Diese Regelungen sollen aus -
schließen, dass die Ehe lediglich zum überwiegenden Zwecke späterer Hinterbliebenen-
versorgung geschlossen worden ist. Die Annahme einer sogenannten Versorgungsehe kann
jedoch mit besonderen Umständen des Falles widerlegt werden, wenn eine solche An -
nahme trotz kurzer Ehezeit vor dem Tod als nicht gerechtfertigt erscheinen lässt.
Der Anspruch auf Witwen- bzw. Witwergeld ist ferner ausgeschlossen, wenn die kinder -
lose Ehe erst nach Eintritt in den Ruhestand geschlossen wurde und zu diesem Zeitpunkt
bereits das 65. Lebensjahr des Beamten vollendet war (sog. Nachheirat). In diesen Fällen
kann jedoch gemäß § 22 BeamtVG ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Witwengeldes
gewährt werden, der sich im nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere der  Dauer
der Ehe und dem jeweiligen Alter der Eheleute richtet. 
Das Witwengeld beträgt 55 Prozent des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat
oder hätte erhalten können, wenn er am Todestage in den Ruhestand getreten wäre. Dies
bedeutet, dass bei vorzeitigem Ableben auch Versorgungsabschläge in die fiktive Berech-
nung einbezogen werden.
Sofern der/die Verstorbene mehr als 20 Jahre älter als der/die Witwe war, wird die  Witwen-
bzw. Witwerversorgung prozentual gekürzt, was jedoch durch die Dauer der Ehe
 kompensiert werden kann (§ 20 Abs. 2 BeamtVG).
Durch die Neuregelung des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 ( siehe Kasten auf
Seite 25) wurde das bisherige Niveau der Witwenversorgung – parallel zu den  Kür zungen
der Rentenreform durch das Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG) – von 60 auf 55
Prozent reduziert. Für damals vorhandene Witwen/Witwer und lebensältere Beamte bleibt
das Niveau von 60 Prozent er halten.

Übergangsregelung
Diese Reduzierung der Witwen-/Witwerversorgung auf 55 Prozent gilt nicht, wenn
die Ehe vor dem 31. Dezember 2001 geschlossen worden ist und zugleich  mindestens
ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.
In diesen Fällen beträgt das Witwen- bzw. Witwergeld weiterhin 60 Prozent des
Ruhegehalts, das der oder die Verstorbene bezogen hat oder aber bezogen hätte,
wenn am Todestag der Ruhestand eingetreten wäre (§ 69 e Abs. 5 BeamtVG).

Sind die Voraussetzungen für den Anspruch auf einen kinderbezogenen Anteil des Familien-
zuschlages (Stufe 2 ff.) erfüllt, so wird dieser Betrag neben dem Witwen- bzw. Witwergeld
in voller Höhe gezahlt. Ebenfalls tritt gemäß § 50 c BeamtVG für der/dem Hinterbliebenen
zugeordnete Kindererziehungszeiten ein Kinderzuschlag zum Witwengeld hinzu.
Im Falle der Wiederverheiratung besteht Anspruch auf eine Abfindung in Höhe des 
24-fachen Betrages des im Monat der erneuten Heirat zustehenden Witwen- oder
 Witwergeldes. Durch die Zahlung einer solchen Witwenabfindung (§ 21 BeamtVG) erlischt
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der weitere Anspruch auf Witwen- oder Witwergeld, tritt jedoch bei Auflösung der neuen
Ehe unter Anrechnung von Ansprüchen aus dieser Ehe wieder in Kraft.
Das Mindestwitwengeld beträgt 60 v.H. der Mindestversorgungsbezüge (jeweils ohne
Erhöhungsbetrag) des Verstorbenen zzgl. 30,68 Euro. Das Mindestwaisengeld beträgt 12
v.H. der Mindestversorgungsbezüge (20 v. H. bei Vollwaisen).
Zur Mindestversorgung für Witwen/Witwer und Waisen siehe auch Seite 26

Waisengeld
Halbwaisen erhalten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 12 Prozent, Vollwaisen 20 Prozent
des Ruhegehalts des Verstorbenen. Ist der überlebende Elternteil einer Halbwaise nicht
witwen- oder  witwergeldberechtigt, wird Vollwaisengeld gezahlt. Vom vollendeten 18.
bis zum vollendeten 27. Lebensjahr ist das Waisengeld von einem Antrag der Waisen und
davon abhängig, dass nach dem Kindergeldrecht dem Grunde nach ein Anspruch auf
 Kindergeld gegeben ist.
Die Reduzierung der Bezugsdauer für das Kindergeld auf höchstens das 25. Lebensjahr
hat keine Auswirkung auf die künftige Höchstdauer des Waisengeldbezugs – es verbleibt
hier bei dem 27. Lebensjahr (§ 61 Abs. 2 BeamtVG).
Im Falle einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung kann das Waisengeld
auch länger gezahlt werden. Kein Waisengeld erhalten Kinder, die der Verstorbene erst
nach dem Beginn des Ruhestandes oder nach Vollendung des 65. Lebensjahres adoptiert
oder angenommen hat. In diesen Fällen kann jedoch ein Unterhaltsbeitrag bewilligt
 werden.
Sind viele waisengeldberechtigte Kinder vorhanden und ergibt die Summe aus 
Wit wen- und Waisengeldern einen höheren Betrag als das zugrunde liegende Ruhegehalt,
so  werden die einzelnen Bezüge jeweils im gleichen Verhältnis gemindert.

Unterhaltsbeitrag
Sofern im Falle einer sogenannten Nachheirat (nach Ruhestandseintritt und nach Vollen-
dung des 65. Lebensjahres) die Einzelfallprüfung ergibt, dass die vollständige Versagung
des Witwen-/Witwergelds nicht gerechtfertigt ist, ist ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe
des Witwen/Witwergeldes zu gewähren. Bei dessen Höhe ist maßgeblich die Dauer der
Ehe ebenso zu berücksichtigen wie der Altersunterschied der Eheleute.
Einen Unterhaltsbeitrag können auch die geschiedenen Ehepartner erhalten, wenn sie
Anspruch auf einen schuldrechtlichen Versorgungsausgleich hatten. Hinsichtlich der Höhe
des Unterhaltsbeitrags sind Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen des Hinterbliebenen
angemessen anzurechnen.
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Beamtenversorgung 
in Bund und Ländern
In den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber die Versor-
gung der Beamtinnen und Beamten mehrfach in gravierender
Weise negativ verändert. Auf die rund drei Millionen Beamtin-
nen und Beamte sowie Versorgungsempfänger kommen auch
künftig spürbare Einschnitte zu. Der DBW-Ratgeber gibt einen
umfassenden Überblick über die Grundzüge des Versorgungs-
systems und informiert über die neue Rechtslage in Bund und
Ländern. Daneben informieren wir über die staatliche Förde-
rung der Riester-Rente für Beamtinnen und Beamte.

seit dem Jahr 1951

Beamtenversorgung
in Bund und Ländern

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de

Grundlagen des Versorgungsrechts

Hinterbliebenenversorgung

Unfallfürsorge

Private Altersvorsorge
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Aus gabe des Ratgebers „Beamtenversorgung in Bund und Ländern“ erhalten (wird im
April eines jeden Jahres ausgeliefert) und zahle dafür den Vorteilspreis von 5,00 Euro
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Unfallfürsorge

Unfallfürsorge 

Allgemeines 
Der Anspruch auf Unfallfürsorge (§§ 30 ff BeamtVG) kann nur durch einen Dienstunfall
ausgelöst werden und kann insbesondere umfassen
: die Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen
: das Heilverfahren
: den Unfallausgleich
: das Unfallruhegehalt / erhöhtes Unfallruhegehalt bzw. Unterhaltsbeitrag
: die Unfall-Hinterbliebenenversorgung
: die einmalige Unfallentschädigung
: den Schadensausgleich in besonderen Fällen
: die Einsatzversorgung bei besonderer Verwendung im Ausland
Diese Ansprüche sind somit das Äquivalent zum Recht der gesetzlichen Unfallversicherung
(7. Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung), jedoch mit beamtenrecht -
lichen Besonderheiten. Für Soldaten sind die speziellen Unfallfürsorgevorschriften zur
Unfall- und Beschädigtenversorgung separat im Soldatenversorgungsgesetz (SVG) gere-
gelt. Mit dem „Versorgungsänderungsgesetz 2001“ wurde die  Un fallfürsorgeleistung auch
auf das Kind einer Beamtin ausgedehnt, das durch deren  Dienstunfall während der
Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Damit entsteht für das geschädigte Kind
ein eigener Anspruch auf bestimmte Unfallfürsorgeleistungen, beispielsweise Heilver fahren
oder Unfallausgleich.

Dienstunfall
Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich
bestimmbares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder in -
folge des Dienstes eingetreten ist. Zum Dienst gehören 
: Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort
: die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen
: Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst, zu

deren Übernahme der Beamte gemäß § 64 des Bundesbeamtengesetzes oder ent-
sprechendem Landesrecht verpflichtet ist

: Tätigkeiten, deren Wahrnehmung vom Beamten im Zusammenhang mit den Dienst -
geschäften erwartet werden, sofern der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Unfall-
versicherung versichert ist (§ 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch).

Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammenhängenden Weges
nach und von der Dienststelle. Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unter-
brochen, wenn der Beamte von dem unmittelbaren Weg zwischen der Wohnung und der
Dienststelle in vertretbarem Umfang abweicht, weil sein dem Grunde nach kinder geld -
berechtigendes Kind, das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen seiner oder seines  Ehe -
gatten beruflichen Tätigkeit fremder Obhut anvertraut wird oder weil er mit anderen  berufs -
tätigen oder in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Personen gemeinsam ein
Fahrzeug für den Weg nach und von der Dienststelle benutzt. Ein Unfall, den der Ver letzte
bei Durchführung des Heilverfahrens (§ 33 BeamtVG) oder auf einem hierzu notwendigen
Wege erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls.
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Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienstlichen Verrichtung der Gefahr der
Erkrankung an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer solchen Krank-
heit, so gilt dies als Dienstunfall, es sei denn, dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb
des Dienstes zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen Krankheit gilt jedoch stets
als Dienstunfall, wenn sie durch gesundheitsschädigende Verhältnisse verursacht worden ist,
denen der Beamte am Ort seines dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Ausland besonders
ausgesetzt war. Die in Betracht kommenden Krankheiten bestimmt der Gesetzgeber.
Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden ist ein Körperschaden gleichzu setzen,
den ein Beamter außerhalb seines Dienstes erleidet, wenn er im Hinblick auf sein pflicht-
gemäßes dienstliches Verhalten oder wegen seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen
wird. Gleichzuachten ist ferner ein Körperschaden, den ein Beamter im Ausland erleidet,
wenn er bei Kriegshandlungen, Aufruhr oder Unruhen, denen er am Ort seines dienstlich
angeordneten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt war, angegriffen wird.
Unfallfürsorge kann auch einem Beamten gewährt werden, der zur Wahrnehmung einer
Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient, beurlaubt worden
ist und in Ausübung oder infolge dieser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet.
Unfallfürsorge wird auch gewährt, wenn eine gesundheitliche Schädigung bei dienstlicher
Verwendung oder bei Dienstgeschäften im Ausland auf einen Unfall oder eine Erkrankung
im Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft zurückzuführen ist
oder darauf beruht, dass der Beamte aus sonstigen mit dem Dienst zusammen hängenden
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen ist.

Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen
Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die der Beamte mit
sich geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann dafür
Ersatz geleistet werden. Sind durch die Erste-Hilfe-Leistung nach dem Unfall besondere Kosten
entstanden, so ist dem Beamten bei Nachweis der notwendige Aufwand zu ersetzen.

Heilverfahren
Das Heilverfahren umfasst die notwendige ärztliche Behandlung, die notwendige Ver -
sorgung mit Arznei- oder anderen Hilfsmitteln und die notwendige Pflege. Ersetzt werden
können auch außergewöhnliche Kosten für Kleider- und Wäscheverschleiß, die eine Folge
des Dienstunfalls sind. Verletzte sind dabei grundsätzlich verpflichtet, sich der Behandlung
zu unterziehen, wenn dies zur Sicherung des Heilerfolgs notwendig ist. Bestehen Zweifel
an der Notwendigkeit und Angemessenheit, kann zum Vergleich das Beihilferecht dienen.
Gegenüber der Beihilfegewährung ist jedoch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn ge steigert
– das heißt: Die Beihilfe ist keine Obergrenze.
Die Durchführung richtet sich nach der Heilverfahrensverordnung (HeilvfV) vom 25. 4. 1979
(BGBl. I S. 502).

Unfallausgleich
Ein Unfallausgleich kommt für Beamtinnen und Beamte dann in Betracht, wenn infolge
eines Dienstunfalls ihre Erwerbsfähigkeit für länger als sechs Monate wesentlich einge-
schränkt ist. Der Ausgleich wird für die gesamte Dauer der Beschränkung gewährt und
neben den Dienst- und Anwärterbezügen oder dem Ruhegehalt gezahlt und ist steuerfrei
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(§ 3 Nr. 6 EStG). Die Höhe des Unfallausgleichs entspricht dem Betrag der Grundrente
nach dem Bundesversorgungsgesetz und richtet sich nach dem Grad der Erwerbsminde-
rung. 

Tabelle: Beschädigtengrundrente

Tabelle: Grundrente für Schwerbeschädigte

Ändern sich die Verhältnisse, die für die Feststellung maßgebend gewesen sind, wesentlich,
erfolgt eine Neufeststellung.

Unfallruhegehalt
Wird ein Beamter infolge eines Dienstunfalls in den Ruhestand versetzt, hat er Anspruch auf
Zahlung eines Unfallruhegehalts. Die Anwendung des Versorgungsabschlags und des
Absenkungsfaktors nach § 69 e BeamtVG entfallen beim Unfallruhegehalt. Bei der Er -
mittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit ist die Zurechnungszeit auf die Hälfte begrenzt
(§13 Abs. 1 i. V. m. § 36 Abs. 2 BeamtVG).
Das nach § 14 Abs. 1 BeamtVG ermittelte Ruhegehalt erhöht sich um 20 Prozent und
beträgt mindestens 66 2/3, höchstens aber 75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienst -
bezüge. In einigen Bundesländern wird dagegen mittlerweile auch das Höchstunfallruhe-
gehalt schrittweise auf 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge abgesenkt. Das
Unfallruhegehalt beträgt jedoch mindestens 75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 (vgl. auch § 69e Abs. 6 BeamtVG).

Erhöhtes Unfallruhegehalt
Setzt sich eine Beamtin bzw. ein Beamter bei Ausübung einer dienstlichen Handlung einer
damit verbundenen besonderen Lebensgefahr aus und tritt infolge dieser Gefährdung ein
Dienstunfall mit daraus resultierender Dienstunfähigkeit ein („qualifizierter Dienstunfall“),
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Nach § 31 Bundesversorgungsgesetz (BVG; Stand: März 2011) beträgt die monatliche Beschä-
digtengrundrente bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (Beträge West, Beitrittsgebiet)

um 30 vom Hundert 123 Euro

um 40 vom Hundert 168 Euro

um 50 vom Hundert 226 Euro

um 60 vom Hundert 286 Euro

um 70 vom Hundert 396 Euro

um 80 vom Hundert 479 Euro

um 90 vom Hundert 576 Euro

sowie bei Erwerbsunfähigkeit 646 Euro

Die Grundrente erhöht sich für Schwerbeschädigte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit

um 50 und 60 vom Hundert um 25 Euro

um 70 und 80 vom Hundert um 31 Euro

sowie um 90 vom Hundert und bei Erwerbsunfähigkeit um 38 Euro
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kommt ein erhöhtes Unfallruhegehalt in Betracht. Unterscheidungsmerkmal zum „nor-
malen“ Dienstunfall ist also der lebensgefährdende Dienst im Einzelfall.
Bei der Bemessung des Unfallruhegehaltes sind 80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der übernächsten Besoldungsgruppe zugrunde zu legen. Die
übernächste Besoldungsgruppe von z.B. A 9 ist A 11 oder A 16 von B 3. Allerdings muss
der Beamte infolge des Dienstunfalls in den Ruhestand versetzt worden und zum Zeit-
punkt der Versetzung um mindestens 50 Prozent in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt
sein. Das erhöhte Unfallruhegehalt ist in den Laufbahnen des
: einfachen Dienstes mindestens aus der Besoldungsgruppe A 6,
: mittleren Dienstes mindestens aus der Besoldungsgruppe A 9,
: gehobenen Dienstes mindestens aus der Besoldungsgruppe A 12,
: höheren Dienstes mindestens aus der Besoldungsgruppe A 16
zu berechnen.
Das erhöhte Unfallruhegehalt kommt auch in Betracht, wenn der Beamte dienstunfähig
geworden ist, weil er
: in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen Angriff oder
: einen außerhalb des Dienstes erlittenen Körperschaden, den er im Hinblick auf ein

pflichtgemäßes dienstliches Verhalten oder
: deswegen erlitten hat, weil er in seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen

 wurde.

Unterhaltsbeitrag
Ein durch Dienstunfall verletzter ehemaliger Beamter, dessen Beamtenverhältnis nicht
durch Eintritt in den Ruhestand beendet wurde, erhält neben dem Heilverfahren für die
Dauer einer durch den Dienstunfall verursachten Erwerbsbeschränkung einen Unterhalts-
beitrag, dessen Höhe sich nach dem Grad der Erwerbsbeschränkung richtet.

Unfall-Hinterbliebenenversorgung
Stirbt ein Beamter, der Anspruch auf Unfallruhegehalt gehabt hätte, oder der Empfänger
von Unfallruhegehalt an den Folgen eines Dienstunfalls, erhalten die Hinterbliebenen eine
Unfall-Hinterbliebenenversorgung.
Danach beträgt das Witwen- oder Witwergeld 60 Prozent des Unfallruhegehalts; das
 Waisengeld für jedes waisengeldberechtigte Kind und für jedes elternlose Enkelkind, sofern
deren Lebensunterhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend durch den Ver-
storbenen bestritten wurde, ohne Unterscheidung zwischen Voll- und Halbwaisen 30 Pro-
zent des Unfallruhegehalts. Ist der Tod nicht durch den Dienstunfall verursacht, erhalten
die Hinterbliebenen allgemeine Hinterbliebenenversorgung; diese Bezüge sind aber unter
Zugrundelegung des Unfallruhegehalts zu berechnen.

Einmalige Unfallentschädigung 
Eine einmalige Unfallentschädigung in Höhe von 80.000 Euro wird bei Beendigung des
Dienstverhältnisses neben dem Ruhegehalt an Beamte gezahlt, die bei Einsatz des Lebens
im Dienst oder bei besonders gefährlicher Verwendung so schwer verletzt wurden, dass
eine Minderung ihrer Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 Prozent eingetreten ist („quali-
fizierter Dienstunfall“, vgl. § 37 BeamtVG). Alternativ erhalten Hinterbliebene und nahe
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Angehörige eine einmalige Unfallentschädigung, falls der Beamte infolge eines quali -
fizierten Dienstunfalls verstorben ist. 

Tabelle: Einmalige Unfallentschädigung an Hinterbliebene

Diese Sätze gelten für Beamte des Bundes und auch für Einsatzunfälle oder gleichstehende
Ereignisse.

Schadensausgleich in besonderen Fällen
Zusätzlich kommen Ansprüche für Schäden in Frage, die z. B. aus Kriegshandlungen, Natur-
katastrophen oder Gewaltakten gegen staatliche Amtsträger entstanden sind. Diese
 werden nach § 43a Abs. 1 BeamtVG „angemessen ersetzt“.

Einsatzversorgung bei besonderer Verwendung im Ausland
Das neue Institut der „Einsatzversorgung“ (§ 31 a BeamtVG) trägt dem Umstand Rech-
nung, dass im internationalen Rahmen durch Auslandseinsätze von Beamten, Soldaten
und sonstigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes gesteigerte Verantwortung über-
nommen wird. Dementsprechend wurde durch das Gesetz zur Regelung der Versorgung
bei besonderer Auslandsverwendung (Einsatzversorgungsgesetz – EinsatzVG) vom
21. Dezember 2004 das Versorgungsrecht bei Auslandseinsätzen den veränderten An -
forderungen angepasst.
Ein „Einsatzunfall“ wird dann angenommen, wenn der Beamte oder Soldat während einer
besonders gefährlichen Verwendung im Ausland, d. h. bei humanitären und unterstützen-
den Einsätzen im Ausland aufgrund staatlicher Vereinbarung und auf Beschluss der
 Bundesregierung, in ursächlichem Zusammenhang mit dem Dienst einen Unfall oder eine
Erkrankung erleidet, die wiederum Ursache einer Gesundheitsschädigung ist. Umfasst sind
ferner die Fälle, bei denen Beamte oder Soldaten im Zusammenhang mit einer besonderen
Auslandsverwendung aufgrund gesundheitsschädigender oder anderer sich wesentlich
vom Inland unterscheidender Verhältnisse oder in dienstlicher Verwendung im Ausland im
Zusammenhang mit einer Gefangenschaft oder Verschleppung erkranken. Ausge schlossen
ist jedoch das vorsätzliche oder grob fahrlässige Sich-Aussetzen einer Gefährdung.
Die Auswirkungen wurden in die einzelnen Erstattungsformen eingearbeitet, z.B. durch
Gewährung der erhöhten (sogenannten qualifizierten) Unfallversorgung (80 Prozent der
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der übernächsten Besoldungsgruppe)
bei Einsatz unfällen mit einer Verminderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 Pro-
zent.
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Im Todesfall wird eine einmalige Unfallentschädigung an die Hinterbliebenen gewährt:

Witwen sowie versorgungsberechtigte Kinder insgesamt 60.000 Euro

Eltern sowie nicht versorgungsberechtigte Kinder
(sofern keine Witwe oder versorgungsberechtigte Kinder vorhanden sind) insgesamt 20.000 Euro

Großeltern und Enkel
(sofern keine der o.g. Anspruchsberechtigten vorhanden sind) insgesamt 10.000 Euro
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Die Beihilfe
Mit dem Ratgeber können sich Beamtinnen und  Beamte sowie
Versorgungsempfänger einen Überblick über das Beihilferecht
verschaffen. Die Beihilfe ist – anders als die Besoldung und
Versorgung – nicht bundeseinheitlich geregelt. Der Ratgeber
 orientiert sich an den Vorschriften des Bundes.  Einige Länder -
regelungen, die vom Bund abweichen, werden kurz erläutert.
Mit dem Wortlaut der Bundesbeihilfeverordnung.

seit dem Jahr 1951

Die Beihilfe

www.die-beihilfe.de

Beihilfeberechtigung

Bemessungssätze und Eigenbehalte

Beihilfefähige Aufwendungen

Mit Hinweisen zu den Landesvorschriften der Beihilfe

Bundesbeihilfeverordnung 11. Auflage

Mit einem Klinikverzeichnis

Bestellung
JA, ich möchte ____ Exemplare des Ratgebers „Die Beihilfe“ 
� zum Normalpreis von 7,50 Euro zzgl. 2,50 Euro Versandpauschale bestellen 
� zum Vorteilspreis für Abonnenten von 5,00 Euro zzgl. 2,50 Euro Versandpauschale
bestellen (Der Vorteilspreis gilt bereits bei der Erstbestellung).

AboService
� JA, ich will künftig unaufgefordert, aber höchstens 1 x im Jahr die aktualisierte Aus -
gabe des Ratgebers „Die Beihilfe“ erhalten (wird im Juli eines jeden Jahres ausgeliefert)
und zahle dafür den Vorteilspreis von 5,00 Euro (zzgl. Versandpauschale von 2,50 Euro).

Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V.
Ratiborweg 1
40231 Düsseldorf
per Telefon: 0211 7300335
per Telefax: 0211 7300275 
per E-Mail: info@dbw-online.de

Noch schneller geht es online unter: 
www.dbw-online.de

Ich zahle / Wir zahlen per 
Ermächtigung zur Lastschrift:

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Konto-Nummer

BLZ

Bank

Unterschrift

Unser Angebot – Ihr Vorteil
RatgeberService des DBW

Mit einem 
Klinikverzeichnis

http://www.die-beihilfe.de
mailto:info@dbw-online.de
http://www.dbw-online.de


Anrechnungs- und Ruhensregelungen

Allgemeines
Das BeamtVG sieht Regelungen für das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit anderen Geldleistungen wie Erwerbs- und Ersatzeinkommen, anderen (weiteren)
 Versorgungsbezügen oder mit Renten vor. Im Folgenden werden die Grundzüge dieser
 Anrechnungen dargestellt:

Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und
Erwerbsersatzeinkommen
Neben den Versorgungsbezügen können Beamte nur unter bestimmten Voraussetzungen
und Grenzen hinzuverdienen, ohne dass die Versorgung gekürzt, technisch gesprochen
ruhend gestellt wird (§ 53 BeamtVG). Dasselbe gilt auch für Witwen, Witwer und Waisen.
Dabei ist insbesondere die Altersgrenze „65. Lebensjahr“ von Bedeutung: Eine An rechnung
findet nach Vollendung des 65. Lebensjahres (ab 2012 ggf. das jeweils schrittweise  erhöhte
Lebensalter) nur in den Fällen statt, in denen ein Erwerbs einkommen aus einer Beschäfti-
gung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen) erzielt wird; d.h. aus Be schäftigung
im Dienst von Körperschaften, Anstalten, Stiftungen des öffentlichen Rechts oder ihrer
 Verbände sowie über- oder zwischenstaat licher Einrichtungen. Lediglich für hessische
Beamte wird bei Bezug von Verwendungseinkommen auch dann keine Anrechnung mehr
vorgenommen. Vor Vollendung des 65. Lebensjahres werden Erwerbs- und Erwerbs er satz -
einkommen dagegen umfassend berücksichtigt. Zu berücksichtigen sind künftig  wiederum
die jeweiligen stufenweisen Anhebungen der Regel altersgrenzen in Bund und Ländern.
Eigene Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit und vergleichbare Ersatz-
leistungen wie Witwenrenten werden im Gegensatz zum Erwerbseinkommen auf Dauer
durch die Regelungen zum Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten § 55
BeamtVG erfasst. Wird dagegen berücksichtigungsfähiges Erwerbseinkommen neben der
Versorgung bezogen, ruhen die Versorgungsbezüge in soweit, als die Gesamteinkünfte die
gesetzlich festgelegte Höchstgrenze (§ 53 Abs. 2 BeamtVG) übersteigen.

Berechnung der Höchstgrenze beim Hinzuverdienst
Mit dem „Versorgungsreformgesetz 1998“ wurden neue Höchstgrenzen bei den Hinzu-
verdienstregelungen festgelegt. Für das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit
Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen gilt seit dem 1. Januar 1999:
: Für Ruhestandsbeamte bzw. für Witwen und Witwer bilden die ruhegehaltfähigen

Dienstbezüge aus der Endstufe jener Besoldungsgruppe, aus der das Ruhegehalt be -
rechnet wird, die Einkommenshöchstgrenze. Die Höchstgrenze beträgt mindestens den
Betrag, der der Höhe des Anderthalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienst bezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Unter-
schiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 BeamtVG (entspricht dem kinderbezogenen Familien -
zuschlag). Der kinderbezogene Anteil des Familienzuschlags bleibt somit in voller Höhe
erhalten.

: Für Waisen gilt als Höchstgrenze der Gesamteinkünfte 40 Prozent des Betrages, der
sich aus der Berechnung für Ruhestands beamte oder Witwen ergibt. Der kinder -
bezogene Anteil des Familienzuschlags bleibt ebenso in voller Höhe erhalten.

Anrechnungs- und Ruhensregelungen

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de 43

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


Tabelle: Beispiele Endgrundgehälter*

: Für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall
beruht oder als Schwerbehinderte auf Antrag in den Ruhestand gegangen sind, gelten –
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres – 71,75 Prozent (die Übergangsregelung nach
§ 69e Abs. 2 BeamtVG ist zu beachten) der sich nach der Berechnung für Ruhestandsbe-
amte und Witwen er gebenden Höchstgrenze. Hinzugerechnet wird ein pauschaler Betrag
in Höhe von 325 Euro (u. a. Bund, Thüringen, Schleswig-Holstein, Hamburg: 400 Euro;
Bayern 470 Euro) als  einheitlicher Festbetrag. Beim Bund ist zudem – in Übertragung der
Regelungen für Frührentner – ein zweimaliges jährliches Überschreiten der 400 Euro
 Grenze um denselben Betrag in Bezug auf die Höchstgrenze unschädlich. Die jeweilige
Höchstgrenze erhöht sich gegebenenfalls um Sonderzahlungen  („Weihnachts- bzw.
Urlaubsgeld“) je nach jährlicher bzw. monatlicher Zahlungsweise ( vgl. hierzu die
Übersicht zu Sonderzahlungen für Versorgungsempfänger auf  Seite 29).

Ruhendstellung von Versorgungsbezügen
Sofern und soweit die Gesamtversorgung aus Versorgungsbezug und Hinzuverdienst die jewei-
lige Höchstgrenze überschreitet, werden die Versorgungsbezüge entsprechend ruhend gestellt.
Das Ruhen bedeutet dabei, dass die Versorgungsbezüge um den die individuelle Höchstgrenze
übersteigenden Betrag vermindert werden. Allerdings muss mindestens ein Betrag in Höhe
von 20 Prozent der Versorgungsbezüge erhalten bleiben („Mindestbelassung“). Ausgenommen
von der sog. Mindestbelassung ist lediglich Verwendungseinkommen (Einkommen aus dem
öffentlichen Dienst), das mindestens aus derselben Besoldungsgruppe oder einer vergleich-
baren Vergütungsgruppe berechnet wird.

Erwerbseinkommen
Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit innerhalb und außerhalb des öffentlichen
 Dienstes einschließlich Abfindungen, aus selbstständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieben
sowie aus der Land- und Forstwirtschaft sind Erwerbseinkommen. Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit vermindern sich dabei um die darauf entfallenden und nachweislich
anerkannten Werbungskosten (Pauschbetrag bzw. durch entsprechende Nachweise im
 Einzelfall). Nicht zum Erwerbseinkommen zählen dagegen eine satzungsgemäße
 Aufwandsentschädigungen (z. B. Sitzungsgeld in Kommunalvertretungen) oder ein Un -
fallausgleich. 
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Bes.Gr. mit Endgrundgehalt in Euro

*Stand: Januar 2011, nur für die Beamten des Bundes – für Landes- und Kommunal beamte
siehe die jeweilige Besoldungstabelle z.B. unter www.dbb.de

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16

B 2

B 3

B 4

B 5

1.935,35

2.017,81

2.100,29

2.175,62

2.291,68

2.490,20

2.711,13

2.928,99

3.282,27

3.659,97

4.030,55

4.471,37

4.863,33

5.491,48

6.117,60

6.379,24

6.754,91

7.147,88

7.598,89

http://www.dbb.de
http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de
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Erwerbsersatzeinkommen
Leistungen, die aufgrund oder in entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher
 Vorschriften kurzfristig erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen sind Erwerbs-
ersatzeinkommen. Dazu gehören nach § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV Krankengeld,
 Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld, Unterhalts-
geld, Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld oder andere
 vergleichbare Leistungen, nicht jedoch Arbeitslosengeld II. 

Anzeigepflichten
Die Aufnahme oder der Wechsel einer Tätigkeit, der Bezug von Einkünften, einschließlich
der Veränderung der Höhe der Einkünfte, ist anzuzeigen; auf Verlangen sind Nachweise
vorzulegen (Näheres im Kapitel „Verfahren und Anzeigepflichten“ auf den Seiten 55 ff.).

Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge 
Hat ein Beamter Anspruch auf zwei oder mehrere voneinander unabhängige Ver -
sorgungsansprüche (vgl. § 63 BeamtVG), so ist § 54 BeamtVG anzuwenden. Diese Ruhens-
regelung soll verhindern, dass mehrere Zahlungen aus öffentlichen Kassen ungekürzt an
eine Person erfolgen können. Grundsätzlich wird der zuletzt erworbene Versorgungs bezug
ungekürzt gezahlt. Vom früher erworbenen Versorgungsbezug verbleibt nur so viel, bis die
in § 54 Abs. 2 BeamtVG bezeichnete Höchstgrenze erreicht ist. Der die Höchstgrenze über-
steigende Betrag ruht. Erreicht oder übersteigt der spätere Versorgungsbezug die Höchst-
grenze, ruht der frühere Bezug ganz, sofern kein Mindestbelassungsbetrag zusteht oder
mindestens ein Betrag in Höhe des Unfallausgleichs zu zahlen ist.
Neben den Regelversorgungsbezügen (Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld) sind auch
Sonderzahlungen oder der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 BeamtVG (kinderbezo-
gener Familienzuschlag) einbezogen. Maßgebend sind die Brutto-Bezüge entsprechend
der Pensionsfestsetzung. Ausgenommen von der Ruhensregelung des § 54 BeamtVG sind
dagegen Übergangsgeld, Kindergeld, der Unfallausgleich oder Sterbegeld. 
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Beispiele
: Beide Eheleute sind Beamte. Nach dem Tod des einen hat der andere Anspruch

auf  Witwen-/Witwergeld. Steht der überlebende Ehegatte noch im aktiven
Dienst als Beamter, unterliegt sein Witwengeld der Anrechnung über § 53
BeamtVG (Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbseinkom-
men). Nach Eintritt in den Ruhestand unterliegt das Witwengeld als zuerst
erworbener Anspruch der Ruhensregelung nach § 54 Abs. 1 Nr. 3 BeamtVG.

: Befinden sich beide Ehegatten mit jeweils eigenen Versorgungsansprüchen im
Ruhestand, wird nach Ableben des Ehegatten das neu zustehende Witwengeld
ungekürzt gezahlt, während das eigene Ruhegehalt der Ruhensregelung unter-
liegt (§ 54 Abs. 4 BeamtVG).



Berechnung der Höchstgrenze

Anrechnungs- und Ruhensregelungen
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Erhalten diese Personen neue
Versorgungsbezüge aus einer Verwendung
im öffentlichen Dienst:

Neben den neuen Versorgungsbezügen
sind die früheren Versorgungsbezüge nur
bis zum Erreichen dieser Höchstgrenze zu
zahlen

Beispiel 1: Ruhestandsbeamte mit zusätzlichem
Ruhegehalt oder ähnlicher Versorgung
(d.h. Pensionär erhält neuen, zusätzlichen
 Versorgungsbezug)

Beispiel 2: Eine Witwe / ein Waiser) erhält neben
dem  eigenen Versorgungsbezug Witwen/Waisengeld
oder eine ähnliche Versorgung als neuen Versor-
gungs bezug

Beispiel 3: Eine Witwe erhält neben Witwengeld ein
eigenes Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung
als neuen Versorgungsbezug

Beispiel 4: Ruhestandsbeamter erwirbt zusätzlich
Witwengeld oder eine ähnliche Versorgung 
(§ 54 Abs. 4 BeamtVG)

Das (fiktive) Ruhegehalt, das sich
: aus Zugrundelegung der gesamten ruhegehalt-

fähigen Dienstzeiten sowie 
: aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der

sich das frühere Ruhegehalt berechnet
ergibt.

Witwen- oder Waisengeld, das sich aus dem
 Ruhegehalt von Ruhestandsbeamten aus Beispiel 1
ergibt.

Versorgungsabschläge mindern bei Beispiel 1 und
Beispiel 2 jeweils die Höchstgrenze!

71,75 % (bzw. jeweils aktuell faktischer Höchst -
ruhegehaltssatz nach Übergangsrecht) der ruhe -
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der
Besoldungsgruppe, aus der sich das dem Witwen-
geld zugrundeliegende Ruhegehalt bemisst (bei
Unfallruhegehalt 75 % bzw. erhöhtem Unfall -
ruhegehalt „qualifizierter Dienstunfall“ 80 %).
Versorgungsabschläge mindern die Höchstgrenze,
jedoch sind mindestens 71,75 % zugrunde zu legen.
Neben dem Versorgungsbezug ist hier mindestens
ein Betrag i.H.v. 20 % zu belassen.

Die Höchstgrenze erhöht sich jeweils um kinder -
bezogene Teile des Familienzuschlags!

Das Ruhegehalt wird bis zum Erreichen von 71,75 %
(bzw. jeweils aktuell faktischer Höchstruhegehalts-
satz nach Übergangsrecht) der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgrup-
pe, aus der sich das dem Witwengeld zugrundelie-
gende Ruhegehalt bemisst (bei Unfallruhegehalt
75 % bzw. erhöhtem Unfallruhegehalt „qualifizierter
Dienstunfall“ 80 %) gezahlt.
Versorgungsabschläge mindern die Höchstgrenze.
Die neuen Gesamtbezüge dürfen nicht hinter dem
Ruhegehalt (zzgl. kinderbezogenem
Familienzuschlag) sowie einem Betrag i.H.v. 20 %
des neuen Versorgungsbezugs zurückbleiben.

Zusammentreffen von Versorgung und Renten 
Die komplexe Vorschrift des § 55 BeamtVG regelt, welche Auswirkungen sich beim Zusam-
mentreffen von Ver sorgungsbezügen mit Renten ergeben. Danach kommt es nicht darauf
an, ob Renten zeiten und ruhegehaltfähige Dienstzeiten in der Versorgung berücksichtigt
wurden, sondern nur darauf, ob neben der Versorgung auch eine Rente zusteht. Die Ren-
te ist auch zu berücksichtigen, wenn sie ausschließlich auf einer Erwerbstätigkeit beruht,
die erst nach Eintritt in den Ruhestand aufgenommen wurde. Als Ausfluss aus dem
 Alimentationsprinzip können Beamte so durch rentenversicherungspflichtige Beschäfti-
gungszeiten ihre Gesamtver sorgung nicht über die festgelegte Höchstgrenze steigern.
Durch ein Zusammentreffen von Rente und Versorgung soll der Beamte nicht besser gestellt
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werden – diese gesetzgeberische Zielsetzung ist vom Bundesverfassungsgericht mehrfach
bestätigt worden. Anknüpfungspunkt ist das zuletzt innegehabte Amt und nicht renten-
versicherungsrechtliche Regelungen.
Die Versorgung darf den Betrag nicht überschreiten, der sich aus der in § 55 Abs. 2 BeamtVG
geregelten Höchstgrenze abzüglich des nach § 55 Abs. 4 BeamtVG anzurechnenden  Renten -
teils ergibt. Rententeile aufgrund freiwilliger Versicherung, zu denen der Arbeitgeber nicht
mindestens die Hälfte der Beiträge oder entsprechende Zuschüsse ge leistet hat, werden nicht
angerechnet (so z.B. auch bei selbst aufgebauten Lebensver sicherungen). Ebenfalls nicht als
anrechenbare Rente zählt die sog. Riester-Rente aus privaten und steuerlich ge för der ten
Altersvorsorgeverträgen. (Siehe hierzu auch Kapitel „Private Altersvorsorge“)
Als Renten gelten
: Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen (z.B. Deutsche Rentenversicherung:

BfA, LVA)
: Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebenenversorgung für Angehörige

des öffentlichen Dienstes (z.B. VBL)
: Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei ein dem Unfallausgleich (§ 35

BeamtVG) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei einer Minderung der Erwerbs-
fähigkeit um 20 vom Hundert bleiben zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem
 Bundesversorgungsgesetz, bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 vom Hundert
ein Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt

: Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder aus einer be -
freienden Lebensversicherung, zu denen der Arbeitgeber auf Grund eines Beschäfti-
gungsverhältnisses im öffentlichen Dienst mindestens die Hälfte der Beiträge oder
Zuschüsse in dieser Höhe geleistet hat

: Auslandsrenten (soweit nicht aus dem europäischen Wirtschaftsraum EWR und nur sofern
sie nicht von der Dauer der zurückgelegten Versicherungs- und Wohnzeiten abhängig sind).
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Eigenes Ruhegehalt 1.800,00 Euro

dazu tritt als neuer Bezug Witwengeld 840,00 Euro

Höchstgrenze: 
71,75 % (bzw. jeweils aktuell faktischer Höchstruhegehaltssatz nach Übergangsrecht) 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, aus denen sich das Witwengeld berechnet 1.500,00 Euro

abzüglich Witwengeld 840,00 Euro

Restruhegehalt 660,00 Euro

Die Gesamtbezüge betragen mindestens das eigene Ruhegehalt zuzüglich 
20 % des Witwengeldes (1.800,00 Euro + 168,00 Euro) 1.968,00 Euro

abzüglich Gesamtbezüge aus Restruhegehalt und Witwengeld – 1500,00 Euro

Differenz = 468,00 Euro

zzgl. Restruhegehalt + 660,00 Euro

vom Ruhegehalt sind zu zahlen =1.128,00 Euro

Die Gesamtversorgung aus Ruhegehalt und Witwengeld beträgt 1.968,00 Euro

Beispiel: Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge

Die neue Gesamtversorgung darf insgesamt nicht hinter der früheren Versorgung zurückbleiben.
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Anrechnungsfrei bleibt im Rahmen einer Besitzstandsregelung ein Anteil von 40 Prozent
der Rente, sofern das Beamtenverhältnis bereits vor dem 1. Januar 1966 begründet 
worden ist.
Nicht zu berücksichtigen sind z. B. Hinterbliebenenrenten an Ruhestandsbeamte aus einer
Beschäftigung des verstorbenen Ehegatten oder für Witwen- und Waisengeldbezieher
 solche Renten, welche auf einer eigenen Beschäftigung beruhen. In diesem Fall erfolgt
aber unter Umständen eine Anrechnung eigener Versorgungsbezüge auf die Höhe der Hin-
ter bliebenenrente nach  sozialrechtlichen Vorschriften (§ 97 SGB VI).
Als Höchstgrenze gilt der Betrag, der sich als Ruhegehalt zuzüglich des Unterschieds -
betrages nach § 50 Abs. 1 BeamtVG ergibt, wenn der Berechnung zugrunde gelegt  werden: 
: bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der

sich das Ruhegehalt berechnet zuzüglich des kinderbezogenen Familienzuschlags
: als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollendeten siebzehnten Lebensjahr bis zum

Eintritt des Versorgungsfalles zuzüglich evtl. Erhöhungszeiten (z. B. §§ 7, 13 Abs. 2 BeamtVG)
sowie die bei der Rente berücksichtigten Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen Be -
schäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des Versorgungsfalles. Damit werden z.B. auch  Zeiten
dann voll berücksichtigt, wenn der Beamte jahrelang nicht beschäftigt war. Nach dem
 Überwechseln vom System der gesetzlichen Renten versicherung in die Beamtenversorgung
wird so neben dem Ruhegehalt die Rente anrechnungsfrei belassen, die sich zur Deckung der
„Versorgungslücke“ aus Zeiten der „Nichtbe schäftigung“ ergibt. Renten aufgrund von
 freiwilligen Beiträgen oder Höher versicherung, zu denen der Arbeitnehmer mehr als die
Hälfte der Beiträge selbst getragen hat, sollen dem Versorgungsempfänger erhalten  bleiben.

Beispiel: Zusammentreffen von Versorgung und Renten

In den meisten Fällen wird die Höchstgrenze 75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
betragen. Auch in diesen Fällen ist jedoch der jeweilige Anpassungsfaktor nach § 69 e BeamtVG
anzuwenden. 
Ist das zugrunde liegende Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag nach § 14 Abs. 3
BeamtVG gemindert, ist diese Minderung auch bei der Festsetzung der Höchstgrenze zu
berücksichtigen. Bei Witwen/Witwern ermittelt sich die Höchstgrenze entsprechend der
Anwendung der für Witwengeld einschlägigen Vorschriften.
Werden Sonderzahlungen gewährt, erhöht sich die Höchstgrenze in diesen Monaten
 entsprechend.
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Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 2.500,00 Euro

Höchstgrenze (zur Zeit Freistaat Bayern: 72,56 %) 1.814,00 Euro

Ansprüche:

Ruhegehalt (65 % angenommen) 1.625,00 Euro

Rente 300,00 Euro

Summe 1.925,00 Euro

Höchstgrenze überschreitender Betrag 111,00 Euro

Verbleibender Versorgungsbezug
(Ruhegehalt abzüglich übersteigender Betrag) 1.514,00 Euro
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Der Versorgungsausgleich

Der Versorgungsausgleich in der Beamtenversorgung

Allgemeines 
Wird die Ehe eines Beamten oder einer Beamtin geschieden oder aufgehoben, stellt sich
die Frage ob, wie und in welcher Höhe die während der Ehe von den Ehepartnern
 erworbenen Alterssicherungsansprüche zu bewerten und gegebenenfalls zu verteilen sind.
Soweit einer oder beide Ehepartner Beamte sind und ein eigenständiger Anspruch auf
Ruhegehalt entstanden ist, werden durch § 57 BeamtVG (Kürzung der Versorgungs bezüge
nach der Ehescheidung) die Grundsätze, die Modalitäten der Berechnung und Verteilung,
sowie letztlich die Kürzung der Versorgungsbezüge – sogenannter beamtenrechtlicher
 Versorgungsausgleich – festgelegt. Zu beachten ist mittlerweile die umfangreiche Rechts -
änderung durch das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs (BGBl. 2009 I,
S. 700).

Entstehungsgeschichte der familienrechtlichen Regelung des
 Versorgungsausgleichs
Der Versorgungsausgleich als solcher wurde mit der Neuregelung des Ehescheidungsrechts
im Jahre 1977 in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB, §§ 1587 – 1587 p) eingeführt und hat
eine eigenständige Altersversorgung für den ausgleichsberechtigten Ehegatten im Fall der
Ehescheidung zum Ziel. Im Familienrecht ist in § 1587 BGB festgelegt, dass zwischen den
geschiedenen Ehegatten ein Versorgungsausgleich stattfindet, soweit für sie oder einen von
ihnen in der Ehezeit Anwartschaften oder Aussichten auf eine Versorgung wegen Alters
oder verminderter Erwerbsfähigkeit begründet oder aufrechterhalten worden sind. Als Ehe-
zeit im Sinne der Vorschriften über den Versorgungsausgleich gelten dabei die Zeit vom
Beginn des Monats, in dem die Ehe geschlossen worden ist, bis zum Ende des Monats, der
dem Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags vorausgeht. Das Familienrecht
geht damit davon aus, dass die in der Ehezeit erworbenen Alterssicherungsansprüche bei
Auflösung der Ehe beiden Eheleuten zu gleichen Teilen zustehen. Demjenigen, der während
der Ehezeit keine oder nur geringe Alterssicherungsansprüche erworben hat, steht ein Aus-
gleichsanspruch in Höhe der Hälfte des Wertunterschiedes zwischen seinen eigenen Alters-
sicherungsansprüchen und denen des ausgleichspflichtigen Ehegatten zu. Der Wertunter-
schied und der Ausgleichsbetrag werden durch Monatsbeträge in Euro  ausgedrückt.
Das Verfahren des Versorgungsausgleichs ist in den Grundzügen in zwei Stufen aus -
gestaltet.
Erste Stufe: Mit der Scheidung der Ehe werden durch das Familien gericht die zu über -
tragenden Alterssicherungsleistungen oder Alterssicherungsansprüche auf der Grundlage
der Bestimmungen des BGB (ab 09/2009 Versorgungsausgleichsgesetz) festgestellt und
aufgeteilt. 
Zu diesem Zweck wird das während der Ehezeit „begründete Versorgungsvermögen“
gleichmäßig (also hälftig) zwischen den Ehegatten ausgeglichen. Das Versorgungsver -
mögen setzt sich aus gegebenenfalls bereits bezogenen Versorgungsleistungen (Renten,
Versorgungsbezüge) und den Versorgungsanwartschaften (Anrechte auf künftige Alters-
sicherungsleistungen) zusammen. Bei einer Versorgung oder Versorgungsanwartschaft aus
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis wird dabei von dem Betrag ausgegangen,
der sich im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags als Ver-
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sorgung ergäbe – ausgedrückt in monatlichen Versorgungsbezügen in Euro. Dabei wird
die bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegte ruhegehaltfähige Dienstzeit um die Zeit bis zur
Altersgrenze erweitert (Gesamtzeit). Maßgebender Wert ist der Teil der Versorgung, der
dem Verhältnis der in die Ehezeit fallenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu der Gesamt-
zeit entspricht. 
Sind die von einem Ehegatten während der Ehezeit erworbenen Leistungen oder Anwart-
schaften höher als die des anderen Ehegatten, so wird der Ehegatte, der keine oder gerin-
gere Anwartschaften erworben hat, an den höheren Anwartschaften zur Hälfte beteiligt. Auf
Grund und nach Maßgabe der Feststellungen des Familiengerichts wird mit der Ent -
scheidung des Familiengerichts der zu übertragende monatliche Euro-Wert „eingefroren“
und zugunsten des Versorgungsausgleichsberechtigten in der gesetzlichen Renten -
versicherung eine Rentenanwartschaft in entsprechender Höhe begründet (sog. Quasi-
Splitting). Dies findet aufgrund des Gesetzes zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs
(siehe Kasten unten) bei ausgleichspflichtigen Bundesbeamten jedoch mittlerweile nicht
mehr statt – stattdessen erwirbt der ausgleichsberechtigte Ehepartner durch interne Teilung
einen eigenen Anspruch auf Versorgungsleistungen nach dem neuen Bundesversor-
gungsteilungsgesetz (BVersTG).

Beispiel Landesbeamter (noch nach altem Recht) :
Eine 1950 geborene Lehrerin heiratet 1975 einen ebenfalls 1950 geborenen Ange-
stellten. Die Lehrerin war zunächst Angestellte und ab 1982 Beamte. Der Ehemann
hatte häufige Berufswechsel bei verschiedenen privatrechtlichen Unternehmen und
auch wiederholt beschäftigungslose Zeiten.
Im Jahr 2005 wird die Ehe geschieden. Das Familiengericht muss nun für die 30-
jährige Ehezeit feststellen, welche Alterssicherungsansprüche jeder Ehepartner in
welcher Höhe erworben hat (Ehefrau: z.B. 250 Euro Gesetzliche Rentenversicherung
und 50 Euro VBL sowie 1700 Euro Beamtenversorgung = Wert der während der Ehe-
zeit erworbenen Alterssicherungsansprüche = 2000 Euro. Ehemann: z.B. 750 Euro
Gesetzliche Rentenversicherung und 250 Euro Betriebsrenten = Wert der während
der Ehezeit erworbenen Altersicherungsansprüche = 1000 Euro. Wertunterschied
1000 Euro; Ausgleichsanspruch 500 Euro). In Höhe von 500 Euro würde zugunsten
des ausgleichsberechtigten Ehemannes bei der gesetzlichen Rentenversicherung ein
Anwartschaftskonto begründet. Dadurch erwirbt der ausgleichsberechtigte Ehemann
eine unabhängige Anwartschaft. Dies hat zunächst keine unmittelbaren finanziellen
Auswirkungen für die Einkommen der geschiedenen Eheleute. Erst wenn der Ehe-
mann in die Altersrente eintritt erfolgen Leistungen aus dem Versorgungsausgleich.
Erst wenn die Ehefrau in den Ruhestand tritt, erfolgt eine Kürzung der von ihr er -
dienten Versorgung durch den Versorgungsausgleich.

Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich als Sonderform 
Ein Wertausgleich der Versorgungsanrechte der geschiedenen Eheleute kann auch im „schuld-
rechtlichen Versorgungsausgleich“ vorgenommen werden. In diesem Fall trifft das Familien-
gericht eine Entscheidung nur auf Antrag und nur in bestimmten Fällen, beispielsweise bei
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Anrechten gegen private oder ausländische Versorgungsträger. Der ausgleichsberechtigte
Ehegatte erwirbt hierdurch einen Anspruch auf Zahlung einer Geld rente, sogenannte „Aus-
gleichsrente“, gegen den ausgleichspflichtigen Ehegatten, gegen den Versorgungsträger
oder gegen die Witwe bzw. den Witwer des Ausgleichspflichtigen. Besteht der Anspruch eines
geschiedenen Ehegatten auf „Ausgleichsrente“ gegenüber einem Beamten oder Ruhe-
standsbeamten, hat die geschiedene Ehefrau nach dessen Tod unter bestimmten Voraus -
setzungen einen Anspruch auf Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 BeamtVG.
Insgesamt ist der Versorgungsausgleich ein komplexes Verfahren, weil die jeweiligen
Ansprüche auf einen – oder gegebenenfalls mehrere – Alterssicherungsansprüche für jeden
Ehepartner ermittelt werden, der Wert der in der Ehe erworben Ansprüche festgestellt, ein
Vergleich zwischen den Ansprüchen vorgenommen – und – nach bilanzierender Betrach-
tung eine Verteilung zugunsten desjenigen vorgenommen werden muss, der in der Ehe-
zeit geringere Alterssicherungsansprüche erworben hat. Deshalb wird das Verfahren von
den Familiengerichten häufig von der schneller durchführbaren Ehescheidung sowie den
Fragen des ehelichen, nachehelichen sowie etwaigen Kindesunterhalts abgetrennt.
Zweite Stufe: Ist der ausgleichspflichtige Ehegatte Beamter oder Richter, werden die Ver-
sorgungsbe züge erst mit Eintritt in den Ruhestand in Höhe des Betrags gekürzt, der für
den ausgleichs berechtigten Ehegatten an Rentenanwartschaften begründet oder über -
tragen wurde. Da zwischen der Ehescheidung und dem Eintritt in den Ruhestand unter
Umständen noch mehrere Jahrzehnte liegen können – und in diesem Zeitraum eine  Vielzahl
von Veränderungen, z. B. Anpassungen oder Verminderungen von Renten- und Ver -
sorgungsbezügen erfolgen können – wird die konkrete Berechnung des tatsächlichen
 Versorgungskürzungsbetrages gem. § 57 Abs. 2 BeamtVG „erst“ beim Eintritt in den Ruhe-
stand durchgeführt. Danach wird die durch das Familiengericht übertragene und begrün-
dete Anwartschaft erhöht oder vermindert um Vomhundertsätze der nach dem Ende der
Ehezeit und bis zu dem Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand eingetretenen Erhöhung
oder Verminderung der beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge (z.B. durch Besoldungs-
und Versorgungsanpassungen oder auch durch Beamtenversorgungsrechtsreformen).  Diese
Kürzung wird mit jeder Anpassung der Versorgungsbezüge fortgeschrieben. 

Wann erfolgt die Kürzung der Versorgung?
Der Zeitpunkt, zu dem die Kürzung der Versorgung einsetzt, ist davon abhängig, ob die
Entscheidung über den Versorgungsausgleich vor Beginn des Ruhestandes (also noch im
aktiven Dienstverhältnis) oder nach Eintritt in den Ruhestand rechtskräftig geworden ist.
Normalfall: Versorgungsausgleich ist rechtskräftig vor Eintritt in den Ruhestand geworden;
die Ehe wurde während des aktiven Dienstes geschieden. Versorgungsbezüge können nicht
gekürzt werden, weil der Beamte noch nicht in den Ruhestand eingetreten ist und keine
Versorgungsbezüge erhält. Eine Kürzung der Dienstbezüge erfolgt nicht.
Abwandlung: Versorgungsausgleich ist rechtskräftig vor Eintritt in den Ruhestand gewor-
den; die Ehe wurde während des aktiven Dienstes geschieden. Der geschiedene Ehegatte
ist zwischenzeitlich in Rente und erhält Leistungen aus dem Versorgungsausgleich. Der
Beamte ist noch im aktiven Dienst. Auch hier gilt: keine Kürzung der Dienstbezüge.
Abwandlung: Versorgungsausgleich ist rechtskräftig vor Eintritt in den Ruhestand
 geworden; die Ehe wurde während des aktiven Dienstes geschieden. Der Beamte ist
 zwischenzeitlich in den Ruhestand getreten. Der Versorgungsausgleichsberechtigte ist noch
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nicht in Rente und erhält keine Rentenleistungen. Grundsätzlich sind Versorgungsbezüge
ab Beginn des Ruhestandes zu kürzen. Dies gilt auch dann, wenn dem ausgleichsberech-
tigten Ehegatten noch keine Rente aus dem Versorgungsausgleich zu gewähren ist. Die
Kürzung findet auch unabhängig davon statt, ob der geschiedene Ehegatte zwischen -
zeitlich wieder verheiratet oder verstorben ist.
Ausnahme: Die Ehe wird geschieden. Der ausgleichsverpflichtete Beamte ist bereits im
 Ruhestand und erhält Versorgungsbezüge. Hier gibt es einen Schutz für den Versorgungs-
empfänger dahingehend, dass das zustehende Ruhegehalt erst gekürzt wird, wenn der
 ausgleichsberechtigte geschiedene Ehegatte aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine
Rente erhält (sog. Pensionistenprivileg – in der gesetzlichen Rente: „Rentnerprivileg“). Das
ist jedoch in der Rente und Beamtenversorgung des Bundes und weiterer Bundesländer im
Zuge der Strukturreform des Ver sorgungsausgleichs zum 01.09.2009 entfallen  ( siehe
Kapitel „Aktuelles aus Bund und Ländern“ auf den Seiten 71 ff.).

Wird der Versorgungsausgleichsbetrag fortgeschrieben?
Ausgangsbetrag für die Kürzung ist der Betrag, der mit der Entscheidung des Familien -
gerichts im Versorgungsausgleich in Euro festgesetzt wurde. Dieser Betrag wird – rück-
wirkend vom letzten Tag der Ehezeit an – angepasst und zwar in dem Verhältnis, wie sich
die Versorgungsbezüge erhöhen. Das bedeutet, dass der mit Eintritt der Rechtskraft
 festgesetzte Betrag bei allgemeinen Erhöhungen oder Verminderungen der Versorgungs-
bezüge – also auch im Ruhestand – entsprechend verändert wird.

Auswirkungen auf die Hinterbliebenenversorgung
Hat der ausgleichspflichtige Beamte oder Ruhestandsbeamte wieder geheiratet, erhält
nach seinem Tod der neue Ehegatte Hinterbliebenenversorgung. Die Hinterbliebenenver-
sorgung wird ebenfalls wegen des Versorgungsausgleichs des Verstorbenen gekürzt. Jedoch
wird die Kürzung nur in Höhe des Kürzungsbetrages vorgenommen, der dem Verhältnis
der Hinterbliebenenversorgung zum Ruhegehalt entspricht.

Ansprüche des ausgleichsberechtigten geschiedenen Ehegatten bei
schuldrechtlichem Versorgungsausgleich auf einen Unterhaltsbeitrag
Hatte die ausgleichsberechtigte geschiedene Ehefrau gegen den geschiedenen Be amten
oder Ruhestandsbeamten einen Anspruch auf Ausgleichsrente aufgrund des
 schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs, so hat sie nach dem Tod des Beamten oder
Ruhestands beamten unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf einen Unter -
haltsbeitrag (§ 22 Abs. 2 BeamtVG). Neben den sachlichen Voraussetzungen müssen
hierfür folgende persönlichen Voraussetzungen durch die geschiedene Ehefrau erfüllt
sein:
: sie muss berufs- oder erwerbsunfähig im Sinne der Rentenversicherung (SGB VI) sein

oder mindestens ein waisengeldberechtigtes Kind erziehen bzw. für ein behindertes
waisengeldberechtigtes Kind sorgen oder

: das 60. Lebensjahr vollendet haben.
Die Höhe des Unterhaltsbeitrags richtet sich nach der Höhe des schuldrechtlichen Versor-
gungsausgleichs und ist auf den Betrag der Ausgleichsrente begrenzt; ferner darf er 5/6
des Witwengeldes nicht überschreiten.
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Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge durch Zahlung
eines Kapitalbetrages
Der ausgleichspflichtige Beamte kann die Kürzung der Versorgungsbezüge aufgrund des
Versorgungsausgleichs ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrages an den
Dienstherrn abwenden (§ 58 BeamtVG). Ausgangsbetrag ist der Kapitalbetrag, der am Tag
der Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich zur Begründung
einer Rentenanwartschaft in Höhe des vom Familiengericht festgestellten Ausgleichs -
betrages zu zahlen wäre, wenn der Ausgleichsbetrag im Wege der Beitragsentrichtung in
der gesetzlichen Rentenversicherung zu begründen wäre. Das Gleiche gilt nach neuem
Recht für die Ablösung von Anwartschaften auf Leistungen nach dem  neuen Bundesver-
sorgungsteilungsgesetz.
Entsprechende Anträge sind bei der zuständigen Personalstelle zu stellen. Hat der aus-
gleichspflichtige Beamte/Versorgungsempfänger die Absicht, den Versorgungsausgleich
durch Zahlung eines Kapitalbetrages ganz oder teilweise abzulösen, berechnet im Einzel-
fall die Versorgungsbehörde den maßgebenden Kapitalbetrag.
Nach der Scheidung des Beamten oder Ruhestandsbeamten steht in der Regel der Ehe -
gattenanteil des Familienzuschlags nicht mehr zu und wird nicht bei den Dienstbezügen bzw.
beim Ruhegehalt berücksichtigt. Anspruch auf den Ehegattenanteil des Familien zuschlags
besteht jedoch dann wieder, wenn eine Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem ge schiedenen
Ehegatten besteht oder wenn der Beamte/Ruhestandsbeamte erneut  heiratet.

Abwendung des Versorgungsausgleichs bei Härtefällen 
Nach dem zum 31.08.2009 ausgelaufenen Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungs-
ausgleich – VAHRG – konnte auf Antrag in bestimmten Sachverhalten eine Abwendung des
Versorgungsausgleichs erreicht werden; die entsprechenden Regelungen finden sich nunmehr
im Gesetz über den Versorgungsausgleich (VersAusglG, BGBl 2009 I, S. 700). So z. B. bei Tod des
Ausgleichsberechtigen (§ 4 VAHRG, jetzt § 37 VersAusglG), wenn der Berechtigte vor seinem Tod
keine Leistungen aus dem im Versorgungsausgleich erworbenen Anrecht erhalten hat. Ist der
Berechtigte gestorben und wurden oder werden aus dem Versorgungsausgleich Leistungen
gewährt, die insgesamt den Leistungsumfang von 36 Monaten aus dem übertragenen Anrecht
nicht übersteigen, werden die Versorgungsbezüge des Verpflichteten oder seiner Hinter blie -
benen nicht aufgrund des Versorgungsausgleichs gekürzt, jedoch sind die gewährten Leis tungen
anzurechnen. Die Kürzung der Versorgung kann auf Antrag auch vorübergehend ausgesetzt
werden, solange der Ausgleichsberechtigte keine Rente erhalten kann und gegen den Aus-
gleichsverpflichteten einen Anspruch auf Unterhalt – z. B. Unterhalt wegen Kindesbetreuung,
wegen Alters, wegen Krankheit oder Gebrechen – oder nur deshalb nicht hat, weil der Ver-
pflichtete zur Unterhaltsleistung aufgrund der aus dem Versorgungsausgleich folgenden Kürzung
der Versorgung außerstande ist.

Strukturreform des Versorgungsausgleichs
Durch das Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsaugleichs (BGBl. 2009 I S. 700)
wurde das Verfahren des Versorgungsausgleichs umfassend modernisiert und ver-
einfacht und die tatsächliche Gewährleistung des  verfassungsrechtlich gesicherten
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Halbteilungsgrundsatzes deutlich verbessert. In Kraft getreten ist das umfangreiche
Regelungswerk zum 1. September 2009. Kernstück des Gesetzes ist, dass die
Gesamtsaldierung entfallen ist und stattdessen vorrangig ein interner Ausgleich im
jeweiligen Altersversorgungssystem durchgeführt werden soll. Weiterhin werden
geringfügige Ansprüche als auch Anwartschaften aus weniger als drei Jahren Ehe-
dauer künftig nur noch auf Antrag ausgleichspflichtig sein. Nicht mehr vorgesehen
ist dagegen das sog. Pensionistenprivileg (siehe oben). Die im Zuge der Reform des
Versorgungsausgleichs im Beamtenversorgungsrecht vorgesehenen Änderungen
 gelten dann jedoch aufgrund der Auswirkungen der sog. Föderalismusreform nur
noch für die Beamten, Soldaten und Richter des Bundes. Nähere Informationen zum
neuen Gesetz und den Auswirkungen auf geschiedene Beamte sind erhältlich auf
den Internetseiten des Bundesministeriums der Justiz (www.bmj.bund.de) sowie des
Bundesministerium des Innern (www.bmi.bund.de) unter der Rubrik „Öffentlicher
Dienst“; hervorzuheben ist dabei das Rundschreiben des Bundesministeriums des
Innern vom 19. Mai 2009 mit dem Aktenzeichen D 4 – 223 324/62.

Der Versorgungsausgleich
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Hinweise, Verfahrensvorschriften und  Anzeigepflichten

Allgemeines 
Während Zahlungen der gesetzlichen Rentenversicherungen nur auf entsprechenden
Antrag gewährt werden, werden Beamten mit dem Eintritt in den Ruhestand die Ver -
sorgungsbezüge von Amts wegen gezahlt. Dies gilt jedoch nicht für Witwen/Witwer- und
Waisengeldansprüche; hierzu ist die Vorlage der Sterbeurkunde bei der die Versorgung
regelnden Stelle erforderlich.
Die zuständige Bezügestelle erlässt – in Gestalt eines Verwaltungsakts – einen Bescheid
über die Berechnungsfaktoren (ruhegehaltfähige Dienstzeiten und ruhegehaltfähige Dienst-
bezüge) und die sich daraus ergebende Höhe der Versorgungsbezüge. Die Berück sichtigung
ruhegehaltfähiger Zeiten nach §§ 10-12 BeamtVG soll dagegen bereits bei Berufung in
das Beamtenverhältnis vorab beschieden werden, jedoch erfolgt diese Entscheidung
 vorbehaltlich eines Gleichbleibens der zugrunde liegenden Rechtslage.
Gemäß § 49 Abs. 7 BeamtVG hat der Versorgungsberechtigte für die Zahlung der  Ver -
sorgungsbezüge ein Konto anzugeben oder gegebenenfalls einzurichten. Die Zahlung der
Versorgungsbezüge erfolgt dabei monatlich im Voraus, d.h. der Zahlungseingang ist un -
gefähr gegen Ultimo des betreffenden Vormonats.

Versorgungsausweis
Die meisten Versorgungsregelungsbehörden stellen dem Versorgungsempfänger mit Beginn
des Ruhestands einen Versorgungsausweis aus. Mit dem Versorgungsausweis können z.B.
Vergünstigungen bei kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen in Anspruch genommen
werden. Es ist ratsam, sich bei der jeweiligen Bezügestelle zu erkundigen, ob ein solcher
Versorgungsausweis ausgestellt werden kann.

Lohnsteuerkarte
Versorgungsbezüge (auch Sterbegeld und Witwen-/Witwergeld) sind steuerlich als Ein-
künfte aus nichtselbstständiger Arbeit zu klassifizieren, so dass der Versorgungsbehörde
regelmäßig die Lohnsteuerkarte des jeweiligen Jahres vorzulegen ist. Sofern ein ver -
sorgungsberechtigter Hinterbliebener berufstätig ist und deshalb die Lohnsteuerkarte
benötigt, ist es erforderlich, bei der zuständigen Gemeinde eine zweite Lohnsteuerkarte
zu beantragen und einzureichen.

Abtretung und Verpfändung
Der Anspruch auf Versorgungsbezüge kann gemäß § 51 BeamtVG nur in dem Umfang
abgetreten oder verpfändet werden, in dem er der Pfändung nach den Vorschriften der
§§ 850 ff. ZPO unterliegt. Dies bedeutet, dass die darin enthaltenen Pfändungsfrei grenzen
und -beschränkungen beachtet werden müssen, damit ein Eingriff in das Existenz minimum
durch zivilrechtlich begründete Ansprüche ausgeschlossen werden kann.
Vollständig von Abtretung und Verpfändung ausgenommen sind nach § 51 Abs. 3
BeamtVG Ansprüche auf:
: Sterbegeld (§ 18)
: Erstattung von Heilverfahrenskosten (§ 33)
: Pflegekostenerstattung (§ 34)
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: Unfallausgleich (§ 35)
: Einmalige Unfallentschädigung (§ 43)
: Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43 a)

Rückforderung von Versorgungsbezügen
Ergibt sich für einen Versorgungsberechtigten durch eine mit Rückwirkung ergangene
gesetzliche Änderung (Gesetze und Rechtsverordnungen nach BeamtVG) eine Überzah-
lung der Bezüge in der Vergangenheit, so müssen die entsprechenden Beträge durch den
Berechtigten nicht zurückgezahlt werden.
Sofern eine Überzahlung der Versorgungsbezüge durch fehlerhafte Rechtsanwendung oder
Irrtum erfolgt ist, werden die Beträge gemäß § 52 Abs. 2 BeamtVG entsprechend den
 zivilrechtlichen Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung
(§ 818 ff. BGB) zurückgefordert. 
Das Beamtenversorgungsrecht enthält in der Regel keine eigenständigen Verjährungsvor-
schriften. Bis zum 31.Dezember 2001 sah § 197 a. F. BGB für Ansprüche auf Versorgung
eine Verjährungsfrist von vier Jahren vor. Für Ansprüche des jeweiligen Dienstherrn gegen
den Beamten wurde daher § 195 a. F. BGB analog angewendet - damit griff die regel-
mäßige Verjährungsfrist von 30 Jahren. Mit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 2001
wurden die (zivilrechtlichen) Regelungen zur Verjährung grundlegend neu gefasst. Eine
Regelung zur Verjährung des Anspruchs auf Versorgung sieht das Bürgerliche Gesetzbuch
seitdem nicht mehr vor. Diese Regelungslücke wird in der Anwendungspraxis derzeit
zumeist durch die analoge Anwendung der §§ 194 ff. BGB geschlossen, welche jedenfalls
für Ansprüche des Beamten gegen den Dienstherrn die grundsätzliche Verjährungsfrist auf
drei Jahre verringert hat.
Weiterhin gilt, dass die Rückforderung von Beträgen von weniger als 5 Euro nicht durch-
geführt wird und die Behörde aus Billigkeitsgründen auf die Rückforderung ganz oder teil-
weise verzichten kann, falls die Umstände des Einzelfalls dies nahe legen. Hierzu bedarf
es jedoch der Zustimmung der obersten Dienstbehörde.Regelmäßig dürfte eine Rück -
forderung im Wege der Aufrechnung mit künftigen Versorgungsbezügen durchgeführt
 werden; hierbei sind jedoch die jeweiligen Pfändungsgrenzen zu beachten.

Anzeigepflichten
Bezieher von Versorgungsbezügen (Empfänger von Ruhgehalt, Witwen/Witwergeld,
 Waisen geld) haben gemäß § 62 Abs. 2 BeamtVG der Bezügestelle insbesondere anzu -
zeigen:
: Verlegung des Wohnsitzes
: Bezug von weiteren Einkünften und jede Änderung dieser Einkünfte (Renten, Er werbs -

einkommen, weitere Versorgungsbezüge)
: Wiederverheiratung und auch den Erwerb von neuen Unterhalts-, Renten oder Ver -

sorgungsansprüchen nach etwaiger Auflösung der neuen Ehe (nur Witwen bzw.  Witwer)
: Erfüllung der allgemeinen Wartezeit (60 Monate) in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung in den Fällen des § 12 b (Beschäftigungszeiten in der früheren DDR) oder durch
§§ 50a bis e (Kindererziehungs- und Pflegezuschläge).

Weiterhin müssen auf Verlangen der Versorgungsbehörde für die Berechnung der Ver -
sorgungsbezüge erforderliche Unterlagen vorgelegt werden oder einer notwendigen
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 Auskunft durch Dritte zugestimmt werden. Auf diese Pflichten wird der Versorgungs -
empfänger bei Beginn der Versorgungsberechtigung oder anlassbezogen durch ent -
sprechende Merkblätter hingewiesen. 
Bei einer schuldhaften Nichtbeachtung der oben genannten Pflichten durch den Ver -
sorgungsempfänger ist die Behörde berechtigt, die Zahlung der Versorgungsbezüge ganz
oder teilweise für einen gewissen Zeitraum oder dauerhaft einzustellen. Diese Maß nahmen
können – durch Entscheidung der obersten Dienstbehörde – wieder rückgängig gemacht
werden, sofern die Umstände es erlauben. Im äußersten Fall – bei schwerwiegenden
 Verletzungen der Anzeige- oder Mitwirkungspflichten – geht der dauerhafte Verlust der
Versorgungsbezüge jedoch mit einer Nachversicherung in der gesetzlichen Renten -
versicherung einher.

Erlöschen oder Entzug der Versorgungsbezüge
In folgenden Fällen geht der Anspruch auf Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte
 verloren:
: Begehung einer Tat vor Eintritt in den Ruhestand, die zu einem Verlust der Beamten-

rechte geführt hätte (§ 59 Abs. 1 Nr. 1 BeamtVG)
: Rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren wegen

einer vorsätzlichen Straftat nach Eintritt in den Ruhestand (§ 59 Abs. 1 Nr. 2 a BeamtVG)
: Rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten wegen

einer vorsätzlichen Straftat nach dem 1. oder 2. Abschnitt des Besonderen Teils des
Strafgesetzbuchs (§ 59 Abs. 1 Nr. 2 b BeamtVG)

: Verwirkung von Grundrechten durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
: Ablehnung einer erneuten Berufung trotz Rechtspflicht (§ 60 BeamtVG)

In diesen Fällen erlöschen die Versorgungsansprüche und es wird rückwirkend eine
Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung durchgeführt.
Für Witwen-/Witwer- und Waisengeldempfänger erfolgt eine Einstellung der Ver -
sorgungsbezüge:

: mit dem Tod (§ 61 Abs. 1 Nr. 1 BeamtVG)
: für Witwen/Witwer durch erneute Heirat (§ 61 Abs. 1 Nr. 2 BeamtVG), Wiederaufleben

durch Auflösung der neuen Ehe möglich (§ 61 Abs. 3 BeamtVG)
: für Waisen grundsätzlich mit Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 61 Abs. 1 Nr. 3

BeamtVG), Ausnahmeregelungen bei Kindergeldberechtigung bis zum 27. Lebensjahr,
bei Behinderung oder verhinderter ehelicher Unterhaltsberechtigung (§ 61 Abs. 2
BeamtVG)

: durch rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren
wegen eines vorsätzlichen Verbrechens oder Grundrechtsverwirkung entsprechend den
Regelungen für Ruhestandsbeamte

: wegen festgestellter Betätigung gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung
(§ 64 BeamtVG)
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SEMINAR-SERVICE „Beamtenversorgungsrecht“

Von Praktikern für die Praxis: 
aktuell – kompetent – teilnehmerorientiert

Das Seminar wird vom INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte durch-
geführt. Im Mittelpunkt steht das aktuelle Versorgungsrecht für Beamtinnen 
und Beamte. Begrenzte Teilnehmerzahlen garantieren die Möglichkeit einer 
intensiven Diskussion mit dem Referenten. 
Die Teilnahme eignet sich für Mitglieder von Personalvertretungen (freige-
stellte und nichtfreigestellte Personalräte), Sachbearbeiter in Behörden und 
sonstigen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sowie andere am Thema 
interessierte Menschen (z. B. Vorsorgeberater von Selbsthilfe ein richtun gen). 
Aber auch Betriebsräte der ehemaligen Unternehmen der Deutschen Bun -
despost (Post AG, Telekom AG) und der Deutschen Bahn AG sowie Frauen -
beauftrage, Gleichstellungsbeauftragte und Vertrauens  leute der 
Schwerbehinderten erhalten durch dieses Seminar wichtige Informationen 
für ihre Aufgabengebiete.

Referent Dipl. Verw. Uwe Tillmann, Geschäftsführer des Deutschen 
Beamten wirtschaftsring e. V. und Autor mehrerer Fach-Veröffentlichungen 
zum Thema Beamtenversorgung und Mitautor etlicher Ratgeber für den 
öffentlichen Dienst. Das Seminar wird praxisnah durchgeführt und orientiert 
sich auch an Fragen der Teilnehmer/innen. 

Mehr Informationen zu Terminen, Schulungsorten und wie Sie sich anmelden
können finden Sie unter: 

www.die-oeffentliche-verwaltung.de 

http://www.die-oeffentliche-verwaltung.de
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Übergangsrecht in den Neuen Ländern 

Allgemeines
Aus Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands mussten auch die Alterssicherungs-
systeme an die Veränderungen angepasst werden. Durch den Bundesgesetzgeber wurde
dabei nach der Wiedervereinigung die Wertung vollzogen, dass Beschäftigungszeiten in
den Neuen Ländern, die vor dem 3. Oktober 1990 liegen, einheitlich für alle Alters -
sicherungssysteme in der gesetzlichen Rentenversicherung abgebildet werden. Die Um -
setzung dieses Grundsatzes in das bundeseinheitliche Beamtenversorgungsrecht erfolgte
mit Paragraph 107 a BeamtVG, der die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates ermächtigte, die versorgungsrechtlichen Modalitäten für die
Neuen Länder zu regeln. Auf dieser gesetzlichen Grundlage werden in den neuen
 Bundesländern die versorgungsrechtlichen Modalitäten unter Berücksichtigung der be -
sonderen Verhältnisse im Beitrittsgebiet durch die Verordnung über beamtenver -
sorgungsrechtliche Übergangsregelungen nach Herstellung der Einheit Deutschlands
(Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung (BeamtVÜV), in diesem Ratgeber abgedruckt
unter den Rechtsvorschriften) geregelt.
Die BeamtVÜV enthält insbesondere Bestimmungen zum Geltungsbereich, zur Anwen-
dung der (mittlerweile zum 31.12.2009 außer Kraft getretenen) Besoldungsübergangs-
verordnung, über die Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, der Berücksichtigung von
vor der Berufung in das Beamtenverhältnis liegenden Zeiten und besondere Regelungen
zum Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten.

Anwendungsbereich
Die Versorgung der Beamten richtet sich grundsätzlich danach, bei welchem Dienstherrn
das Beamtenverhältnis begründet worden ist. So richtet sich die Besoldung und später die
Versorgung eines Beamten, der in den alten Bundesländern von der ersten Ernennung an
verwendet wird, aber z. B. in die neuen Bundesländern abgeordnet wird, allgemein nach
dem BeamtVG. Wurde ein Beamter dagegen von der ersten Ernennung oder Wieder -
ernennung an in den neuen Bundesländern verwendet, findet spezialgesetzlich zusätzlich
die BeamtVÜV Anwendung.

Berechnungsgrundlagen
Es gelten die auf Seite 16ff. dargestellten Berechnungsgrundlagen. Für einen eigen ständigen
Anspruch auf Beamtenversorgung muss auch der Beamte in den Neuen Ländern eine 
5-jährige Wartezeit im Beamtenverhältnis (ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens fünf
Jahren) erfüllen. Erreicht er diese nicht vor Ablauf der maßgeblichen Altersgrenze, entsteht
kein Anspruch auf eine eigenständige Beamtenversorgung. Es liegt dann aber im Ermessen
des Dienstherrn, einen Unterhaltsbetrag zu gewähren, der jedoch nur bis zur Höhe des
„Ruhegehaltes“ festgesetzt werden darf. Bei einem Dienstunfall gilt die Wartezeit als erfüllt.

Besonderheiten bei der Anrechnung von Beschäftigungszeiten/
ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
Beschäftigungszeiten im Beitrittsgebiet vor dem 3. Oktober 1990 sind grundsätzlich –
unabhängig vom Status – nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen. Die
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„Fiktion“ eines Beamtenstatus vor Oktober 1990 ist rechtlich unzulässig. Ebenso ein deutig
ist, dass Beamtenstatuszeiten nach dem 3. Oktober 1990 ruhegehaltfähige Dienst zeiten
darstellen und im gesamten Bundesgebiet gleichmäßig berücksichtigt werden. Bei der
Berechnungsgrundlage „ruhegehaltfähige Statusdienstzeiten nach dem 3. Oktober 1990“
– und daraus folgend dem Ruhegehaltssatz – ergeben sich damit grundsätzlich keine
Besonder heiten.
§ 12a BeamtVG bestimmt mit Verweisung auf § 30 BBesG, dass Zeiten einer Tätigkeit
beim Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit, als Angehöriger
der Grenztruppen oder auch bei Tätigkeiten mit besonderer persönlicher Nähe zum
 politischen System der DDR nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit Berücksichtigung finden
können.
Dagegen gelten Wehrdienstzeiten nach den §§ 8 und 9 BeamtVG, die ein Beamter nach
Vollendung des 17. Lebensjahres vor der Berufung in das Beamtenverhältnis im Dienst der
Nationalen Volksarmee „gedient“ hat, unter bestimmten Voraussetzungen und höchstens
bis zu fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit. Gemäß § 12 b Absatz 2 BeamtVG ist
dies nur dann der Fall, wenn die sog. Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung
von 60 Monaten (5 Jahre) noch nicht erfüllt ist. Dies gilt auch für vergleichbare Zeiten
nach den §§ 8 und 9 BeamtVG, die ein Beamter bis zum 2. Oktober 1990 im Beitritts -
gebiet absolviert hat.
Zeiten, die der Beamte bis zum 2. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet hauptberuflich im öffent-
lichen Dienst zurückgelegt hat, können gemäß § 10 Abs. 1 BeamtVG höchstens bis zu fünf
Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, sofern der Beamte ohne eine von ihm zu
vertretende Unterbrechung tätig war und die Tätigkeit zu seiner Ernennung geführt hat.
Sonstige Zeiten und Ausbildungszeiten nach dem Beamtenversorgungsgesetz, die der
Beamte bis zum 2. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet abgeleistet hat, können unter bestimm-
ten Voraussetzungen bis zu 5 Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit anerkannt werden.
Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten laut §§ 8, 9 BeamtVG, Beschäftigungszeiten
gemäß § 10 BeamtVG und sonstige Zeiten nach §§ 11, 66 Abs. 7, 67 Abs. 2 BeamtVG,
die der Beamte bis zum 2. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet absolviert hat, werden nicht
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, soweit die allgemeine Wartezeit für die
gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist und diese Zeiten als rentenrechtliche Zeiten bei
der Berechnung der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde gelegt
 werden.
Ausbildungszeiten gemäß § 12 BeamtVG sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die allge-
meine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. Rentenrechtliche Zeiten
sind auch solche im Sinne des Artikels 2 des Renten-Überleitungsgesetzes. Eine Ausnahme
enthält § 12 b Abs. 2 BeamtVG, wonach Beschäftigungszeiten vor dem 3. Oktober 1990
ausnahmsweise bis zu höchstens 5 Jahren berücksichtigt werden können, sofern die
 allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung (5 Jahre) nicht erfüllt ist. Das
Bundesverwaltungsgericht hat entsprechende Regelungen als mit der Verfassung für
 vereinbar erklärt.
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Besonderheiten bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen
Bedeutsam war die Bemessung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach der Zweiten
Besoldungsübergangsverordnung (2. BesÜV), welche zuletzt grundsätzlich auf einen Be -
messungssatz von zuletzt 92,5 Prozent der sog. West-Besoldung festgelegt war. Da der
Ruhegehaltssatz auf die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bezogen ist, waren auch die Ver-
sorgungsbezüge – entsprechend der Besoldung – abgesenkt. Der Gesetzgeber hatte mit
dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004 festgelegt, dass eine
 vollständige Angleichung des Bemessungssatzes Ost für die Besoldungsgruppen
bis A 9 bis zum 31. Dezember 2007 erfolgen sollte. Für die übrigen Besoldungsgruppen
galt dies bis zum Ablauf des 31.12.2009; allein der Bund hatte für diesen Personenkreis
bereits zum 01. April 2008 eine vollständige und vorweggenommene Angleichung durch-
geführt. Zum Ablauf des 31. Dezember 2009 ist die 2. BesÜV dann außer Kraft getreten.
Damit gibt es im Besoldungs- und Versorgungsrecht auch für alle übrigen Besoldungs-
gruppen zwanzig Jahre nach Vollendung der deutschen Einheit keine Rechtsgrundlage
mehr für eine unterschiedliche Besoldung in Ost und West oder nach unterschiedlichen
Bemessungssätzen in den Neuen Ländern selbst.

Anreize für Aufbauhilfe
Mit versorgungsrechtlichen Abweichungen wurden damals Anreize für die Aufbauhilfe in
den neuen Bundesländern geschaffen. Dazu gehören die Verdoppelung der ruhegehalt-
fähigen Dienstzeit während der Verwendungszeit, die Anrechnung von Arbeitnehmerzeiten
anlässlich der Verwendung auf die ruhegehaltfähige Dienstzeit und die rückwirkende
 Aussetzung der Anrechnung von Verwendungseinkommen auf Versorgungsbezüge. Die
Regelungen waren bis zum 31. Dezember 1995 befristet und galten auch nicht mehr für
Verwendungen, die nach dem 31. Dezember 1994 begonnen haben.
Später entschloss sich der Verordnungsgeber, auch die versorgungsrechtliche Absicherung
von kommunalen Wahlbeamten „der ersten Stunde“ im Beitrittsgebiet zu verbessern und
verordnete eine allgemeine Regelung zur Berücksichtigung von Vordienstzeiten im
 Beitrittsgebiet als ruhegehaltfähige Dienstzeit für Beamte. Daneben wurde auch das
Zusammentreffen von Mindestversorgung mit Renten geregelt. Im Einzelnen sind  folgende
Weiterungen eingeführt worden: 
: Die Gewährung eines Unterhaltsbeitrags für nicht wiedergewählte kommunale

 Wahlbeamte, die das 50. Lebensjahr vollendet haben sowie die Gewährung eines
 Übergangsgeldes für jüngere Beamte

: Die Berücksichtigung von Vordienstzeiten im Beitrittsgebiet bis zum 2. Oktober 1990,
soweit diese Zeiten bei der Berechnung der Rente aus der gesetzlichen  Renten  ver -
sicherung nicht zugrunde gelegt werden; bestimmte Zeiten werden als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit ausgeschlossen

: Die Anrechnung von Renten auf den nicht „erdienten“ Teil der Mindestversorgung
(diese Bestimmung hat über § 14 Abs. 5 BeamtVG mittlerweile Eingang in das allge-
meine Beamtenversorgungsrecht gefunden) 

: die Gewährung eines einmaligen Ausgleichs für Soldaten
Schließlich wurden mit den Reformgesetzen von 1998 und 2001 weitere notwendige
 Verbesserungen der Versorgungssituation der kommunalen Wahlbeamten „erster  Stunde“
in den neuen Bundesländern durchgeführt.
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Die Verordnung gilt für Beamte und Richter (auch wenn wir folgend nur Beamte nennen),
die nach Inkrafttreten des Einigungsvertrages von ihrer ersten Ernennung oder Wiederer-
nennung an in dem in Art. 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet verwendet oder in das
Beitrittsgebiet versetzt wurden. Die Verordnung gilt auch für Beamte aus dem früheren Bun-
desgebiet sowie für Beamte im Ruhestand, die im Beitrittsgebiet tätig werden. Für Beamte
aus dem früheren Bundesgebiet, die unmittelbar zu einem Dienstherrn im  Beitritts gebiet
wechseln, gelten einige besonderen Regelungen bei der Versorgung, so etwa hinsichtlich der
Wartezeit gemäß § 4 BeamtVG. Kommunale Wahlbeamte im Beitrittsgebiet, die mindestens
eine zweijährige Amtszeit in der ersten Kommunalwahlperiode absolviert haben, erhalten
einen Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts unter Anrechnung von Erwerbs- und
Erwerbsersatzeinkommen, wenn sie trotz Bereitschaft zur Weiterführung des Amtes nicht
wiedergewählt werden oder nicht wiedergewählt werden können und bei Ablauf ihrer Amts-
zeit das 50. Lebensjahr vollendet haben. Soweit diese Beamten das 50. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, erhalten sie abweichend von § 47 BeamtVG ein Übergangsgeld in
Höhe des Sechsfachen der Dienstbezüge des letzten Monats ihrer Amtszeit.

Anrechnung von Renten und Zusammentreffen von Rente 
und Mindestversorgung
Aufgrund der Tatsache, dass viele heutige Beamte in den neuen Bundesländern vor der
Verbeamtung Rentenanwartschaften begründet haben und nur noch einen Teil ihrer
Lebensarbeitszeit dem Dienstherrn zur Verfügung stellen können, kommt dieser Per -
sonenkreis häufig mit Eintritt in den Ruhestand in den Genuss der amtsunabhängigen
Mindestversorgung nach § 14 Abs. 4 BeamtVG – siehe hierzu Seite 26.
Mit Erreichen der für die gesetzliche Rente geltenden Altersgrenzen treffen daher noch
häufig Renten aus vorangegangener Arbeitnehmertätigkeit mit der Mindestversorgung
zusammen (sog. Mischbiografien) und unterfallen daher grundsätzlich der Anrechnungs-
regelung des § 55 BeamtVG – siehe auch Seiten 43 ff. Nach § 2 Nr. 9 BeamtVÜV und
§ 14 Abs. 5 BeamtVG wird die Rente auf den nicht erdienten Teile der Mindestversorgung
ange rechnet. Dabei darf die Summe aus Versorgung und  Rente das Niveau der Mindest-
versorgung zwar überschreiten, nicht jedoch unter schreiten. Weitere Sonderregelungen
gibt es zur  vorübergehenden Erhöhung des Ruhegehalts satzes bei einem Eintritt in den
Ruhestand vor dem 65. Lebensjahr und einer Rentengewährung erst ab dem 65. Lebens-
jahr. Hier kann eine vorübergehende Erhöhung des erdienten Anteils der Mindestver -
sorgung  durchgeführt werden (§ 14 a BeamtVG). Ein noch weitergehendes Urteil des
 Bundes verwaltungsgerichts zur vorübergehenden Erhöhung auch des nicht erdienten Ruhe -
gehalts beim Bezug von Mindestversorgung ist durch gesetzliche Konkretisierung und Neu -
regelung beim Bund und den betreffenden Ländern mittlerweile obsolet geworden.
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Zusätzliche, freiwillige Altersvorsorge für Beamtinnen 
und Beamte

Förderung der Eigenvorsorge
Die Alterseinkommen setzen sich grundsätzlich aus verschiedenen Teilen zusammen. Mit
Blick auf die Altersvorsorge unterscheidet man in aller Regel drei wesentliche Säulen: Die
Grundsicherung, z. B. die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Alters versorgung
sowie die private Altersvorsorge. Die Beamtenversorgung deckt durch die „Bi-Funktiona-
lität“ sowohl die Grundsicherung als auch den Teil einer betrieblichen Altersversorgung
mit ab; welcher Beamten nicht separat gewährt wird. Der Abschluss der privaten Alters-
vorsorge bleibt somit auch Beamten selbst überlassen.
Die zusätzliche private Altersvorsorge war schon immer ein beliebtes Instrument, um
 freiwillig auf individuelle Bedürfnisse im Alter reagieren zu können.
Durch die Rentenreform 2000/2001 ist die staatliche Förderung der Eigenvorsorge als
zusätzliche Säule der Alterssicherung eingeführt worden. Dies wurde ausgelöst durch die
Absenkung des Nettorentenniveaus eines „Eckrentners“ von 70% auf 67%. Diese Reform
wurde mit dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 auf die Beamtenversorgung übertragen.
Mit der sog. Riester-Rente soll die entstehende „Renten- bzw. Versorgungslücke“
 ausglichen werden. Dies wird durch Zulagen und Steuererleichterungen vom Staat
 gefördert und ist damit mit Anreizen verbunden; es besteht aber kein Zwang, privat  vor -
zusorgen. 
Für Beamte können sowohl die „Rürup-Rente“ als auch die „Riester-Rente“ in Frage kommen:

1. Basisrente („Rürup-Rente“)
Die Basis- bzw. „Rürup“-Rente wurde grundsätzlich für Selbständige bzw. Freiberufler
konzipiert, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Für diese Gruppen
stellt dies den einzigen Weg einer staatlich geförderten Altersversorgung dar. 
Diese Form der Alterssicherung ist als ergänzende Alterssicherung aber auch für Beamte
attraktiv. Charakteristisch ist dabei:
: Auszahlung als monatliche Rente 
: Kein einmaliges Kapitalwahlrecht
: Kein „Geld-vom-Staat“
: Nachgelagerte Besteuerung
: Sozialabgabenfrei im Alter
: Bei Tod des Versicherten vor Rentenbeginn verfällt das eingezahlte Kapital 
: Hartz-IV-sicher
Jedoch sind die Beiträge für diese Form der Rente steuerlich absetzbar; die Besteuerung
erfolgt erst im Rentenalter („nachgelagerte Besteuerung“). Dies wirkt sich – in Abhän-
gigkeit vom jeweils individuellen Steuersatz – in der Regel positiv auf den Kapitalaufbau
aus. Tendenziell bestehen dadurch eher Vorteile für die Bezieher höherer Einkommen, auch
deshalb, weil es keine direkten Zulagen vom Staat gibt.
Der Förderrahmen liegt im Jahr 2025 bei 20.000 Euro für Alleinstehende bzw. 40.000 Euro
für Verheiratete. Derzeit können in 2010 in der Sparphase 70% von den Einzahlungen
steuerlich als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Durch die vollständige Um stellung
auf die nachgelagerte Besteuerung sind ab dem Jahr 2025 die Altersvorsorgeauf -
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wendungen vollständig abzugsfähig und ab dem Jahr 2040 beginnende Renten zu 100%
steuerpflichtig.
Bei rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmern ist der steuerlich abzugsfähige Betrag der
Altersvorsorgeaufwendungen um den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu kürzen. Bei Beamten werden entsprechend fiktive Beiträge in gleicher Höhe ab -
gezogen. Als Vergleichsgrundlage werden Beiträge herangezogen, die für einen normalen
Angestellten bei gleichem Einkommen anfallen würden. Besonders interessant ist die
Rürup-Rente für rentennahe Jahrgänge; dabei sind im Jahr 2010  70% der Einzahlungen
 steuerlich wirksam und senken dadurch das zu versteuernde Einkommen. Renten -
zahlungen, die zeitnah beginnen, unterliegen noch nicht der vollen Besteuerung ( siehe
hierzu Tabelle Seite 69).
Bei der Rürup-Rente gibt es je nach Anbieter unterschiedliche Anlageformen, die sich eben-
falls auf das Risiko bzw. die Rendite auswirken können. 

2. „Riester-Rente“
Im Gegensatz zur „Rürup-Rente“ ist die „Riester-Rente“ als staatlich geförderte  zu sätzliche
private Alterssicherung konzipiert. Eingeführt wurde die „Riester-Rente“ im Jahr 2002 mit
dem Altersvermögensgesetz. Ziel ist das Vorbeugen gegen das sinkende Renten- bzw.
 Versorgungsniveau. Aktive Beamte (nicht Versorgungsempfänger) wurden durch die Aus-
wirkungen des Ver sorgungsänderungsgesetzes 2001 ebenfalls in die  Förderung ein -
bezogen, da sie durch die Anwendung von Anpassungsfaktoren eine Ab senkung des Ver-
sorgungsniveaus von 4,33% hinnehmen müssen. Dies gilt auch für beurlaubte Beamte
ohne Besoldung, die in dieser Zeit einer Beschäftigung nachgehen, auf die die Gewährung
einer Versorgungsanwartschaft erstreckt wird. Dadurch wurde für aktive Beamte ein Weg
eröffnetet, die Ab senkung des Versorgungshöchstsatzes langfristig auszugleichen. Bei Be -
urlaubung ohne Besoldung für die Zeiten der Kindererziehung in den ersten drei Lebens-
jahren besteht dann ein  Zulagenanspruch, wenn bei Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung Kindererziehungszeiten zu berücksichtigen wären (vgl. § 56 SGB VI).

Förderberechtigt sind:
: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
: Bezieherinnen und Bezieher von Lohnersatzleistungen, einschließlich der Berech-

tigten zur Arbeitslosenhilfe, deren Leistung aufgrund der Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen ruht,

: nichterwerbstätige Eltern in der Phase der Kindererziehung (sog. Kindererzie-
hungszeiten),

: geringfügig Beschäftigte, die auf die Sozialversicherungsfreiheit verzichtet
haben,

: pflichtversicherte Selbstständige (z. B. Handwerker) in der gesetzlichen Renten-
versicherung,

: Wehr- und Zivildienstleistende,
: Pflichtversicherte in der Altenversicherung der Landwirte sowie deren Ehegatten,
: Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten .
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Mit dem Eigenheimrentengesetz werden ab 2008 auch Ruhestandsbeamtinnen und
Ruhestandsbeamte in die sog. „Riester-Rente“ einbezogen, sofern sie
: Versorgung wegen Dienstunfähigkeit beziehen,
: vor der Versetzung in den Ruhestand Empfänger von Besoldung/Amtsbezügen

waren und
: das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Wichtig:
: Wenn nur ein Ehepartner zum förderfähigen Personenkreis gehört, kann auch der

selbst nicht förderfähige Ehepartner die Zulagenförderung erhalten.
: Auch nichterwerbstätige Ehepartner werden gefördert. Ein Vorteil z. B. für Mütter!

Ist eine Ehefrau (oder ein Ehemann) nicht erwerbstätig und nicht sozialversiche-
rungspflichtig, kann sie/er trotzdem eigenständig für das Alter vorsorgen. Der Part-
ner muss lediglich einen Vertrag zur Altersvorsorge auf eigenen Namen abschließen.
Zahlt der förderfähige Ehepartner seine Eigenbeiträge, dann erhält auch er die Zula-
ge. Die Ausnahme: Hat die Frau Kinder unter drei Jahren, erwirbt sie in dieser Zeit
automatisch eigene Rentenansprüche. Um die volle Förderung zu erhalten, muss
sie dann einen  kleinen Mindesteigenbeitrag leisten. Ist die gesetzliche dreijährige
Kindererziehungszeit vorbei, muss sie keinen Beitrag mehr leisten. Wenn nicht anders
vereinbart, fließt die Kinderzulage automatisch auf das Konto der Ehefrau.

Nicht gefördert werden:
: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer beamtenähnlichen Gesamtver sorgung
: Selbstständige, die nicht rentenversicherungspflichtig sind (für diesen Personenkreis

sind andere Formen der Alterssicherung vorgesehen, z. B. die sog. „Rürup-Rente“)
: geringfügig Beschäftigte, die ihren Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung nicht

 aufstocken. 
Grundsätzlich werden Anlageformen gefördert, die im Alter durch lebenslange Zahlun-
gen die staatliche Rente ergänzen. Mit Beginn der staatlichen Förderung im Jahre 2002
 werden von privaten Trägern wie Banken und Versicherungen zahlreiche Anlageformen
an geboten. Auch bereits bestehende Verträge können unter bestimmten Voraussetzun-
gen dazu zählen.

Mögliche Anlageformen:
: Rentenversicherungen bzw. fondsgebundene Rentenversicherungen
: Banksparverträge
: Investmentsparverträge
: Wohnriester
Ob und in welcher Form eine zusätzliche Altersvorsorge aufgebaut werden soll, entscheidet
jeder selbst. Der Staat fördert den gewählten Vertrag jedoch nur, wenn die Angebote
 zertifiziert sind. Beiträge für zertifizierte zusätzliche Altersvorsorgeformen können bei der
Steuer als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Zusätzlich bleiben in der An sparphase
sowohl Zinsen als auch die Erträge hieraus steuerfrei. Altersvorsorgeaufwendungen  können
als Sonderausgabenabzug geltend gemacht werden – unabhängig vom individuellen
 Einkommen. Ab 2008 können im Rahmen der Einkommensteuererklärung bis zu
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 2.100 Euro jährlich geltend gemacht werden. Das Finanzamt prüft automatisch – ähnlich
wie bei Kindergeld und Kinderfreibetrag –, ob die Steuerersparnis höher ist als die Zulage.
Die Differenz wird dann bei der Steuer erstattet.

Der Eigenbeitrag
Trotz der staatlichen Förderung und der möglichen Steuererleichterungen muss der Ein-
zelne auch einen Beitrag leisten. Schließlich kommt ihm das im Alter zugute. Die Höhe des
Eigenbeitrages ergibt sich aus 4 Prozent des maßgeblichen Einkommens abzüglich der
Zulagen. Ist die Zulage höher als der eigene Aufwand, muss ein bestimmter Mindest -
eigenbeitrag geleistet werden, um die volle staatliche Förderung zu erhalten.
Seit 2005 muss unabhängig von der Zahl der Kinder mindestens ein Sockelbetrag i.H.v.
60 Euro geleistet werden. Ansonsten wird die Zulage nur anteilig gewährt. 

Mindestbeitrag bei voller Ausschöpfung der Zulage

Wer ab 2008 einen Anlagebetrag (Eigenbeitrag plus staatliche Zulage) von insgesamt
4 Prozent seines maßgeblichen Einkommens im Jahr zusätzlich anspart, erhält den maxi-
malen Fördersatz. Ist die Steuerersparnis durch den Sonderausgabenabzug höher als die
Zulage, wird dem Steuerpflichtigen die Differenz gutgeschrieben.

Altersvorsorgezulage
Die Altersvorsorgezulage setzt sich aus der Grundzulage und der Kinderzulage zusammen.
Die Gewährung der vollen Zulage ist von einem Mindesteigenbetrag abhängig. Wird  dieser
nur teilweise erbracht erfolgt eine anteilige Kürzung. 

Grundzulage

Alleinstehende erhalten eine Grundzulage. Sind beide Ehegatten förderberechtigt, erhält
jeder Ehegatte die ihm zustehende Förderung. Dazu muss ein entsprechender Vertrag
geschlossen und jeweils die Eigenleistung erbracht werden). Wenn nur ein Ehegatte zum
begünstigten Personenkreis gehört ist es ausreichend, wenn der unmittelbar begünstigte
Ehegatte den Mindestbeitrag erbringt.

Kinderzulage
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Im Veranlagungszeitraum 2008 4 % des Einkommens
maximal 2.100 Euro abzgl. der Zulage

ab dem Jahr 2008 jährlich 154 Euro

Zeitraum Betrag

ab dem Veranlagungszeitraum 2008 185 Euro
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Beispiel: „Riester-Rente: staatliche Förderung der privaten
 Altersvorsorge“:

(verheiratet, 2 Kinder, Jahresbruttoeinkommen: 40.000 Euro)

Ein lediger Arbeitnehmer ohne Kinder mit einem maßgeblichen Jahreseinkommen von
30.000 Euro spart davon jährlich 4 Prozent, also 1.200 Euro. Das sind 1.046 Euro Eigen-
betrag und 154 Euro Zulage. Hinzu kommt eine zusätzliche Steuerersparnis von 228 Euro.
Die effektive Belastung liegt demnach nur bei 818 Euro. Wird die Sparleistung 30 Jahre
erbracht und liegt die Verzinsung bei 4 Prozent, erhält er zusätzlich rund 564 Euro Rente
im Monat. Grundsätzlich gilt: Je früher man mit der Investition in die private Altersvor -
sorge beginnt, desto höher sind später die Erträge.
Am 20.06.2008 hat der Bundestag mit dem Eigenheimrentengesetz zusätzlich den Weg für
das sogenannte „Wohn-Riester“ freigemacht. Damit kann der Bau bzw. Kauf von Wohn -
eigentum im Rahmen der staatlich geförderten Riester-Rente erfolgen. 
Gefördert wird dabei die Tilgung eines Darlehens zum Bau oder Kauf einer selbstgenutz-
ten Wohnung. Dabei muss der Kreditvertrag vorsehen, dass das Darlehen bis zum 68.
Lebensjahr getilgt ist. Voraussetzung für Wohn-Riester ist, dass sich die Immobilie in
Deutschland befindet und nach 2007 angeschafft bzw. fertiggestellt wurde. Zusätzlich
muss der Eigentümer dort seinen Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt haben. Nicht
gefördert wird der Kauf von vermieteten Wohnungen oder auch Modernisierungs -
maßnahmen. 
Vorsicht besteht in den Fällen, wenn die geförderte Immobilie später verkauft oder
 vermietet wird. Dann droht ggf. eine Nachversteuerung, wobei es auch Ausnahmen gibt.
Deshalb ist gerade bei dieser Form der Riester-Förderung eine gute Beratung zu  empfehlen!

Broschüre
Beim Bundesfinanzministerium (www.bundesfinanzministerium.de) ist unter
der Rubrik Steuern/Alterseinkünfte und Vorsorge zusätzlich die Broschüre „Vorsor-
gen und Steuern sparen“ erhältlich.
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Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2 0 0 8

Monatlicher Eigenbetrag 19,33 38,67 38,67 58,00 58,00 7 6 , 8 3

Jährlicher Eigenbetrag 232,00 464,00 464,00 696,00 696,00 9 2 2 , 0 0

Grundzulage 76,00 152,00 152,00 228,00 228,00 3 0 8 , 0 0

Kinderzulage 92,00 184,00 184,00 276,00 276,00 3 7 0 , 0 0

Sparleistung 400,00 800,00 800,00 1.200,00 1.200,00 1 . 6 0 0 , 0 0

Gesamtförderung 168,00 336,00 336,00 504,00 504,00 6 7 8 , 0 0

http://www.bundesfinanzministerium.de
http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


Private Altersvorsorge und steuerliche Aspekte

Überblick zur grundsätzlichen steuerlichen Behandlung der
 verschiedenen Schichten  

Übergang zur nachgelagerten Besteuerung – Übergangsregelungen
bis 2040
Der Sonderausgabenabzug wird bis 2025 und die Rentenbesteuerung bis 2040 schritt-
weise erhöht. Parallel wird der Versorgungs-Freibetrag für  Beamtenpensionen und der
Altersentlastungsbetrag bis 2040 jahrgangsweise reduziert. 
Der schrittweise Übergang zur vollständigen steuerlichen Freistellung der Aufwendungen
zur Basisversorgung kann für allein stehende Arbeitnehmer mit einem jährlichen Brutto -
einkommen bis ca. 12.000 Euro (ca. 24.000 Euro bei verheirateten Arbeitnehmern) zu
einer Schlechterstellung gegenüber der bisherigen Rechtslage führen. In einer Über-
gangszeit bis 2019 wird daher eine so genannte Günstigerprüfung durch die Finanz -
verwaltung eingeführt. 

Die Übergangsphase für den Sonderausgabenabzug von Vorsorgeauf-
wendungen begann 2005 und endet 2025. Der maximal ansetzbare Betrag für
Alleinstehende beläuft sich 2025 auf 20.000 Euro (für Verheiratete: 40.000 Euro). 
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Erwerbsphase Renten-/Leistungsphase

1. Schicht Beitragsaufwand bis 20.000 Euro Nachgelagerte Besteuerung
(z. B. gesetzliche p.a. als Sonderausgaben
Rentenversicherung, 
„Rürup-Rente“)

2. Schicht Beitragsaufwand steuerfrei gestellt  Nachgelagerte Besteuerung 
(z. B. „Riester-Rente“) oder Sonderausgabenabzug

3. Schicht  Beitragsaufwand aus Netto- Besteuerung des Ertrags, z. B. durch 
(z. B. Lebensversicherung) einkommen, keine steuerliche Ertragsanteilsbesteuerung oder 

Förderung Ertrag bei Lebensversicherungen

Anteil der Aufwendungen zur Basisversorgung, die als Vorsorgeaufwendungen geltend
gemacht werden können 

2010 70% 2018 86%

2011 72% 2019 88%

2012 74% 2020 90%

2013 76% 2021 92%

2014 78% 2022 94%

2015 80% 2023 96%

2016 82% 2024 98%

2017 84% 2025 100%

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


Private Altersvorsorge und steuerliche Aspekte

Besteuerung von Rentenleistungen der Basisversorgung 
(ohne Pensionen) – Übergang zur nachgelagerten Besteuerung 
Das Alterseinkünftegesetz sieht seit 2005 eine Besteuerung der Renten zu 50 Prozent für
alle vor, die vor 2005 in den Ruhestand gegangen sind oder 2005 erstmals Rente  bezogen
haben. Um das Ziel einer 100 prozentigen Besteuerung zu erreichen, wird bis zum Jahre
2020 für jeden neuen Rentenjahrgang der steuerbare Anteil um zwei Prozentpunkte bis
80 Prozent angehoben. Danach beträgt der Anstieg lediglich einen Prozentpunkt, bis dann
im Jahr 2040 ein steuerbarer Anteil von 100 Prozent erreicht ist. Für Personen, die im Jahr
2040 oder später in Rente gehen, unterliegt die Rente unter Berücksichtigung der dann
geltenden Freibeträge in voller Höhe der Besteuerung.

Nach dem Alterseinkünftegesetz aus dem Jahr 2004 vermindert sich bei einem Eintritt des
Versorgungsfalles ab 2006 sowohl der Prozentsatz als auch der Höchstbetrag. Der danach
bei Eintritt des Versorgungsfalles maßgebende Prozentsatz/Höchstbetrag bleibt aber für
den gesamten Zeitraum des Versorgungsbezugs gültig.

Ab 2005 erfolgte der Übergang zur nachgelagerten Besteuerung
der Renten. Dadurch müssen die Vergünstigungen für Pensionäre
wie Versorgungsfreibetrag und Arbeitnehmer-Pauschbetrag wie-
der schrittweise abgeschmolzen werden. 
Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag für Pensionäre ist ab dem Jahr 2005 vollständig
 entfallen. Stattdessen kommt wie bei den Rentnern der niedrigere Werbungskosten-
Pauschbetrag zur Anwendung. Diese Reduzierung von 920 Euro auf 102 Euro stellt die
Bezieher niedrigerer Pensionen schlechter; deshalb gibt es in der Übergangszeit bis
2040 einen Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag. Dieser Zuschlag wird im Jahr des
Renten eintritts festgesetzt und bleibt dem Pensionär dauerhaft in dieser Höhe erhalten. 
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2005 50% 2023 83%

2006 52% 2024 84%

2007 54% 2025 85%

2008 56% 2026 86%

2009 58% 2027 87%

2010 60% 2028 88%

2011 62% 2029 89%

2012 64% 2030 90%

2013 66% 2031 91%

2014 68% 2032 92%

2015 70% 2033 93%

2016 72% 2034 94%

2017 74% 2035 95%

2018 76% 2036 96%

2019 78% 2037 97%

2020 80% 2038 98%

2021 81% 2039 99%

2022 82% 2040 100%
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Tabelle: Versorgungsfreibetrag nach neuem Recht und dem Zuschlag
zum Versorgungsfreibetrag

Der Versorgungsfreibetrag wird ebenfalls bis 2040 abgeschmolzen. Diese Abschmelzung
findet im gleichen Verhältnis statt wie die Renten der Besteuerung unterworfen werden. 
Die Beiträge, die für das Jahr des Pensionsbeginns gelten, werden dauerhaft fest -
geschrieben, wobei als Bemessungsgrundlage die monatlichen Versorgungsbezüge zuzüg-
lich Sonderzahlungen gelten.
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Versorgungsbeginn Versorgungsfrei- Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum
betrag (in % der (Höchstbetrag in EUR) Versorgungsfrei-
Versorgungsbezüge) betrag (in EUR)

Bis 2005 40,0 3.000 900

Ab 2006 38,4 2.880 864

2007 36,8 2.760 828

2008 35,2 2.640 792

2009 33,6 2.520 756

2010 32,0 2.400 720

2011 30,4 2.280 684

2012 28,8 2.160 648

2013 27,2 2.040 612

2014 25,6 1.920 576

2015 24,0 1.800 540

2016 22,4 1.680 504

2017 20,8 1.560 468

2018 19,2 1.440 432

2019 17,6 1.320 396

2020 16,0 1.200 360

2021 15,2 1.140 342

2022 14,4 1.080 324

2023 13,6 1.020 306

2024 12,8 960 288

2025 12,0 900 270

2026 11,2 840 252

2027 10,4 780 234

2028 9,6 720 216

2029 8,8 660 198

2030 8,0 600 180

2031 7,2 540 162

2032 6,4 480 144

2033 5,6 420 126

2034 4,8 360 108

2035 4,0 300 90

2036 3,2 240 72

2037 2,4 180 54

2038 1,6 120 36

2039 0,8 60 18

2040 0,0 0 0
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Wesentliche Änderungen des Beamtenversorgungsrechts in Bund und
Ländern seit der Föderalismusreform

Im Anhang der Rechtsvorschriften ist das Beamtenversorgungsgesetz mit dem letzten bun-
deseinheitlichen Stand vor der Föderalismusreform (August 2006) abgedruckt (  siehe
Seiten 137 ff.). Nach folgend sind – sofern vorhanden – die wesentlichen Rechtsentwick-
lungen (oder offiziellen  Absichten der Landesregierungen) seit Übergang der Gesetz -
gebungskompetenz für das Beamtenver sorgungsrecht aufgeführt. Ein Anspruch auf un -
bedingte Vollständigkeit kann aufgrund des schieren Umfangs der bestehenden
Rechtsgrundlagen und auch wegen  möglicher zeitlicher Überholung bereits kurz nach der
Erstellung des Werkes nicht gewährleistet werden.
Darüber hinaus dargestellt sind die jüngsten Linearanpassungen der Besoldung und die
bereits erkennbare Entwicklung für das Jahr 2011; der Tarifabschluss mit der TdL sieht
diesbezüglich eine Einmalzahlung von 360 Euro, sowie eine lineare Erhöhung von 1,5 Pro-
zent zum 1. April 2011 vor. Für Versorgungsempfänger ist hinsichtlich der Anpassungsge-
setze beachtlich, dass jede lineare Anpassung gleichzeitig einen Absenkungsschritt bei der
Bemessung der ruhe gehaltfähigen Dienstbezüge gemäß § 69 e BeamtVG auslöst und
daher eine 1:1-Übertragung der Besoldungsanpassungen in materieller Höhe nicht erfolgt.
So sind nach dem in allen Gebietskörperschaften maßgeb lichen 3. Absenkungsschritt vom
01.08.2004 die folgenden 4. bis 8. Anpassungsfaktoren  entsprechend der Anzahl der seit-
dem erfolgten und nachstehend auf geführten allgemeinen Anpassungsschritte an zuwenden
( siehe Übersicht auf Seite 25). Aktuell  gültige Besoldungstabellen für den Bund und die
jeweiligen Bundesländer finden Sie im Internet z.B. unter www.dbb.de
Die meisten Länder haben mittlerweile entweder eigene Vollregelungen im Beamtenver-
sorgungsrecht erlassen oder zumindest das bisherige Bundesrecht formell in Landesrecht
überführt. Darüber hinaus besteht mitunter aber auch noch ein Nebeneinander von altem
Bundesrecht und einzelnen Änderungen durch Landesrecht, welches noch nicht zu einem
eigenständigen Landes-Beamtenversorgungsgesetz geführt hat, so dass mehrere Geset-
ze parallel zueinander Anwendung finden. Auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen –
immerhin das Land mit den meisten Beamten und seinerzeit zugleich ein starker Befür-
worter der Föderalismusreform im Dienstrecht – hat diesen Zustand noch immer nicht im
Rahmen einer Dienstrechtsreform beseitigt.
Aufgrund der auseinandergefallenen Gesetzgebungskompetenz im Beamtenversorgungs-
recht und auch wegen der künftig uneinheitlichen Entwicklung haben der Bund und die
Länder als Anschlussregelung für § 107 b BeamtVG (Verteilung der Versorgungslasten)
mittlerweile einen multilateralen „Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungs lasten
bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln“ (Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag) abgeschlossen, welcher vom bisherigen System der anteiligen Kostener-
stattung zu einem pauschalen Abfindungssystem wechselt und in Bund und Ländern zum
1. Januar 2011 in Kraft getreten ist.
Im Folgenden werden die wesentlichen durchgeführten oder absehbaren Neuerungen im
Versorgungsrecht von Bund und Ländern aufgezeigt.
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Bund 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz des Bundes (BeamtVG)
Zuletzt bekannt gemacht am 24. Februar 2010 – abgedruckt im Anhang.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.01.2008: Anhebung der Grundgehaltssätze um 50,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,1 %. 
Zum 01.01.2009: 2,8 % linear. 
Zum 01.01.2010: 1,2 % linear. 
Zum 01.01.2011: 0,6 % linear. (8. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Zum 01.08.2011: 0,3 % linear. 

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs-
dienste um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029; Aus-
nahmeregelungen bei langer Dienstzeit möglich. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt
unverändert beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Einbau der jährlichen Sonderzahlung in das Grundgehalt; ruhegehaltfähige Dienstbe-

züge der Versorgungsempfänger werden mit einem Faktor (z. Zt. 0,9951) multipliziert. 
: Betragsmäßig dem vorigen Niveau entsprechende Überleitung der Versorgungsemp-

fänger in die neue Tabellenstruktur nach dem DNeuG. 
: Kürzung der Berücksichtigung von Hochschul- und Fachhochschulzeiten von 3 Jahren

auf 855 Tage.
: Einführung eines eigenständigen Abzugs für Pflegeleistungen (§ 50 f BeamtVG). 
: Gewährung des Anspruchs auf eine Versorgungsauskunft auf entsprechenden schrift-

lichen Antrag.
: Evaluationsauftrag zur Prüfung der Versorgungsentwicklung bis 31.12.2011 unter

Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der Alterssicherungssysteme.
: Wegfall des sogenannten Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht.
: Gesetzentwurf zur Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im

Beamtenversorgungsrecht. 
: Abschaffung der Quotelung von Ausbildungs- und Zurechnungszeiten sowie der Unter-

schreitung der Mindestversorgung wegen Freistellungszeiten vorgesehen.
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Baden-Württemberg 

Gesetzliche Grundlage
Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)
Neufassung im Rahmen des Dienstrechtsreformgesetzes vom 9. November 2010

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.01.2008: 1,5 % linear. 
Zum 01.08.2008: (bis BesGr A 9) bzw. 
zum 01.11.2008: (ab BesGr A 10) 1,4 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. 
Zum 01.04.2011: 2,0% linear. (8. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG)

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs-
dienste um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029; Aus-
nahmeregelungen bei langer Dienstzeit möglich. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt
unverändert beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Einbau der jährlichen Sonderzahlung in das Grundgehalt; ruhegehaltfähige Dienstbe-

züge der Versorgungsempfänger werden mit einem Faktor (z. Zt. 0,984) multipliziert. 
: Eigenständiges Beamtenversorgungsrecht (LBeamtVGBW) im Rahmen der Neukon-

zeption des Dienstrechts ab dem Jahr 2011.
: Kürzung der Berücksichtigung von Hochschul- und Fachhochschulzeiten von 3 Jahren

auf 855 Tage.
: Zukünftige Mitnahmefähigkeit von Versorgungsansprüchen (Anspruch auf Altersgeld)

unter Vollzug einer sog. Trennung der Systeme. 
: Begrenzung der Berücksichtigung von Vordienstzeiten als ruhegehaltfähige Dienstzei-

ten auf max. 5 Jahre.
: Neudefinition des amtsunabhängigen Mindestruhegehalts auf 61,4 v. H. der ruhege-

haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5.
: Höchstversorgung bei (einfacher) Dienstunfallversorgung wird von 75 v.H. auf 71,75

v.H. der entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.
: Wegfall des sogenannten Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht.
: Eigenständige versorgungsrechtliche Regelungen zum Kindererziehungszuschlag.
: Erteilung einer Versorgungsauskunft in 5-jährigem Turnus beginnend mit dem Jahr

2016.
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Bayern 

Gesetzliche Grundlage
Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz (BayBeamtVG)
Neufassung im Rahmen des Gesetzes zum Neuen Dienstrecht vom 
5. August 2010

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.10.2007: 3,0 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist voraussichtlich keine Übernahme des Tarifabschlusses, sondern eine Nullrun-
de vorgesehen. 

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs-
dienste um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029; Aus-
nahmeregelungen bei langer Dienstzeit oder Wechselschichtdienst möglich. Die allgemei-
ne Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 64. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Die Ruhegehaltfähigkeit der Stellenzulagen bleibt über den bislang festgelegten Zeit-

punkt (Ende 2007/Ende 2010) hinaus erhalten.
: Eigenständiges Beamtenversorgungsrecht (BayBeamtVG) im Rahmen der Neukonzep-

tion des Dienstrechts ab dem Jahr 2011.
: Höchstanrechnung einer Hochschul- oder Fachhochschulausbildung bleibt wie bisher

bei drei Jahren (1095 Tagen). 
: Schrittweises Entfallen der Zahlung eines Ausgleichsbetrages bei besonderen Alters-

grenzen.
: Die bisherige Möglichkeit der Unterschreitung der Mindestversorgung wegen langer

Freistellungszeiten entfällt. 
: Gewährung eines Versorgungszuschlags für Lehrkräfte, welche im ihrem letzten Schul-

halbjahr die gesetzliche Altersgrenze überschreiten.
: Höchstversorgung bei (einfacher) Dienstunfallversorgung wird von 75 v.H. auf 71,75

v.H. der entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.
: Wegfall des sogenannten Pensionistenprivilegs im Versorgungsausgleichsrecht.
: Eigenständige versorgungsrechtliche Regelungen zum Kindererziehungszuschlag.
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht.
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Berlin 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne Ände-
rungen/Ergänzungen durch Landesgesetze (Dienstrechtsänderungsgesetze).

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.10.2010: 1,5 % linear. 
Zum 01.08.2011: 2,0 % linear. (5. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Nachdem für Versorgungsempfänger nur die jährliche Sonderzahlung für die Jahre 2008
und 2009 zweimalig von 320 auf 470 Euro erhöht worden war, erfolgte im Jahr 2010 erst-
mals seit 2004 eine lineare Anpassung im Land Berlin. Mittelfristig wird das Ziel verfolgt,
näherungsweise auf das Niveau der übrigen Bundesländer zurückzukehren. 

Altersgrenzen
Zunächst keine Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze
für Vollzugsdienste beabsichtigt. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert
beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht.
: Formelle Überleitung des alten Bundesrechts zur Beamtenversorgung in Berliner Landesrecht.
: Punktuelle Anpassung des Beamtenversorgungsrechts an die höchstrichterliche Recht-

sprechung.
: Einzelne Neudefinition und Ersetzung des § 14 a BeamtVG sowie ergänzende Rege-

lungen zur Versorgung von Hochschullehrern durch Landesrecht.
: Grundlegende Neufassung eines Berliner Beamtenversorgungsgesetzes für das Jahr

2012 vorgesehen.

Brandenburg 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne
Änderungen/Ergänzungen durch Landesgesetze zur Änderung besoldungs-

und versorgungsrechtlicher Vorschriften.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.01.2008: 1,5 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 20,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist noch keine Entscheidung zur Übernahme des Tarifabschlusses mit der TdL
konkret absehbar.
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Altersgrenzen
Zunächst keine Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze
für Vollzugsdienste beabsichtigt. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert
beim 63. Lebensjahr.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Einzelne Ersetzung des § 14 a BeamtVG sowie ergänzende Regelungen zur Versorgung

von Hochschullehrern durch Landesrecht.
: Landesrechtliche Ersetzung der §§ 53 und 55 des Beamtenversorgungsgesetzes.
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht. 
: Grundlegende Neufassung eines brandenburgischen Beamtenversorgungsgesetzes für

das Jahr 2012 vorgesehen.

Bremen 

Gesetzliche Grundlage
Bremisches Beamtenversorgungsgesetz vom 23. Oktober 2007 
Entspricht mit einzelnen Änderungen/Ergänzungen im Wesentlichen dem

Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.11.2008: 2,9 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 20,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist bei Redaktionsschluss noch keine Entscheidung zur Übernahme des Tarifab-
schlusses mit der TdL konkret absehbar.

Altersgrenzen
Zunächst keine Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze
für Vollzugsdienste beabsichtigt. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert
beim 63. Lebensjahr.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Wortgleiche Überführung des BeamtVG in Bremisches Landesrecht (BremBeamtVG). 
: Einzelne Ersetzung des § 5 BeamtVG sowie ergänzende Regelungen zur Versorgung

von Hochschullehrern durch Landesrecht.
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht. 
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Hamburg 

Gesetzliche Grundlage
Hamburgisches Beamtenversorgungsgesetz (HmbBeamtVG) vom 26. Januar
2010

Entspricht mit einzelnen Änderungen/Ergänzungen im Wesentlichen Beamtenversor-
gungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – unter Berücksichtigung der Neuregelung
des Hamburgischen Besoldungs- und Versorgungsrechts.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.01.2008: 1,9 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist bei Redaktionsschluss noch keine Entscheidung zur Übernahme des Tarifab-
schlusses mit der TdL konkret absehbar.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht
zwischen 2012 und 2029; Ausnahmeregelungen bei langer Dienstzeit möglich. Die beson-
dere Altersgrenze für Vollzugsdienste bleibt zunächst beim 60. Lebensjahr. Die allgemei-
ne Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht.
: Eigenständiges Beamtenversorgungsrecht (HmbBeamtVG) im Rahmen der Neukon-

zeption des Dienstrechts seit dem Februar 2010.
: Überleitung der Versorgungsempfänger in die neue Tabellenstruktur nach dem Gesetz

zur Neuregelung des Hamburgischen Besoldungs- und Versorgungsrechts. 
: Kürzung der Berücksichtigung von Hochschul- und Fachhochschulzeiten von 3 Jahren

auf 855 Tage.
: Höchstversorgung bei (einfacher) Dienstunfallversorgung wird von 75 v.H. auf 71,75

v.H. der entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.

Aktuelles aus Bund und Ländern

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de 77

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


Hessen 

Gesetzliche Grundlage
Hessisches Beamtenversorgungsgesetzes (HBeamtVG) in der Bekanntma-
chung vom 28. Januar 2011 

Entspricht mit einzelnen Änderungen/Ergänzungen im Wesentlichen dem Beamtenversor-
gungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.01.2008: (bis BesGr A 8) bzw. 
Zum 01.04.2008: (bis BesGr A 12) bzw. 
Zum 01.07.2008: (übrige BesGr) 3,0 % linear. 
Zum 01.04.2009: Einmalzahlung von 500,00 Euro sowie Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist bei Redaktionsschluss noch keine Entscheidung zur Übernahme des Tarifab-
schlusses mit der TdL konkret absehbar.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs-
dienste um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029; Aus-
nahmeregelungen bei Wechselschichtdienst möglich. Die allgemeine Antragsaltersgrenze
wird auf das 62. Lebensjahr abgesenkt. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Anrechnung von Verwendungseinkommen auf das Ruhegehalt nach Erreichen der

jeweiligen gesetzlichen Altersgrenze aufgehoben.
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht.
: Formelle Überleitung des alten Bundesrechts zur Beamtenversorgung in hessisches Lan-

desrecht.
: Einführung eines Anspruchs auf Erteilung einer Versorgungsauskunft.

Mecklenburg-Vorpommern 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne
Änderungen/Ergänzungen durch Landesgesetze.

Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vor-
schriften des Bundes in Landesrecht.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.08.2008: 2,9 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 20,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
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Für 2011 ist bei Redaktionsschluss noch keine Entscheidung zur Übernahme des Tarif-
abschlusses mit der TdL konkret absehbar.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs-
dienste um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029; Aus-
nahmeregelungen bei Schichtdienst und Wechselschichtdienst möglich. Die allgemeine
Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Einzelne Ersetzung des § 14 a BeamtVG durch Landesrecht 
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht
: Grundlegende Neufassung eines mecklenburg-vorpommerschen Beamtenversor-

gungsgesetzes für das Jahr 2012 vorgesehen.

Niedersachsen 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne
Änderungen/Ergänzungen durch Landesgesetze.

Entwurf eines Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.01.2008: 3,0 % linear. 
Ab 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 20,00 Euro, anschließend Erhöhung
um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist bei Redaktionsschluss eine Übernahme des Tarifabschlusses mit der TdL vor-
gesehen.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht zwi-
schen 2012 und 2029. Die besondere Altersgrenze für Polizeivollzugsdienste steigt auf das
62. Lebensjahr; Ausnahmeregelungen u. a. bei Wechselschichtdienst möglich. Die besonde-
re Altersgrenze der Vollzugsdienste von Justiz und Feuerwehr bleibt zunächst beim
60. Lebensjahr. Die allgemeine Antragsaltersgrenze wird auf das 60. Lebensjahr abgesenkt.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht.
: Formelle Überleitung des alten Bundesrechts zur Beamtenversorgung in niedersächsi-

sches Landesrecht.
: Höchstanrechnung einer Hochschul- oder Fachhochschulausbildung bleibt wie bisher

bei drei Jahren (1095 Tagen). 
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: Grundlegende Neufassung eines niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes für
das Jahr 2012 vorgesehen.

Nordrhein-Westfalen 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne
Änderungen/Ergänzungen durch Landesgesetze.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.07.2008: 2,9 % linear. 
Ab 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 20,00 Euro, anschließend Erhöhung
um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 liegt bei Redaktionsschluss ein Gesetzentwurf zur Übernahme des Tarifab-
schlusses mit der TdL vor.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs-
dienste um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029. Die
besondere Altersgrenze für Vollzugsdienste der Feuerwehr bleibt zunächst beim 60. Lebens-
jahr. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht. 
: Darüber hinaus noch keine nennenswerten Änderungen des Beamtenversorgungsge-

setzes (BeamtVG).

Rheinland-Pfalz 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne
Änderungen/Ergänzungen durch Landesgesetze.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.10.2007: 1,7 % linear (bis BesGr A 6); 1,1 % linear (bis BesGr A 9); 0,5 % line-
ar (ab BesGr A 10). 
Zum 01.10.2008: 2,2 % linear (bis BesGr A 6); 1,35 % linear (bis BesGr A 9); 0,5 % line-
ar (ab BesGr A 10). 
Ab 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend Erhöhung
um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (7. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist bei Redaktionsschluss eine Übernahme des Tarifabschlusses mit der TdL vor-
gesehen.
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Altersgrenzen
Allgemeine Altersgrenze bleibt beim 65. Lebensjahr. Die besondere Altersgrenze für Poli-
zeibeamte liegt laufbahngruppenabhängig zwischen dem 62. und 65. Lebensjahr; Aus-
nahmeregelungen u. a. bei Wechselschichtdienst möglich. Die besondere Altersgrenze der
Vollzugsdienste von Justiz und Feuerwehr bleibt zunächst beim 60. Lebensjahr. Die allge-
meine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Integration der Sonderzahlung in Höhe von 4,17 Prozent eines Jahresbezugs in die

Grundgehaltstabelle.
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht. 

Saarland 

Gesetzliche Grundlage
Saarländisches Beamtenversorgungsgesetz (SBeamtVG) in der Bekanntma-
chung vom 14. Mai 2008

Entspricht mit einzelnen Änderungen/Ergänzungen im Wesentlichen dem Beamtenversor-
gungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.04.2008: 2,9 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (7. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist voraussichtlich keine Übernahme des Tarifabschlusses, sondern eine Null runde
vorgesehen. 

Altersgrenzen
Zunächst keine Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze
für Vollzugsdienste beabsichtigt. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert
beim 63. Lebensjahr.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Wortgleiche Überführung des BeamtVG in saarländisches Landesrecht (SBeamtVG). 
: Modifizierung des § 5 und des § 14 a SBeamtVG sowie ergänzende Regelungen zur

Versorgung von Hochschullehrern durch Landesrecht. 
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht. 
: Einbau der jährlichen Sonderzahlung in das Grundgehalt; ruhegehaltfähige Dienstbe-

züge der Versorgungsempfänger werden mittels eines komplexen Faktors modifiziert
bemessen.

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de 81

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


Sachsen 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne
Änderungen/Ergänzungen durch Landesgesetze.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.05.2008 (bis BesGr A 9) bzw. 
zum 01. Sept. 2008 (ab BesGr A 10): 2,9 % linear.
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist bei Redaktionsschluss eine Übernahme des Tarifabschlusses mit der TdL vor-
gesehen.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs-
dienste um zwei Jahre entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029; mögliche
Ausnahmeregelungen bei langer Dienstzeit oder Wechselschichtdienst sind noch nicht fest-
gelegt. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Fortgeltungsanordnung des BeamtVG als sächsisches Landesrecht mit Ausnahme der

§§ 71–73 .
: Eigenständiges sächsisches Beamtenversorgungsrecht für Mitte 2012/2013 vorgehen.

Sachsen-Anhalt 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne
Änderungen/Ergänzungen durch Landesgesetze.

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.05.2008: 2,9 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist bei Redaktionsschluss eine Übernahme des Tarifabschlusses mit der TdL vor-
gesehen.

Altersgrenzen
Zunächst keine Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze
für Vollzugsdienste beabsichtigt. Die allgemeine Antragsaltersgrenze bleibt unverändert
beim 63. Lebensjahr.
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Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Neuregelung der § 14 a und § 48 BeamtVG durch Landesrecht.
: Besondere Vorruhestandsregelung für Polizeivollzugsbeamte in Kraft. 
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversorgungsrecht. 
: Überleitung der Versorgungsempfänger in die neue Tabellenstruktur nach dem Besol-

dungsneuregelungsgesetz Sachsen-Anhalt (BesNeuRG LSA).

Schleswig-Holstein 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz – Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein –
in der Bekanntmachung vom 20. Juli 2009

Entspricht mit einzelnen Änderungen/Ergänzungen im Wesentlichen dem Beamtenversor-
gungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang.
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechts
in Schleswig-Holstein

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.01.2008: 2,9 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (7. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 liegt bei Redaktionsschluss ein Gesetzentwurf zur Übernahme des Tarifab-
schlusses mit der TdL vor.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze der Vollzugs-
dienste von Justiz und Polizei (laufbahngruppenabhängig) um zwei Jahre entsprechend
dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029. Die besondere Altersgrenze der Vollzugs-
dienste der Feuerwehr bleibt zunächst beim 60. Lebensjahr. Die allgemeine Antragsal-
tersgrenze bleibt unverändert beim 63. Lebensjahr. 

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Überführung des bisherigen Beamtenversorgungsrechts in eine Überleitungsfassung

als schleswig-holsteinisches Landesrecht.
: Einzelne gesetzliche Klarstellungen sowie Anpassungen an die höchstrichterliche Recht-

sprechung. 
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht. 
: Entwurf eines eigenständigen schleswig-holsteinischen Beamtenversorgungsrechts (In-

Kraft-Treten für Mitte 2011 vorgesehen).
: Kürzung der Berücksichtigung von Hochschul- und Fachhochschulzeiten von 3 Jahren

auf 855 Tage.
: Höchstversorgung bei (einfacher) Dienstunfallversorgung wird von 75 v.H. auf 71,75

v.H. der entsprechenden Besoldungsgruppe abgesenkt.
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: Eigenständige versorgungsrechtliche Regelungen zum Kindererziehungszu-
schlag.

Thüringen 

Gesetzliche Grundlage
Beamtenversorgungsgesetz 2006 – abgedruckt im Anhang – und einzelne
Änderungen/Ergänzungen durch Landesgesetze.

Entwurf eines Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes (ThürBeamtVG) im Rahmen eines
Thüringer Gesetzes zur Regelung der Versorgung und der Altersgrenzen der Beamten und
Richter sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
(ThürGVersA).

Anpassung von Besoldung & Versorgung 
Zum 01.07.2008: 2,9 % linear. 
Zum 01.03.2009: Anhebung der Grundgehaltssätze um 40,00 Euro, anschließend
Erhöhung um 3,0 %. 
Zum 01.03.2010: 1,2% linear. (6. Anpassungsschritt gem. § 69e BeamtVG) 
Für 2011 ist bei Redaktionsschluss noch keine Entscheidung zur Übernahme des Tarifab-
schlusses mit der TdL konkret absehbar.

Altersgrenzen
Anhebung der allgemeinen Altersgrenze und der besonderen Altersgrenze für Vollzugs-
dienste entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029 beabsichtigt; mögliche
Ausnahmeregelungen bei langer Dienstzeit oder Wechselschichtdienst sind noch nicht fest-
gelegt. Die allgemeine Antragsaltersgrenze soll unverändert beim 63. Lebensjahr bleiben.

Wesentliche versorgungsrechtliche Änderungen 
: Einzelne Ersetzung des § 14 a BeamtVG sowie ergänzende Regelungen zur Versorgung

von Hochschullehrern durch Landesrecht.
: Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe im Beamtenversor-

gungsrecht in Vorbereitung
: Grundlegende Änderungen des Thüringischen Versorgungsrechts auf Basis des Beam-

tenversorgungsgesetzes (BeamtVG) durch den Entwurf eines „Thüringer Gesetzes zur
Regelung der Versorgung und der Altersgrenzen der Beamten und Richter sowie zur
Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ mit Wirkung ab 2012 vorgesehen.
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Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter 
des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG)
(Stand März 2011; zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2010) 

Inhaltsübersicht

Abschnitt I
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Arten der Versorgung 
§ 3 Regelung durch Gesetz 

Abschnitt II
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag
§ 4 Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts 
§ 5 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
§ 6 Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit
§ 7 Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
§ 8 Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten 
§ 9 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten 
§ 10 Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst 
§ 11 Sonstige Zeiten 
§ 12 Ausbildungszeiten 
§ 12 a Nicht zu berücksichtigende Zeiten 
§ 12 b Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
§ 13 Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender Verwendung 
§ 14 Höhe des Ruhegehalts
§ 14 a Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
§ 15 Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte auf Lebenszeit und auf Probe 
§ 15 a Beamte auf Probe und auf Zeit in leitender Funktion

Abschnitt III
Hinterbliebenenversorgung
§ 16 Allgemeines 
§ 17 Bezüge für den Sterbemonat 
§ 18 Sterbegeld 
§ 19 Witwengeld 
§ 20 Höhe des Witwengeldes 
§ 21 Witwenabfindung 
§ 22 Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen und frühere Ehefrauen 
§ 23 Waisengeld 
§ 24 Höhe des Waisengeldes 
§ 25 Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen 
§ 26 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten auf Lebenszeit und auf Probe 
§ 27 Beginn der Zahlungen 
§ 28 Witwerversorgung 

Abschnitt IV
Bezüge bei Verschollenheit
§ 29 Zahlung der Bezüge 

Abschnitt V
Unfallfürsorge
§ 30 Allgemeines 
§ 31 Dienstunfall 
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§ 31 a Einsatzversorgung 
§ 32 Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen 
§ 33 Heilverfahren 
§ 34 Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag 
§ 35 Unfallausgleich 
§ 36 Unfallruhegehalt 
§ 37 Erhöhtes Unfallruhegehalt 
§ 38 Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte und frühere Ruhestandsbeamte 
§ 38 a Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungeborenen Kindes 
§ 39 Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
§ 40 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie 
§ 41 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 
§ 42 Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung
§ 43 Einmalige Unfallentschädigung und einmalige Entschädigung 
§ 43 a Schadensausgleich in besonderen Fällen 
§ 44 Nichtgewährung von Unfallfürsorge 
§ 45 Meldung und Untersuchungsverfahren 
§ 46 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche 
§ 46 a (weggefallen) 

Abschnitt VI
Übergangsgeld, Ausgleich
§ 47 Übergangsgeld 
§ 47 a Übergangsgeld für entlassene politische Beamte 
§ 48 Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen 

Abschnitt VII
Gemeinsame Vorschriften
§ 49 Versorgungsauskunft und Zahlung der Versorgungsbezüge 
§ 50 Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag, jährliche Sonderzahlung 
§ 50 a Kindererziehungszuschlag 
§ 50 b Kindererziehungsergänzungszuschlag 
§ 50 c Kinderzuschlag zum Witwengeld
§ 50 d Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag 
§ 50 e Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen 
§ 50 f Abzug für Pflegeleistungen
§ 51 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht 
§ 52 Rückforderung von Versorgungsbezügen 
§ 53 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 
§ 53 a (weggefallen) 
§ 54 Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge
§ 55 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten 
§ 56 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus zwischenstaatlicher und über-

staatlicher  Verwendung 
§ 57 Kürzung der Versorgungsbezüge nach der Ehescheidung 
§ 58 Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 
§ 59 Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung 
§ 60 Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ablehnung einer erneuten Berufung 
§ 61 Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung 
§ 62 Anzeigepflicht 
§ 62 a Mitteilungspflicht für den Versorgungsbericht 
§ 63 Anwendungsbereich 
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Abschnitt VIII
Sondervorschriften
§ 64 Entzug von Hinterbliebenenversorgung 
§ 65 Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 

Abschnitt IX
Versorgung besonderer Beamtengruppen
§ 66 Beamte auf Zeit 
§ 67 Professoren an Hochschulen, Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Wissen-

schaftliche und Künstlerische Assistenten mit Bezügen nach § 77 Abs. 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes sowie Professoren und hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgre-
mien an Hochschulen mit Bezügen nach der Bundesbesoldungsordnung W 

§ 68 Ehrenbeamte 

Abschnitt X
Vorhandene Versorgungsempfänger und Versorgungsfälle ab 1. Januar 2002
§ 69 Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1977 vorhandene Versorgungs-

empfänger
§ 69 a Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1992 vorhandene Versorgungs-

empfänger 
§ 69 b Übergangsregelungen für vor dem 1. Juli 1997 bewilligte Freistellungen und eingetretene

 Versorgungsfälle 
§ 69 c Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 1999 eingetretene Versorgungsfälle und für am

1. Januar 1999 vorhandene Beamte 
§ 69 d Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2001 eingetretene Versorgungsfälle und für am

1. Januar 2001 vorhandene Beamte und Versorgungsempfänger
§ 69 e Übergangsregelungen aus Anlass des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 sowie des  Dienst -

rechtsneuordnungsgesetzes 
§ 69 f Übergangsregelungen zur Berücksichtigung von Hochschulausbildungszeiten 
§ 69 g Versorgungsüberleitungsregelungen aus Anlass des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes (ab

1.7.2009) 
§ 69 h Übergangsregelungen zur Anhebung des Ruhestandseintrittsalters 

Abschnitt XI
Anpassung der Versorgungsbezüge
§ 70 Allgemeine Anpassung 
§ 71 Erhöhung der Versorgungsbezüge 
§§72 bis 76 (weggefallen) 

Abschnitt XII
(weggefallen)

Abschnitt XIII
Übergangsvorschriften neuen Rechts
§ 84 Ruhegehaltfähige Dienstzeit 
§ 85 Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991 vorhandene Beamte 
§ 85 a Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
§ 86 Hinterbliebenenversorgung 
§ 87 Unfallfürsorge 
§ 88 Abfindung 
§ 89 (weggefallen) 
§ 90 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus zwischenstaatlicher und über-

staatlicher Verwendung 
§ 91 Hochschullehrer, Wissenschaftliche Assistenten und Lektoren 
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Abschnitt XIV
(weggefallen)

Abschnitt XV
Schlussvorschriften
§105 Außerkrafttreten 
§106 Verweisung auf aufgehobene Vorschriften 
§107 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 
§107 a Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands
§107 b Verteilung der Versorgungslasten 
§107 c Verteilung der Versorgungslasten bei erneuter Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienst-

verhältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
§108 Anwendungsbereich in den Ländern
§109 (Inkrafttreten) 

Abschnitt I Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten des Bundes.
(2) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des Deutschen Richtergesetzes entsprechend für die Versor-
gung der Richter des Bundes.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2 Arten der Versorgung
(1) Versorgungsbezüge sind
1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,
2. Hinterbliebenenversorgung,
3. Bezüge bei Verschollenheit,
4. Unfallfürsorge,
5. Übergangsgeld,
6. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen,
7. Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1,
8. Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 Satz 2 und 3,
9. Leistungen nach den §§ 50a bis 50e,

10. Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3,
11. Anpassungszuschlag nach § 69b Abs. 2 Satz 5,
12. Einmalzahlung nach Abschnitt XI.
(2) Zur Versorgung gehört ferner die jährliche Sonderzahlung nach § 50 Abs. 4 und 5.

§ 3 Regelung durch Gesetz
(1) Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterbliebenen wird durch Gesetz geregelt.
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die dem Beamten eine höhere als die ihm gesetz-
lich zustehende Versorgung verschaffen sollen, sind unwirksam. Das gleiche gilt für Versicherungs-
verträge, die zu diesem Zweck abgeschlossen werden.
(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.

Abschnitt II Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag
§ 4 Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet hat oder
2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschul-

den bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig geworden ist.
Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis ab gerechnet und
nur berücksichtigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetzlicher Vorschrift als ruhege-
haltfähig gelten oder nach § 10 als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, sind einzu-
rechnen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet zurückgelegt hat.
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(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn des Ruhestandes, in den Fällen des § 4
des Bundesbesoldungsgesetzes nach Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge gewährt werden.
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der ruhege-
haltfähigen Dienstzeit berechnet.

§ 5 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind
1. das Grundgehalt,
2. der Familienzuschlag (§ 50 Abs. 1) der Stufe 1,
3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ruhegehaltfähig bezeichnet sind,
4. Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes, soweit sie nach § 33 Abs. 3

des Bundesbesoldungsgesetzes ruhegehaltfähig sind, die dem Beamten in den Fällen der Num-
mern 1 und 3 zuletzt zugestanden haben oder in den Fällen der Nummer 2 nach dem Besol-
dungsrecht zustehen würden; sie werden mit dem Faktor 0,9951 vervielfältigt. Bei Teilzeitbe-
schäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge (Freistellung) gelten als ruhegehaltfähige
Dienstbezüge die dem letzten Amt entsprechenden vollen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Satz
2 gilt entsprechend bei eingeschränkter Verwendung eines Beamten wegen begrenzter Dienst-
fähigkeit nach § 45 des Bundesbeamtengesetzes.

(2) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit auf Grund eines Dienstunfalls im Sinne des § 31 in den
Ruhestand getreten, so ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, Absatz 3 oder 5 maßge-
benden Besoldungsgruppe nach der Stufe zugrunde zu legen, die er bis zum Eintritt in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze hätte erreichen können.
(3) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand getreten, das nicht der Eingangsbesoldungs-
gruppe seiner Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehört, und hat er die Dienstbezüge dieses oder
eines mindestens gleichwertigen Amtes vor dem Eintritt in den Ruhestand nicht mindestens zwei Jah-
re erhalten, so sind ruhegehaltfähig nur die Bezüge des vorher bekleideten Amtes. Hat der Beamte
vorher ein Amt nicht bekleidet, so setzt die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für das
Beamtenversorgungsrecht zuständigen Minister oder mit der von diesem bestimmten Behörde die
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der nächstniedri-
geren Besoldungsgruppe fest. In die Zweijahresfrist einzurechnen ist die innerhalb dieser Frist liegen-
de Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als ruhegehaltfähig berücksichtigt worden ist.
(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der Frist infolge von Krankheit, Verwundung
oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung
des Dienstes zugezogen hat, in den Ruhestand getreten ist.
(5) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit höheren Dienstbezügen verbundenes Amt
bekleidet und  diese Bezüge mindestens zwei Jahre erhalten hat, wird, sofern der Beamte in ein mit
geringeren Dienstbezügen verbundenes Amt nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestell-
ten Antrag übergetreten ist, nach den höheren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren Amtes
und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten ent-
sprechend. Das Ruhegehalt darf jedoch die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten Amtes nicht
übersteigen.
(6) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der Besoldungsordnung W die ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge, berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des frühe-
ren Amtes und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, sofern der Beamte die Dienstbezüge des
früheren Amtes mindestens zwei Jahre erhalten hat; hierbei ist die zum Zeitpunkt des Wechsels in die
Besoldungsordnung W erreichte Stufe des Grundgehaltes zugrunde zu legen. Auf die Zweijahresfrist
wird der Zeitraum, in dem der Beamte Dienstbezüge aus einem Amt der Besoldungsordnung W erhal-
ten hat, angerechnet. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 6 Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit
(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte vom Tage seiner ersten Berufung in das Beam-
tenverhältnis an im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Beamtenverhältnis zurückge-
legt hat. Dies gilt nicht für die Zeit
1. vor Vollendung des siebzehnten Lebensjahres,
2. in einem Amt, das die Arbeitskraft des Beamten nur nebenbei beansprucht,
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3. einer Tätigkeit als Beamter, der ohne Ruhegehaltsberechtigung nur Gebühren bezieht, soweit
sie nicht nach § 11 Nr. 1 Buchstabe a berücksichtigt wird,

4. einer ehrenamtlichen Tätigkeit,
5. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge kann

berücksichtigt werden, wenn spätestens bei Beendigung des Urlaubs schriftlich zugestanden
worden ist, dass dieser öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient,

6. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter Verlust der Dienstbezüge,
7. für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln gewährt ist.
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der
ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht; Zeiten einer Altersteilzeit nach § 93 des
 Bundesbeamtengesetzes sowie nach entsprechenden Bestimmungen für Richter sind zu neun Zehn-
teln der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, die der Bemessung der ermäßigten Arbeitszeit während der
Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist. War der Beamte insgesamt länger als zwölf Monate frei-
gestellt (§ 5 Abs. 1 Satz 2), werden Ausbildungszeiten im Beamtenverhältnis auf Widerruf nur in
dem Umfang berücksichtigt, der dem Verhältnis der tatsächlichen ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit entspricht, die ohne die Freistellung erreicht worden wäre. Satz 4
gilt nicht für Freistellungen wegen Kindererziehung bis zu einer Dauer von drei Jahren für jedes
Kind. Zeiten der eingeschränkten Verwendung eines Beamten wegen begrenzter Dienstfähigkeit
nach § 45 des Bundesbeamtengesetzes sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis
der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht, mindestens im Umfang des § 13 Abs. 1
Satz 1.
(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten
1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine Entscheidung der in § 41 Abs. 1 des Bundesbeam-

tengesetzes bezeichneten Art oder durch Disziplinarurteil beendet worden ist,
2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, wenn der Beamte entlassen worden

ist, weil er eine Handlung begangen hat, die bei einem Beamten auf Lebenszeit mindestens eine
Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hätte,

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf Antrag des Beamten beendet worden ist,
a) wenn ihm ein Verfahren mit der Folge des Verlustes der Beamtenrechte oder der Entfernung aus

dem Dienst drohte oder
b) wenn der Beamte den Antrag gestellt hat, um einer drohenden Entlassung nach Nummer 2 zuvor-

zukommen.
Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen zulassen.
(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit stehen gleich
1. die im Richterverhältnis zurückgelegte Dienstzeit,
2. die nach dem 8. Mai 1945 zurückgelegte Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung,
3. die Zeit der Bekleidung des Amtes eines Parlamentarischen Staatssekretärs bei einem Mitglied der

Bundes regierung nach dem 14. Dezember 1972 oder bei einem Mitglied einer Landesregierung,
soweit entsprechende Voraussetzungen vorliegen,

4. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung zurück-
gelegte Dienstzeit; Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 findet keine Anwendung.

§ 7 Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um die Zeit, die ein
Ruhestandsbeamter 
1. in einer seine Arbeitskraft voll beanspruchenden entgeltlichen Beschäftigung als Beamter, Rich-

ter, Berufssoldat oder in einem Amtsverhältnis im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 2 und 3 zurückgelegt
hat, ohne einen neuen Versorgungsanspruch zu erlangen,

2. in einer Tätigkeit im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 4 zurückgelegt hat.
§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und 6 und Abs. 2 gilt entsprechend, für die Anwendung des Satzes 1 Nr. 1
außerdem § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7.

§ 8 Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Beamter nach Vollendung des 17. Lebensjahres
vor der Be rufung in das Beamtenverhältnis berufsmäßig im Dienst der Bundeswehr, der Nationalen
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Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik oder im Vollzugsdienst der Polizei
gestanden hat.
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bis 7, Satz 3 bis 5 und Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 9 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des 17. Lebens jahres
vor der Berufung in das Beamtenverhältnis
1. nichtberufsmäßigen Wehrdienst oder Polizeivollzugsdienst geleistet hat oder 2. sich insgesamt

länger als drei Monate in einem Gewahrsam (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 9 des Häft-
lingshilfegesetzes in der bis zum 28. Dezember 1991 geltenden Fassung) befunden hat oder

3. sich auf Grund einer Krankheit oder Verwundung als Folge eines Dienstes nach Nummer 1 oder
im Sinne des § 8 Abs. 1 im Anschluss an die Entlassung arbeitsunfähig in einer Heilbehandlung
befunden hat.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 5 bis 7 und Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 10 Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst
Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende Zeiten berücksichtigt werden, in denen ein Beamter nach
Vollendung des siebzehnten Lebensjahres vor der Berufung in das Beamtenverhältnis im privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ohne von dem Beamten zu
vertretende Unterbrechung tätig war, sofern  diese Tätigkeit zu seiner Ernennung geführt hat:
1. Zeiten einer hauptberuflichen in der Regel einem Beamten obliegenden oder später einem Beam-

ten übertragenen entgeltlichen Beschäftigung oder
2. Zeiten einer für die Laufbahn des Beamten förderlichen Tätigkeit.
Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn steht die Tätigkeit im Dienst von Ein-
richtungen gleich, die von mehreren der im Satz 1 bezeichneten Dienstherren durch Staatsvertrag oder
Verwaltungsabkommen zur Er füllung oder Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrechtlicher Auf-
gaben geschaffen worden sind.
Zeiten mit einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig
berücksichtigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.

§ 11 Sonstige Zeiten
Die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres vor der Berufung in
das Beamtenverhältnis
1. a) als Rechtsanwalt oder Verwaltungsrechtsrat oder als Beamter oder Notar, der ohne Ruhege-

haltsberechtigung nur Gebühren bezieht, oder
b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Arti-

kel 140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schuldienst oder
c) hauptberuflich im Dienst der Fraktionen des Bundestages oder der Landtage oder kommunaler

Vertretungskörperschaften oder
d) hauptberuflich im Dienst von kommunalen Spitzenverbänden oder ihren

Landesverbänden sowie von Spitzenverbänden der Sozialversicherung oder ihren Landesverbänden
tätig gewesen ist oder
2. hauptberuflich im ausländischen öffentlichen Dienst gestanden hat oder
3. a) auf wissenschaftlichem, künstlerischem, technischem oder wirtschaftlichem Gebiet besondere

Fachkenntnisse erworben hat, die die notwendige Voraussetzung für die Wahrnehmung seines
Amtes bilden, oder

b) als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes tätig gewesen ist,
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit nach Nummer 1 Buchstabe a und
Nr. 3 jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre hinaus.

§ 12 Ausbildungszeiten
(1) Die nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres verbrachte Mindestzeit
1. der außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschriebenen Ausbildung (Fachschul-, Hochschul-

und praktische Ausbildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prüfungszeit),
2. einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit, die für die Übernahme in das Beamtenverhältnis

vorgeschrieben ist, kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit einer
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Fachschulausbildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu 1 095 Tagen und die Zeit einer Hoch-
schulausbildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu 855 Tagen, insgesamt höchstens bis zu
1 095 Tagen. Wird die allgemeine Schulbildung durch eine andere Art der Ausbildung ersetzt, so
steht diese der Schulbildung gleich. Zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts ist das Ruhegehalt
unter Berücksichtigung von Hochschulausbildungszeiten nach Satz 1 zu berechnen.

(1a) Ergibt eine Berechnung des Ruhegehalts unter Berücksichtigung von Hochschulausbildungs -
zeiten nach Absatz 1 Satz 1 in der bis zum 11. Februar 2009 geltenden Fassung gegenüber der Ruhe-
gehaltsberechnung nach Absatz 1 Satz 3 einen Differenzbetrag, der größer ist als der Rentenbetrag,
der sich durch Vervielfältigung des aktuellen Rentenwertes mit dem Faktor 2,25 ergibt, bleibt es bei der
Berechnung des Ruhegehalts unter Berücksichtigung von Hochschulausbildungszeiten nach Absatz 1
Satz 1 in der bis zum 11. Februar 2009 geltenden Fassung. Die der Berechnung nach Satz 1 zugrun-
de gelegten Hochschulausbildungszeiten sind um die Hochschulausbildungszeiten zu vermindern, die
dem Rentenbetrag entsprechen, der sich durch Vervielfältigung des aktuellen Rentenwertes mit dem
Faktor 2,25 ergibt.
(2) Für Beamte des Vollzugsdienstes und des Einsatzdienstes der Feuerwehr können nach Vollen-
dung des 17. Lebensjahres verbrachte Zeiten einer praktischen Ausbildung und einer praktischen haupt-
beruflichen Tätigkeit anstelle einer Berücksichtigung nach Absatz 1 bis zu einer Gesamtzeit von fünf
Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie für die Wahrnehmung des
Amtes förderlich sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Hat der Beamte sein Studium nach der Festsetzung von Regelstudienzeiten in dem jeweiligen
Studiengang begonnen, kann die tatsächliche Studiendauer nur insoweit berücksichtigt werden, als
die Regelstudienzeit ein schließlich der Prüfungszeit nicht überschritten ist.
(4) Bei anderen als Laufbahnbewerbern können Zeiten nach Absatz 1 als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt werden, wenn und soweit sie für Laufbahnbewerber vorgeschrieben sind. Ist eine Laufbahn
der Fachrichtung des Beamten bei einem Dienstherrn noch nicht gestaltet, so gilt das gleiche für  solche
Zeiten, die bei Gestaltung der Laufbahn min des tens vorgeschrieben werden müssen.
(5) Für Ausbildungszeiten nach Absatz 1 bis 4 gilt § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5
entsprechend.

§ 12a Nicht zu berücksichtigende Zeiten
Zeiten nach § 30 des Bundesbesoldungsgesetzes sind nicht ruhegehaltfähig.

§ 12b Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach den §§ 8 und 9, Beschäftigungszeiten nach
§ 10 und sonstige Zeiten nach den §§ 11, 66 Abs. 9 und § 67 Abs. 2, die der Beamte vor dem 3. Okto-
ber 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden nicht
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Ren-
tenversicherung erfüllt ist und diese Zeiten als rentenrechtliche Zeiten berücksichtigungsfähig sind;
Ausbildungszeiten nach den §§ 12 und 66 Abs. 9 sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die allgemeine
Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. Rentenrechtliche Zeiten sind auch solche
im Sinne des Artikels 2 des Renten-Überleitungsgesetzes.
(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung nicht erfüllt ist, können
die in Absatz 1 genannten Zeiten im Rahmen der dort genannten Vorschriften insgesamt höchstens
bis zu fünf Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden.

§ 13 Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender Verwendung
(1) Ist der Beamte vor Vollendung des sechzigsten Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand getreten, wird die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf des Monats der Voll-
endung des sechzigsten Lebensjahres, soweit diese nicht nach anderen Vorschriften als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt wird, für die Berechnung des Ruhegehalts der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu
zwei Dritteln hinzugerechnet (Zurechnungszeit). Ist der Beamte nach § 46 des Bundesbeamtengeset-
zes erneut in das Beamtenverhältnis berufen worden, so wird eine der Berechnung des früheren Ruhe-
gehalts zugrunde gelegene Zurechnungszeit insoweit berücksichtigt, als die Zahl der dem neuen Ruhe-
gehalt zugrunde liegenden Dienstjahre hinter der Zahl der dem früheren Ruhegehalt zugrunde
gelegenen Dienstjahre zurückbleibt. § 6 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.
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(2) Die Zeit der Verwendung eines Beamten in Ländern, in denen er gesundheitsschädigenden
 klimatischen Einflüssen ausgesetzt ist, kann, soweit sie nach Vollendung des siebzehnten Lebensjah-
res liegt, bis zum Doppelten als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie unun-
terbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat. Entsprechendes gilt für einen beurlaubten Beamten,
dessen Tätigkeit in den in Satz 1 genannten Gebieten öffentlichen Belangen oder dienstlichen Inter-
essen diente, wenn dies spätestens bei Beendigung des Urlaubs anerkannt worden ist.
(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des Absatzes 1 als auch die Voraussetzungen des Absatzes 2
erfüllt, findet nur die für den Beamten günstigere Vorschrift Anwendung.

§ 14 Höhe des Ruhegehalts
(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert der
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 5), insgesamt jedoch höchstens 71,75 vom Hundert. Der Ruhe-
gehaltssatz ist auf zwei Dezimalstellen auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstelle um eins zu
erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der Ziffern fünf bis neun verbleiben würde. Zur Ermittlung der
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfallende Tage unter Benutzung des Nenners
dreihundertfünfundsechzig umzurechnen; die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
(2) (weggefallen)
(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom Hundert für jedes Jahr, um das der Beamte
1. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, nach § 52 Abs. 1 und 2 des Bun-

desbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt wird,
2. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht, nach

§ 52 Abs. 3 des Bundesbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt wird,
3. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die

nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt wird; 
die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 vom Hundert in den Fällen der Nummern 1 und 3 und
14,4 vom Hundert in den Fällen der Nummer 2 nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Gilt für den Beamten eine vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegende Alters-
grenze, tritt sie in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 3 an die Stelle des 65. Lebensjahres. Gilt für
den Beamten eine nach Vollendung des 67. Lebensjahres liegende Altersgrenze, wird in den
 Fällen des Satzes 1 Nr. 2 nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats berücksichtigt, in dem der Beam-
te das 67. Lebensjahr vollendet.
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn der Beamte zum
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand das 65. Lebensjahr vollendet und mindestens 45 Jahre
mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach den §§ 6, 8 bis 10 und nach § 14a Abs. 2 Satz 1 berück-
sichtigungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit
stehen, und Zeiten nach § 50d sowie Zeiten einer dem Beamten zuzuordnenden Erziehung eines
Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr zurückgelegt hat. In den Fällen des Satzes
1 Nr. 3 ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn der Beamte zum Zeitpunkt des Eintritts in
den Ruhestand das 63. Lebensjahr vollendet und mindestens 40 Jahre mit ruhegehaltfähigen
Dienstzeiten nach den §§ 6, 8 bis 10 und nach § 14a Abs. 2 Satz 1 berücksichtigungsfähigen
Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen, und Zeiten
nach § 50d sowie Zeiten einer dem Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu des-
sen vollendetem zehnten Lebensjahr zurückgelegt hat. Soweit sich bei der Berechnung nach den
Sätzen 5 und 6 Zeiten überschneiden, sind diese nur einmal zu berücksichtigen.

(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens fünfunddreißig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge (§ 5). An die Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist, fünfundsech-
zig vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe
A 4. Die Mindestversorgung nach Satz 2 erhöht sich um 30,68 Euro für den Ruhestandsbeamten und
die Witwe; der Erhöhungsbetrag bleibt bei einer Kürzung nach § 25 außer Betracht. Bleibt ein Beam-
ter allein wegen langer Freistellungszeiten (§ 5 Abs. 1 Satz 2) mit seinem erdienten Ruhegehalt hinter
der Mindestversorgung nach Satz 1 oder 2 zurück, wird nur das erdiente Ruhegehalt gezahlt; dies gilt
nicht, wenn ein Beamter wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand getreten ist.
(5) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestversorgung nach Absatz 4 mit einer Rente nach
Anwendung des § 55 die Versorgung das erdiente Ruhegehalt, so ruht die Versorgung bis zur Höhe
des Unterschieds zwischen dem erdienten Ruhegehalt und der Mindestversorgung; in den von § 85
erfassten Fällen gilt das nach dieser Vorschrift maßgebliche Ruhegehalt als erdient. Der Erhöhungs-
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betrag nach Absatz 4 Satz 3 sowie der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 bleiben bei der Berech-
nung außer Betracht. Die Summe aus Versorgung und Rente darf nicht hinter dem Betrag der
 Mindestversorgung zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 zurückbleiben. Zahlbar bleibt
mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1. Die  Sätze 1
bis 4 gelten entsprechend für Witwen und Waisen.
(6) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten beträgt das Ruhegehalt für die
Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus dem er in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden
ist, innehatte, mindestens für die Dauer von sechs Monaten, längstens für die Dauer von drei Jahren,
71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in
der sich der Beamte zur Zeit seiner Versetzung in den jeweiligen Ruhestand befunden hat. Das erhöh-
te Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, die dem Beamten in diesem Zeitpunkt zustanden, nicht über-
steigen; das nach sonstigen Vorschriften ermittelte Ruhegehalt darf nicht unterschritten werden.

§ 14a Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
(1) Der nach § 14 Abs. 1, § 36 Abs. 3 Satz 1, § 66 Abs. 2 und § 85 Abs. 4 berechnete Ruhegehalts-
satz erhöht sich vorübergehend, wenn der Beamte vor Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 51
Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes in den Ruhestand getreten ist und er
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von 60 Kalendermonaten für eine Rente der

gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt hat,
2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 44 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes in den Ruhe-

stand versetzt worden ist oder
b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand getreten ist,

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch nicht erreicht hat und
4. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 bezieht. Die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit

sie durchschnittlich im Monat einen Betrag von 400 Euro zuzüglich des Zweifachen dieses Betra-
ges innerhalb eines Kalenderjahres nicht überschreiten.

(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt 0,95667 vom Hundert der
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je zwölf Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit
(Absatz 1 Nr. 1) anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht von § 50e Abs. 1 erfasst
werden, nach Vollendung des 17. Lebensjahres und vor Begründung des Beamtenverhältnisses zurück-
gelegt wurden und nicht als ruhegehaltfähig
berücksichtigt sind. Der hiernach berechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 vom Hundert nicht über-
schreiten. In den Fällen des § 14 Abs. 3 ist das Ruhegehalt, das sich nach Anwendung der Sätze 1 und
2 ergibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berechnung nach Satz 1 sind verbleibende Kalender-
monate unter Benutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats weg, in dem der
Ruhestandsbeamte die Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes erreicht.
Sie endet vorher, wenn der Ruhestandsbeamte
1. aus den anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten eine Versichertenrente einer inländischen oder

ausländischen Alterssicherungseinrichtung bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der
Rente, oder

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a nicht mehr dienstunfähig ist, mit Ablauf des
Monats, in dem ihm der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt wird, oder

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit.
§ 35 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß.
(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag vorgenommen. Anträge, die innerhalb von
drei Monaten nach Eintritt des Beamten in den Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt
des Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die
Erhöhung vom Beginn des Antragsmonats an ein.

§ 15 Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte auf Lebenszeit und auf Probe
(1) Einem Beamten auf Lebenszeit, der vor Ableistung einer Dienstzeit von fünf Jahren (§ 4 Abs. 1
Nr. 1) wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 des Bundes-
beamtengesetzes entlassen ist, kann ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt
werden.
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(2) Das gleiche gilt für einen Beamten auf Probe, der wegen Dienstunfähigkeit oder wegen Errei-
chens der Altersgrenze entlassen ist (§ 34 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 des Bundesbeamtengesetzes).

§ 15a Beamte auf Probe und auf Zeit in leitender Funktion
(1) § 15 ist auf Beamtenverhältnisse auf Zeit und auf Probe in leitender Funktion nicht anzuwen-
den.
(2) Aus diesen Beamtenverhältnissen auf Probe und auf Zeit ergibt sich kein selbständiger Anspruch
auf Versorgung; die Unfallfürsorge bleibt hiervon unberührt.
(3) Tritt ein Beamter auf Zeit nach Ablauf der ersten Amtszeit wieder in sein vorheriges Amt im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Lebenszeit ein, berechnen sich die ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder aus dem Richterverhältnis
auf Lebenszeit zuzüglich eines Unterschiedsbetrages zwischen diesen und den Dienstbezügen, die im
Beamtenverhältnis auf Zeit ruhegehaltfähig wären. Der Unterschiedsbetrag wird gewährt in Höhe
eines Viertels, wenn dem Beamten das Amt mindestens fünf Jahre, in Höhe der Hälfte, wenn es min-
destens fünf Jahre und zwei Amtszeiten übertragen war.
(4) Tritt der Beamte auf Zeit wegen Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand,
berechnen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit, wenn dem
Beamten das Amt mindestens fünf Jahre übertragen war.
(5) Wird der Beamte auf Zeit während seiner Amtszeit wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzt, gilt Absatz 4 entsprechend.

Abschnitt III Hinterbliebenenversorgung
§ 16 Allgemeines
Die Hinterbliebenenversorgung (§§ 17 bis 28) umfasst
1. Bezüge für den Sterbemonat,
2. Sterbegeld,
3. Witwengeld,
4. Witwenabfindung,
5. Waisengeld,
6. Unterhaltsbeiträge,
7. Witwerversorgung.

§ 17 Bezüge für den Sterbemonat
(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestandsbeamten oder entlassenen Beamten ver-
bleiben für den Sterbemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt auch für eine für den Sterbemo-
nat gewährte Aufwandsentschädigung.
(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile der Bezüge für den Sterbemonat können
statt an die Erben auch an die in § 18 Abs. 1 bezeichneten Hinterbliebenen gezahlt werden.

§ 18 Sterbegeld
(1) Beim Tode eines Beamten mit Dienstbezügen oder eines Beamten auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst erhalten der überlebende Ehegatte und die Abkömmlinge des Beamten Sterbegeld. Das
Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen der Dienstbezüge oder der Anwärterbezüge des Verstorbenen
ausschließlich der Auslandskinderzuschläge, des Auslandsverwendungszuschlags und der Vergütun-
gen in einer Summe zu zahlen; § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten
entsprechend beim Tode eines Ruhestandsbeamten oder eines entlassenen Beamten, der im Sterbe-
monat einen Unterhaltsbeitrag erhalten hat; an die Stelle der Dienstbezüge tritt das Ruhegehalt oder
der Unterhaltsbeitrag zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1.
(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 nicht vorhanden, so ist Sterbegeld auf Antrag
zu gewähren
1. Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern sowie Stiefkindern, wenn

sie zur Zeit des Todes des Beamten mit diesem in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder
wenn der Verstorbene ganz oder überwiegend ihr Ernährer gewesen ist,

2. sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krankheit oder der Bestattung getragen haben, bis
zur Höhe ihrer Aufwendungen, höchstens jedoch in Höhe des Sterbegeldes nach Absatz 1 Satz
2 und 3.
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(3) Stirbt eine Witwe oder eine frühere Ehefrau eines Beamten, der im Zeitpunkt des Todes Wit-
wengeld oder ein Unterhaltsbeitrag zustand, so erhalten die in Absatz 1 genannten Kinder Sterbe-
geld, wenn sie berechtigt sind, Waisengeld oder einen Unterhaltsbeitrag zu beziehen und wenn sie
zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft der Verstorbenen gehört haben. Absatz 1 Satz 2 erster
Halbsatz gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Dienstbezüge das Witwengeld
oder der Unterhaltsbeitrag tritt.
(4) Sind mehrere gleichberechtigte Personen vorhanden, so ist für die Bestimmung des Zahlungs-
empfängers die Reihenfolge der Aufzählung in den Absätzen 1 und 2 maßgebend; bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes kann von dieser Reihenfolge abgewichen oder das Sterbegeld aufgeteilt werden.

§ 19 Witwengeld
(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 erfüllt hat,
oder eines Ruhestandsbeamten erhält Witwengeld. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach

den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleini-
ge oder überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung zu verschaffen, oder

2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand geschlossen worden ist und der
Ruhestandsbeamte zur Zeit der Eheschließung die Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des
Bundesbeamtengesetzes bereits erreicht hatte.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf Probe, der an den Folgen einer Dienstbe-
schädigung (§ 49 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes) verstorben ist oder dem die Entscheidung nach
§ 49 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes zugestellt war.

§ 20 Höhe des Witwengeldes
(1) Das Witwengeld beträgt 55 vom Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat
oder hätte erhalten können, wenn er am Todestage in den Ruhestand getreten wäre. Das Witwengeld
beträgt nach Anwendung des § 50c mindestens 60 vom Hundert des Ruhegehaltes nach § 14 Abs. 4
Satz 2; § 14 Abs. 4 Satz 3 ist anzuwenden. § 14 Abs. 6 sowie die §§ 14a und 50e sind nicht anzu-
wenden. Änderungen des Mindestruhegehalts (§ 14 Abs. 4) sind zu berücksichtigen.
(2) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind
nicht hervorgegangen, so wird das Witwengeld (Absatz 1) für jedes angefangene Jahr des Altersun-
terschiedes über zwanzig Jahre um fünf vom Hundert gekürzt, jedoch höchstens um fünfzig vom Hun-
dert. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe werden für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem
gekürzten Betrag fünf vom Hundert des Witwengeldes hinzugesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht
ist. Das nach Satz 1 errechnete Witwengeld darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld (Absatz 1 in
Verbindung mit § 14 Abs. 4) zurückbleiben.
(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld ist auch bei der Anwendung des § 25 auszu -
gehen.

§ 21 Witwenabfindung
(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld oder auf einen Unterhaltsbeitrag hat, erhält im Falle
einer Wiederverheiratung eine Witwenabfindung.
(2) Die Witwenabfindung beträgt das Vierundzwanzigfache des für den Monat, in dem sich die Wit-
we wieder verheiratet, nach Anwendung der Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschriften zu zah-
lenden Betrages des  Witwengeldes oder Unterhaltsbeitrages; eine Kürzung nach § 25 und die Anwen-
dung der §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 3 bleiben jedoch außer Betracht. Die Abfindung ist in einer Summe
zu zahlen.
(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder auf Unterhaltsbeitrag nach § 61 Abs. 3 wieder auf, so ist
die Witwenabfindung, soweit sie für eine Zeit berechnet ist, die nach dem Wiederaufleben des
Anspruchs auf Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag liegt, in angemessenen monatlichen Teilbeträgen
einzubehalten.

§ 22 Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen und frühere
Ehefrauen
(1) In den Fällen des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist, sofern die besonderen Umstände des Falles keine
volle oder teilweise Versagung rechtfertigen, ein Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwengeldes zu
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gewähren. Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen sind in angemessenem Umfang anzu-
rechnen. Wird ein Erwerbsersatzeinkommen nicht beantragt oder wird auf ein Erwerbs- oder Erwerbser-
satzeinkommen verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Abfindung oder Beitragser-
stattung gezahlt, ist der Betrag zu berücksichtigen, der ansonsten zu zahlen wäre.
(2) Der geschiedenen Ehefrau eines verstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten, die im Falle des
Fortbestehens der Ehe Witwengeld erhalten hätte, ist auf Antrag ein Unterhaltsbeitrag insoweit zu
gewähren, als sie im Zeitpunkt des Todes des Beamten oder Ruhestandsbeamten gegen diesen einen
Anspruch auf schuldrechtlichen Versorgungsausgleich nach § 1587f Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung wegen einer Anwartschaft oder eines
Anspruchs nach § 1587a Abs. 2 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 31. August 2009
geltenden Fassung hatte. Der Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur gewährt, 
1. solange die geschiedene Ehefrau erwerbsgemindert im Sinne des Sechsten Buches Sozialge-

setzbuch ist oder mindestens ein waisengeldberechtigtes Kind erzieht oder
2. wenn sie das sechzigste Lebensjahr vollendet hat.
Der Erziehung eines waisengeldberechtigten Kindes steht die Sorge für ein waisengeldberechtigtes
Kind mit körperlichen oder geistigen Gebrechen gleich. Der nach Satz 1 festgestellte Betrag ist in einem
Vomhundertsatz des Witwengeldes festzusetzen; der Unterhaltsbeitrag darf fünf Sechstel des ent-
sprechend § 57 gekürzten Witwengeldes nicht übersteigen. § 21 gilt entsprechend.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die frühere Ehefrau eines verstorbenen Beamten oder Ruhe-
standsbeamten, deren Ehe mit diesem aufgehoben oder für nichtig erklärt war.

§ 23 Waisengeld
(1) Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, eines verstorbenen Ruhestandsbeamten
oder eines verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 49 Abs. 1
des Bundesbeamtengesetzes) verstorben ist oder dem die Entscheidung nach § 49 Abs. 2 des Bun-
desbeamtengesetzes zugestellt war, erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die Voraussetzungen des
§ 4 Abs. 1 erfüllt hat.
(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbenen Ruhestandsbeamten, wenn das Kind-
schaftsverhältnis durch Annahme als Kind begründet wurde und der Ruhestandsbeamte in diesem
Zeitpunkt bereits im Ruhestand war und die Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bundes-
beamtengesetzes erreicht hatte. Es kann ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des
 Waisengeldes bewilligt werden.

§ 24 Höhe des Waisengeldes
(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise zwölf vom Hundert und für die Vollwaise zwanzig vom
Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er am
Todestag in den Ruhestand getreten wäre. § 14 Abs. 6 sowie die §§ 14a und 50e sind nicht anzu-
wenden. Änderungen des Mindestruhegehalts (§ 14 Abs. 4) sind zu berücksichtigen.
(2) Wenn die Mutter des Kindes des Verstorbenen nicht zum Bezuge von Witwengeld berechtigt ist
und auch keinen Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwengeldes erhält, wird das Waisengeld nach dem
Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich des Unterhaltsbeitrages den Betrag des Witwengeldes und
des Waisengeldes nach dem Satz für Halbwaisen nicht übersteigen.
(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche aus Beamtenverhältnissen mehrerer Perso-
nen, wird nur das höchste Waisengeld gezahlt.

§ 25 Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen
(1) Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag des ihrer Berech-
nung zugrunde zu legenden Ruhegehalts übersteigen. Ergibt sich an Witwen- und Waisengeld zusam-
men ein höherer Betrag, so werden die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis gekürzt.
(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwen- oder Waisengeldberechtigten erhöht sich das Witwen-
oder Waisengeld der verbleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden Monats an insoweit, als
sie nach Absatz 1 noch nicht den vollen Betrag nach § 20 oder § 24 erhalten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn neben Witwen- oder Waisengeld ein Unter-
haltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 oder § 86 Abs. 1 gewährt wird.
(4) Unterhaltsbeiträge nach § 22 Abs. 1 gelten für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 als Witwen-
geld. Unterhaltsbeiträge nach § 23 Abs. 2 dürfen nur insoweit bewilligt werden, als sie allein oder
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zusammen mit gesetzlichen Hinterbliebenenbezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchstgren-
ze nicht übersteigen.

§ 26 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten auf Lebenszeit und auf
Probe
(1) Der Witwe, der geschiedenen Ehefrau (§ 22 Abs. 2, 3) und den Kindern eines Beamten, dem nach
§ 15 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte bewilligt werden können, kann die in den
§§ 19, 20 und 22 bis 25 vorgesehene Versorgung bis zu der dort bezeichneten Höhe als Unterhalts-
beitrag bewilligt werden.
(2) § 21 gilt entsprechend.

§ 27 Beginn der Zahlungen
(1) Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie eines Unterhaltsbeitrages nach § 22 Abs. 1
oder § 23 Abs. 2 beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die nach diesem Zeitpunkt gebo-
ren werden, erhalten Waisengeld vom Ersten des Geburtsmonats an.
(2) Die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach § 22 Abs. 2 oder 3 beginnt mit dem Ersten des
Monats, in dem eine der in § 22 Abs. 2 Satz 2 genannten Voraussetzungen eintritt, frühestens
jedoch mit Ablauf des  Sterbemonats.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach § 26.

§ 28 Witwerversorgung
Die §§ 19 bis 27 gelten entsprechend für den Witwer oder den geschiedenen Ehemann (§ 22 Abs. 2,
3) einer verstorbenen Beamtin oder Ruhestandsbeamtin. An die Stelle des Witwengeldes im Sinne der
Vorschriften dieses Gesetzes tritt das Witwergeld, an die Stelle der Witwe der Witwer.

Abschnitt IV Bezüge bei Verschollenheit
§ 29 Zahlung der Bezüge
(1) Ein verschollener Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger Versorgungsempfänger erhält die
ihm zustehenden Bezüge bis zum Ablauf des Monats, in dem die oberste Dienstbehörde oder die von
ihr bestimmte Stelle feststellt, dass sein Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.
(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die Per-
sonen, die im Falle des Todes des Verschollenen Witwen- oder Waisengeld erhalten würden oder einen
Unterhaltsbeitrag erhalten könnten, diese Bezüge. Die §§ 17 und 18 gelten nicht.
(3) Kehrt der Verschollene zurück, so lebt sein Anspruch auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetz-
liche Gründe entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind längstens für die Dauer eines Jahres
zu leisten; die nach Absatz 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind anzurechnen.
(4) Ergibt sich, dass bei einem Beamten die Voraussetzungen des § 9 des Bundesbesoldungsgeset-
zes vorliegen, so können die nach Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurückgefordert werden.
(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todeszeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbe-
urkunde über den Tod des Verschollenen ausgestellt, so ist die Hinterbliebenenversorgung von dem
Ersten des auf die Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstellung der Sterbeurkunde
folgenden Monats ab unter Berücksichtigung des festgestellten Todeszeitpunktes neu festzusetzen.

Abschnitt V Unfallfürsorge
§ 30 Allgemeines
(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, so wird ihm und seinen Hinterbliebenen
Unfallfürsorge gewährt. Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Beamtin gewährt, das durch deren
Dienstunfall während der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Satz 2 gilt auch, wenn die
Schädigung durch besondere Einwirkungen verursacht worden ist, die generell geeignet sind, bei der
Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 31 Abs. 3 zu verursachen.
(2) Die Unfallfürsorge umfasst
1. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen (§ 32),
2. Heilverfahren (§§ 33, 34),
3. Unfallausgleich (§ 35),
4. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 36 bis 38),
5. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 39 bis 42),

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de 99

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


§

Rechtsvorschriften

6. einmalige Unfallentschädigung (§ 43),
7. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43a),
8. Einsatzversorgung im Sinne des § 31a.
Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der Beamtin Leistungen nach den Nummern 2 und
3 sowie nach § 38a.
(3) Im übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften.

§ 31 Dienstunfall
(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimm-
bares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes ein-
getreten ist. Zum Dienst gehören auch
1. Dienstreisen und die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort,
2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und
3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst, zu deren Über-

nahme der Beamte gemäß § 98 des Bundesbeamtengesetzes verpflichtet ist, oder Nebentätig-
keiten, deren Wahrnehmung von ihm im Zusammenhang mit den Dienstgeschäften erwartet
wird, sofern der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert ist (§ 2
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch).

(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammenhängenden Weges nach und
von der Dienststelle; hat der Beamte wegen der Entfernung seiner ständigen Familienwohnung vom
Dienstort an diesem oder in dessen Nähe eine Unterkunft, so gilt Halbsatz 1 auch für den Weg von
und nach der Familienwohnung. Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn
der Beamte von dem unmittelbaren Wege zwischen der Wohnung und der Dienststelle in vertret barem
Umfang abweicht, weil sein dem Grunde nach kindergeldberechtigendes Kind, das mit ihm in einem
Haushalt lebt, wegen seiner oder seines Ehegatten beruflichen Tätigkeit fremder Obhut anvertraut
wird oder weil er mit anderen berufstätigen oder in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten
Personen gemeinsam ein Fahrzeug für den Weg nach und von der Dienststelle benutzt. Ein Unfall, den
der Verletzte bei Durchführung des Heilverfahrens (§ 33) oder auf einem hierzu notwendigen Wege
erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalles.
(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienstlichen Verrichtung der Gefahr der Erkran-
kung an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer solchen Krankheit, so gilt dies als
Dienstunfall, es sei denn, dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb des Dienstes zugezogen hat.
Die Erkrankung an einer solchen Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie durch gesund-
heitsschädigende Verhältnisse verursacht worden ist, denen der Beamte am Ort seines dienstlich ange-
ordneten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt war. Die in Betracht kommenden Krankheiten
bestimmt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung.
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden ist ein Körperschaden gleichzusetzen, den
ein Beamter außerhalb seines Dienstes erleidet, wenn er im Hinblick auf sein pflichtgemäßes dienst-
liches Verhalten oder wegen seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen wird. Gleichzuachten ist fer-
ner ein Körperschaden, den ein Beamter im Ausland erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen, Aufruhr
oder Unruhen, denen er am Ort seines dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Ausland besonders
ausgesetzt war, angegriffen wird.
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch gewährt werden, wenn ein Beamter, der
zur Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient, beur-
laubt worden ist und in Ausübung oder infolge dieser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet.
(6) (weggefallen)

§ 31a Einsatzversorgung
(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch dann gewährt, wenn ein Beamter auf Grund
eines in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls oder einer derart eingetretenen
Erkrankung im Sinne des § 31 bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine gesundheitliche
Schädigung erleidet (Einsatzunfall). Eine besondere Verwendung im Ausland ist eine Verwendung, die
auf Grund eines Übereinkommens oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaatlichen
Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung im Ausland oder
außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen stattfindet, oder eine
Verwendung im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luft-
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fahrzeugen mit vergleichbar gesteigerter Gefährdungslage. Die besondere Verwendung im Ausland
beginnt mit dem Eintreffen im Einsatzgebiet und endet mit dem Verlassen des Einsatzgebietes.
(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkrankung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf
gesundheitsschädigende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Verhältnisse bei einer Ver-
wendung im Sinne des Ab satzes 1 zurückzuführen sind oder wenn eine gesundheitliche Schädigung bei
dienstlicher Verwendung im Ausland auf einen Unfall oder eine Erkrankung im Zusammenhang mit
einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass der Beam-
te aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn
entzogen ist.
(3) § 31 Abs. 5 gilt entsprechend.
(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der
Gefährdung ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, Gefangenschaft oder sonstige
 Einflussbereichsentziehung herbeigeführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss für ihn eine unbillige
Härte wäre.

§ 32 Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen
Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die der Beamte mit sich
geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann dafür Ersatz
 geleistet werden. Anträge auf Gewährung von Sachschadenersatz nach Satz 1 sind innerhalb einer
Ausschlussfrist von drei Monaten zu stellen. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall
besondere Kosten entstanden, so ist dem Beamten der nachweisbar notwendige Aufwand zu er -
setzen.

§ 33 Heilverfahren
(1) Das Heilverfahren umfasst
1. die notwendige ärztliche Behandlung,
2. die notwendige Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln, Ausstattung mit Körperersatz-

stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der Heilbehandlung sichern
oder die Unfallfolgen erleichtern sollen,

3. die notwendige Pflege (§ 34).
(2) An Stelle der ärztlichen Behandlung sowie der Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln
kann Krankenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege gewährt werden. Der Verletzte ist verpflichtet,
sich einer Krankenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege zu unterziehen, wenn sie nach einer Stel-
lungnahme eines durch die Dienstbehörde bestimmten Arztes zur Sicherung des Heilerfolges not-
wendig ist.
(3) Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen, es sei denn, dass
sie mit einer erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des Verletzten verbunden ist. Das gleiche
gilt für eine Operation dann, wenn sie keinen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit
bedeutet.
(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalles außergewöhnliche Kosten für Kleider und Wäsche-
verschleiß, so sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. Ist der Verletzte an den Folgen des
Dienstunfalles verstorben, so können auch die Kosten für die Überführung und die Bestattung in ange-
messener Höhe erstattet werden.
(5) Die Durchführung regelt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung.

§ 34 Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag
(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalles so hilflos, dass er nicht ohne fremde Wartung und
Pflege auskommen kann, so sind ihm die Kosten einer notwendigen Pflege in angemessenem Umfang
zu erstatten. Die Dienstbehörde kann jedoch selbst für die Pflege Sorge tragen.
(2) Nach dem Beginn des Ruhestandes ist dem Verletzten auf Antrag für die Dauer der Hilflosigkeit
ein Zuschlag zu dem Unfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zu
gewähren; die Kostenerstattung nach Absatz 1 entfällt.

§ 35 Unfallausgleich
(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalles in seiner Erwerbsfähigkeit länger als sechs Monate
wesentlich beschränkt, so erhält er, solange dieser Zustand andauert, neben den Dienstbezügen, den
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Anwärterbezügen oder dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Dieser wird in Höhe der Grundrente
nach § 31 Abs. 1 bis 3 des Bundesversorgungsgesetzes gewährt.
(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen
Erwerbsleben zu beurteilen. Hat bei Eintritt des Dienstunfalles eine abschätzbare Minderung der Erwerbs-
fähigkeit bereits bestanden, so ist für die Berechnung des Unfallausgleichs von der individuellen Erwerbs-
fähigkeit des Verletzten, die unmittelbar vor dem Eintritt des Dienstunfalles bestand, auszugehen und zu
ermitteln, welcher Teil dieser individuellen Erwerbsfähigkeit durch den Dienstunfall gemindert wurde.
Beruht die frühere Erwerbsminderung auf einem Dienstunfall, so kann ein einheitlicher Unfallausgleich
festgesetzt werden. Für äußere Körperschäden können Mindestvomhundertsätze festgesetzt werden.
(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in den Verhältnissen, die für die Feststellung
maßgebend gewesen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist. Zu diesem Zweck ist der Beam-
te verpflichtet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde durch einen von ihr bestimmten Arzt
untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen.
(4) Der Unfallausgleich wird auch während einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gewährt.

§ 36 Unfallruhegehalt
(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalles dienstunfähig geworden und in den Ruhestand getre-
ten, so erhält er Unfallruhegehalt.
(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts eines vor Vollendung des 60. Lebensjahres in den
Ruhestand getretenen Beamten wird der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nur die Hälfte der Zurech-
nungszeit nach § 13 Abs. 1 hinzugerechnet; § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.
(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 erhöht sich um zwanzig vom Hundert. Das Unfallruhege-
halt beträgt mindestens sechsundsechzigzweidrittel vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge und darf fünfundsiebzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht übersteigen. Es
darf nicht hinter fünfundsiebzig vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 zurückbleiben; § 14 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 37 Erhöhtes Unfallruhegehalt
(1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer Diensthandlung einer damit verbundenen besonderen
Lebensgefahr aus und erleidet er infolge dieser Gefährdung einen Dienstunfall, so sind bei der Bemes-
sung des Unfallruhegehalts 80 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe
der übernächsten Besoldungsgruppe zu grunde zu legen, wenn er infolge dieses Dienstunfalles dien-
stunfähig geworden und in den Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand
infolge des Dienstunfalles in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschränkt ist.
Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich für Beamte der Laufbahngruppe des einfachen Dienstes die
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge mindestens nach der Besoldungsgruppe A 6, für Beamte der Lauf-
bahngruppe des mittleren Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 9, für Beamte der Lauf-
bahngruppe des gehobenen Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 12 und für Beamte
der Laufbahngruppe des höheren Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 16 bemessen; die
Einteilung in Laufbahngruppen gilt für die Polizeivollzugsbeamten, die sonstigen Beamten des Voll-
zugsdienstes und die Beamten des Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr entsprechend.
(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, wenn der Beamte
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen Angriff oder
2. außerhalb seines Dienstes durch einen Angriff im Sinne des § 31 Abs. 4 einen Dienstunfall mit den

in Absatz 1 genannten Folgen erleidet.
(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, wenn ein Beamter einen Einsatzunfall oder
ein diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 31a erleidet und er infolge des Einsatzunfalls oder
des diesem gleichstehenden Ereignisses dienstunfähig geworden und in den Ruhestand getreten und
im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleichstehen-
den Ereignisses in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschränkt ist.
(4) (weggefallen)

§ 38 Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte und frühere Ruhestandsbeamte
(1) Ein durch Dienstunfall verletzter früherer Beamter, dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt
in den Ruhestand geendet hat, erhält neben dem Heilverfahren (§§ 33, 34) für die Dauer einer durch
den Dienstunfall verursachten Erwerbsbeschränkung einen Unterhaltsbeitrag.
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(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt
1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit sechsundsechzigzweidrittel vom Hundert der ruhegehaltfähigen

Dienstbezüge nach Absatz 4,
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens zwanzig vom Hundert den der Minderung
entsprechenden Teil des Unterhaltsbeitrages nach Nummer 1.
(3) Im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbeitrag, solange der Verletzte aus Anlass des
Unfalles unverschuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Nummer 1 erhöht werden. Bei Hilf -
losigkeit des Verletzten gilt § 34 entsprechend.
(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich nach § 5 Abs. 1. Bei einem früheren Beam-
ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zugrunde zu legen, die er bei der Ernen-
nung zum Beamten auf Probe zuerst erhalten hätte; das gleiche gilt bei einem früheren Polizeivoll-
zugsbeamten auf Widerruf mit Dienstbezügen.
Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalles entlassen worden, gilt § 5 Abs. 2
entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für einen früheren Beamten auf Widerruf, der ein Amt bekleide-
te, das seine Arbeitskraft nur nebenbei beanspruchte, ist nach billigem Ermessen festzusetzen.
(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalles entlassen worden, darf der
Unterhaltsbeitrag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfallruhegehalt (§ 36 Abs. 3 Satz 3)
zurückbleiben. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalles der in § 37 bezeich-
neten Art entlassen worden und war er im Zeitpunkt der Entlassung infolge des Dienstunfalles in seiner
Erwerbsfähigkeit um mindestens fünfzig vom Hundert beschränkt, treten an die Stelle des Mindest-
unfallruhegehalts achtzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, die sich bei sinngemäßer Anwendung des § 37 ergibt. Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend.
(6) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen
Erwerbsleben zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprüfung des Grades der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit ist der frühere Beamte verpflichtet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde durch
einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befug-
nis auf andere Stellen übertragen.
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für einen durch Dienstunfall verletzten früheren Ruhe-
standsbeamten, der seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder dem das Ruhegehalt aber-
kannt worden ist.

§ 38a Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungeborenen Kindes
(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 30 Abs. 1 Satz 2 und 3 für die Dauer der durch einen
Dienstunfall der Mutter verursachten Minderung der Erwerbsfähigkeit gewährt
1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Mindestunfallwaisengeldes nach § 39 Abs. 1 Nr. 2

in Verbindung mit § 36 Abs. 3 Satz 3,
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 vom Hundert in Höhe eines der Minde-

rung der Erwerbsfähigkeit entsprechenden Teils des Unterhaltsbeitrages nach Nummer 1.
(2) § 38 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen wird die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach
den Auswirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit gleichem Gesundheitsschaden ergeben
würden. Die Sorgeberechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu ermöglichen.
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 14. Lebensjahres 30 vom Hundert, vor Voll-
endung des 18. Lebensjahres 50 vom Hundert der Sätze nach Absatz 1.
(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht insoweit, als während einer Heimpflege von mehr als
einem Kalendermonat Pflegekosten gemäß § 34 Abs. 1 erstattet werden.
(5) Hat ein Unterhaltsbeitragsberechtigter Anspruch auf Waisengeld nach diesem Gesetz, wird nur
der höhere Versorgungsbezug gezahlt.

§ 39 Unfall-Hinterbliebenenversorgung
(1) Ist ein Beamter, der Unfallruhegehalt erhalten hätte, oder ein Ruhestandsbeamter, der Unfallru-
hegehalt bezog, an den Folgen des Dienstunfalles verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen Unfall-
Hinterbliebenenversorgung. Für diese gelten folgende besondere Vorschriften:
1. Das Witwengeld beträgt sechzig vom Hundert des Unfallruhegehaltes (§§ 36, 37).
2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberechtigte Kind (§ 23) dreißig vom Hundert des
Unfallruhegehalts. Es wird auch elternlosen Enkeln gewährt, deren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalles
ganz oder überwiegend durch den Verstorbenen bestritten wurde.
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(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt bezog, nicht an den Folgen des Dienstunfalles
verstorben, so steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach Abschnitt III (§§ 16 bis 28) zu; diese
Bezüge sind aber unter Zugrundelegung des Unfallruhegehalts zu berechnen.

§ 40 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie
Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalles ganz oder überwie-
gend durch den Verstorbenen (§ 39 Abs. 1) bestritten wurde, ist für die Dauer der Bedürftigkeit ein
Unterhaltsbeitrag von zusammen dreißig vom Hundert des Unfallruhegehalts zu gewähren, minde-
stens jedoch vierzig vom Hundert des in § 36 Abs. 3 Satz 3 genannten Betrages. Sind mehrere Perso-
nen dieser Art vorhanden, so wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den Großeltern gewährt; an
die Stelle eines verstorbenen Elternteiles treten dessen Eltern.

§ 41 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene
(1) Ist in den Fällen des § 38 der frühere Beamte oder der frühere Ruhestandsbeamte an den Folgen
des Dienstunfalles verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen einen Unterhaltsbeitrag in Höhe des
Witwen- und Waisengeldes, das sich nach den allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des
Unterhaltsbeitrages nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 ergibt.
(2) Ist der frühere Beamte oder der frühere Ruhestandsbeamte nicht an den Folgen des
 Dienstunfalles verstorben, so kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des
 Witwen- und Waisengeldes bewilligt werden, das sich nach den allgemeinen Vorschriften unter
Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrages ergibt, den der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes
bezogen hat.
(3) Für die Hinterbliebenen eines an den Unfallfolgen verstorbenen Beamten gilt Absatz 1 entspre-
chend, wenn nicht Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach § 39 zusteht.
(4) § 21 gilt entsprechend.

§ 42 Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung
Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 39 bis 41) darf insgesamt die Bezüge (Unfallruhegehalt
oder Unterhaltsbeitrag) nicht übersteigen, die der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können.
Abweichend von Satz 1 sind in den Fällen des § 37 als Höchstgrenze mindestens die ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Endstufe der übernächsten anstelle der von dem Verstorbenen tatsächlich
erreichten Besoldungsgruppe zugrunde zu legen. § 25 ist entsprechend anzuwenden. Der Unfallaus-
gleich (§ 35) sowie der Zuschlag bei Hilflosigkeit (§ 34 Abs. 2) oder bei Arbeitslosigkeit (§ 38 Abs. 3
Satz 1) bleiben sowohl bei der Berechnung des Unterhaltsbeitrages nach § 41 als auch bei der ver-
gleichenden Berechnung nach § 25 außer Betracht.

§ 43 Einmalige Unfallentschädigung und einmalige Entschädigung
(1) Ein Beamter des Bundes, der einen Dienstunfall der in § 37 bezeichneten Art erleidet, erhält eine
einmalige Unfallentschädigung von 80.000 Euro, wenn er nach Feststellung der obersten Dienst-
behörde oder der von ihr bestimmten Stelle infolge des Unfalls in seiner Erwerbsfähigkeit dauerhaft
um wenigstens 50 vom Hundert beeinträchtigt ist.
(2) Ist ein Beamter des Bundes an den Folgen eines Dienstunfalles der in § 37 bezeichneten Art ver-
storben und hat er eine einmalige Unfallentschädigung nach Absatz 1 nicht erhalten, wird seinen Hin-
terbliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
gewährt:
1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder erhalten eine Entschädigung in Höhe von

insgesamt 60.000 Euro.
2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 nicht vorhanden, so erhalten die Eltern und

die in Nummer 1 bezeichneten, nicht versorgungsberechtigten Kinder eine Entschädigung in
Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummern 1 und 2 nicht vorhanden, so erhalten die
Großeltern und Enkel eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beamter, der
1. als Angehöriger des besonders gefährdeten fliegenden Personals während des Flugdienstes,
2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des besonders gefährlichen Tauchdienstes,
3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der Ausbildung oder
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4. als Angehöriger des besonders gefährdeten Munitionsuntersuchungspersonals während des
dienstlichen Umgangs mit Munition oder

5. als Angehöriger eines Verbandes der Bundespolizei für besondere polizeiliche Einsätze bei einer
besonders gefährlichen Diensthandlung im Einsatz oder in der Ausbildung dazu oder

6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlasten bei einem Drehflügelflugzeug einen Unfall
erleidet, der nur auf die eigentümlichen Verhältnisse des Dienstes nach den Nummern 1 bis 6 zurück-
zuführen ist. Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung den Personenkreis des Satzes
1 und die zum Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden dienstlichen Verrichtungen. Die Sätze 1 und
2 gelten entsprechend für andere Angehörige des öffentlichen Dienstes, zu deren Dienstobliegen-
heiten Tätigkeiten der in Satz 1 Nr. 1 bis 6 bezeichneten Art gehören.

(4) (weggefallen)
(5) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder ein anderer Angehöriger des öffentli-
chen Dienstes einen Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 31a
 erleidet.
(6) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschädigung nach Maßgabe des Absatzes 2, wenn
ein Beamter oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an den Folgen eines Einsatzunfalls
oder eines diesem gleichstehenden Ereignisses im Sinne des § 31a verstorben ist.
(7) Für die einmalige Entschädigung nach den Absätzen 5 und 6 gelten § 31 Abs. 5 und § 31a Abs. 4
entsprechend. Besteht auf Grund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine einmalige Unfallent-
schädigung nach den Absätzen 1 bis 3 als auch auf eine einmalige Entschädigung nach Absatz 5
oder 6, wird nur die einmalige Entschädigung gewährt.

§ 43a Schadensausgleich in besonderen Fällen
(1) Schäden, die einem Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes während einer
Verwendung im Sinne des § 31a Abs. 1 infolge von besonderen, vom Inland wesentlich abweichen-
den Verhältnissen, insbesondere infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen Ereignissen, Aufruhr,
Unruhen oder Naturkatastrophen oder als Folge der Ereignisse nach § 31a Abs. 2 entstehen, werden
ihm in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches gilt für Schäden des Beamten oder anderen Angehöri-
gen des öffentlichen Dienstes durch einen Gewaltakt gegen staatliche Amtsträger, Einrichtungen oder
Maßnahmen, wenn der Beamte oder andere Angehörige des öffentlichen Dienstes von dem Gewal-
takt in Ausübung des Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als Beamter oder anderer Angehöriger
des öffentlichen Dienstes betroffen ist.
(2) Im Falle einer Verwendung im Sinne des § 31a Abs. 1 wird einem Beamten oder anderen
Angehörigen des öffentlichen Dienstes ein angemessener Ausgleich auch für Schäden infolge von
Maßnahmen einer ausländischen Regierung, die sich gegen die Bundesrepublik Deutschland richten,
gewährt.
(3) Ist ein Beamter oder anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an den Folgen des schädi-
genden Ereignisses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art verstorben, wird ein angemessener Aus-
gleich gewährt
1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kindern,
2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten Kindern, wenn Hinterbliebene der in Num-

mer 1 bezeichneten Art nicht vorhanden sind.
Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der natürlichen Person gewährt, die der Beamte
oder andere Angehörige des öffentlichen Dienstes im Versicherungsvertrag begünstigt hat.
(4) Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 bis 3 wird nur einmal gewährt. Wird er auf Grund
derselben Ursache nach § 63b des Soldatenversorgungsgesetzes vorgenommen, sind die Absätze 1
bis 3 nicht anzuwenden.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei dienstlicher Verwendung im Ausland anzuwenden,
die im Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft entstanden sind oder darauf
beruhen, dass der Geschädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Ein-
flussbereich des Dienstherrn entzogen ist.
(6) Für den Schadensausgleich gelten § 31 Abs. 5 und § 31a Abs. 4 entsprechend.

§ 44 Nichtgewährung von Unfallfürsorge
(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der Verletzte den Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt
hat.
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(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende Anordnung ohne gesetzlichen oder son-
stigen wichtigen Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- oder Erwerbsfähigkeit ungün-
stig beeinflusst, so kann ihm die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle die Unfall-
fürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist auf diese Folgen schriftlich hinzuweisen.
(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfallfürsorgevorschriften wird im Falle des § 22 Abs. 1
nicht gewährt.

§ 45 Meldung und Untersuchungsverfahren
(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach diesem Gesetz entstehen können, sind inner-
halb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalles bei dem Dienstvorgesetzten
des Verletzten zu melden. § 32 Satz 2 bleibt unberührt. Die Frist nach Satz 1 gilt auch dann als gewahrt,
wenn der Unfall bei der für den Wohnort des Berechtigten zuständigen unteren Verwaltungsbehörde
gemeldet worden ist.
(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge nur gewährt, wenn seit dem Unfall noch
nicht zehn Jahre vergangen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass mit der Möglichkeit
einer den Anspruch auf Unfallfürsorge begründenden Folge des Unfalles nicht habe gerechnet wer-
den können oder dass der Berechtigte durch außerhalb seines Willens liegende Umstände gehindert
worden ist, den Unfall zu melden. Die Meldung muss, nachdem mit der Möglichkeit einer den Anspruch
auf Unfallfürsorge begründenden Folge des Unfalles gerechnet werden konnte oder das Hindernis für
die Meldung weggefallen ist, innerhalb dreier Monate erfolgen. Die Unfallfürsorge wird in diesen Fäl-
len vom Tage der Meldung an gewährt; zur Vermeidung von Härten kann sie auch von einem früheren
Zeitpunkt an gewährt werden.
(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm von Amts wegen oder durch Meldung der
Beteiligten bekannt wird, sofort zu untersuchen. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr
bestimmte Stelle entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt und ob der Verletzte den Unfall vorsätz-
lich herbeigeführt hat. Die Entscheidung ist dem Verletzten oder seinen Hinterbliebenen bekannt-
zugeben.
(4) Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 1 Satz 2 wird nur gewährt, wenn der Unfall der Beamtin inner-
halb der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 gemeldet und als Dienstunfall anerkannt worden ist.
Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 2 Satz 2 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag der
Geburt an von den Sorgeberechtigten geltend zu machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die
Zehn-Jahres-Frist am Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der Antrag muss, nachdem mit der Mög-
lichkeit einer Schädigung durch einen Dienstunfall der Mutter während der Schwangerschaft gerech-
net werden konnte oder das Hindernis für den Antrag weggefallen ist, innerhalb von drei Monaten
gestellt werden.

§ 46 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche
(1) Der verletzte Beamte und seine Hinterbliebenen haben aus Anlass eines Dienstunfalles gegen
den Dienstherrn nur die in den §§ 30 bis 43a geregelten Ansprüche. Ist der Beamte nach dem Dien-
stunfall in den Dienstbereich eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn versetzt worden, so rich-
ten sich die Ansprüche gegen diesen; das gleiche gilt in den Fällen des gesetzlichen Übertritts oder
der Übernahme bei der Umbildung von Körperschaften.
(2) Weitergehende Ansprüche auf Grund allgemeiner gesetzlicher Vorschriften können gegen einen
öffentlich-rechtlichen Verwaltungsträger im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder gegen die in sei-
nem Dienst stehenden Personen nur dann geltend gemacht werden, wenn der Dienstunfall
1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer solchen Person verursacht worden oder
2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetreten ist.
Im Fall der Nummer 2 sind Leistungen, die dem Beamten und seinen Hinterbliebenen nach diesem
Gesetz gewährt werden, auf die weitergehenden Ansprüche anzurechnen; der Dienstherr, der Lei-
stungen nach diesem Gesetz gewährt, hat keinen Anspruch auf Ersatz dieser Leistungen gegen den
Verwaltungsträger.
(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben unberührt.
(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach-
oder Vermögensschadens gewährt werden, sind Geldleistungen anzurechnen, die wegen desselben
Schadens von anderer Seite erbracht werden. Hierzu gehören insbesondere Geldleistungen, die von
Drittstaaten oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen gewährt oder veran-
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lasst werden. Nicht anzurechnen sind Leistungen privater Schadensversicherungen, die auf Beiträgen
der Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes beruhen; dies gilt nicht in den  Fällen
des § 32.

§ 46a
(weggefallen)

Abschnitt VI Übergangsgeld, Ausgleich
§ 47 Übergangsgeld
(1) Ein Beamter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält als Über-
gangsgeld nach vollendeter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache und bei längerer Beschäfti-
gungszeit für jedes weitere volle Jahr ihrer Dauer die Hälfte, insgesamt höchstens das Sechsfache der
Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Bundesbesoldungsgesetzes) des letzten Monats. § 5 Abs. 1
Satz 2 gilt entsprechend. Das Übergangsgeld wird auch dann gewährt, wenn der Beamte im Zeitpunkt
der Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt war. Maßgebend sind die Dienstbezüge, die der Beam-
te im Zeitpunkt der Entlassung erhalten hätte.
(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener hauptberuflicher
entgeltlicher Tätigkeit im Dienste desselben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufgaben der
Dienstherr übernommen hat, sowie im Falle der Versetzung die entsprechende Zeit im Dienste des
früheren Dienstherrn; die vor einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge liegende Beschäftigungszeit wird
mit berücksichtigt. Zeiten mit einer Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit sind nur zu dem Teil
anzurechnen, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.
(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn
1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne der §§ 31, 32 Abs. 1 Nr. 1 und 3, Abs. 2, § 34

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 40 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder des § 33 Abs. 2 des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes entlassen wird oder

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 bewilligt wird oder
3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet wird oder
4. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis oder mit der Ernennung zum Beamten auf Zeit

entlassen wird.
(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die der Entlassung folgende Zeit wie die Dienst-
bezüge gezahlt. Es ist längstens bis zum Ende des Monats zu zahlen, in dem der Beamte die für sein
Beamtenverhältnis bestimmte gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim Tode des Empfängers ist der
noch nicht ausgezahlte Betrag den Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen.
(5) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 53 Abs. 7,
verringert sich das Übergangsgeld um den Betrag dieser Einkünfte.

§ 47a Übergangsgeld für entlassene politische Beamte
(1) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 54 des Bundesbeamtengesetzes nicht auf eige-
nen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld in Höhe von 71,75 vom Hundert der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der er sich zur Zeit seiner Ent-
lassung befunden hat. § 4 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend.
(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus dem er entlassen
worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von sechs Monaten, längstens für die Dauer von drei
Jahren, gewährt.
(3) § 47 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 gilt entsprechend.
(4) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 53 Abs. 7,
so verringern sich die in entsprechender Anwendung des § 4 des Bundesbesoldungsgesetzes fortge-
zahlten Bezüge und das Übergangsgeld um den Betrag dieser Einkünfte; § 63 Nr. 10 findet keine
Anwendung.

§ 48 Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen
(1) Beamte des Vollzugsdienstes, Beamte des Einsatzdienstes der Feuerwehr und Beamte im Flug-
verkehrskontrolldienst, die vor Vollendung des 67. Lebensjahres wegen Erreichens der besonderen
Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich in Höhe des
Fünffachen der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes) des letzten
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Monats, jedoch nicht über 4 091 Euro. Dieser Betrag verringert sich um jeweils ein Fünftel für jedes
Jahr, das über die besondere Altersgrenze hinaus abgeleistet wird. § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
Der Ausgleich ist bei Eintritt in den Ruhestand in einer Summe zu zahlen. Der Ausgleich wird nicht
neben einer einmaligen (Unfall-)Entschädigung im Sinne des § 43 gewährt.
(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand gegen den Beamten ein Verfahren auf
Rücknahme der Ernennung oder ein Verfahren, das nach § 41 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes
zum Verlust der Beamtenrechte führen könnte, oder ist gegen den Beamten Disziplinarklage erhoben
worden, darf der Ausgleich erst nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens und nur gewährt
werden, wenn kein Verlust der Versorgungsbezüge eingetreten ist. Die disziplinarrechtlichen Vorschriften
bleiben unberührt.
(3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilligung von Urlaub bis zum Eintritt in den Ruhestand nach
§ 95 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes nicht gewährt.

Abschnitt VII Gemeinsame Vorschriften
§ 49 Versorgungsauskunft und Zahlung der Versorgungsbezüge
(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Versorgungsbezüge fest, bestimmt die Person des Zah-
lungsempfängers und entscheidet über die Berücksichtigung von Zeiten als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit sowie über die Bewilligung von Versorgungsbezügen auf Grund von Kannvorschriften. Sie kann
diese Befugnisse im Einvernehmen mit dem für das Versorgungsrecht zuständigen Ministerium auf
andere Stellen übertragen.
(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versorgungsbezügen auf Grund von Kannvorschriften
dürfen erst beim Eintritt des Versorgungsfalles getroffen werden; vorherige Zusicherungen sind unwirk-
sam. Ob Zeiten auf Grund der §§ 10 bis 12 als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll
in der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden werden; diese Entscheidungen
stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt.
(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angelegenheiten, die eine grundsätzliche, über den
Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, sind von dem für das Versorgungsrecht zuständigen Mini-
sterium zu treffen.
(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, für die gleichen Zeiträume und
im gleichen Zeitpunkt zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten.
(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf
Verzugszinsen.
(6) Hat ein Versorgungsberechtigter seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes, so kann die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle die
Zahlung der Versorgungsbezüge von der Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes abhängig machen.
(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat der Empfänger auf Verlangen der zuständigen Behör-
de ein Konto anzugeben oder einzurichten, auf das die Überweisung erfolgen kann. Die Übermitt-
lungskosten mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers trägt die die Ver-
sorgungsbezüge zahlende Stelle; bei einer Überweisung der Versorgungsbezüge auf ein im Ausland
geführtes Konto trägt der Versorgungsempfänger die Kosten und die Gefahr der Übermittlung der Ver-
sorgungsbezüge sowie die Kosten einer Meldung nach § 59 der Außenwirtschaftsverordnung in der
jeweils geltenden Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- oder Buchungsgebühren trägt der
Empfänger. Eine Auszahlung auf andere Weise kann nur zugestanden werden, wenn dem Empfänger die
Einrichtung oder Benutzung eines Kontos aus wichtigem Grund nicht zugemutet werden kann.
(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen sind die sich ergebenden Bruchteile eines Cents
unter 0,5 abzurunden und ab 0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezi-
malstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbestandteil ist einzeln zu runden. Abweichend von den Sät-
zen 1 und 2 sind bei der Berechnung von Leistungen nach den §§ 50a bis 50d die Regelungen des
§ 121 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden.
(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Verlangen des Empfangsberechtigten auszuzah-
len.
(10) Die zuständige Dienstbehörde hat dem Beamten auf schriftlichen Antrag eine Auskunft zum
Anspruch auf Versorgungsbezüge nach der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Antragstellung
zu erteilen. Die Auskunft steht unter dem Vorbehalt künftiger Sach- und Rechtsänderungen sowie der
Richtigkeit und Vollständigkeit der zugrunde liegenden Daten.
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§ 50 Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag, jährliche Sonderzahlung
(1) Auf den Familienzuschlag (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) finden die für die Beamten geltenden Vor-
schriften des Besoldungsrechts Anwendung. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der
nach dem Besoldungsrecht in Betracht kommenden Stufe des Familienzuschlags wird neben dem Ruhe-
gehalt gezahlt. Er wird unter Berücksichtigung der nach den Verhältnissen des Beamten oder Ruhe-
standsbeamten für die Stufen des Familienzuschlags in Betracht kommenden Kinder neben dem Wit-
wengeld gezahlt, soweit die Witwe Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne
Berücksichtigung der §§ 64, 65 des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3, 4 des Bundeskinder-
geldgesetzes haben würde; soweit hiernach ein Anspruch auf den Unterschiedsbetrag nicht besteht,
wird er neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen des Familienzuschlags zu
berücksichtigen ist oder zu berücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte noch
lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, wird der Unterschiedsbetrag auf die Anspruchs-
berechtigten nach der Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt.
(2) (weggefallen)
(3) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag gezahlt, der dem Betrag für das erste Kind
nach § 66 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes entspricht, wenn in der Person der Waise die Vor-
aussetzungen des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes erfüllt sind, Ausschlussgründe nach
§ 65 des Einkommensteuergesetzes nicht vorliegen, keine Person vorhanden ist, die nach § 62 des
Einkommensteuergesetzes oder nach § 1 des Bundeskindergeldgesetzes anspruchsberechtigt ist, und
die Waise keinen Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes hat. Der
Ausgleichsbetrag gilt für die Anwendung der §§ 53 und 54 nicht als Versorgungsbezug. Im Falle des
§ 54 wird er nur zu den neuen Versorgungsbezügen gezahlt.
(4) Soweit der Bund durch Gesetz eine jährliche Sonderzahlung an Versorgungsberechtigte gewährt,
darf diese im Kalenderjahr den monatlichen Versorgungsbezug nicht überschreiten. Das Gesetz hat
die Zahlungsweise zu bestimmen. Es kann festlegen, dass die Sonderzahlung an der allgemeinen
Anpassung nach § 70 teilnimmt. Daneben kann für jedes Kind eines Versorgungsberechtigten ein Son-
derbetrag bis zur Höhe von 25,56 Euro gewährt werden.
(5) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften ist die jährliche Sonderzahlung
nach Absatz 4 und eine entsprechende Leistung, die der Versorgungsberechtigte aus einer Erwerb-
stätigkeit oder zu seinen früheren Versorgungsbezügen erhält, entsprechend der gesetzlich bestimm-
ten Zahlungsweise zu berücksichtigen. Die bei der Anwendung von Ruhensvorschriften maßgeben-
den Höchstgrenzen erhöhen sich um den Bemessungssatz der jährlichen Sonderzahlung und den
Sonderbetrag nach Absatz 4 Satz 4.

§ 50a Kindererziehungszuschlag
(1) Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind erzogen, erhöht sich sein
Ruhegehalt für jeden Monat einer ihm zuzuordnenden Kindererziehungszeit um einen Kindererzie-
hungszuschlag. Dies gilt nicht, wenn der Beamte wegen der Erziehung des Kindes in der gesetzlichen
Rentenversicherung versicherungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) war und
die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.
(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Monats der Geburt und endet nach 36 Kalen-
dermonaten, spätestens jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem die Erziehung endet. Wird während
dieses Zeitraums vom erziehenden Elternteil ein weiteres Kind erzogen, für das ihm eine Kindererzie-
hungszeit zuzuordnen ist, wird die Kindererziehungszeit für dieses und jedes weitere Kind um die Anzahl
der Kalendermonate der gleichzeitigen Erziehung verlängert.
(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und
Abs. 3 Nr. 2 und 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
entsprechend.
(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags entspricht für jeden Monat der
Kindererziehungszeit dem in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten
Bruchteil des aktuellen Rentenwerts.
(5) Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Betrag, der sich unter Berücksichtigung der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge und der auf die Kindererziehungszeit entfallenden ruhegehaltfähigen
Dienstzeit als Ruhegehalt ergeben würde, darf die Höchstgrenze nicht übersteigen. Als Höchstgrenze
gilt der Betrag, der sich unter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwerts nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch und des auf die Jahre der Kindererziehungszeit entfallenden Höchstwerts an Ent-
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geltpunkten in der Rentenversicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch als  Rente
ergeben würde.
(6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhege-
halt, das sich unter Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes und der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, ergeben würde.
(7) Für die Anwendung des § 14 Abs. 3 sowie von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften
gilt der Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhegehalts. Auf das Mindestruhegehalt ist die Erhöhung
nach Absatz 1 nicht anzuwenden.
(8) Hat ein Beamter vor der Berufung in ein Beamtenverhältnis ein vor dem 1. Januar 1992 gebo-
renes Kind erzogen, gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Kindererzie-
hungszeit zwölf Kalendermonate nach Ablauf des Monats der Geburt endet. Die §§ 249 und 249a
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend.

§ 50b Kindererziehungsergänzungszuschlag
(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kindererziehungsergänzungszuschlag, wenn
1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der Erziehung eines Kindes bis zur Vollendung

des zehnten Lebensjahres oder Zeiten der nichterwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen
Kindes (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind zusammentreffen oder
b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, oder Zeiten

nach § 50d Abs. 1 Satz 1 zusammentreffen,
2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

besteht und
3. dem Beamten die Zeiten nach § 50a Abs. 3 zuzuordnen sind.
Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht für Zeiten gewährt, für die ein Kindererzie-
hungszuschlag zusteht.
(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschlags entspricht für jeden angefangenen Monat,
in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a dem in § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe b des Sechsten

Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts,
2. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b einem Bruchteil in Höhe von 0,0208 des aktuellen Ren-
tenwerts.
(3) § 50a Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass in Satz 1 neben den Kindererziehungs-
zuschlag der Kindererziehungsergänzungszuschlag und eine Leistung nach § 50d Abs. 1 sowie bei der
Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in Satz 2 genannten Höchstwerts an Entgeltpunkten
für jeden Monat der Zeiten nach den §§ 50a und 50b der in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch bestimmte Bruchteil des aktuellen Rentenwerts tritt. § 50a Abs. 6 und 7 gilt ent-
sprechend.

§ 50c Kinderzuschlag zum Witwengeld
(1) Das Witwengeld nach § 20 Abs. 1 erhöht sich für jeden Monat einer nach § 50a Abs. 3 zuzu-
ordnenden Kindererziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr
vollendet hat, um einen Kinderzuschlag. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1 gilt nicht
bei Bezügen nach § 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 4 Satz 2.
(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes Verstor-
benen zugeordnet, erhalten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag anteilig mindestens für die Zeit,
die bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, fehlt. Stirbt ein
Beamter vor der Geburt des Kindes, sind der Berechnung des Kinderzuschlags 36 Kalendermonate
zugrunde zu legen, wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod geboren wird. Ist das Kind
später geboren, wird der Zuschlag erst nach Ablauf des in § 50a Abs. 2 Satz 1 genannten Zeitraums
gewährt. Verstirbt das Kind vor der Vollendung des dritten Lebensjahres, ist der Kinderzuschlag antei-
lig zu gewähren.
(3) Die Höhe des Kinderzuschlags entspricht für jeden Monat der Kindererziehungszeit, in dem die
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt waren, 55 vom Hundert des in § 78a Abs. 1 Satz 3 des Sech-
sten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteils des aktuellen Rentenwerts.
(4) § 50a Abs. 7 Satz 1 gilt entsprechend.
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§ 50d Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag
(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
pflichtig, weil er einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig gepflegt hat, erhält er für die Zeit der
Pflege einen Pflegezuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in der
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.
(2) Hat ein Beamter ein ihm nach § 50a Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind nicht erwerbs-
mäßig gepflegt (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch), erhält er neben dem Pflegezuschlag einen Kin-
derpflegeergänzungszuschlag. Dieser wird längstens für die Zeit bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres des pflegebedürftigen Kindes und nicht neben einem Kindererziehungsergänzungszuschlag oder
einer Leistung nach § 70 Abs. 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gewährt.
(3) Die Höhe des Pflegezuschlags ergibt sich aus der Vervielfältigung der nach § 166 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 70 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch für die Zeit der Pflege nach Absatz 1
ermittelten Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert. Die Höhe des Kinderpflegeergänzungs -
zuschlags ergibt sich aus dem in § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts.
(4) § 50a Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. § 50a Abs. 5 gilt bei der Anwendung des Absatzes 2 mit der
Maßgabe, dass bei der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in Satz 2 genannten Höchst-
werts an Entgeltpunkten für jeden Monat berücksichtigungsfähiger Kinderpflegezeit der in § 70 Abs. 2
Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmte Bruchteil des aktuellen Rentenwerts tritt.

§ 50e Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen
(1) Versorgungsempfänger, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bun-
desbeamtengesetzes in den Ruhestand treten, erhalten vorübergehend Leistungen entsprechend den
§§ 50a, 50b und 50d, wenn
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Ren-

tenversicherung erfüllt ist,
2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 44 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes in den Ruhe-

stand versetzt worden sind oder
b) sie wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind,

3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zuste-
hen, jedoch vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgrenze noch nicht gewährt werden,

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch nicht erreicht haben,
5. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 bezogen werden; die Einkünfte bleiben außer Betracht,

soweit sie durchschnittlich im Monat einen Betrag von 400 Euro zuzüglich des Zweifachen die-
ses Betrages innerhalb eines Kalenderjahres nicht überschreiten.

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht überschritten werden, der sich bei Berechnung des
Ruhegehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert ergibt.
(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsempfänger die
Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes erreicht. Sie endet vorher,
wenn der Versorgungsempfänger
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor

dem Beginn der Rente, oder
2. ein Erwerbseinkommen bezieht, das durchschnittlich im Monat einen Betrag von 400 Euro zuzüg-

lich des Zweifachen dieses Betrages innerhalb eines Kalenderjahres übersteigt, mit Ablauf des
Tages vor Beginn der Erwerbstätigkeit.

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, die innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des
Beamten in den Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt.
Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so wird die Leistung vom Beginn des Antrags-
monats an gewährt.

§ 50 f Abzug für Pflegeleistungen
Die zu zahlenden Versorgungsbezüge vermindern sich um den hälftigen Vomhundertsatz nach § 55
Abs. 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Versorgungsbezüge nach Satz 1 sind
1. Ruhegehalt, Witwengeld, Waisengeld, Unterhaltsbeitrag zuzüglich des Unterschiedsbetrages

nach § 50 Abs. 1 Satz 2 bis 4,
2. Übergangsgeld für ausgeschiedene Empfänger von Amtsbezügen,
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3. Leistungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 bis 7 des Gesetzes über die Gewährung einer jährlichen Son-
derzuwendung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3642),
das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798) geändert
worden ist.

Die Verminderung darf den Betrag, der sich aus dem hälftigen Vomhundertsatz nach § 55 Abs. 1 Satz 1
des Elften Buches Sozialgesetzbuch des zwölften Teils der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der
Pflegeversicherung (§ 55 Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch)errechnet, nicht übersteigen.

§ 51 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nur
insoweit abgetreten oder verpfändet werden, als sie der Pfändung unterliegen.
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge kann der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder
Zurückbehaltungsrecht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Versorgungsbezüge geltend machen.
Dies gilt nicht, soweit gegen den Versorgungsberechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen
vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.
(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 18), auf Erstattung der Kosten des Heilverfahrens (§ 33) und der
Pflege (§ 34), auf Unfallausgleich (§ 35) sowie auf eine einmalige Unfallentschädigung (§ 43) und
auf Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43a) können weder gepfändet noch abgetreten noch
verpfändet werden. Forderungen des Dienstherrn gegen den Verstorbenen aus Vorschuss- oder
 Darlehnsgewährungen sowie aus Überzahlungen von Dienst- oder Versorgungsbezügen können auf das
Sterbegeld angerechnet werden.

§ 52 Rückforderung von Versorgungsbezügen
(1) Wird ein Versorgungsberechtigter durch eine gesetzliche Änderung seiner Versorgungsbezüge
mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten.
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zuviel gezahlter Versorgungsbezüge nach den Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der Zahlung
steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass der Empfänger ihn hätte erkennen müssen.
Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle ganz oder teilweise abgesehen werden.
(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als fünf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzel-
beträge zusammen, gilt die Grenze für die Gesamtrückforderung.
(4) § 118 Abs. 3 bis 5 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.
(5) (weggefallen)

§ 53 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbs -
ersatz einkommen
(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen (Absatz 7), erhält er
daneben seine Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze.
(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der

Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag in Höhe des
Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1,

2. für Waisen vierzig vom Hundert des Betrages, der sich nach Nummer 1 unter Berücksichtigung des
ihnen zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 ergibt,

3. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht,
oder nach § 52 Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes in den Ruhestand getreten sind, bis
zum Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des Bundesbe-
amtengesetzes erreicht wird, 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag
in Höhe von 71,75 vom Hundert des Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Unter-
schiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 sowie eines Betrages von monatlich 400 Euro zuzüglich des
Zweifachen dieses Betrages innerhalb eines Kalenderjahres.
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(3) (weggefallen)
(4) (weggefallen)
(5) Dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Betrag in Höhe von 20 vom Hundert seines
jeweiligen Versorgungsbezuges (§ 2) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim Bezug von Verwendungsein-
kommen, das mindestens aus derselben Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren Vergütungs-
gruppe berechnet wird, aus der sich auch die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für son-
stiges in der Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen gelten Satz 2 und Absatz 7 Satz 5
entsprechend.
(6) Bei der Ruhensberechnung für einen früheren Beamten oder früheren Ruhestandsbeamten, der
Anspruch auf Versorgung nach § 38 hat, ist mindestens ein Betrag als Versorgung zu belassen, der
unter Berücksichtigung seiner Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge des Dienstunfalles dem Unfal-
lausgleich entspricht. Dies gilt nicht, wenn wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz zusteht.
(7) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit einschließlich Abfindungen,
aus selbständiger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirtschaft. Nicht als
Erwerbseinkommen gelten Aufwandsentschädigungen, im Rahmen der Einkunftsarten nach Satz 1
anerkannte Betriebsausgaben und Werbungskosten nach dem Einkommensteuergesetz, Jubiläums-
zuwendungen, ein Unfallausgleich (§ 35), steuerfreie Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege
oder hauswirtschaftlichen Versorgung sowie Einkünfte aus Tätigkeiten, die nach Art und Umfang
Nebentätigkeiten im Sinne des § 100 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes entsprechen. Erwerbs-
ersatzeinkommen sind Leistungen, die auf Grund oder in entsprechender Anwendung öffentlich-
rechtlicher Vorschriften kurzfristig erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu ersetzen. Die Berück-
sichtigung des Erwerbs- und des Erwerbsersatzeinkommens erfolgt monatsbezogen. Wird Einkommen
nicht in Monatsbeträgen erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt durch zwölf Kalen-
dermonate, anzusetzen.
(8) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte die Regelaltersgrenze nach § 51
Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes erreicht, gelten die Absätze 1 bis 7 nur für Erwerbsein-
kommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede
Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des deutschen öffentlichen
Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich die Ver-
wendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, an der
eine Körperschaft oder ein Verband im Sinne des Satzes 2 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüs-
sen oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf Antrag der
zuständigen Stelle oder des Versorgungsberechtigten das für das Versorgungsrecht zuständige
 Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle.
(9) Bezieht ein Wahlbeamter auf Zeit im Ruhestand neben seinen Versorgungsbezügen Verwen-
dungseinkommen nach Absatz 8, findet anstelle der Absätze 1 bis 8 § 53 in der bis zum 31. Dezem-
ber 1998 geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für Hinterbliebene.
(10) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach
Absatz 7, das nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 8 ist, ruhen die Versorgungsbezüge um fün-
fzig vom Hundert des Betrages, um den sie und das Einkommen die Höchstgrenze übersteigen.

§ 54 Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge
(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (§ 53 Abs. 8) an neuen Versorgungsbe-
zügen
1. ein Ruhestandsbeamter Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung,
2. eine Witwe oder Waise aus der Verwendung des verstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeam-

ten Witwengeld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung,
3. eine Witwe Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung, so sind neben den neuen Versorgungs-

bezügen die früheren Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten
Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf die Gesamtversorgung nicht hinter der früheren Versorgung
zurückbleiben.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Nr. 1) das Ruhegehalt, das sich unter Zugrundelegung der

gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe
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der Besoldungsgruppe, aus der sich das frühere Ruhegehalt berechnet, ergibt, zuzüglich des
Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1,

2. für Witwen und Waisen (Absatz 1 Nr. 2) das Witwen- oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhe-
gehalt nach Nummer 1 ergibt, zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1,

3. für Witwen (Absatz 1 Nr. 3) 71,75 vom Hundert, in den Fällen des § 36 fünfundsiebzig vom Hun-
dert, in den Fällen des § 37 achtzig vom Hundert, der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das dem Witwengeld zugrundeliegende Ruhegehalt
bemisst, zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1. Ist bei einem an der Ruhensre-
gelung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt nach § 14 Abs. 3
gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung
dieser Vorschrift festzusetzen. Ist bei der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 das dem Witwen-
geld zugrundeliegende Ruhegehalt nach § 14 Abs. 3 gemindert, ist die Höchstgrenze entspre-
chend dieser Vorschrift zu berechnen, wobei dem zu vermindernden Ruhegehalt mindestens ein
Ruhegehaltssatz von 71,75 vom Hundert zugrunde zu legen ist. Ist bei einem an der Ruhensre-
gelung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug der Ruhegehaltssatz nach § 14
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden
Fassung gemindert, ist der für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehaltssatz in sinngemäßer
Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen. Ist bei der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 der
Ruhegehaltssatz des dem Witwengeld zugrundeliegenden Ruhegehalts nach § 14 Abs. 1 Satz 1
Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung gemin-
dert, ist die Höchstgrenze entsprechend dieser Vorschrift zu berechnen, wobei der zu vermin-
dernde Ruhegehaltssatz mindestens 71,75 vom Hundert beträgt.

(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem neuen Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in
Höhe von zwanzig vom Hundert des früheren Versorgungsbezuges zu belassen.
(4) Erwirbt ein Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf Witwengeld oder eine ähnliche Versorgung,
so erhält er daneben sein Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 nur bis
zum Erreichen der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 3 und 5 bezeichneten Höchstgrenze. Die Gesamt-
bezüge dürfen nicht hinter seinem Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1
sowie eines Betrages in Höhe von zwanzig vom Hundert des neuen Versorgungsbezuges zurückbleiben.
(5) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 55 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten
(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten
Höchstgrenze gezahlt. Als Renten gelten
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebenenversorgung für Angehörige des öffent-

lichen Dienstes,
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei für den Ruhegehaltempfänger ein dem

Unfallausgleich (§ 35) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert bleiben zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bun-
desversorgungsgesetz, bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 vom Hundert ein Drittel
der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungs gesetz unberücksichtigt,

4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder aus einer befreienden
Lebensversicherung, zu denen der Arbeitgeber auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses im
öffentlichen Dienst mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet
hat.
Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt oder auf sie verzichtet oder wird an deren
Stelle eine Kapitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, so tritt an die Stelle der
Rente der Betrag, der vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer Abfin-
dung, Beitragserstattung oder eines sonstigen Kapitalbetrages ist der sich bei einer Verrentung
ergebende Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn der Ruhestandsbeamte innerhalb von
drei Monaten nach Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an den
Dienstherrn abführt. Zu den Renten und den Leistungen nach Nummer 4 rechnet nicht der Kin-
derzuschuss. Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf § 1587b des Bürger -
lichen Gesetzbuchs oder § 1 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich,
jeweils in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung, beruhen sowie übertragene Anrech-
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te nach Maßgabe des Ge setzes über den Versorgungsausgleich vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700)
und Zuschläge oder Abschläge beim Rentensplitting unter Ehegatten nach § 76c des Sechsten
Buches Sozial gesetzbuch, bleiben unberücksichtigt. Die Kapital beträge nach Satz 4 sind um die
Vomhundertsätze der  allgemeinen Anpassungen nach § 70 zu erhöhen oder zu vermindern, die
sich nach dem Zeitpunkt der Ent stehung des Anspruchs auf die Kapitalbeträge bis zur Gewährung
von Versorgungsbezügen ergeben. Der  Verrentungsbetrag nach Satz 4 errechnet sich bezogen
auf den Monat aus dem Verhältnis zwischen dem nach Satz 8 dynamisierten Kapitalbetrag und
dem Ver rentungsdivisor, der sich aus dem zwölffachen Betrag des  Kapitalwertes nach der Tabel-
le zu § 14 Absatz 1 Satz 4 des Bewertungsgesetzes ergibt.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages

nach § 50 Abs. 1 ergeben würde, wenn der Berechnung zugrunde gelegt werden
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das

Ruhegehalt berechnet,
b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollendeten siebzehnten Lebensjahr bis zum Ein-

tritt des Ver sorgungsfalles abzüglich von Zeiten nach § 12a, zuzüglich der Zeiten, um die sich
die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht, und der bei der Rente berücksichtigten Zeiten einer ren-
tenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des Versorgungsfalles,

2. für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50
Abs. 1, für  Waisen der Betrag, der sich als Waisengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach
§ 50 Abs. 1, wenn dieser neben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem Ruhegehalt nach Num-
mer 1 ergeben würde.
Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt nach § 14
Abs. 3 gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung
dieser Vorschrift festzu setzen. Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungsbezug
der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis zum
31. Dezember 1991 geltenden Fassung ge mindert, ist der für die Höchstgrenze maßgebende Ruhe-
gehaltssatz in sinngemäßer Anwendung dieser  Vorschrift festzusetzen.

(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht
1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Nr. 1) Hinterbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder

Tätigkeit des Ehegatten,
2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Nr. 2) Renten auf Grund einer eigenen Beschäftigung oder

Tätigkeit.
(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt außer Ansatz der Teil der Rente (Absatz 1), der
1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre auf Grund freiwilliger Weiterversicherung oder Selbstver-

sicherung zu den gesamten Versicherungsjahren oder, wenn sich die Rente nach Werteinheiten
berechnet, dem Verhältnis der Werteinheiten für freiwillige Beiträge zu der Summe der Wertein-
heiten für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfallzeiten oder, wenn sich die
Rente nach Entgeltpunkten berechnet, dem Verhältnis der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge
zu der Summe der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurech-
nungszeiten und Anrechnungszeiten entspricht,

2. auf einer Höherversicherung beruht.
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser
Höhe geleistet hat.
(5) Bei Anwendung des § 53 ist von der nach Anwendung der Absätze 1 bis 4 verbleibenden
Gesamtversorgung auszugehen.
(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen mit einer Rente ist zunächst der neuere
Versorgungsbezug nach den Absätzen 1 bis 4 und danach der frühere Versorgungsbezug unter Berück-
sichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach § 54 zu regeln. Der hiernach gekürzte
frühere Versorgungsbezug ist unter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach
den Absätzen 1 bis 4 zu regeln; für die Berechnung der Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die
Zeit bis zum Eintritt des neueren Versorgungsfalles zu berücksichtigen.
(7) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend.
(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen entsprechende wiederkehrende Geldleistungen
gleich, die auf Grund der Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik geleistet werden oder die von einem ausländischen Versiche-
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rungsträger nach einem für die Bundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen- oder überstaatli-
chen Abkommen gewährt werden.

§ 56 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus
zwischenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung
(1) Erhält ein Ruhestandsbeamter aus der Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, ruht sein deutsches Ruhegehalt nach Anwen-
dung von § 14 Abs. 3 in Höhe des Betrages, um den die Summe aus der genannten Versorgung und
dem deutschen Ruhegehalt die in Absatz 2 genannte Höchstgrenze übersteigt, mindestens jedoch in
Höhe des Betrages, der einer Minderung des Vomhundertsatzes von 1,79375 für jedes Jahr im zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst entspricht; der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 ruht
in Höhe von 2,39167 vom Hundert für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst.
§ 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Versorgungsbezüge ruhen in voller Höhe,
wenn der Ruhestandsbeamte als Invaliditätspension die Höchstversorgung aus seinem Amt bei der
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung erhält. Bei der Anwendung des Satzes 1 wird
die Zeit, in welcher der Beamte, ohne ein Amt bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergütung oder sonstige Entschädigung hat und Ruhe-
gehaltsansprüche erwirbt, als Zeit im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst gerechnet; ent-
sprechendes gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der Berechnung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten berück-
sichtigt werden.
(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 54 Abs. 2 bezeichneten Höchstgrenzen sinngemäß, wobei § 50
Abs. 5 Satz 2 nicht anzuwenden ist; dabei ist als Ruhegehalt dasjenige deutsche Ruhegehalt zugrun-
de zu legen, das sich unter Einbeziehung der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung als ruhegehaltfähige Dienstzeit und auf der Grund-
lage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der nächsthöheren Besoldungsgruppe ergibt.
(3) Verzichtet der Beamte oder Ruhestandsbeamte bei seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung auf eine Versorgung oder wird an
deren Stelle eine Abfindung,  Beitragserstattung oder ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, so findet
Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der vom
Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt die Zahlung eines Kapitalbetrages, weil kein
Anspruch auf laufende Versorgung besteht, so ist der sich bei einer Verrentung des Kapitalbetrages
ergebende Betrag zugrunde zu legen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte
innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Verwendung oder der Berufung in das Beamtenverhält-
nis den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an seinen Dienstherrn abführt. § 55 Abs.
1 Satz 8 und 9 gilt entsprechend.
(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon vor seinem Ausscheiden aus dem zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar Zahlungen aus
dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung diesen
durch Aufrechnung oder in anderer Form verringert, ist die Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des
ungekürzten Kapitalbetrages zu leisten.
(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten oder Ruhestandsbeamten
Hinterbliebenenbezüge von der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, ruht ihr deut-
sches Witwengeld und Waisengeld in Höhe des Betrages, der sich unter Anwendung der Absätze 1
und 2 nach dem entsprechenden Anteilsatz ergibt. Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, Abs. 3, 4 und 6
finden entsprechende Anwendung.
(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung gewähr-
te Versorgung nicht übersteigen. Dem Ruhestandsbeamten ist mindestens ein Betrag in Höhe von
zwanzig vom Hundert seines deutschen Ruhegehalts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn die Unter-
schreitung der Mindestbelassung darauf beruht, dass 
1. das deutsche Ruhegehalt in Höhe des Betrages ruht, der einer Minderung des Vomhundertsatzes

um 1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst entspricht, oder
2. Absatz 1 Satz 3 anzuwenden ist.
(7) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend.
(8) Der sich bei Anwendung der Absätze 1 bis 7 ergebende Ruhensbetrag ist von den nach Anwen-
dung der §§ 53 bis 55 verbleibenden Versorgungsbezügen abzuziehen.
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§ 57 Kürzung der Versorgungsbezüge nach der Ehescheidung
(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts 
1. Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversicherung nach § 1587b Abs. 2 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung oder
2. Anrechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700)
übertragen oder begründet worden, werden nach Wirksamkeit dieser Entscheidung die Versorgungs-
bezüge der  ausgleichspflichtigen Person und ihrer Hinterbliebenen nach Anwendung von Ruhens-,
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften um den nach Absatz 2 oder Absatz 3 berechneten Betrag
gekürzt. Das Ruhegehalt, das der verpflichtete Ehegatte im Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entschei-
dung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich erhält, wird erst gekürzt, wenn aus der Ver-
sicherung des berechtigten Ehegatten eine Rente zu gewähren ist; dies gilt nur, wenn der Anspruch
auf Ruhegehalt vor dem 1. September 2009 entstanden und das Verfahren über den Ver -
sorgungsausgleich zu diesem Zeitpunkt eingeleitet worden ist. Das einer Vollwaise zu gewährende
Waisengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem Recht der gesetzlichen Rentenversicherungen die Vor-
aussetzungen für die Gewährung einer Waisenrente aus der Versicherung des berechtigten Ehegat-
ten nicht erfüllt sind.
(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet sich aus dem Monatsbetrag der durch die
Entscheidung des Familiengerichts begründeten Anwartschaften oder übertragenen Anrechte. Dieser
Monatsbetrag erhöht oder  vermindert sich bei einem Beamten um die Vomhundertsätze der nach dem
Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand eingetretenen Erhöhungen oder
Verminderungen der beamtenrechtlichen Versorgungs bezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind.
Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei einem Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem
Ende der Ehezeit an, erhöht oder vermindert sich der Kürzungsbetrag in dem Verhältnis, in dem sich das
Ruhegehalt vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch Anpassung
der Versorgungsbezüge erhöht oder vermindert.
(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisengeld berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag
nach Absatz 2 für das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn
er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre, nach den Anteilssätzen des Witwen- oder Waisen -
geldes.
(4) Ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 oder nach entsprechendem bisherigen Recht und
eine  Abfindungsrente nach bisherigem Recht werden nicht gekürzt.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des § 5 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Ver-
sorgungsausgleich vom 21. Februar 1983 in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fassung steht
die Zahlung des Ruhegehalts des verpflichteten Ehegatten für den Fall rückwirkender oder erst
nachträglich bekannt werdender Rentengewährung an den berechtigten Ehegatten unter dem Vor-
behalt der Rückforderung.

§ 58 Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge
(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 57 kann von dem Beamten oder Ruhestandsbeam-
ten ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrages an den Dienstherrn abgewendet wer-
den.
(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, der aufgrund der Entscheidung des Famili-
engerichts zu  leisten gewesen wäre, erhöht oder vermindert um die Hundertsätze der nach dem Tage,
an dem die Entscheidung des Familiengerichts ergangen ist, bis zum Tag der Zahlung des Kapitalbe-
trages eingetretenen Erhöhungen oder Ver minderungen der beamtenrechtlichen Versorgungsbezüge,
die in festen Beträgen festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei einem
Ruhestandsbeamten von dem Tage, an dem die Entscheidung des Familiengerichts ergangen ist, erhöht
oder vermindert sich der Kapitalbetrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch Anpassung der Versorgungsbezüge erhöht
oder vermindert.
(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung der Versorgungsbezüge in dem entspre-
chenden Verhältnis; der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monatsbetrag der Dienstbezüge des
Beamten oder des Ruhegehalts des Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten.
(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung zur Abänderung des Wertausgleichs und sind Zah-
lungen nach Absatz 1 erfolgt, sind im Umfang der Abänderung zu viel gezahlte Beiträge unter Anrech-
nung der nach § 57 anteilig errechneten Kürzungsbeträge zurückzuzahlen.
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§ 59 Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung
(1) Ein Ruhestandsbeamter,
1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamtenverhältnisses begangenen Tat eine Ent-

scheidung ergangen ist, die nach § 41 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes zum Verlust der Beam-
tenrechte geführt hätte, oder

2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenverhältnisses begangenen Tat durch ein deut-
sches Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes im ordentlichen Strafverfahren

a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-

dung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicher-
heit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist, verliert mit
der Rechtskraft der Entscheidung seine Rechte als Ruhestandsbeamter. Entsprechendes gilt, wenn
der Ruhestandsbeamte auf Grund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß
Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat.

(2) Die §§ 42 und 43 des Bundesbeamtengesetzes sind entsprechend anzuwenden.

§ 60 Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ablehnung einer erneuten Berufung
Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen den Vorschriften des § 46 Abs. 1 und des § 57 des Bun-
desbeamten gesetzes einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis schuldhaft nicht nach, obwohl
er auf die Folgen eines solchen  Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist, so verliert er für diese Zeit
seine Versorgungsbezüge. Die oberste  Dienstbehörde stellt den Verlust der Versorgungsbezüge fest.
Eine disziplinarrechtliche Verfolgung wird dadurch nicht ausgeschlossen.

§ 61 Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung
(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versorgungsbezüge erlischt
1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,
2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats, in dem sie sich verheiratet,
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats, in dem sie das achtzehnte Lebensjahr voll-
endet,
4. für jeden Berechtigten, der durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes im

ordentlichen Strafverfahren wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jah-
ren oder wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochver-
rat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äuße-
ren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden
ist, mit der Rechtskraft des Urteils.
Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte auf Grund einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. In den Fällen
des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 gilt § 41 sinngemäß. Die §§ 42 und 43 des Bundesbeam-
tengesetzes finden entsprechende An wendung.

(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres auf Antrag gewährt, solan-
ge die in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1, 2 und 4 des Einkom-
mensteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen
gegeben sind. Im Falle einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung im Sinne des § 32
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden
 Fassung wird das Waisengeld ungeachtet der Höhe eines eigenen Einkommens dem Grunde nach
gewährt; soweit ein eigenes Einkommen der Waise das Zweifache des Mindestvollwaisengeldes (§ 14
Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Abs. 1) übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Waisengeld zuzüg-
lich des  Unterschiedsbetrages (§ 50 Abs. 1) angerechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 wird über das
siebenundzwanzigste Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn
1. die Behinderung bei Vollendung des siebenundzwanzigsten Lebensjahres bestanden hat oder

bis zu dem sich nach § 32 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember
2006 geltenden Fassung  ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise sich in verzö-
gerter Schul- oder Berufsausbildung be funden hat, und

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte oder früherer Ehegatte ihr keinen ausrei-
chenden Unterhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht unterhaltspflichtig ist und sie nicht
unterhält.
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(3) Hat eine Witwe sich wieder verheiratet und wird die Ehe aufgelöst, so lebt der Anspruch auf
Witwengeld wieder auf; ein von der Witwe infolge Auflösung der Ehe erworbener neuer Versorgungs-
, Unterhalts- oder Renten anspruch ist auf das Witwengeld und den Unterschiedsbetrag nach § 50
Abs. 1 anzurechnen. Wird eine in Satz 1 genannte  Leistung nicht beantragt oder wird auf sie ver-
zichtet oder wird an ihrer Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung oder Beitragserstattung gezahlt, ist
der Betrag anzurechnen, der ansonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung der Ehe steht die Nichtiger-
klärung gleich.

§ 62 Anzeigepflicht
(1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Versorgungsbezüge anweisenden Stelle (Regelungsbehörde)
oder der die Versorgungsbezüge zahlenden Kasse jede Verwendung eines Versorgungsberechtigten
unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso jede spätere Änderung der Bezüge oder die Zahlungs-
einstellung sowie die Gewährung einer Ver sorgung unverzüglich anzuzeigen.
(2) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, der Regelungsbehörde oder der die Versorgungsbe-
züge zahlenden Kasse
1. die Verlegung des Wohnsitzes,
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach den §§ 10, 14 Abs. 5, §§ 14a, 22 Abs. 1

Satz 2 und §§ 47, 47a sowie den §§ 53 bis 56 und 61 Abs. 2,
3. die Witwe auch die Verheiratung (§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) sowie im Falle der Auflösung der neu-

en Ehe den Erwerb und jede Änderung eines neuen Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenan-
spruchs (§ 61 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz),

4. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses oder eines privatrechtli-
chen Arbeitsverhältnisses im öffentlichen Dienst in den Fällen des § 47 Abs. 5 und des § 47a,

5. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch in den Fällen
des § 12b sowie im Rahmen der §§ 50a bis 50e unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der
Regelungsbehörde ist der Versorgungsberechtigte verpflichtet, Nachweise vorzulegen oder der
Erteilung erforderlicher Nachweise oder Auskünfte, die für die Versorgungsbezüge erheblich sind,
durch Dritte zuzustimmen.

(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der ihm nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 auferlegten Verpflich-
tung schuldhaft nicht nach, so kann ihm die Versorgung ganz oder teilweise auf Zeit oder Dauer ent-
zogen werden. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die Versorgung ganz oder teilweise wie-
der zuerkannt werden. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle.

§ 62a Mitteilungspflicht für den Versorgungsbericht
Öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Bundesdatenschutzgesetzes, die Dienstvor -
gesetzte im Sinne des § 3 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes sind, übermitteln dem Bundesministe-
rium des Innen die für die Erstellung des Berichtes der Bundesregierung über die Entwicklung der Ver-
sorgungsleistungen erforderlichen Daten
1. zu den Gründen der Dienstunfähigkeit nach Hauptdiagnoseklassen und
2. zur Person und letzten Beschäftigung des Betroffenen, die zur statistischen Auswertung erfor-

derlich sind. Soweit entsprechende Daten nicht vorliegen, können bei anderen als den in Satz 1
genannten Stellen, insbesondere solchen, die mit der ärztlichen Begutachtung beauftragt wurden,
Angaben zu Gründen einer Versetzung in den Ruhestand erhoben werden.

§ 63 Anwendungsbereich
Für die Anwendung des Abschnitts VII gelten
1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 als Ruhegehalt,
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38 als Ruhegehalt, außer für die Anwendung des § 59,
3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 als Witwen- oder Waisengeld,
4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 41 und 61 Abs. 1 Satz 3 als Witwen- oder Waisengeld, außer

für die Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2,
5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 1 und § 40 als Witwengeld,
6. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 als Witwengeld, außer für die Anwendung des § 57,
7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 23 Abs. 2 als Waisengeld,
7 a. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38a als Waisengeld,
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8. ein Unterhaltsbeitrag nach § 43 des Bundesbeamtengesetzes, den §§ 59 und 61 Abs. 1 Satz 4
und § 68 als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld,

9. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes oder einer entsprechenden gesetzli-
chen Vorschrift nicht im Amt befindlichen Richter und Mitglieder einer obersten Rechnungsprü-
fungsbehörde als Ruhegehalt,

10. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
gewährt werden, als Ruhegehalt; die Empfänger dieser Versorgungsbezüge gelten als Ruhe-
standsbeamte, Witwen oder Waisen.

Abschnitt VIII Sondervorschriften
§ 64 Entzug von Hinterbliebenenversorgung
(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern von Hinterbliebenenversorgung die Versorgungs-
bezüge auf Zeit teilweise oder ganz entziehen, wenn sie sich gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigt haben; § 41 gilt sinngemäß. Die diese Maßnah-
me rechtfertigenden Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die eidli-
che Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zulässig und der Versorgungsberechtigte zu hören
ist.
(2) § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt.

§ 65 Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge
Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen Dienst (§ 53 Abs. 8) verwendet, so sind ihre Bezüge aus
dieser Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versorgungsbezüge zu bemessen. Das gleiche gilt für
eine auf Grund der Beschäftigung zu gewährende Versorgung.

Abschnitt IX Versorgung besonderer Beamtengruppen
§ 66 Beamte auf Zeit
(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften für die
Versorgung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebenen entsprechend, soweit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist.
(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn Jahren zurückgelegt haben, beträgt
das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach einer Amtszeit von acht Jahren als Beamter auf Zeit
33,48345 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit jedem weiteren vollen Amts-
jahr als Beamter auf Zeit um 1,91333 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum Höch-
struhegehaltssatz von 71,75 vom Hundert. Als Amtszeit rechnet hierbei auch die Zeit bis zur Dauer von fünf
Jahren, die ein Beamter auf Zeit im einstweiligen Ruhestand zurückgelegt hat. § 14 Abs. 3 findet Anwendung.
Die Sätze 1 bis 3 finden auf zu Beamten auf Zeit ernannte Militärgeistliche keine Anwendung.
(3) Ein Übergangsgeld nach § 47 wird nicht gewährt, wenn der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen
Verpflichtung, sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis
weiterzuführen, nicht nachkommt.
(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amtszeit sein bisheriges Amt unter erneuter Beru-
fung als  Beamter auf Zeit für die folgende Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes
das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entsprechend für Beamte auf Zeit, die aus
ihrem bisherigen Amt ohne Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwertiges Amt unter erneu-
ter Berufung als Beamter auf Zeit gewählt werden.
(5) Wird ein Beamter auf Zeit wegen Dienstunfähigkeit entlassen, gelten die §§ 15 und 26 ent-
sprechend.
(6) bis (9) (weggefallen)

§ 67 Professoren an Hochschulen, Hochschuldozenten, Oberassistenten,
 Oberingenieure, Wissenschaftliche und Künstlerische Assistenten mit Bezügen
nach § 77 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie Professoren und
 hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen
mit Bezügen nach der Bundesbesoldungsordnung W
(1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten Professoren an Hochschulen, Hochschuldozen-
ten, Oberassistenten, Oberingenieure, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assistenten mit Bezü-
gen nach § 77 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes und ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschrif-

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


§

Rechtsvorschriften

ten dieses Gesetzes, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die Versor-
gung der zu Beamten ernannten Professoren und der hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen mit Bezügen nach der Bundesbesoldungsordnung W und ihre Hin-
terbliebenen.
(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Professoren, Hochschuldozenten, Oberassistenten,
Oberingenieure, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assistenten nach der Habilitation dem Lehr-
körper einer Hochschule angehört haben. Als ruhegehaltfähig gilt auch die zur Vorbereitung für die
Promotion benötigte Zeit bis zu zwei Jahren. Die in einer Habilitationsordnung vorgeschriebene Min-
destzeit für die Erbringung der Habilitationsleistungen oder sonstiger gleichwertiger wissenschaftli-
cher Leistungen kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden; soweit die Habilitati-
onsordnung eine Mindestdauer nicht vorschreibt, sind bis zu drei Jahre berücksichtigungsfähig. Die
nach erfolgreichem Abschluss eines Hochschulstudiums vor der Ernennung zum Professor, Hoch-
schuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieur, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assistenten
liegende Zeit einer hauptberuflichen Tätigkeit, in der besondere Fachkenntnisse erworben wurden, die
für die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, soll im Falle des § 44 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe c des
Hochschulrahmengesetzes als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden; im übrigen kann sie bis zu fünf
Jahren in vollem Umfang, darüber hinaus bis zur Hälfte als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden.
Zeiten nach Satz 4 können in der Regel insgesamt nicht über zehn Jahre hinaus als ruhegehaltfähig
berücksichtigt werden. Zeiten mit einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem
Teil als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßi-
gen Arbeitszeit entspricht.
(3) Über die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach Absatz 2 sowie auf Grund der §§ 10 bis 12 soll in
der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden werden. Diese Entscheidungen ste-
hen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt.
(4) Für Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Wissenschaftliche und Künstlerische
Assistenten beträgt das Übergangsgeld abweichend von § 47 Abs. 1 Satz 1 für ein Jahr Dienstzeit das
Einfache, insgesamt höchstens das Sechsfache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Bundes-
besoldungsgesetzes) des letzten Monats.

§ 68 Ehrenbeamte
Erleidet der Ehrenbeamte einen Dienstunfall (§ 31), so hat er Anspruch auf ein Heilverfahren (§ 33).
Außerdem kann ihm Ersatz von Sachschäden (§ 32) und von der obersten Dienstbehörde oder der
von ihr bestimmten Stelle, für Ehrenbeamte des Bundes im Einvernehmen mit dem für das Versor-
gungsrecht zuständigen Ministerium oder der von ihm bestimmten Stelle, ein nach billigem Ermessen
festzusetzender Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Das gleiche gilt für seine Hinterbliebenen.

Abschnitt X Vorhandene Versorgungsempfänger
§ 69 Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1977
 vorhandene  Versorgungsempfänger
(1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten
Hochschullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungsempfänger regeln sich, sofern der Ver-
sorgungsfall oder die Entpflichtung vor dem 1. Januar 1977 eingetreten oder wirksam geworden ist,
nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben:
1. Die Witwenabfindung richtet sich nach diesem Gesetz.
2. Die §§ 3, 9, 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, die §§ 33, 34, 42 Satz 2, die §§ 49 bis 50a, 51, 52, 55

Abs. 1 Satz 7 und Abs. 2 bis 8, die §§ 57 bis 65, 69e Abs. 3, 4 und 7 sowie § 70 dieses Geset-
zes sind anzuwenden. § 6 Abs. 1 Satz 5, § 10 Abs. 2, § 14a Abs. 1, 3 und 4, § 55 Abs. 1 Satz 1
und 2 und § 56 sind in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden. § 14a
Abs. 2 Satz 1 bis 3, § 53 Abs. 1, 2 Nr. 1 bis 3 erste Höchstgrenzenalternative, Abs. 3 bis 10 sowie
§ 54 sind in der am 1. Januar 2002 geltenden Fassung anzuwenden; § 53 Abs. 2 Nr. 3 zweite
Höchstgrenzenalternative dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle
der Zahl „71,75“ die Zahl „75“ tritt. In den Fällen der §§ 140 und 141a des Bundesbeamten-
gesetzes in der Fassung vom 28. Juli 1972 (BGBl. I S. 1288) oder des entsprechenden Landes-
rechts richten sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der Ruhegehaltssatz nach den §§ 36
und 37 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung; § 69e Abs. 3 und 4 ist in diesen
Fällen nicht anzuwenden. Satz 4 Halbsatz 2 gilt entsprechend für die Bezüge der entpflichteten
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Hochschullehrer sowie für die von den §§ 181a und 181b des Bundesbeamtengesetzes in der
Fassung vom 28. Juli 1972 (BGBl. I S. 1288) oder entsprechenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten erfassten Versorgungsempfänger. Ist in den Fällen des § 54 dieses Gesetzes die Ruhensre-
gelung nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht für den Versorgungsempfänger
günstiger, verbleibt es dabei, solange eine weitere Versorgung besteht. Solange ein über den
1. Januar 1999 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert, finden, wenn dies für
den Versorgungsempfänger günstiger ist, die §§ 53 und 53a in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, mit folgenden
Maßgaben Anwendung:

a) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden
Recht für den Versorgungsempfänger günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den
31. Dezember 1976 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert.

b) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden
Recht günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den 31. Dezember 1991 hinaus bestehen-
des Beschäftigungsverhältnis andauert.

c) Bei der Anwendung des § 53a Abs. 1 Satz 1 treten an die Stelle der dort genannten Vorschriften
die entsprechenden Vorschriften des bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Rechts.

d) § 53a gilt nicht, solange eine am 31. Dezember 1991 über diesen Zeitpunkt hinaus bestehende
Beschäftigung oder Tätigkeit eines Ruhestandsbeamten andauert.

3. Die Mindestversorgungsbezüge (§ 14 Abs. 4 Satz 2 und 3) und die Mindestunfallversorgungs-
bezüge bestimmen sich nach diesem Gesetz.

4. Als Ruhegehalt im Sinne der §§ 53 bis 58, 62 und 65 gelten auch die Bezüge der entpflich-
teten beamteten Hochschullehrer; die Empfänger dieser Bezüge gelten als Ruhestandsbe-
amte. Die Bezüge der entpflichteten beamteten Hochschullehrer gelten unter Hinzurechnung
des dem Entpflichteten zustehenden, mindestens des zuletzt zugesicherten Vorlesungsgel-
des (Kolleggeldpauschale) als Höchstgrenze im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 3 dieses
Gesetzes und als ruhegehaltfähige Dienstbezüge im Sinne des § 53a Abs. 2 in der bis zum
31. Dezember 1998 geltenden Fassung. § 65 gilt nicht für entpflichtete Hochschullehrer, die
die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung innegehabten Stelle vertretungsweise wahr-
nehmen.

5. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach dem 31. Dezem-
ber 1976 und vor dem 1. Januar 1992 verstorben ist, richten sich nach diesem Gesetz in der
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung, jedoch unter Zugrundelegung des bisherigen
Ruhegehalts; § 22 Abs. 1 Satz 2 und § 55 Abs. 4 finden in der ab 1. Januar 1992 geltenden
Fassung dieses Gesetzes Anwendung. § 53 findet Anwendung. § 53 findet, wenn dies für den
Versorgungsempfänger günstiger ist, in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung,
längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, Anwendung, solange ein über den
1. Januar 1999 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert. § 53 findet, wenn dies
für den Versorgungsempfänger günstiger ist, in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fas-
sung Anwendung, solange ein über den 31. Dezember 1991 hinaus bestehendes Beschäfti-
gungsverhältnis, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, andauert. § 26 die-
ses Gesetzes ist auch auf Hinterbliebene eines früheren Beamten auf Lebenszeit oder auf
Widerruf anwendbar, dem nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht ein Unter-
haltsbeitrag bewilligt war oder hätte bewilligt werden können. Für die Hinterbliebenen eines
entpflichteten Hochschullehrers, der nach dem 31. Dezember 1976 und vor dem 1. Januar 1992
verstorben ist, gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung ent-
sprechend.

6. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach dem 31. Dezem-
ber 1991 verstorben ist, regeln sich nach diesem Gesetz, jedoch unter Zugrundelegung des bishe-
rigen Ruhegehalts; § 56 findet in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung.
Für die Hinterbliebenen eines entpflichteten Hochschullehrers, der nach dem 31. Dezember 1991
verstorben ist, gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 entsprechend.

(2) Für die am 1. Januar 1977 vorhandenen früheren Beamten, früheren Ruhestandsbeamten und
ihre Hinterbliebenen gelten die §§ 38, 41 und 61 Abs. 1 Satz 3; § 82 findet in der bis zum 31. Dezem-
ber 1991 geltenden Fassung Anwendung. Für eine sich danach ergebende Versorgung gelten die Vor-
schriften des Absatzes 1, wobei § 38 Abs. 4 Satz 3 und § 38 Abs. 5 anzuwenden sind.
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(3) Haben nach bisherigem Recht Versorgungsbezüge nicht zugestanden, werden Zahlungen nur
auf Antrag gewährt, und zwar vom Ersten des Monats, in dem der Antrag gestellt worden ist. Anträ-
ge, die bis zum 31. Dezember 1977 gestellt werden, gelten als am 1. Januar 1977 gestellt.
(4) Absatz 1 Nr. 2 Satz 3 ist mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden
Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab dem genannten Zeitpunkt sind § 14a Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 bis 3 sowie die §§ 53 und 54 dieses Gesetzes anzuwenden; bei der Anwendung
von § 56 Abs. 1 Satz 1 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung gilt § 69e Abs. 4 für die
Verminderung der Vomhundertsätze entsprechend.

§ 69a Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1992
 vorhandene  Versorgungsempfänger
Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten
Hochschullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungsempfänger regeln sich, sofern der Ver-
sorgungsfall oder die Entpflichtung nach dem 31. Dezember 1976 eingetreten oder wirksam gewor-
den ist, nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben:
1. § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 42 Satz 2, die §§ 49, 50, 50a, 52, 55 Abs. 1 Satz 7 und Abs. 2 bis 8

sowie die §§ 61, 62 und 69e Abs. 3, 4, 6 und 7 dieses Gesetzes sind anzuwenden. § 14a Abs. 2
Satz 1 bis 3, § 53 Abs. 1, 2 Nr. 1 bis 3 erste Höchstgrenzenalternative, Abs. 3 bis 10 sowie § 54
sind in der am 1. Januar 2002 geltenden Fassung anzuwenden. § 53 Abs. 2 Nr. 3 zweite Höchst-
grenzenalternative dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Zahl
„71,75“ die Zahl „75“ tritt. Auf die von § 82 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fas-
sung erfassten Versorgungsfälle ist § 69e Abs. 3 und 4 nicht anzuwenden.

2. Solange ein über den 1. Januar 1999 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert, fin-
den, wenn dies für den Versorgungsempfänger günstiger ist, die §§ 53 und 53a in der bis zum
31. Dezember 1998 geltenden Fassung, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an,
mit folgenden Maßgaben Anwendung:

a) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden
Recht günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den 31. Dezember 1991 hinaus bestehen-
des Beschäftigungsverhältnis andauert.

b) Bei der Anwendung des § 53a Abs. 1 Satz 1 treten an die Stelle der dort genannten Vorschriften
die entsprechenden Vorschriften des bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Rechts.

c) § 53a gilt nicht, solange eine am 31. Dezember 1991 über diesen Zeitpunkt hinaus bestehende
Beschäftigung oder Tätigkeit eines Ruhestandsbeamten andauert.

3. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach dem 31. Dezem-
ber 1991 verstorben ist, regeln sich nach den ab dem 1. Januar 1992 geltenden Vorschriften,
jedoch unter Zugrundelegung des bisherigen Ruhegehalts. § 56 findet in der bis zum 31. Dezem-
ber 1991 geltenden Fassung Anwendung. Für die Hinterbliebenen eines entpflichteten Hoch-
schullehrers, der nach dem 31. Dezember 1991 verstorben ist, gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 entspre-
chend.

4. § 69 Abs. 1 Nr. 3 gilt entsprechend.
5. Nummer 1 Satz 2 und 3 ist mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002

 folgenden Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab dem genannten Zeitpunkt sind
§ 14a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 bis 3 sowie die §§ 53 und 54 dieses Gesetzes anzu-
wenden. Bei der Anwendung von § 56 Abs. 1 Satz 1 in der bis zum 31. Dezember 1991 gelten-
den Fassung gilt § 69e Abs. 4 für die Verringerung der Vomhundertsätze entsprechend.

§ 69b Übergangsregelungen für vor dem 1. Juli 1997 bewilligte Freistellungen
und  eingetretene Versorgungsfälle
(1) § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5, § 12 Abs. 5, § 13 Abs. 1 Satz 3 und § 14 Abs. 4 Satz 4 gelten nicht für
Freistellungen, die vor dem 1. Juli 1997 bewilligt und angetreten worden sind.
(2) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Juli 1997 eingetreten sind, finden § 5 Abs. 2, § 12 Abs. 1
Satz 1, § 13 Abs. 1 Satz 1, § 36 Abs. 2 und § 66 Abs. 7 in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden  Fassung
Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für künftige Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 vorhan-
denen Versorgungsempfängers. Versorgungsempfänger, die am 28. Februar 1997 einen Erhöhungs-
betrag nach § 14 Abs. 2 in der an diesem Tag geltenden Fassung bezogen haben, erhalten diesen wei-
ter mit der Maßgabe, dass sich dieser Erhöhungsbetrag bei der nächsten allgemeinen Erhöhung der
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Versorgungsbezüge um die Hälfte verringert; die Verringerung darf jedoch die Hälfte der allgemeinen
Erhöhung nicht übersteigen. Bei einer weiteren allgemeinen Erhöhung der Versorgungsbezüge  entfällt
der verbleibende Erhöhungsbetrag. Versorgungsempfänger, die am 30. Juni 1997 einen Anpassungs-
zuschlag gemäß § 71 in der an diesem Tag geltenden Fassung bezogen haben, erhalten diesen in
Höhe des zu diesem Zeitpunkt zustehenden Betrages weiter. Künftige Hinterbliebene der in den
 Sätzen 3 und 5 genannten Versorgungsempfänger erhalten die jeweiligen Beträge entsprechend an -
teilig.

§ 69c Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 1999 eingetretene
Versorgungsfälle und für am 1. Januar 1999 vorhandene Beamte
(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 1999 eingetreten sind, finden § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,
§ 5 Abs. 3 bis 5, die §§ 7, 14 Abs. 6 sowie die §§ 43 und 66 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für künftige Hinterbliebene eines vor dem
1. Januar 1999 vorhandenen Versorgungsempfängers.
(2) Für Beamte, die vor dem 1. Januar 2001 befördert worden sind oder denen ein anderes Amt mit
höherem Endgrundgehalt verliehen worden ist, findet § 5 Abs. 3 bis 5 in der bis zum 31. Dezember
1998 geltenden Fassung Anwendung.
(3) Für Beamte, denen erstmals vor dem 1. Januar 1999 ein Amt im Sinne des § 36 des Bundes -
beamtengesetzes in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung oder des entsprechenden
Landesrechts übertragen worden war, finden § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, die §§ 7 und 14 Abs. 6 in der bis
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung Anwendung.
(4) Die §§ 53 und 53a in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung finden, wenn dies für
den Versorgungsempfänger günstiger ist, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an,
Anwendung, solange eine am 31. Dezember 1998 über diesen Zeitpunkt hinaus ausgeübte Beschäf-
tigung oder Tätigkeit des Versorgungsempfängers andauert. Im Falle des Satzes 1 sind ebenfalls anzu-
wenden § 2 Abs. 5 Satz 4, Abs. 7 und 8 des Gesetzes zur Übernahme der Beamten und Arbeitnehmer
der Bundesanstalt für Flugsicherung vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1370, 1376) in der bis zum 31.
Dezember 1998 geltenden Fassung sowie § 2 Abs. 3 des Bundeswehrbeamtenanpassungsgesetzes
vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2378) in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung und
§ 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struktur in der Bundeszollverwaltung vom
11. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2682, 2690) in der bis zum 31. Dezember 1995 geltenden Fassung.
(5) § 56 findet Anwendung, soweit Zeiten im Sinne des § 56 erstmals nach dem 1. Januar 1999
zurückgelegt werden. Im Übrigen ist § 56 in der bis zum 30. September 1994 geltenden Fassung anzu-
wenden, es sei denn, die Anwendung des § 56 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung
ist für den Versorgungsempfänger günstiger. Bei der Anwendung des Satzes 2 bleibt § 85 Abs. 6
unberührt; dies gilt nicht, wenn Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1 erstmals ab dem 1. Januar 1999
zurückgelegt worden sind. Mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden
Anpassung nach § 70 gilt Satz 2 mit der Maßgabe, dass in der jeweils anzuwendenden Fassung des
§ 56 Abs. 1 an die Stelle der Zahl „1,875“ die Zahl „1,79375“ sowie an die Stelle der Zahl „2,5“ die
Zahl „2,39167“ tritt. § 55 Abs. 1 Satz 8 und 9 gilt entsprechend.
(6) und (7) (weggefallen)

§ 69d Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2001 eingetretene Versor-
gungsfälle und für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte und Versorgungs-
empfänger
(1) Auf Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 2001 eingetreten sind, sind § 13 Abs. 1 Satz 1,
§ 14 Abs. 3 und § 36 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung anzuwenden;
§ 85a ist in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung anzuwenden, wenn dies für den
Versorgungsempfänger günstiger ist. Satz 1 gilt entsprechend für künftige Hinterbliebene eines
vor dem 1. Januar 2001 vorhandenen Versorgungsempfängers.
(2) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand, deren Beschäftigungs-
verhältnis über den 1. Januar 2001 hinaus andauert, gilt § 53a in der bis zum 31. Dezember 2000
geltenden Fassung längstens bis zum 31. Dezember 2007, wenn dies für den Versorgungsempfänger
günstiger ist als die Anwendung des § 53 Abs. 10. Für am 1. Januar 1992 vorhandene Wahlbeamte
auf Zeit im Ruhestand bleibt § 69a unberührt.
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(3) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 31. Dezember 2003 wegen Dien-
stunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden, gilt Folgendes:

1. § 14 Abs. 3 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

Zeitpunkt der Minderung des Ruhegehalts Höchstsatz
Versetzung in für jedes Jahr des vorgezogenen der Gesamtminderung des

den Ruhestand Ruhestandes (vom Hundert) Ruhegehalts (vom Hundert)

vor dem 1. 1. 2002 1,8 3,6

vor dem 1. 1. 2003 2,4 7,2

vor dem 1. 1. 2004 3,0 10,8

2. § 13 Abs. 1 Satz 1 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

Zeitpunkt der Versetzung Umfang der Berücksichtigung als
in den Ruhestand Zurechnungszeit in Zwölfteln

vor dem 1. 1. 2002 5

vor dem 1. 1. 2003 6

vor dem 1. 1. 2004 7

(4) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die vor dem 1. Januar 1942 geboren sind, wegen
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden und zu diesem Zeitpunkt mindestens 40 Jah-
re ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6, § 8 oder § 9 zurückgelegt haben, gilt Absatz 1 entspre-
chend.
(5) Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 16. November 1950 geboren und am
16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
sind sowie nach § 52 Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt werden, ist
§ 14 Abs. 3 nicht anzuwenden.
(6) (weggefallen)

§ 69e Übergangsregelungen aus Anlass des Versorgungsänderungsgesetzes
2001 sowie des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
(1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 2002 vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten
Hochschullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungsempfänger regeln sich nach dem bis zum
31. Dezember 2001 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben:
1. Die Absätze 3, 4, 6 und 7, § 22 Abs. 1 Satz 3, § 42 Satz 2, die §§ 49 bis 50a, 50b, 50d bis 50f,

52, 54 Abs. 1 Satz 2, § 55 Abs. 1 Satz 3 bis 7 sowie die §§ 61, 62 und 85 Abs. 11 dieses Geset-
zes sind anzuwenden. Artikel 11 des Gesetzes zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes,
des Soldatenversorgungsgesetzes sowie sonstiger versorgungsrechtlicher Vorschriften vom
20. September 1994 (BGBl. I S. 2442) bleibt unberührt.

2. § 14a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 bis 3, § 53 Abs. 1, 2 Nr. 1 bis 3 erste Höchstgren-
zenalternative, Abs. 3 bis 10 sowie § 54 Abs. 2 bis 5 sind in der am 1. Januar 2002 geltenden
Fassung anzuwenden. § 50e Abs. 1 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an
die Stelle der Zahl „66,97“ die Zahl „70“ tritt. § 53 Abs. 2 Nr. 3 zweite Höchstgrenzenalter-
native dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Zahl „71,75“
die Zahl „75“ tritt. Die Sätze 1 bis 3 sind mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezem-
ber 2002 folgenden Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab dem genannten Zeit-
punkt sind § 14a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 bis 3 sowie die §§ 53 und 54 dieses
Gesetzes anzuwenden.

3. Mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70
ist § 56 Abs. 1 und 6 in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung mit der Maßgabe
anzuwenden, dass an die Stelle der Zahl „1,875“ die Zahl „1,79375“ sowie an die Stelle der
Zahl „2,5“ die Zahl „2,39167“ tritt. § 69c Abs. 5 bleibt unberührt.
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(2) Auf Versorgungsfälle, die nach dem 31. Dezember 2001 eintreten, sind § 14 Abs. 1 und 6, § 14a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2, § 47a Abs. 1, die §§ 50e und 53 Abs. 2 Nr. 3 erste Höchstgrenzenal-
ternative, § 54 Abs. 2 sowie § 66 Abs. 2 und 8 in der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung
anzuwenden. § 50e Abs. 1 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der
Zahl „66,97“ jeweils die Zahl „70“ tritt. § 53 Abs. 2 Nr. 3 zweite Höchstgrenzenalternative dieses
Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Zahl „71,75“ die Zahl „75“ tritt.
§ 56 Abs. 1 und 6 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Zahl „1,79375“ die Zahl
„1,875“ sowie an die Stelle der Zahl „2,39167“ die Zahl „2,5“ tritt. Die Sätze 1 bis 4 sind mit dem
Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70 nicht mehr
anzuwenden.
(3) Ab der ersten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70 werden die der
Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur
 siebten Anpassung nach § 70 durch einen Anpassungsfaktor nach Maßgabe der folgenden Tabelle
vermindert: 

Anpassung nach dem Anpassungsfaktor
31. 12. 2002

1. 0,99458
2. 0,98917
3. 0,98375
4. 0,97833
5. 0,97292
6. 0,96750
7. 0,96208

Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch Anwendung des § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2 und § 91 Abs. 2
Nr. 1 ermittelt ist. Für Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbe-
soldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, und für Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, sowie bei der Anwendung von Ruhensvorschriften
(§§ 53 bis 56) gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen im
Sinne des Satzes 1 gehören auch die Anpassungszuschläge, der Strukturausgleich sowie Erhöhungs-
zuschläge nach den Artikeln 5 und 6 des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bundesbesoldungs-
gesetzes vom 15. April 1970 (BGBl. I S. 339). Für die von den Erhöhungen 2003/2004 nach § 71 aus-
genommenen Versorgungsempfänger beginnt die Verminderung nach Satz 1 am 1. Januar 2005 mit
dem dritten Anpassungsfaktor.
(4) In Versorgungsfällen, die vor der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach
§ 70 eingetreten sind, wird der den Versorgungsbezügen zugrunde liegende Ruhegehaltssatz mit dem
Inkrafttreten und vor dem Vollzug der achten Anpassung nach § 70 mit dem Faktor 0,95667 verviel-
fältigt; § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. Der nach Satz 1 verminderte Ruhegehaltssatz gilt
als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der achten Anpassung nach § 70 der Berechnung der Versor-
gungsbezüge zugrunde zu legen. Satz 1 gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch Anwendung des § 14
Abs. 4 Satz 1 und 2 und § 91 Abs. 2 Nr. 1 ermittelt ist.
(4a) Für die Verteilung der Versorgungslasten bei Beamten und Richtern, die vor dem 1. Januar 2002
in den Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen worden sind, gilt § 107b Abs. 1 in der bis zum
31. Dezember 2001 geltenden Fassung.
(5)§ 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung anzuwenden,
wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde. § 20 Abs. 1 Satz 1 ist in der bis zum
31. Dezember 2001 geltenden Fassung anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlos-
sen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. § 50c ist in diesen  Fällen
nicht anzuwenden.
(6) In den Fällen des § 36 Abs. 3 gilt unbeschadet des § 85 der § 14 Abs. 1 Satz 1 in der bis zum
31. Dezember 2002 geltenden Fassung. In den Fällen des Satzes 1 sowie des § 37 sind die Absätze 3,
4 und 7 sowie § 85 Abs. 11 nicht anzuwenden.
(7) Die Wirkungen der Minderungen der der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegen-
den ruhegehaltfähigen Dienstbezüge sind bis zum 31. Dezember 2011 unter Berücksichtigung der
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 allgemeinen Entwicklung der Alterssicherungssysteme und der Situation in den öffentlich-rechtlichen
Versorgungssystemen sowie der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Ver-
hältnisse zu prüfen.

§ 69f Übergangsregelungen zur Berücksichtigung von Hochschulausbildungs-
zeiten
(1) Auf Versorgungsfälle, die vor dem 12. Februar 2009 eingetreten sind, ist § 12 Abs. 1 Satz 1 in
der bis zum 11. Februar 2009 geltenden Fassung anzuwenden.
(2) Für Versorgungsfälle, die nach dem 11. Februar 2009 und bis zum 31. Dezember 2012 eintre-
ten, ist § 12 Abs. 1 Satz 1 in der bis zum 11. Februar 2009 geltenden Fassung mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass sich die danach  höchstens anrechenbare Zeit einer Hochschulausbildung für jeden nach
diesem Tag beginnenden Kalendermonat bis einschließlich des Kalendermonats, in dem der Versor-
gungsfall eintritt, um jeweils fünf Tage vermindert.

§ 69 g Versorgungsüberleitungsregelungen aus Anlass des Dienstrechtsneuord-
nungsgesetzes
(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Juli 2009 eingetreten sind, gilt Folgendes:
1. § 5 Abs. 1 dieses Gesetzes ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

a) § 2 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 des Besoldungsüberleitungsgesetzes gilt entspre-
chend. Die Zuordnung im Sinne des § 2 Abs. 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes erfolgt inner-
halb der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, zu dem Betrag der Stufe, der
dem Betrag nach § 2 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 des Besoldungsüberleitungsgesetzes entspricht oder
unmittelbar darunter liegt. Liegt der zugeordnete Betrag nach Satz 2 unter dem Betrag nach § 2
Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 des Besoldungsüberleitungsgesetzes, wird in Höhe der Differenz ein Über-
leitungsbetrag als ruhegehaltfähiger Dienstbezug gewährt. Der Überleitungsbetrag ist bei allge-
meinen Erhöhungen oder Verminderungen der Versorgungsbezüge nach § 70 entsprechend anzu-
passen. Der Überleitungsbetrag gehört zu den der Bemessung nach § 2 der Zweiten
Besoldungs-Übergangsverordnung zugrunde zu legenden Dienstbezügen. Auf die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge nach Satz 1, die nicht von Satz 2 erfasst werden, ist § 2 Abs. 2 Satz 2 des
Besoldungsüberleitungsgesetzes entsprechend anzuwenden.

b) Für Versorgungsbezüge, deren Berechnung ruhegehaltfähige Dienstbezüge nach der Bundesbe-
soldungs ordnung B zugrunde liegen, gelten die Beträge nach § 20 Abs. 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes.

c) Für die nicht von den Buchstaben a und b erfassten ruhegehaltfähigen Dienstbezüge mit Aus-
nahme des Familienzuschlags der Stufe 1 gilt § 2 Abs. 2 Satz 2 des Besoldungsüberleitungsge-
setzes entsprechend. Zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen nach Satz 1 gehören auch die
Anpassungszuschläge nach den Artikeln 5 und 6 des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bun-
desbesoldungsgesetzes vom 15. April 1970 (BGBl. I S. 339).

2. Für den Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt der Faktor nach § 5 Abs. 1 Satz 1
entsprechend.

3. Für Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, gelten § 2 Abs. 2 Satz 2 des
Besoldungsüberleitungsgesetzes sowie der Faktor nach § 5 Abs. 1 Satz 1 entsprechend.

(2) Für Versorgungsfälle, die ab dem 1. Juli 2009 eintreten, gilt Folgendes:
1. § 5 Abs. 1 ist für Beamte, die aus einer zugeordneten Überleitungsstufe nach § 2 Abs. 3 des

Besoldungsüberleitungsgesetzes in den Ruhestand treten oder versetzt werden, mit folgenden
Maßgaben anzuwenden: Ruhegehaltfähig ist das Grundgehalt der Stufe, die unmittelbar unter der
nach § 2 Abs. 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes zugeordneten Überleitungsstufe liegt. In
Höhe der Differenz zu dem Betrag der Überleitungsstufe nach Satz 1 wird ein Überleitungsbetrag
als ruhegehaltfähiger Dienstbezug gewährt. Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 und 5 ist anzu-
wenden.

2. Absatz 1 Nr. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 69h Übergangsregelungen zur Anhebung des Ruhestandseintrittsalters
(1) Für Beamte, die nach dem 11. Februar 2009 nach § 52 Abs. 1 und 2 des
Bundesbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 mit folgenden Maßgaben
anzuwenden:
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1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1952  geboren
sind, die Vollendung des 63. Lebensjahres.

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1951
und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, das Erreichen folgenden Lebensalters:

Geburtsdatum Lebensalter
bis Jahr Monat

31. Januar 1952 63 1
29. Februar 1952 63 2
31. März 1952 63 3
30. April 1952 63 4
31. Mai 1952 63 5

31. Dezember 1952 63 6
31. Dezember 1953 63 7
31. Dezember 1954 63 8
31. Dezember 1955 63 9
31. Dezember 1956 63 10
31. Dezember 1957 63 11
31. Dezember 1958 64 0
31. Dezember 1959 64 2
31. Dezember 1960 64 4
31. Dezember 1961 64 6
31. Dezember 1962 64 8
31. Dezember 1963 64 10

3. Für am 12. Februar 2009 vorhandene Beamte, die vor dem 1. Januar 1955 geboren sind, deren
Schwerbehinderung im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bis zum
31. Dezember 2006 anerkannt und denen Altersteilzeit nach § 93 Absatz 1 des Bundesbeam-
tengesetzes bewilligt wurde, sowie für Beamte, die nach den §§ 52 und 93 Abs. 2 Satz 3 des
Bundesbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt werden, gilt § 14 Abs. 3 in der bis zum
11. Februar 2009 geltenden Fassung.

(2) Für Beamte, die nach dem 11. Februar 2009 nach § 52 Abs. 3 des
Bundesbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 mit folgen-
den Maßgaben anzuwenden:
1. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1949

geboren sind, die Vollendung des 65. Lebensjahres.
2. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze tritt, wenn sie nach dem

31. Dezember 1948 und vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, das Erreichen folgenden
Lebensalters:

Geburtsdatum Lebensalter
bis Jahr Monat

31. Januar 1949 65 1
28. Februar 1949 65 2

31. Dezember 1949 65 3

3. Für am 12. Februar 2009 vorhandene Beamte, die vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und
denen Altersteilzeit nach § 93 Absatz 1 des Bundesbeamtengesetzes bewilligt wurde, tritt an
die Stelle des Erreichens der für den Beamten geltenden gesetzlichen Altersgrenze die Vollen-
dung des 65. Lebensjahres.

(3) Für Beamte, die nach dem 11. Februar 2009 wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dien-
stunfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden:
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1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in den
Ruhestand versetzt werden, die Vollendung des 63. Lebensjahres.

2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 2011
und vor dem 1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt werden, das Erreichen folgenden Lebens-
alters:

Zeitpunkt der Versetzung in den Lebensalter
Ruhestand vor dem Jahr Monat

1. Februar 2012 63 1
1. März 2012 63 2
1. April 2012 63 3
1. Mai 2012 63 4
1. Juni 2012 63 5

1. Januar 2013 63 6
1. Januar 2014 63 7
1. Januar 2015 63 8
1. Januar 2016 63 9
1. Januar 2017 63 10
1. Januar 2018 63 11
1. Januar 2019 64 0
1. Januar 2020 64 2
1. Januar 2021 64 4
1. Januar 2022 64 6
1. Januar 2023 64 8
1. Januar 2024 64 10

3. Für Beamte, die vor dem 1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt werden, gilt § 14 Abs. 3
Satz 6 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zahl „40“ die Zahl „35“ tritt.“

Abschnitt XI Anpassung der Versorgungsbezüge
§ 70 Allgemeine Anpassung
(1) Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtigten allgemein erhöht oder vermindert, sind
von demselben Zeitpunkt an die Versorgungsbezüge durch Bundesgesetz entsprechend zu regeln.
(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 gelten auch die Neufas-
sung der Grundgehaltstabelle mit unterschiedlicher Änderung der Grundgehaltssätze und die allge-
meine Erhöhung oder Verminderung der Dienstbezüge um feste Beträge.

§ 71 Erhöhung der Versorgungsbezüge
(1) Bei Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 14 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes
entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpas-
sungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) genannten Bezügebestandteile sowie
für die in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 84 Nr. 3 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes aufgeführten
Stellenzulagen und Bezüge. Satz 1 gilt entsprechend für Empfänger von Versorgungsbezügen der weg-
gefallenen Besoldungsgruppe A 1.
(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in
der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab 1. Januar 2011 um 0,5
vom Hundert (ab 1. August 2011 um 0,2 vom Hundert) erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem
1. Juli 1997 eingetreten ist. Satz 1 gilt entsprechend für
1. Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers,
2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind,
3. den Betrag nach Artikel 13 § 2 Abs. 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher
Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).
(3) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgrup-
pen A 1 bis A 8 oder ein Grundgehalt nach Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, vermindert
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sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2011 um 51,49 Euro (ab 1. August 2011 um 51,64 Euro), wenn
ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1
Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht
zugrunde gelegen hat.

§§ 72 bis 76
(weggefallen)

Abschnitt XII
(weggefallen)

Abschnitt XIII Übergangsvorschriften neuen Rechts
§ 84 Ruhegehaltfähige Dienstzeit
Für am 1. Januar 1977 vorhandene Beamte können zum Ausgleich von Härten Zeiten, die nach dem
bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht ruhegehaltfähig waren, als ruhegehaltfähig galten oder
als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden konnten und vor dem 1. Januar 1977 zurückgelegt wor-
den sind, im Anwendungsbereich des bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Rechts als ruhegehaltfähig
berücksichtigt werden. Die Entscheidung trifft das für das Versorgungsrecht zuständige Ministerium
oder die von ihm bestimmte Stelle.

§ 85 Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991 vorhandene Beamte
(1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar
vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 1991 bestan-
den, bleibt der zu diesem Zeitpunkt erreichte Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich die Berech-
nung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31. Dezember
1991 geltenden Recht; § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 findet hierbei keine Anwendung. Der sich
nach den Sätzen 1 und 2 ergebende Ruhegehaltssatz steigt mit jedem Jahr, das vom 1. Januar 1992
an nach dem von diesem Zeitpunkt an geltenden Recht als ruhegehaltfähige Dienstzeit zurückgelegt
wird, um eins vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum Höchstsatz von fünfund-
siebzig vom Hundert; insoweit gilt § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend. Bei der Anwendung von
Satz 3 bleiben Zeiten bis zur Vollendung einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienstzeit außer
Betracht; § 13 Abs. 1 findet in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. § 14
Abs. 3 findet Anwendung.
(2) Für die Beamten auf Zeit, deren Beamtenverhältnis über den 31. Dezember 1991 hinaus fort-
besteht, ist § 66 Abs. 2, 4 und 6 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden.
(3) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar
vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 1991 bestan-
den und erreicht der Beamte vor dem 1. Januar 2002 die für ihn jeweils maßgebende gesetzliche
Altersgrenze, so richtet sich die Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des Ruhegehalts-
satzes nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein
von dieser Vorschrift erfasster Beamter vor dem Zeitpunkt des Erreichens der jeweils maßgebenden
gesetzlichen Altersgrenze wegen Dienstunfähigkeit oder auf Antrag in den Ruhestand versetzt wird
oder verstirbt.
(4) Der sich nach Absatz 1, 2 oder 3 ergebende Ruhegehaltssatz wird der Berechnung des Ruhege-
halts zugrunde gelegt, wenn er höher ist als der Ruhegehaltssatz, der sich nach diesem Gesetz für die
gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit ergibt. Der sich nach Absatz 1 ergebende Ruhegehaltssatz darf
den Ruhegehaltssatz, der sich nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht ergäbe, nicht
übersteigen.
(5) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar
vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 1991 bestan-
den, ist § 14 Abs. 3 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
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Bei Erreichen der Altersgrenze beträgt der
nach § 42 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Vomhundertsatz
des Bundesbeamtengesetzes oder der Minderung
entsprechendem Landesrecht für jedes Jahr
vor dem 1. Januar 1998 0,0
nach dem 31. Dezember 1997 0,6
nach dem 31. Dezember 1998 1,2
nach dem 31. Dezember 1999 1,8
nach dem 31. Dezember 2000 2,4
nach dem 31. Dezember 2001 3,0
nach dem 31. Dezember 2002 3,6

(6) Errechnet sich der Ruhegehaltssatz nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2, Abs. 2
oder 3, ist entsprechend diesen Vorschriften auch der Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenze nach
§ 54 Abs. 2 und § 55 Abs. 2 zu berechnen. Bei Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1, die bis zum
31. Dezember 1991 zurückgelegt sind, ist § 56 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung
anzuwenden; soweit Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1 nach diesem Zeitpunkt zurückgelegt sind, ist
§ 56 in der vom 1. Januar 1992 an geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die
Stelle des Vomhundertsatzes von 1,875 der Satz von 1,0 und an die Stelle des Vomhundertsatzes von
2,5 der Satz von 1,33 tritt. Errechnet sich der Versorgungsbezug nach Absatz 2 oder 3, ist § 56 in
der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden. In Fällen der Sätze 2 und 3 wird
bei der Berechnung des Ruhensbetrages auch die Dienstzeit bei einer zwischen- oder überstaatlichen
Einrichtung berücksichtigt, die über volle Jahre hinausgeht. § 14 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend.
(7) Die Berücksichtigung der Zeit einer Kindererziehung für ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes
Kind richtet sich nach § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung.
Für nach dem 31. Dezember 1991 innerhalb des Beamtenverhältnisses geborene Kinder gilt hinsicht-
lich der Kindererziehungszeit § 50a Abs. 1 bis 7 auch dann, wenn die Berechnung des Ruhegehalts-
satzes nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht vorzunehmen ist.
(8) Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamten, denen auf Grund eines bis zu diesem
Zeitpunkt erlittenen Dienstunfalles ein Unfallausgleich gewährt wird, findet § 35 in der bis zum
31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung.
(9) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 3 bleibt der am 31. Dezember 1991 erreichte Ruhege-
haltssatz auch dann gewahrt, wenn dem Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand
tritt, mehrere öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit
dem am 31. Dezember 1991 bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis vorangegangen sind.
(10) Einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 und des § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gleich.
(11) Für den nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten Ruhegehaltssatz sowie die in Absatz 6 Satz 2
genannten Vomhundertsätze gilt § 69e Abs. 4 entsprechend.

§ 85a Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
Bei einem nach § 46 oder § 57 des Bundesbeamtengesetzes erneut in das Beamtenverhältnis
 berufenen Beamten bleibt der am Tag vor der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis vor Anwen-
dung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften zustehende Betrag des Ruhegehalts
gewahrt. Tritt der Beamte erneut in den Ruhestand, wird die ruhegehaltfähige Dienstzeit und das Ruhe-
gehalt nach dem im Zeitpunkt der Zurruhesetzung geltenden Recht berechnet. Bei der Anwendung
des § 85 Abs. 1 und 3 gilt die Zeit des Ruhestandes nicht als Unterbrechung des Beamtenverhältnis-
ses; die Zeit im Ruhestand ist nicht ruhegehaltfähig. Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt.

§ 86 Hinterbliebenenversorgung
(1) Die Gewährung von Unterhaltsbeiträgen an geschiedene Ehegatten richtet sich nach den bis
zum 31. Dezember 1976 geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften, wenn die Ehe vor dem 1. Juli
1977 geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist.
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(2) Die Vorschrift des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 über den Ausschluss von Witwengeld findet keine
Anwendung, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden und das bis zu diesem Zeitpunkt gelten-
de Landesrecht den Ausschlussgrund nicht enthalten hat. An die Stelle des fünfundsechzigsten
Lebensjahres in § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 tritt ein in der bis zum 31. Dezember 1976 geltenden
 landesrechtlichen Vorschrift vorgesehenes höheres Lebensalter, wenn die Ehe am 1. Januar 1977
bestanden hat.
(3) Die Vorschriften über die Kürzung des Witwengeldes bei großem Altersunterschied der Ehe gatten
(§ 20 Abs. 2) finden keine Anwendung, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden und das bis zu
diesem Zeitpunkt für den Beamten oder Ruhestandsbeamten geltende Landesrecht entsprechende
Kürzungsvorschriften nicht enthalten hat.
(4) Die Vorschrift des § 22 Abs. 2 in der bis zum 31. Juli 1989 geltenden Fassung findet Anwendung,
wenn ein  Scheidungsverfahren bis zum 31. Juli 1989 rechtshängig geworden ist oder die Parteien bis zum
31. Juli 1989 eine Verein barung nach § 1587o des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 31. August
2009 geltenden Fassung getroffen haben.

§ 87 Unfallfürsorge
(1) Für die am 1. Januar 1977 vorhandenen Beamten steht ein vor diesem Zeitpunkt erlittener Dien-
stunfall im  Sinne des bisherigen Bundes- oder Landesrechts dem Dienstunfall im Sinne dieses  Gesetzes
gleich.
(2) Bis zum Erlass der Rechtsverordnungen nach § 31 Abs. 3, § 33 Abs. 5 und § 43 Abs. 3 gelten
die bisherigen Verordnungen des Bundes und der Länder weiter, soweit dieses Gesetz dem nicht ent-
gegensteht.
(3) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung, für die der Dienstherr die Beiträge gezahlt hat,
ist auf die Unfallentschädigung nach § 43 Abs. 3 anzurechnen.

§ 88 Abfindung
(1) Bei der Entlassung einer verheirateten Beamtin bis zum 31. August 1977 finden die bisherigen
Vorschriften über die Abfindung nach § 152 des Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechenden
bisherigen Landesrecht weiter Anwendung.
(2) Eine erneut in das Beamtenverhältnis berufene Beamtin kann eine früher erhaltene Abfindung
an ihren neuen Dienstherrn zurückzahlen. Hierbei sind an Stelle der Dienstbezüge, die der Ab findung
zugrunde lagen, die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Bundesbesoldungsgesetzes nach
der Besoldungsgruppe des vor der Abfindung innegehabten Amtes zugrunde zu legen, die sich er -
geben würden, wenn die im Zeitpunkt der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis maßge-
benden Grundgehalts und Familienzuschlagssätze im Monat vor der Entlassung gegolten hätten.
Der Antrag auf Rückzahlung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach Inkrafttreten
dieses Ge setzes, bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach der Berufung in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu stellen. Eine teilweise Rückzahlung der Abfindung ist nicht
zulässig. Nach der Rückzahlung werden die Zeiten vor der Entlassung aus dem früheren Dienstver-
hältnis besoldungs- und versorgungsrechtlich so behandelt, als wäre eine Abfindung nicht gewährt
worden. Satz 5 gilt entsprechend, wenn eine Beamtin bei erneuter Berufung in das Beamten -
verhältnis innerhalb der Ausschlussfrist nach Satz 3 auf eine zugesicherte aber noch nicht gezahlte
Abfindungsrente verzichtet.

§ 89
(weggefallen)

§ 90 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus
zwischenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung
(1) Bei der Anwendung des § 56 Abs. 1 bleibt die Zeit, die ein Beamter oder Ruhestandsbeamter
vor dem 1. Juli 1968 im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung tätig war,
bis zu sechs Jahren außer Betracht.
(2) Auf die am 1. Juli 1968 vorhandenen Versorgungsempfänger findet § 56 Abs. 1 Satz 3 mit der
Maßgabe Anwendung, dass ihnen zwölf vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge als Ver-
sorgung verbleiben.
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(3) Hat ein Beamter oder Versorgungsempfänger vor dem 1. Juli 1968 bei seinem Ausscheiden aus
dem öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung anstelle einer Ver-
sorgung einen Kapitalbetrag als Abfindung oder Zahlung aus einem Versorgungsfonds erhalten, sind
Absatz 1, § 56 Abs. 3 und § 69c Abs. 5 anzuwenden.

§ 91 Hochschullehrer, Wissenschaftliche Assistenten und Lektoren
(1) Auf die Versorgung der Hochschullehrer, Wissenschaftlichen Assistenten und Lektoren im Sin-
ne des Kapitels I, Abschnitt V, 3. Titel des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der vor dem Inkrafttre-
ten des Hochschulrahmengesetzes geltenden Fassung, die nicht als Professoren oder als Hoch-
schulassistenten übernommen worden sind, und ihrer Hinterbliebenen finden die für Beamte auf
Lebenszeit, auf Probe oder auf Widerruf geltenden Vorschriften dieses Gesetzes nach Maßgabe der
bis zum 31. Dezember 1976 geltenden landesrechtlichen Vorschriften Anwendung. § 67 Abs. 2
Satz 1 gilt entsprechend.
(2) Für Professoren, die nach dem 31. Dezember 1976 von ihren amtlichen Pflichten entbunden
werden (Entpflichtung), und ihre Hinterbliebenen gilt folgendes:
1. Die §§ 53 bis 58, 62 und 65 finden Anwendung; hierbei gelten die Bezüge der entpflichteten

Professoren als Ruhegehalt, die Empfänger als Ruhestandsbeamte. § 65 gilt nicht für entpflich-
tete Hochschullehrer, die die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung innegehabten Stelle
vertretungsweise wahrnehmen.

2. Die Bezüge der entpflichteten Professoren gelten unter Hinzurechnung des dem Entpflichteten
zustehenden, mindestens des zuletzt vor einer Überleitung nach dem nach § 72 des Hoch-
schulrahmengesetzes erlassenen Landesgesetz zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeldpau-
schale) als Höchstgrenze im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 3 dieses Gesetzes sowie als ruhe-
gehaltfähige Dienstbezüge im Sinne des § 53a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung.

3. Für die Versorgung der Hinterbliebenen eines entpflichteten Hochschullehrers gilt dieses Gesetz
mit der Maßgabe, dass sich die Bemessung des den Hinterbliebenenbezügen zugrunde zu legen-
den Ruhegehalts sowie die Bemessung des Sterbe-, Witwen- und Waisengeldes der Hinter -
bliebenen nach dem vor dem 1. Januar 1977 geltenden Landesrecht bestimmt. Für die Anwen-
dung des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und des § 23 Abs. 2 gelten die entpflichteten Professoren als
Ruhestandsbeamte.

4. Für Professoren, die unter § 76 Abs. 4 des Hochschulrahmengesetzes fallen, wird abweichend
von Nummer 2 das Vorlesungsgeld (Kolleggeldpauschale), das ihnen beim Fortbestand ihres letz-
ten Beamtenverhältnisses als Professor im Landesdienst vor der Annahme des Beamtenverhält-
nisses an einer Hochschule der Bundeswehr zuletzt zugesichert worden wäre, der Höchstgrenze
im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 3 dieses Gesetzes sowie den ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
gen im Sinne des § 53a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung hinzuge-
rechnet. Für ihre Hinterbliebenen gilt in den Fällen der Nummer 3 das Landesrecht, das für das
Beamtenverhältnis als Professor im Landesdienst maßgebend war.

(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen eines nach dem nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes
erlassenen Landesgesetz übergeleiteten Professors, der einen Antrag nach § 76 Abs. 2 des Hoch-
schulrahmengesetzes nicht gestellt hat, regelt sich nach § 67 dieses Gesetzes, wenn der Professor vor
der Entpflichtung verstorben ist.

Abschnitt XIV
(weggefallen)

Abschnitt XV Schlussvorschriften
§ 105 Außerkrafttreten
Soweit Rechtsvorschriften den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen oder
widersprechen, treten sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. Dies gilt nicht für die
nachstehenden Vorschriften in der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung:
1. § 27 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg,
2. Artikel 77 Abs. 2, Artikel 77a, 123 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte des Landes Bayern,
3. § 191 des Landesbeamtengesetzes Berlin,
4. § 209 des Hamburgischen Beamtengesetzes,
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5. Landesgesetze und Verwaltungsvereinbarungen über die Anwendung der Ruhensvorschriften bei
Verwendung im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften und ihrer Verbände oder
bei Ersatzschulen,

6. Vorschriften über die Rechtsstellung der in den Bundestag oder den Landtag gewählten  Beamten
und Richter; solche Vorschriften können auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes noch er lassen
werden.

§ 106 Verweisung auf aufgehobene Vorschriften
Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf Vorschriften oder Bezeichnungen verwiesen wird, die durch
dieses Gesetz außer Kraft treten oder aufgehoben werden, treten an ihre Stelle die entsprechenden
Vorschriften oder die Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 107 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungs -
vorschriften
Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates. Die zur
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlässt die Bun-
desregierung.

§ 107a Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstellung der Einheit
Deutschlands
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die bis zum 31. Dezember 2009 zu
erlassen ist, für die Beamtenversorgung Übergangsregelungen zu bestimmen, die den besonderen
Verhältnissen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet Rechnung tragen. Diese
Verordnungsermächtigung erstreckt sich insbesondere auf Berechnungsgrundlagen, Höhe von Ver-
sorgungsleistungen und Ruhensregelungen abweichend von diesem Gesetz.

§ 107b Verteilung der Versorgungslasten
(1) Wird ein Beamter oder Richter eines Dienstherrn in den Dienst eines anderen Dienstherrn
 übernommen und stimmen beide Dienstherren der Übernahme vorher zu, so tragen der auf -
nehmende Dienstherr und der abgebende Dienstherr bei Eintritt des Versorgungsfalles die Versor-
gungs bezüge anteilig nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5, wenn der Beamte oder Richter bereits
auf Lebenszeit ernannt worden ist und dem abgebenden Dienstherrn nach Ablegung der
 Laufbahnprüfung oder Feststellung der Befähigung mindestens fünf Jahre zur Dienstleistung zur
Verfügung stand; dies gilt nicht für Beamte auf Zeit sowie für Beamte, die beim aufnehmenden
Dienstherrn in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden. Bei einem Dienstherrenwechsel gilt
Satz 1 nur, wenn der Versorgungsfall vor dem Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs-
 Staatsvertrags für den Bund eingetreten ist. In diesem Fall ist § 10 des Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrags anzuwenden.
(2) Versorgungsbezüge im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sind alle regelmäßig wiederkehrenden Lei-
stungen aus dem Beamten- oder Richterverhältnis, die mit oder nach Eintritt des Versorgungsfalles
fällig werden. Ist dem Beamten oder Richter aus Anlass oder nach der Übernahme vom aufnehmenden
Dienstherrn ein höherwertiges Amt verliehen worden, so bemisst sich der Anteil des abgebenden
Dienstherrn so, wie wenn der Beamte oder Richter in dem beim abgebenden Dienstherrn zuletzt beklei-
deten Amt verblieben wäre. Entsprechendes gilt für Berufungsgewinne im Hochschulbereich und für
Zulagen für die Wahrnehmung einer höherwertigen Funktion.
(3) Wird der übernommene Beamte oder Richter vom aufnehmenden Dienstherrn in den einstwei-
ligen Ruhestand versetzt, beginnt die Versorgungslastenbeteiligung des abgebenden Dienstherrn erst
mit der Antragsaltersgrenze (§ 26 Abs. 4 des Beamtenrechtsrahmengesetzes) des Beamten oder Richt-
ers, spätestens jedoch mit Einsetzen der Hinterbliebenenversorgung.
(4) Die Versorgungsbezüge werden in dem Verhältnis der beim abgebenden Dienstherrn abgelei-
steten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten zu den beim aufnehmenden Dienstherrn abgeleisteten ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeiten aufgeteilt, dabei bleiben Ausbildungszeiten (z. B. Studium, Vorbereitungs-
dienst) unberücksichtigt; Zeiten einer Beurlaubung, für die der beurlaubende Dienstherr die
Ruhegehaltfähigkeit anerkannt oder zugesichert hat, stehen den bei ihm abgeleisteten ruhegehalt-
fähigen Dienstzeiten gleich. Im Falle des Absatzes 3 wird die Zeit im einstweiligen Ruhestand, soweit
sie ruhegehaltfähig ist, zu Lasten des aufnehmenden Dienstherrn berücksichtigt. Zeiten, für die der
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Beamte oder Richter vor der Übernahme bereits zum aufnehmenden Dienstherrn abgeordnet war,
 gelten als beim abgebenden Dienstherrn abgeleistete Dienstzeiten.
(5) Der aufnehmende Dienstherr hat die vollen Versorgungsbezüge auszuzahlen. Ihm steht gegen
den abgebenden Dienstherrn ein Anspruch auf die in den Absätzen 2 und 4 genannten Versorgungs-
anteile zu. Zahlt an Stelle des aufnehmenden Dienstherrn eine Versorgungskasse die Versorgungsbe-
züge aus, hat der aufnehmende Dienstherr den ihm nach Satz 2 erstatteten Betrag an die Versor-
gungskasse abzuführen.

§ 107c Verteilung der Versorgungslasten bei erneuter Berufung in ein
 öffentlich- rechtliches Dienstverhältnis in dem Artikel 3 des Einigungs -
vertrages genannten Gebiet
Erwirbt ein Ruhestandsbeamter oder Richter im Ruhestand eines Dienstherrn im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland nach dem Stand vom 2. Oktober 1990 auf Grund einer zwischen dem 3. Okto-
ber 1990 und dem 31. Dezember 1999 erfolgten Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis bei einem Dienstherrn in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gegen diesen
einen weiteren Versorgungsanspruch, so erstattet der frühere Dienstherr dem neuen Dienstherrn die
Versorgungsbezüge in dem Umfang, in dem die beim früheren Dienstherrn entstandenen Versor-
gungsansprüche infolge der Ruhensvorschrift des § 54 nicht zur Auszahlung gelangen, sofern der
Ruhestandsbeamte oder Richter im Ruhestand im Zeitpunkt der Berufung in das neue öffentlich-recht-
liche Dienstverhältnis das fünfzigste Lebensjahr vollendet hatte.
§ 108 Anwendungsbereich in den Ländern
(1) Für die Beamten der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der
Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
gilt das Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, soweit es
nicht durch Landesrecht ersetzt wurde.
(2) Nach Maßgabe des Deutschen Richtergesetzes ist auf die Versorgung der Richter der Länder das
Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechend anzu-
wenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.

§ 108 Anwendungsbereich in den Ländern
(1) Für die Beamten der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der
Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts
gilt das Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, soweit es
nicht durch Landesrecht ersetzt wurde.
(2) Nach Maßgabe des Deutschen Richtergesetzes ist auf die Versorgung der Richter der Länder das
Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechend anzu-
wenden, soweit nichts anderes bestimmt ist.

§ 109
(Inkrafttreten)
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§107 c Verteilung der Versorgungslasten bei erneuter Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienst-

verhältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
§108 (weggefallen)
§109 (Inkrafttreten)

Abschnitt I Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Bundesbeamten, der Beamten der Länder, der Gemein-
den, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht eines Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.
(2) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des Deutschen Richtergesetzes entsprechend für die Versor-
gung der Richter des Bundes und der Länder.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2 Arten der Versorgung
(1) Versorgungsbezüge sind
1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag,
2. Hinterbliebenenversorgung,
3. Bezüge bei Verschollenheit,
4. Unfallfürsorge,
5. Übergangsgeld,
6. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen,
7. Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 1,
8. Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 Satz 2,
9. Leistungen nach den §§ 50a bis 50e,
10. Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3,
11. Anpassungszuschlag nach § 69b Abs. 2 Satz 5.
(2) Zur Versorgung gehört ferner die jährliche Sonderzahlung nach § 50 Abs. 4 und 5.

§ 3 Regelung durch Gesetz
(1) Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterbliebenen wird durch Gesetz geregelt.
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die dem Beamten eine höhere als die ihm gesetz-

lich zu stehende Versorgung verschaffen sollen, sind unwirksam. Das gleiche gilt für Versiche-
rungsverträge, die zu diesem Zweck abgeschlossen werden.

(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.

Abschnitt II Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag
§ 4 Entstehen und Berechnung des Ruhegehalts
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet hat oder
2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschul-

den bei Aus übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig geworden ist.
Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis ab gerechnet und
nur berücksichtigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetzlicher Vorschrift als ruhe-
gehaltfähig gelten oder nach § 10 als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, sind ein-
zurechnen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in dem in Arti-
kel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zurückgelegt hat.
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn des Ruhestandes, in den Fällen des § 4
des Bundes besoldungsgesetzes nach Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge gewährt werden.
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der ruhege-
haltfähigen Dienstzeit berechnet.

§ 5 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind
1. das Grundgehalt,
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2. der Familienzuschlag (§ 50 Abs. 1) der Stufe 1,
3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ruhegehaltfähig bezeichnet sind,
4. Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes, soweit sie nach § 33 Abs. 3

des Bundesbesoldungsgesetzes ruhegehaltfähig sind, die dem Beamten in den Fällen der Num-
mern 1 und 3 zuletzt  zugestanden haben oder in den Fällen der Nummer 2 nach dem Besol-
dungsrecht zustehen würden. Bei  Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge
(Freistellung) gelten als ruhegehaltfähige Dienstbezüge die dem letzten Amt entsprechenden
vollen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Satz 2 gilt entsprechend bei eingeschränkter Verwen-
dung eines Beamten wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 42a des Bundes beamtengesetzes
oder entsprechendem Landesrecht.

(2) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit auf Grund eines Dienstunfalls im Sinne des § 31 in den
Ruhestand getreten, so ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, Absatz 3 oder 5 maßge-
benden Besoldungsgruppe nach der Stufe zugrunde zu legen, die er bis zum Eintritt in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze hätte erreichen können.
(3) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand getreten, das nicht der Eingangsbesoldungs-
gruppe seiner Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehört, und hat er die Dienstbezüge dieses oder
eines mindestens gleich wertigen Amtes vor dem Eintritt in den Ruhestand nicht mindestens drei  Jahre
erhalten, so sind ruhegehaltfähig nur die Bezüge des vorher bekleideten Amtes. Hat der Beamte vor-
her ein Amt nicht bekleidet, so setzt die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für das
Beamtenversorgungsrecht zuständigen Minister oder mit der von diesem bestimmten Behörde die
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der nächstniedri-
geren Besoldungsgruppe fest; die Länder können andere Zuständigkeiten bestimmen. In die Dreijah-
res frist einzurechnen ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge,
soweit sie als ruhegehaltfähig berücksichtigt worden ist.
(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der Frist infolge von Krankheit, Verwundung
oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung
des Dienstes zugezogen hat, in den Ruhestand getreten ist.
(5) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit höheren Dienstbezügen verbundenes Amt
bekleidet und  diese Bezüge mindestens drei Jahre erhalten hat, wird, sofern der Beamte in ein mit
geringeren Dienstbezügen verbundenes Amt nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestell-
ten Antrag übergetreten ist, nach den höheren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren Amtes
und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten ent-
sprechend. Das Ruhegehalt darf jedoch die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten Amtes nicht
übersteigen.

§ 6 Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienstzeit
(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte vom Tage seiner ersten Berufung in das Beam-
tenverhältnis an im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Beamtenverhältnis zurückge-
legt hat. Dies gilt nicht für die Zeit
1. vor Vollendung des siebzehnten Lebensjahres,
2. in einem Amt, das die Arbeitskraft des Beamten nur nebenbei beansprucht,
3. einer Tätigkeit als Beamter, der ohne Ruhegehaltsberechtigung nur Gebühren bezieht, soweit

sie nicht nach § 11 Nr. 1 Buchstabe a berücksichtigt wird,
4. einer ehrenamtlichen Tätigkeit,
5. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge kann

berücksichtigt werden, wenn spätestens bei Beendigung des Urlaubs schriftlich zugestanden
worden ist, dass dieser öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient,

6. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter Verlust der Dienstbezüge,
7. für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln gewährt ist.
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßig-
ten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht; Zeiten einer Altersteilzeit nach § 72b des Bundesbeam-
tengesetzes oder ent sprechendem Landesrecht sowie nach entsprechenden Bestimmungen für Rich-
ter sind zu neun Zehnteln der Arbeitszeit ruhe gehaltfähig, die der Bemessung der ermäßigten
Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist. War der Beamte insgesamt länger
als zwölf Monate freigestellt (§ 5 Abs. 1 Satz 2), werden Ausbildungszeiten im Beamtenverhältnis auf
Widerruf nur in dem Umfang berücksichtigt, der dem Verhältnis der tatsächlichen ruhegehaltfähigen
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Dienstzeit zu der ruhegehaltfähigen Dienstzeit entspricht, die ohne die Freistellung erreicht worden
wäre. Satz 4 gilt nicht für Freistellungen wegen Kindererziehung bis zu einer Dauer von drei Jahren
für jedes Kind. Zeiten der eingeschränkten Verwendung eines Beamten wegen begrenzter Dienst-
fähigkeit nach § 42a des   Bundes  beamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht sind nur zu dem
Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht, min-
destens im Umfang des § 13 Abs. 1 Satz 1.
(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten
1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine Entscheidung der in § 48 des Bundesbeamtenge-

setzes bezeichneten Art oder durch Disziplinarurteil beendet worden ist,
2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Widerruf, wenn der Beamte entlassen worden

ist, weil er eine Handlung begangen hat, die bei einem Beamten auf Lebenszeit mindestens eine
Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hätte,

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf Antrag des Beamten beendet worden ist,
a) wenn ihm ein Verfahren mit der Folge des Verlustes der Beamtenrechte oder der Entfernung aus

dem Dienst drohte oder
b) wenn der Beamte den Antrag gestellt hat, um einer drohenden Entlassung nach Nummer 2 zuvor-

zukommen.
Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen zulassen; die Länder können andere Zuständigkeiten
bestimmen.
(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit stehen gleich
1. die im Richterverhältnis zurückgelegte Dienstzeit,
2. die nach dem 8. Mai 1945 zurückgelegte Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung,
3. die Zeit der Bekleidung des Amtes eines Parlamentarischen Staatssekretärs bei einem Mitglied der

Bundes regierung nach dem 14. Dezember 1972 oder bei einem Mitglied einer Landesregierung,
soweit ent sprechende Voraussetzungen vorliegen,

4. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung zurück-
gelegte Dienstzeit; Absatz 1 Satz 2 Nr. 7 findet keine Anwendung.

§ 7 Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um die Zeit, die ein Ruhestandsbeamter
1. in einer seine Arbeitskraft voll beanspruchenden entgeltlichen Beschäftigung als Beamter, Rich-

ter, Berufssoldat oder in einem Amtsverhältnis im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 2 und 3 zurückgelegt
hat, ohne einen neuen Ver sorgungsanspruch zu erlangen,

2. in einer Tätigkeit im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 4 zurückgelegt hat.
§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und 6 und Abs. 2 gilt entsprechend, für die Anwendung des Satzes 1 Nr. 1
außerdem § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7.

§ 8 Berufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Beamter nach Vollendung des 17. Lebensjahres
vor der  Berufung in das Beamtenverhältnis berufsmäßig im Dienst der Bundeswehr, der Nationalen
Volksarmee der ehe maligen Deutschen Demokratischen Republik oder im Vollzugsdienst der Polizei
gestanden hat.
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bis 7, Satz 3 bis 5 und Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 9 Nichtberufsmäßiger Wehrdienst und vergleichbare Zeiten
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des 17. Lebensjah-
res vor der  Berufung in das Beamtenverhältnis
1. nichtberufsmäßigen Wehrdienst oder Polizeivollzugsdienst geleistet hat oder
2. sich insgesamt länger als drei Monate in einem Gewahrsam (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 9

des Häftlingshilfegesetzes in der bis zum 28. Dezember 1991 geltenden Fassung) befunden hat oder
3. sich auf Grund einer Krankheit oder Verwundung als Folge eines Dienstes nach Nummer 1 oder

im Sinne des § 8 Abs. 1 im Anschluss an die Entlassung arbeitsunfähig in einer Heilbehandlung
befunden hat.

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 5 bis 7 und Abs. 2 gilt entsprechend.
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§ 10 Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst
Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende Zeiten berücksichtigt werden, in denen ein Beamter nach
Vollendung des siebzehnten Lebensjahres vor der Berufung in das Beamtenverhältnis im privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ohne von dem Beamten zu
vertretende Unterbrechung tätig war, sofern  diese Tätigkeit zu seiner Ernennung geführt hat:
1. Zeiten einer hauptberuflichen in der Regel einem Beamten obliegenden oder später einem Beam-

ten über tragenen entgeltlichen Beschäftigung oder
2. Zeiten einer für die Laufbahn des Beamten förderlichen Tätigkeit.
Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn steht die Tätigkeit im Dienst von Ein-
richtungen gleich, die von mehreren der im Satz 1 bezeichneten Dienstherren durch Staatsvertrag oder
Verwaltungsabkommen zur Er füllung oder Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrechtlicher Auf-
gaben geschaffen worden sind. Zeiten mit einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen
nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.

§ 11 Sonstige Zeiten
Die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres vor der Berufung in
das Beamtenverhältnis
1. a) als Rechtsanwalt oder Verwaltungsrechtsrat oder als Beamter oder Notar, der ohne Ruhege-

haltsberechtigung nur Gebühren bezieht, oder
b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer Verbände (Arti-

kel 140 des Grundgesetzes) oder im öffentlichen oder nichtöffentlichen Schuldienst oder
c) hauptberuflich im Dienst der Fraktionen des Bundestages oder der Landtage oder kommunaler

Vertretungskörperschaften oder
d) hauptberuflich im Dienst von kommunalen Spitzenverbänden oder ihren Landesverbänden sowie

von Spitzenverbänden der Sozialversicherung oder ihren Landesverbänden tätig gewesen ist oder
2. hauptberuflich im ausländischen öffentlichen Dienst gestanden hat oder
3. a) auf wissenschaftlichem, künstlerischem, technischem oder wirtschaftlichem Gebiet besondere

Fachkenntnisse erworben hat, die die notwendige Voraussetzung für die Wahrnehmung seines
Amtes bilden, oder

b) als Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes tätig gewesen ist,
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit nach Nummer 1 Buchstabe a und
Nr. 3 jedoch höchstens bis zur Hälfte und in der Regel nicht über zehn Jahre hinaus.

§ 12 Ausbildungszeiten
(1) Die nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres verbrachte Mindestzeit
1. der außer der allgemeinen Schulbildung vorgeschriebenen Ausbildung (Fachschul-, Hochschul-

und praktische Ausbildung, Vorbereitungsdienst, übliche Prüfungszeit),
2. einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit, die für die Übernahme in das Beamtenverhältnis

vorgeschrieben ist,
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, die Zeit einer Fachschul- oder Hoch-
schulausbildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu drei Jahren. Wird die allgemeine Schulbildung
durch eine andere Art der Ausbildung ersetzt, so steht diese der Schulbildung gleich.
(2) Für Beamte des Vollzugsdienstes und des Einsatzdienstes der Feuerwehr können nach Vollen-
dung des 17. Lebensjahres verbrachte Zeiten einer praktischen Ausbildung und einer praktischen haupt-
beruflichen Tätigkeit anstelle einer Berücksichtigung nach Absatz 1 bis zu einer Gesamtzeit von fünf
Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie für die Wahrnehmung des
Amtes förderlich sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Hat der Beamte sein Studium nach der Festsetzung von Regelstudienzeiten in dem jeweiligen
Studiengang begonnen, kann die tatsächliche Studiendauer nur insoweit berücksichtigt werden, als
die Regelstudienzeit  einschließlich der Prüfungszeit nicht überschritten ist.
(4) Bei anderen als Laufbahnbewerbern können Zeiten nach Absatz 1 als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt werden, wenn und soweit sie für Laufbahnbewerber vorgeschrieben sind. Ist eine Laufbahn
der Fachrichtung des Beamten bei einem Dienstherrn noch nicht gestaltet, so gilt das gleiche für sol-
che Zeiten, die bei Gestaltung der Laufbahn  mindes tens vorgeschrieben werden müssen.
(5) Für Ausbildungszeiten nach Absatz 1 bis 4 gilt § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 entsprechend.
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§ 12a Nicht zu berücksichtigende Zeiten
Zeiten, die nach § 30 des Bundesbesoldungsgesetzes für das Besoldungsdienstalter nicht berücksich-
tigt werden, sind nicht ruhegehaltfähig.

§ 12b Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach den §§ 8 und 9, Beschäftigungszeiten nach
§ 10 und sonstige Zeiten nach den §§ 11, 66 Abs. 9 und § 67 Abs. 2, die der Beamte vor dem 3. Okto-
ber 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden nicht
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Ren-
tenversicherung erfüllt ist und diese Zeiten als rentenrecht liche Zeiten berücksichtigungsfähig sind;
Ausbildungszeiten nach den §§ 12 und 66 Abs. 9 sind nicht ruhegehaltfähig, soweit die allgemeine
Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist. Rentenrechtliche Zeiten sind auch solche
im Sinne des Artikels 2 des Renten-Überleitungsgesetzes.
(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung nicht erfüllt ist, können
die in Absatz 1 genannten Zeiten im Rahmen der dort genannten Vorschriften insgesamt höchstens
bis zu fünf Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden.

§ 13 Zurechnungszeit und Zeit gesundheitsschädigender Verwendung
(1) Ist der Beamte vor Vollendung des sechzigsten Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand ge treten, wird die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf des Monats der Voll-
endung des sechzigsten Lebensjahres, soweit diese nicht nach anderen Vorschriften als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt wird, für die Berechnung des Ruhegehalts der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu
zwei Dritteln hinzugerechnet (Zurechnungszeit). Ist der Beamte nach § 45 des Bundesbeamtengeset-
zes oder dem entsprechenden Landesrecht erneut in das Beamtenverhältnis berufen worden, so wird
eine der Berechnung des früheren Ruhegehalts zugrunde gelegene Zurechnungszeit insoweit berück-
sichtigt, als die Zahl der dem neuen Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre hinter der Zahl der
dem früheren Ruhegehalt zugrunde gelegenen Dienstjahre zurückbleibt. § 6 Abs. 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend.
(2) Die Zeit der Verwendung eines Beamten in Ländern, in denen er gesundheitsschädigenden kli-
matischen Einflüssen ausgesetzt ist, kann, soweit sie nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres
liegt, bis zum Doppelten als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie ununter-
brochen mindestens ein Jahr gedauert hat. Entsprechendes gilt für einen beurlaubten Beamten, des-
sen Tätigkeit in den in Satz 1 genannten Gebieten öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen
diente, wenn dies spätestens bei Beendigung des Urlaubs anerkannt worden ist.
(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des Absatzes 1 als auch die Voraussetzungen des Absatzes 2
erfüllt, findet nur die für den Beamten günstigere Vorschrift Anwendung.

§ 14 Höhe des Ruhegehalts
(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert
der ruhegehalt fähigen Dienstbezüge (§ 5), insgesamt jedoch höchstens 71,75 vom Hundert. Der
Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimal stellen auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstelle um
eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der  Ziffern fünf bis neun verbleiben würde. Zur
Ermittlung der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfallende Tage unter Benut-
zung des Nenners dreihundertfünfundsechzig umzurechnen; die Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend.
(2) (weggefallen)
(3) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom Hundert für jedes Jahr, um das der Beamte
1. vor Ablauf des Monats, in dem er das 63. Lebensjahr vollendet, nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bun-

desbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht in den Ruhestand versetzt wird,
2. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht, nach

§ 42 Abs. 4 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht in den Ruhe-
stand versetzt wird,

3. vor Ablauf des Monats, in dem er das 63. Lebensjahr vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die
nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt wird;

die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 vom Hundert nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Gilt für den Beamten eine vor der Vollendung des 63. Lebensjahres liegende Altersgren-
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ze, tritt sie in den Fällen des  Satzes 1 Nr. 1 und 3 an die Stelle des 63. Lebensjahres. Gilt für den Beam-
ten eine nach Vollendung des 65. Lebensjahres liegende Altersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1
Nr. 2 nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats  berücksichtigt, in dem der Beamte das 65. Lebensjahr
vollendet.
(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens fünfunddreißig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge (§ 5). An die Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist, fünfunds-
echzig vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 4. Die Mindestversorgung nach Satz 2 erhöht sich um sechzig Deutsche Mark für den
Ruhestandsbeamten und die Witwe; der Erhöhungsbetrag bleibt bei einer Kürzung nach § 25 außer
Betracht. Bleibt ein Beamter allein wegen langer Freistellungszeiten (§ 5 Abs. 1 Satz 2) mit seinem
erdienten Ruhegehalt hinter der Mindestversorgung nach Satz 1 oder 2 zurück, wird nur das erdien-
te Ruhe gehalt gezahlt; dies gilt nicht, wenn ein Beamter wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
getreten ist.
(5) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestversorgung nach Absatz 4 mit einer Rente nach
Anwendung des § 55 die Versorgung das nach Absatz 1 erdiente Ruhegehalt, so ruht die Versorgung
bis zur Höhe des Unterschieds zwischen dem erdienten Ruhegehalt und der Mindestversorgung; in
den von § 85 erfaßten Fällen gilt das nach dieser Vorschrift maßgebliche Ruhegehalt als erdient. Der
Erhöhungsbetrag nach Absatz 4 Satz 3 sowie der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 bleiben bei
der Berechnung außer Betracht. Die Summe aus Versorgung und Rente darf nicht hinter dem Betrag der
Mindestversorgung zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 zurückbleiben. Zahlbar bleibt
mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1. Die Sätze
1 bis 4 gelten entsprechend für Witwen und Waisen.
(6) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten beträgt das Ruhegehalt für die
Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus dem er in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden
ist, innehatte, mindestens für die Dauer von sechs Monaten, längstens für die Dauer von drei Jahren,
71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in
der sich der Beamte zur Zeit seiner Versetzung in den jeweiligen Ruhestand befunden hat. Das erhöh-
te Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, die dem Beamten in diesem Zeitpunkt zustanden, nicht über-
steigen; das nach sonstigen Vorschriften ermittelte Ruhegehalt darf nicht unterschritten  
werden.

§ 14a Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
(1) Der nach den sonstigen Vorschriften berechnete Ruhegehaltssatz erhöht sich vorübergehend,
wenn der Beamte vor der Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres in den Ruhestand getreten
ist und er
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von sechzig Kalendermonaten für eine Rente der

gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt hat,
2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entspre-

chenden Landesrechts in den Ruhestand versetzt worden ist oder
b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand getreten ist und das sech-

zigste Lebensjahr vollendet hat,
3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch nicht erreicht hat und
4. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 bezieht. Die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit

sie durchschnittlich im Monat 325 Euro nicht überschreiten.
(2) Die Erhöhung des Ruhegehalts beträgt 0,95667 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge für je zwölf Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit (Absatz 1 Nr. 1) anrechnungs-
fähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht von § 50e Abs. 1 erfasst werden, nach Vollendung des
17. Lebensjahres und vor Begründung des Beamtenverhältnisses zurückgelegt wurden und nicht als
ruhegehaltfähig berücksichtigt sind. Der hiernach berechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 vom Hundert
nicht überschreiten. In den Fällen des § 14 Abs. 3 ist das Ruhegehalt, das sich nach Anwendung der
Sätze 1 und 2 ergibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berechnung nach Satz 1 sind verbleibende
Kalendermonate unter Benutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.
(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats weg, in dem der Ruhestandsbeamte das
fünfund sechzigste Lebensjahr vollendet. Sie endet vorher, wenn
der Ruhestandsbeamte
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1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor
dem Beginn der Rente, oder

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a nicht mehr dienstunfähig ist, mit Ablauf des
Monats, in dem ihm der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt wird, oder

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit.
§ 35 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß.
(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag vorgenommen. Anträge, die innerhalb von
drei Monaten nach Eintritt des Beamten in den Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt
des Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die
Erhöhung vom Beginn des Antragsmonats an ein.

§ 15 Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamte auf Lebenszeit und auf Probe
(1) Einem Beamten auf Lebenszeit, der vor Ableistung einer Dienstzeit von fünf Jahren (§ 4 Abs.
1 Nr. 1) wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze nach § 35 Satz 2 des Bundes-
beamtengesetzes oder entsprechendem Landesbeamtenrecht entlassen ist, kann ein Unterhalts-
beitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt werden.
(2) Das gleiche gilt für einen Beamten auf Probe, der wegen Dienstunfähigkeit oder wegen Errei-
chens der Altersgrenze entlassen ist (§ 31 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 des Bundesbeamtengesetzes oder
entsprechendes Landesrecht).

§ 15a Beamte auf Probe und auf Zeit in leitender Funktion
(1) § 15 findet auf Beamtenverhältnisse auf Probe und auf Zeit nach den §§ 12a und 12b des Beam-
tenrechts rahmengesetzes und nach den entsprechenden Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes
keine Anwendung.
(2) Aus diesen Beamtenverhältnissen auf Probe und auf Zeit ergibt sich kein selbständiger Anspruch
auf Ver sorgung; die Unfallfürsorge bleibt hiervon unberührt.
(3) Tritt ein Beamter auf Zeit nach Ablauf der ersten Amtszeit wieder in sein vorheriges Amt im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Lebenszeit ein, berechnen sich die ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder aus dem Richterverhältnis
auf Lebenszeit zuzüglich eines Unterschiedsbetrages zwischen diesen und den Dienstbezügen, die im
Beamtenverhältnis auf Zeit ruhegehaltfähig wären. Der Unterschiedsbetrag wird gewährt in Höhe
eines Viertels, wenn dem Beamten das Amt mindestens fünf Jahre, in Höhe der Hälfte, wenn es min-
destens fünf Jahre und zwei Amtszeiten übertragen war.
(4) Tritt der Beamte auf Zeit wegen Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand,
berechnen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit, wenn dem
Beamten das Amt mindestens fünf Jahre übertragen war.
(5) Wird der Beamte auf Zeit während seiner Amtszeit wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzt, gilt Absatz 4 entsprechend.

Abschnitt III Hinterbliebenenversorgung
§ 16 Allgemeines
Die Hinterbliebenenversorgung (§§ 17 bis 28) umfasst
1. Bezüge für den Sterbemonat,
2. Sterbegeld,
3. Witwengeld,
4. Witwenabfindung,
5. Waisengeld,
6. Unterhaltsbeiträge,
7. Witwerversorgung.

§ 17 Bezüge für den Sterbemonat
(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestandsbeamten oder entlassenen Beamten ver-
bleiben für den Sterbemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt auch für eine für den Sterbemo-
nat gewährte Aufwandsent schädigung.
(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile der Bezüge für den Sterbemonat können
statt an die Erben auch an die in § 18 Abs. 1 bezeichneten Hinterbliebenen gezahlt werden.
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§ 18 Sterbegeld
(1) Beim Tode eines Beamten mit Dienstbezügen oder eines Beamten auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst  erhalten der überlebende Ehegatte und die Abkömmlinge des Beamten Sterbegeld. Das
Sterbegeld ist in Höhe des Zweifachen der Dienstbezüge oder der Anwärterbezüge des Verstorbenen
ausschließlich der Auslandskinderzuschläge und der Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 5 Abs. 1
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten  entsprechend beim Tode eines Ruhestands-
beamten oder eines entlassenen Beamten, der im Sterbemonat einen  Unterhaltsbeitrag erhalten hat;
an die Stelle der Dienstbezüge tritt das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag zu züglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 50 Abs. 1.
(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 nicht vorhanden, so ist Sterbegeld auf Antrag
zu gewähren
1. Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Geschwisterkindern sowie Stiefkindern, wenn

sie zur Zeit des Todes des Beamten mit diesem in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder
wenn der Verstorbene ganz oder überwiegend ihr Ernährer gewesen ist,

2. sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krankheit oder der Bestattung getragen haben, bis
zur Höhe ihrer Aufwendungen, höchstens jedoch in Höhe des Sterbegeldes nach Absatz 1 Satz 2
und 3.

(3) Stirbt eine Witwe oder eine frühere Ehefrau eines Beamten, der im Zeitpunkt des Todes Wit-
wengeld oder ein Unterhaltsbeitrag zustand, so erhalten die in Absatz 1 genannten Kinder Sterbe-
geld, wenn sie berechtigt sind, Waisengeld oder einen Unterhaltsbeitrag zu beziehen und wenn sie
zur Zeit des Todes zur häuslichen Gemeinschaft der Verstorbenen gehört haben. Absatz 1 Satz 2 erster
Halbsatz gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Dienstbezüge das Witwengeld
oder der Unterhaltsbeitrag tritt.
(4) Sind mehrere gleichberechtigte Personen vorhanden, so ist für die Bestimmung des Zahlungs-
empfängers die Reihenfolge der Aufzählung in den Absätzen 1 und 2 maßgebend; bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes kann von  dieser Reihenfolge abgewichen oder das Sterbegeld aufgeteilt werden.

§ 19 Witwengeld
(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit, der die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 erfüllt hat,
oder eines Ruhestandsbeamten erhält Witwengeld. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach

den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleini-
ge oder überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung zu verschaffen, oder

2. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand geschlossen worden ist und der
Ruhestandsbeamte zur Zeit der Eheschließung das fünfundsechzigste Lebensjahr bereits vollen-
det hatte.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf Probe, der an den Folgen einer Dienstbe-
schädigung (§ 46 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendes Landesrecht) verstorben ist
oder dem die Entscheidung nach § 46 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechenden
Landesrecht zugestellt war.

§ 20 Höhe des Witwengeldes
(1) Das Witwengeld beträgt 55 vom Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat
oder hätte erhalten können, wenn er am Todestage in den Ruhestand getreten wäre. Das Witwengeld
beträgt nach Anwendung des § 50c mindestens 60 vom Hundert des Ruhegehaltes nach § 14 Abs. 4
Satz 2; § 14 Abs. 4 Satz 3 ist anzuwenden. § 14 Abs. 6 und § 14a finden keine Anwendung. Ände-
rungen des Mindestruhegehalts (§ 14 Abs. 4) sind zu berücksichtigen.
(2) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind
nicht hervorgegangen, so wird das Witwengeld (Absatz 1) für jedes angefangene Jahr des Altersun-
terschiedes über zwanzig Jahre um fünf vom Hundert gekürzt, jedoch höchstens um fünfzig vom Hun-
dert. Nach fünfjähriger Dauer der Ehe werden für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren Dauer dem
gekürzten Betrag fünf vom Hundert des Witwengeldes hinzu gesetzt, bis der volle Betrag wieder erreicht
ist. Das nach Satz 1 errechnete Witwengeld darf nicht hinter dem Mindest witwengeld (Absatz 1 in
Verbindung mit § 14 Abs. 4) zurückbleiben.
(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld ist auch bei der Anwendung des § 25 auszu-
gehen.



§

Rechtsvorschriften

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de148

§ 21 Witwenabfindung
(1) Eine Witwe, die Anspruch auf Witwengeld oder auf einen Unterhaltsbeitrag hat, erhält im Falle
einer Wiederverheiratung eine Witwenabfindung.
(2) Die Witwenabfindung beträgt das Vierundzwanzigfache des für den Monat, in dem sich die Wit-
we wieder verheiratet, nach Anwendung der Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvorschriften zu zah-
lenden Betrages des  Witwengeldes oder Unterhaltsbeitrages; eine Kürzung nach § 25 und die Anwen-
dung der §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 3 bleiben jedoch außer Betracht. Die Abfindung ist in einer Summe
zu zahlen.
(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld oder auf Unterhaltsbeitrag nach § 61 Abs. 3 wieder auf, so ist
die Witwenabfindung, soweit sie für eine Zeit berechnet ist, die nach dem Wiederaufleben des
Anspruchs auf Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag liegt, in angemessenen monatlichen Teilbeträgen
einzubehalten.

§ 22 Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen und frühere
Ehefrauen
(1) In den Fällen des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist, sofern die besonderen Umstände des Falles  keine
volle oder teilweise Versagung rechtfertigen, ein Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwengeldes zu
gewähren. Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen sind in angemessenem Umfang anzu-
rechnen. Wird ein Erwerbsersatzeinkommen nicht beantragt oder wird auf ein Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen verzichtet oder wird an deren Stelle eine Kapitalleistung, Abfindung oder Beitrags-
erstattung gezahlt, ist der Betrag zu berücksichtigen, der ansonsten zu zahlen wäre.
(2) Der geschiedenen Ehefrau eines verstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten, die im Fal-
le des Fort bestehens der Ehe Witwengeld erhalten hätte, ist auf Antrag ein Unterhaltsbeitrag inso-
weit zu gewähren, als sie im Zeitpunkt des Todes des Beamten oder Ruhestandsbeamten gegen
diesen einen Anspruch auf schuldrechtlichen Versorgungsausgleich nach § 1587f Nr. 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs wegen einer Anwartschaft oder eines Anspruchs nach § 1587a Abs. 2 Nr. 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs hatte. Der Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur gewährt,
1. solange die geschiedene Ehefrau erwerbsgemindert im Sinne des Sechsten Buches Sozialge-

setzbuch ist oder mindestens ein waisengeldberechtigtes Kind erzieht oder
2. wenn sie das sechzigste Lebensjahr vollendet hat.
Der Erziehung eines waisengeldberechtigten Kindes steht die Sorge für ein waisengeldberechtigtes
Kind mit  körperlichen oder geistigen Gebrechen gleich. Der nach Satz 1 festgestellte Betrag ist in einem
Vomhundertsatz des Witwengeldes festzusetzen; der Unterhaltsbeitrag darf fünf Sechstel des ent-
sprechend § 57 gekürzten Witwengeldes nicht übersteigen. § 21 gilt entsprechend.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die frühere Ehefrau eines verstorbenen Beamten oder Ruhe-
standsbeamten, deren Ehe mit diesem aufgehoben oder für nichtig erklärt war.

§ 23 Waisengeld
(1) Die Kinder eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, eines verstorbenen Ruhestandsbeam-
ten oder eines  verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 46
Abs. 1 des Bundesbeamten gesetzes oder entsprechendes Landesrecht) verstorben ist oder dem die
Entscheidung nach § 46 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechenden Landesrecht
zugestellt war, erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 erfüllt
hat.
(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbenen Ruhestandsbeamten, wenn das Kind-
schaftsverhältnis durch Annahme als Kind begründet wurde und der Ruhestandsbeamte in diesem
Zeitpunkt bereits im Ruhestand war und das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet hatte. Es kann
ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Waisengeldes bewilligt werden.

§ 24 Höhe des Waisengeldes
(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise zwölf vom Hundert und für die Vollwaise zwanzig vom
Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er am
Todestag in den Ruhestand getreten wäre. § 14 Abs. 6 und § 14a finden keine Anwendung. Ände-
rungen des Mindestruhegehalts (§ 14 Abs. 4) sind zu berücksichtigen.
(2) Wenn die Mutter des Kindes des Verstorbenen nicht zum Bezuge von Witwengeld berechtigt ist
und auch  keinen Unterhaltsbeitrag in Höhe des Witwengeldes erhält, wird das Waisengeld nach dem
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Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich des Unterhaltsbeitrages den Betrag des Witwengeldes und
des Waisengeldes nach dem Satz für  Halbwaisen nicht übersteigen.
(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche aus Beamtenverhältnissen mehrerer Perso-
nen, wird nur das höchste Waisengeld gezahlt.

§ 25 Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen
(1) Witwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag des ihrer Berech-
nung zugrunde zu legenden Ruhegehalts übersteigen. Ergibt sich an Witwen- und Waisengeld zusam-
men ein höherer Betrag, so  werden die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis gekürzt.
(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwen- oder Waisengeldberechtigten erhöht sich das Witwen-
oder Waisengeld der verbleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden Monats an insoweit, als
sie nach Absatz 1 noch nicht den vollen Betrag nach § 20 oder § 24 erhalten.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn neben Witwen- oder Waisengeld ein Unter-
haltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 oder § 86 Abs. 1 gewährt wird.
(4) Unterhaltsbeiträge nach § 22 Abs. 1 gelten für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 als Witwen-
geld. Unterhaltsbeiträge nach § 23 Abs. 2 dürfen nur insoweit bewilligt werden, als sie allein oder
zusammen mit gesetzlichen  Hinterbliebenenbezügen die in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Höchstgren-
ze nicht übersteigen.

§ 26 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten auf Lebenszeit und 
auf Probe
(1) Der Witwe, der geschiedenen Ehefrau (§ 22 Abs. 2, 3) und den Kindern eines Beamten, dem nach
§ 15 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte bewilligt werden können, kann die in den
§§ 19, 20 und 22 bis 25 vorgesehene Versorgung bis zu der dort bezeichneten Höhe als Unterhalts-
beitrag bewilligt werden.
(2) § 21 gilt entsprechend.

§ 27 Beginn der Zahlungen
(1) Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie eines Unterhaltsbeitrages nach § 22 Abs. 1
oder § 23 Abs. 2 beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die nach diesem Zeitpunkt gebo-
ren werden, erhalten Waisengeld vom Ersten des Geburtsmonats an.
(2) Die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach § 22 Abs. 2 oder 3 beginnt mit dem Ersten des
Monats, in dem eine der in § 22 Abs. 2 Satz 2 genannten Voraussetzungen eintritt, frühestens jedoch
mit Ablauf des Sterbemonats.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages nach § 26.

§ 28 Witwerversorgung
Die §§ 19 bis 27 gelten entsprechend für den Witwer oder den geschiedenen Ehemann (§ 22 Abs. 2,
3) einer  verstorbenen Beamtin oder Ruhestandsbeamtin. An die Stelle des Witwengeldes im Sinne der
Vorschriften dieses Gesetzes tritt das Witwergeld, an die Stelle der Witwe der Witwer.

Abschnitt IV Bezüge bei Verschollenheit
§ 29 Zahlung der Bezüge
(1) Ein verschollener Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger Versorgungsempfänger erhält die
ihm zustehenden Bezüge bis zum Ablauf des Monats, in dem die oberste Dienstbehörde oder die von
ihr bestimmte Stelle feststellt, dass sein Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.
(2) Vom Ersten des Monats ab, der dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt folgt, erhalten die Perso-
nen, die im Falle des Todes des Verschollenen Witwen- oder Waisengeld erhalten würden oder einen
Unterhaltsbeitrag erhalten könnten, diese Bezüge. Die §§ 17 und 18 gelten nicht.
(3) Kehrt der Verschollene zurück, so lebt sein Anspruch auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetzli-
che Gründe entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind längstens für die Dauer eines Jahres zu
leisten; die nach Absatz 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind anzurechnen.
(4) Ergibt sich, dass bei einem Beamten die Voraussetzungen des § 9 des Bundesbesoldungsgesetzes
vorliegen, so können die nach Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurückgefordert werden.
(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todeszeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeur-
kunde über den Tod des Verschollenen ausgestellt, so ist die Hinterbliebenenversorgung von dem
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Ersten des auf die Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstellung der Sterbeurkunde
folgenden Monats ab unter Berücksichtigung des  festgestellten Todeszeitpunktes neu festzusetzen.

Abschnitt V Unfallfürsorge
§ 30 Allgemeines
(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt, so wird ihm und seinen Hinterbliebenen
Unfallfürsorge gewährt. Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Beamtin gewährt, das durch deren
Dienstunfall während der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Satz 2 gilt auch, wenn die
Schädigung durch besondere Einwirkungen verursacht worden ist, die generell geeignet sind, bei der
Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 31 Abs. 3 zu verursachen.
(2) Die Unfallfürsorge umfasst
1. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen (§ 32),
2. Heilverfahren (§§ 33, 34),
3. Unfallausgleich (§ 35),
4. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 36 bis 38),
5. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 39 bis 42),
6. einmalige Unfallentschädigung (§ 43),
7. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43a),
8. Einsatzversorgung im Sinne des § 31a.
Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der Beamtin Leistungen nach den Nummern 2 und 3
sowie nach § 38a.
(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften.

§ 31 Dienstunfall
(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimm-
bares, einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes ein-
getreten ist. Zum Dienst gehören auch
1. Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätigkeit am Bestimmungsort,
2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und
3. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst oder in dem ihm gleichstehenden Dienst, zu deren Über-

nahme der Beamte gemäß § 64 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht
verpflichtet ist, oder Tätigkeiten, deren Wahrnehmung von ihm im Zusammenhang mit den Dienst-
geschäften erwartet wird, sofern der Beamte hierbei nicht in der gesetzlichen Unfallversicherung
versichert ist (§ 2 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch).

(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem Dienst zusammenhängenden Weges nach und von
der  Dienststelle; hat der Beamte wegen der Entfernung seiner ständigen Familienwohnung vom Dienstort
an diesem oder in dessen Nähe eine Unterkunft, so gilt Halbsatz 1 auch für den Weg von und nach der
Familienwohnung. Der Zu sammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn der Beamte
von dem unmittelbaren Wege zwischen der Wohnung und der Dienststelle in vertretbarem Umfang
abweicht, weil sein dem Grunde nach kindergeldberechtigendes Kind, das mit ihm in einem Haushalt
lebt, wegen seiner oder seines Ehegatten beruflichen Tätigkeit fremder Obhut anvertraut wird oder weil
er mit anderen berufstätigen oder in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Personen gemeinsam
ein Fahrzeug für den Weg nach und von der Dienststelle benutzt. Ein Unfall, den der Verletzte bei Durch-
führung des Heilverfahrens (§ 33) oder auf einem hierzu notwendigen Wege erleidet, gilt als Folge eines
Dienstunfalles.
(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienstlichen Verrichtung der Gefahr der Erkran-
kung an bestimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer solchen Krankheit, so gilt dies als
Dienstunfall, es sei denn, dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb des Dienstes zugezogen hat.
Die Erkrankung an einer solchen Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie durch gesund-
heitsschädigende Verhältnisse verursacht worden ist, denen der Beamte am Ort seines dienstlich ange-
ordneten Aufenthaltes im Ausland besonders ausgesetzt war. Die in Betracht kommenden Krankheiten
bestimmt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates.
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden ist ein Körperschaden gleichzusetzen, den
ein Beamter außerhalb seines Dienstes erleidet, wenn er im Hinblick auf sein pflichtgemäßes dienst-
liches Verhalten oder wegen seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen wird. Gleichzuachten ist fer-
ner ein Körperschaden, den ein Beamter im Ausland erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen, Aufruhr
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oder Unruhen, denen er am Ort seines dienstlich angeordneten Aufenthaltes im Ausland besonders
ausgesetzt war, angegriffen wird.
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch gewährt werden, wenn ein Beamter, der
zur Wahr nehmung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient, beur-
laubt worden ist und in Ausübung oder infolge dieser Tätigkeit einen Körperschaden erleidet.
(6) (weggefallen)

§ 31a Einsatzversorgung
(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch dann gewährt, wenn ein Beamter auf Grund
eines in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetretenen Unfalls oder einer derart eingetretenen
Erkrankung im Sinne des § 31 bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine gesundheitliche
Schädigung erleidet (Einsatzunfall). Eine besondere Verwendung im Ausland ist eine Verwendung, die
auf Grund eines Übereinkommens oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaatlichen
Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung im Ausland oder
außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen stattfindet, oder eine
Verwendung im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luft-
fahrzeugen mit  vergleichbar gesteigerter Gefährdungslage. Die besondere Verwendung im Ausland
beginnt mit dem Eintreffen im Einsatzgebiet und endet mit dem Verlassen des Einsatzgebietes.
(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkrankung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf
gesundheitsschädigende oder sonst vom Inland wesentlich abweichende Verhältnisse bei einer Ver-
wendung im Sinne des Ab satzes 1 zurückzuführen sind oder wenn eine gesundheitliche Schädigung bei
dienstlicher Verwendung im Ausland auf einen Unfall oder eine Erkrankung im Zusammenhang mit
einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass der Beam-
te aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn
entzogen ist.
(3) § 31 Abs. 5 gilt entsprechend.
(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der
Gefährdung ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, Gefangenschaft oder sonstige Ein-
flussbereichsentziehung  herbeigeführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss für ihn eine unbillige  Härte
wäre.

§ 32 Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen
Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände, die der Beamte mit sich
geführt hat, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann dafür Ersatz gelei-
stet werden. Anträge auf Gewährung von Sachschadenersatz nach Satz 1 sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von drei Monaten zu stellen. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall besonde-
re Kosten entstanden, so ist dem Beamten der nachweisbar notwendige Aufwand zu ersetzen.

§ 33 Heilverfahren
(1) Das Heilverfahren umfasst
1. die notwendige ärztliche Behandlung,
2. die notwendige Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln, Ausstattung mit Körperersatz-

stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der Heilbehandlung sichern
oder die Unfallfolgen erleichtern sollen,

3. die notwendige Pflege (§ 34).
(2) An Stelle der ärztlichen Behandlung sowie der Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln
kann Krankenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege gewährt werden. Der Verletzte ist verpflichtet,
sich einer Krankenhaus behandlung oder Heilanstaltspflege zu unterziehen, wenn sie nach einer Stel-
lungnahme eines durch die Dienstbehörde bestimmten Arztes zur Sicherung des Heilerfolges not-
wendig ist.
(3) Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer ärztlichen Behandlung zu unterziehen, es sei denn, dass
sie mit einer erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des Verletzten verbunden ist. Das gleiche
gilt für eine Operation dann, wenn sie keinen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit
bedeutet.
(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalles außergewöhnliche Kosten für Kleider- und Wäsche-
verschleiß, so sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. Ist der Verletzte an den Folgen des
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Dienstunfalles verstorben, so können auch die Kosten für die Überführung und die Bestattung in ange-
messener Höhe erstattet werden.
(5) Die Durchführung regelt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates.

§ 34 Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag
(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalles so hilflos, dass er nicht ohne fremde Wartung und
Pflege auskommen kann, so sind ihm die Kosten einer notwendigen Pflege in angemessenem Umfang
zu erstatten. Die Dienstbehörde kann jedoch selbst für die Pflege Sorge tragen.
(2) Nach dem Beginn des Ruhestandes ist dem Verletzten auf Antrag für die Dauer der Hilflosigkeit
ein Zuschlag zu dem Unfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zu
gewähren; die Kostenerstattung nach Absatz 1 entfällt.

§ 35 Unfallausgleich
(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalles in seiner Erwerbsfähigkeit länger als sechs Monate
wesentlich beschränkt, so erhält er, solange dieser Zustand andauert, neben den Dienstbezügen, den
Anwärterbezügen oder dem Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Dieser wird in Höhe der Grundrente
nach § 31 Abs. 1 bis 4 des Bundesversorgungsgesetzes gewährt.
(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen
Erwerbsleben zu beurteilen. Hat bei Eintritt des Dienstunfalles eine abschätzbare Minderung der
Erwerbsfähigkeit bereits  bestanden, so ist für die Berechnung des Unfallausgleichs von der individuellen
Erwerbsfähigkeit des Verletzten, die unmittelbar vor dem Eintritt des Dienstunfalles bestand, auszu-
gehen und zu ermitteln, welcher Teil dieser individuellen Erwerbsfähigkeit durch den Dienstunfall
gemindert wurde. Beruht die frühere Erwerbsminderung auf einem Dienstunfall, so kann ein einheit-
licher Unfallausgleich festgesetzt werden. Für äußere Körperschäden können Mindestvomhundertsätze
festgesetzt werden.
(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in den Verhältnissen, die für die Feststellung
maßgebend  gewesen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist. Zu diesem Zweck ist der
Beamte verpflichtet, sich auf An ordnung der obersten Dienstbehörde durch einen von ihr bestimm-
ten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste  Dienstbehörde kann diese Befugnis auf andere Stellen
übertragen.
(4) Der Unfallausgleich wird auch während einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gewährt.

§ 36 Unfallruhegehalt
(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalles dienstunfähig geworden und in den Ruhestand getre-
ten, so erhält er Unfallruhegehalt.
(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts eines vor Vollendung des 60. Lebensjahres in den
Ruhestand  getretenen Beamten wird der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nur die Hälfte der Zurech-
nungszeit nach § 13 Abs. 1 hinzugerechnet; § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.
(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1 erhöht sich um zwanzig vom Hundert. Das Unfallruhege-
halt beträgt mindestens sechsundsechzigzweidrittel vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge und darf fünfundsiebzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht übersteigen. Es
darf nicht hinter fünfundsiebzig vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 zurückbleiben; § 14 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 37 Erhöhtes Unfallruhegehalt
(1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer Diensthandlung einer damit verbundenen besonderen
Lebens gefahr aus und erleidet er infolge dieser Gefährdung einen Dienstunfall, so sind bei der Bemes-
sung des Unfallruhegehalts 80 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe
der übernächsten Besoldungsgruppe zu grunde zu legen, wenn er infolge dieses Dienstunfalles dien-
stunfähig geworden und in den Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand
infolge des Dienstunfalles in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschränkt ist.
Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich für Beamte der Laufbahngruppe des einfachen  Dienstes die
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge mindestens nach der Besoldungsgruppe A 6, für Beamte der Lauf-
bahngruppe des mittleren Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 9, für Beamte der Lauf-
bahngruppe des gehobenen Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 12 und für Beamte
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der Laufbahngruppe des höheren Dienstes mindestens nach der Besoldungsgruppe A 16 bemessen; die
Einteilung in Laufbahngruppen gilt für die Polizeivollzugsbeamten, die sonstigen Beamten des Voll-
zugsdienstes und die Beamten des Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr im Bereich der Länder ent-
sprechend.
(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, wenn der Beamte
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen Angriff oder
2. außerhalb seines Dienstes durch einen Angriff im Sinne des § 31 Abs. 4 einen Dienstunfall mit den

in Absatz 1 genannten Folgen erleidet.
(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt, wenn ein Beamter einen Einsatzunfall oder
ein diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 31a erleidet und er infolge des Einsatzunfalls oder
des diesem gleich stehenden Ereignisses dienstunfähig geworden und in den Ruhestand getreten und
im Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleichstehen-
den Ereignisses in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert beschränkt ist.
(4) weggefallen

§ 38 Unterhaltsbeitrag für frühere Beamte und frühere Ruhestandsbeamte
(1) Ein durch Dienstunfall verletzter früherer Beamter, dessen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt
in den Ruhestand geendet hat, erhält neben dem Heilverfahren (§§ 33, 34) für die Dauer einer durch
den Dienstunfall ver ursachten Erwerbsbeschränkung einen Unterhaltsbeitrag.
(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt
1. bei völliger Erwerbsunfähigkeit sechsundsechzigzweidrittel vom Hundert der ruhegehaltfähigen

Dienstbezüge nach Absatz 4,
2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um wenigstens zwanzig vom Hundert den der Minderung

entsprechenden Teil des Unterhaltsbeitrages nach Nummer 1.
(3) Im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbeitrag, solange der Verletzte aus Anlass des
Unfalles unverschuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Nummer 1 erhöht werden. Bei Hilflo-
sigkeit des Verletzten gilt § 34 entsprechend.
(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich nach § 5 Abs. 1. Bei einem früheren Beam-
ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zugrunde zu legen, die er bei der Ernen-
nung zum Beamten auf  Probe zuerst erhalten hätte; das gleiche gilt bei einem früheren Polizeivoll-
zugsbeamten auf Widerruf mit Dienst bezügen. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des
Dienstunfalles entlassen worden, gilt § 5 Abs. 2  entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für einen frühe-
ren Beamten auf Widerruf, der ein Amt bekleidete, das seine Arbeitskraft nur nebenbei beanspruchte,
ist nach billigem Ermessen festzusetzen.
(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalles entlassen worden, darf der
Unterhaltsbeitrag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfallruhegehalt (§ 36 Abs. 3 Satz 3)
zurückbleiben. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstunfalles der in § 37 bezeich-
neten Art entlassen worden und war er im Zeitpunkt der Entlassung infolge des Dienstunfalles in sei-
ner Erwerbsfähigkeit um mindestens fünfzig vom Hundert beschränkt, treten an die Stelle des Min-
destunfallruhegehalts achtzig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst bezüge aus der Endstufe der
Besoldungsgruppe, die sich bei sinngemäßer Anwendung des § 37 ergibt. Absatz 4 Satz 4 gilt ent-
sprechend.
(6) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit ist nach der körperlichen Beeinträchtigung im allgemeinen
Erwerbsleben zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprüfung des Grades der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit ist der frühere Beamte verpflichtet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde durch
einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu  lassen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befug-
nis auf andere Stellen übertragen.
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für einen durch Dienstunfall verletzten früheren Ruhe-
standsbeamten, der seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder dem das Ruhegehalt aber-
kannt worden ist.

§ 38a Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungeborenen Kindes
(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 30 Abs. 1 Satz 2 und 3 für die Dauer der durch einen
Dienstunfall der Mutter verursachten Minderung der Erwerbsfähigkeit gewährt
1. bei Verlust der Erwerbsfähigkeit in Höhe des Mindestunfallwaisengeldes nach § 39 Abs. 1 Nr. 2

in Verbindung mit § 36 Abs. 3 Satz 3,
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2. bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 vom Hundert in Höhe eines der
 Minderung der Erwerbsfähigkeit entsprechenden Teils des Unterhaltsbeitrages nach Num-
mer 1.

(2) § 38 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen wird die Minderung der Erwerbsfähigkeit nach
den Aus wirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit gleichem Gesundheitsschaden ergeben
würden. Die Sorge berechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu ermöglichen.
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 14. Lebensjahres 30 vom Hundert, vor Voll-
endung des 18. Lebensjahres 50 vom Hundert der Sätze nach Absatz 1.
(4) Der Anspruch auf Unterhaltsbeitrag ruht insoweit, als während einer Heimpflege von mehr als
einem Kalendermonat Pflegekosten gemäß § 34 Abs. 1 erstattet werden.
(5) Hat ein Unterhaltsbeitragsberechtigter Anspruch auf Waisengeld nach diesem Gesetz, wird nur
der höhere  Versorgungsbezug gezahlt.

§ 39 Unfall-Hinterbliebenenversorgung
(1) Ist ein Beamter, der Unfallruhegehalt erhalten hätte, oder ein Ruhestandsbeamter, der Unfallru-
hegehalt bezog, an den Folgen des Dienstunfalles verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen Unfall-
Hinterbliebenenversorgung. Für diese gelten folgende besondere Vorschriften:
1. Das Witwengeld beträgt sechzig vom Hundert des Unfallruhegehaltes (§§ 36, 37).
2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberechtigte Kind (§ 23) dreißig vom Hundert des

Unfallruhe gehalts. Es wird auch elternlosen Enkeln gewährt, deren Unterhalt zur Zeit des Dien-
stunfalles ganz oder überwiegend durch den Verstorbenen bestritten wurde.

(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt bezog, nicht an den Folgen des Dienstunfalles
verstorben, so steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach Abschnitt III (§§ 16 bis 28) zu; diese
Bezüge sind aber unter Zu grundelegung des Unfallruhegehalts zu berechnen.

§ 40 Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie
Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalles ganz oder überwie-
gend durch den Verstorbenen (§ 39 Abs. 1) bestritten wurde, ist für die Dauer der Bedürftigkeit ein
Unterhaltsbeitrag von zusammen dreißig vom Hundert des Unfallruhegehalts zu gewähren, minde-
stens jedoch vierzig vom Hundert des in § 36 Abs. 3 Satz 3 genannten Betrages. Sind mehrere Perso-
nen dieser Art vorhanden, so wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor den Großeltern gewährt; an
die Stelle eines verstorbenen Elternteiles treten dessen Eltern.

§ 41 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene
(1) Ist in den Fällen des § 38 der frühere Beamte oder der frühere Ruhestandsbeamte an den Folgen
des Dienstunfalles verstorben, so erhalten seine Hinterbliebenen einen Unterhaltsbeitrag in Höhe des
Witwen- und Waisen geldes, das sich nach den allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des
Unterhaltsbeitrages nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 ergibt.
(2) Ist der frühere Beamte oder der frühere Ruhestandsbeamte nicht an den Folgen des Dienst-
unfalles verstorben, so kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des  Witwen-
und Waisengeldes bewilligt werden, das sich nach den allgemeinen Vorschriften unter Zugrunde-
legung des Unterhaltsbeitrages ergibt, den der Ver storbene im Zeitpunkt seines Todes bezogen
hat.
(3) Für die Hinterbliebenen eines an den Unfallfolgen verstorbenen Beamten gilt Absatz 1 entspre-
chend, wenn nicht Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach § 39 zusteht.
(4) § 21 gilt entsprechend.

§ 42 Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung
Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 39 bis 41) darf insgesamt die Bezüge (Unfall -
ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag) nicht übersteigen, die der Verstorbene erhalten hat oder hätte
erhalten können. Abweichend von Satz 1 sind in den Fällen des § 37 als Höchstgrenze mindestens
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der übernächsten anstelle der von dem
 Verstorbenen tatsächlich erreichten Besoldungsgruppe zugrunde zu legen. § 25 ist entsprechend
anzuwenden. Der Unfallausgleich (§ 35) sowie der Zuschlag bei Hilflosigkeit (§ 34 Abs. 2) oder
bei Arbeitslosigkeit (§ 38 Abs. 3 Satz 1) bleiben sowohl bei der Berechnung des Unterhaltsbeitra-
ges nach § 41 als auch bei der vergleichenden Berechnung nach § 25 außer Betracht.
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§ 43 Einmalige Unfallentschädigung und einmalige Entschädigung
(1) Ein Beamter, der einen Dienstunfall der in § 37 bezeichneten Art erleidet, erhält neben einer beam-
tenrechtlichen Versorgung bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine einmalige Unfallentschädigung
von 80.000 Euro, wenn er infolge des Unfalles in seiner Erwerbsfähigkeit in diesem Zeitpunkt um wenig-
stens 50 vom Hundert beeinträchtigt ist.
(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines Dienstunfalles der in § 37 bezeichneten Art verstorben, wird
seinen Hinterbliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen gewährt:
1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder erhalten eine Entschädigung in Höhe von

insgesamt 60.000 Euro.
2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1 nicht vorhanden, so erhalten die Eltern und

die in Nummer 1 bezeichneten, nicht versorgungsberechtigten Kinder eine Entschädigung in
Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummern 1 und 2 nicht vorhanden, so erhalten die
Großeltern und Enkel eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beamter, der
1. als Angehöriger des besonders gefährdeten fliegenden Personals während des Flugdienstes,
2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des besonders gefährlichen Tauchdienstes,
3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der Ausbildung oder
4. als Angehöriger des besonders gefährdeten Munitionsuntersuchungspersonals während des

dienstlichen Umgangs mit Munition oder
5. als Angehöriger eines Verbandes der Bundespolizei für besondere polizeiliche Einsätze oder eines

entsprechenden Polizeiverbandes der Länder bei einer besonders gefährlichen Diensthandlung
im Einsatz oder in der Ausbildung dazu oder

6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlasten bei einem Drehflügelflugzeug
einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen Verhältnisse des Dienstes nach den Nummern 1
bis 6 zurückzuführen ist. Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates den Personenkreis des Satzes 1 und die zum Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden
dienstlichen Verrichtungen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für andere Angehörige des öffent-
lichen Dienstes, zu deren Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 Nr. 1 bis 6 bezeichneten Art
gehören.
(4) (weggefallen)
(5) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen
Dienstes einen Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 31a erleidet.
(6) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschädigung nach Maßgabe des Absatzes 2, wenn
ein Beamter oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an den Folgen eines Einsatzunfalls
oder eines diesem gleichstehenden Ereignisses im Sinne des § 31a verstorben ist.
(7) Für die einmalige Entschädigung nach den Absätzen 5 und 6 gelten § 31 Abs. 5 und § 31a Abs.
4 ent sprechend. Besteht aufgrund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine einmalige Unfallent-
schädigung nach den  Ab sätzen 1 bis 3 als auch auf eine einmalige Entschädigung nach Absatz 5
oder 6, wird nur die einmalige Entschädigung gewährt.

§ 43a Schadensausgleich in besonderen Fällen
(1) Schäden, die einem Beamten oder anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes während einer
Verwendung im Sinne des § 31a Abs. 1 infolge von besonderen, vom Inland wesentlich abweichen-
den Verhältnissen, insbesondere infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen Ereignissen, Aufruhr,
Unruhen oder Naturkatastrophen oder als  Folge der Ereignisse nach § 31a Abs. 2 entstehen, werden
ihm in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches gilt für Schäden des Beamten oder anderen Angehöri-
gen des öffentlichen Dienstes durch einen Gewaltakt gegen staatliche Amts träger, Einrichtungen oder
Maßnahmen, wenn der Beamte oder andere Angehörige des öffentlichen Dienstes von dem Gewal-
takt in Ausübung des Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als Beamter oder anderer Angehöriger
des  öffentlichen Dienstes betroffen ist.
(2) Im Falle einer Verwendung im Sinne des § 31a Abs. 1 wird einem Beamten oder anderen
Angehörigen des öffentlichen Dienstes ein angemessener Ausgleich auch für Schäden infolge von
Maßnahmen einer ausländischen Regierung, die sich gegen die Bundesrepublik Deutschland richten,
gewährt.
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(3) Ist ein Beamter oder anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an den Folgen des schädi-
genden Ereignisses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art verstorben, wird ein angemessener Aus-
gleich gewährt
1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kindern,
2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten Kindern, wenn Hinterbliebene der in Num-

mer 1 bezeichneten Art nicht vorhanden sind.
Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der natürlichen Person gewährt, die der Beamte
oder andere Angehörige des öffentlichen Dienstes im Versicherungsvertrag begünstigt hat.
(4) Der Schadensausgleich nach den Absätzen 1 bis 3 wird nur einmal gewährt. Wird er aufgrund
derselben  Ursache nach § 63b des Soldatenversorgungsgesetzes vorgenommen, sind die Absätze 1
bis 3 nicht anzuwenden.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schäden bei dienstlicher Verwendung im Ausland anzuwenden,
die im Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangenschaft entstanden sind oder darauf
beruhen, dass der Geschädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Ein-
flussbereich des Dienstherrn entzogen ist.
(6) Für den Schadensausgleich gelten § 31 Abs. 5 und § 31a Abs. 4 entsprechend.

§ 44 Nichtgewährung von Unfallfürsorge
(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der Verletzte den Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.
(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende Anordnung ohne gesetzlichen oder son-
stigen wichtigen Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- oder Erwerbsfähigkeit ungün-
stig beeinflusst, so kann ihm die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle die Unfall-
fürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist auf diese Folgen schriftlich hinzuweisen.
(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfallfürsorgevorschriften wird im Falle des § 22 Abs. 1
nicht gewährt.

§ 45 Meldung und Untersuchungsverfahren
(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach diesem Gesetz entstehen können, sind inner-
halb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalles bei dem Dienstvorgesetzten
des Verletzten zu melden. § 32 Satz 2 bleibt unberührt. Die Frist nach Satz 1 gilt auch dann als gewahrt,
wenn der Unfall bei der für den Wohnort des Berechtigten zuständigen unteren Verwaltungsbehörde
gemeldet worden ist.
(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge nur gewährt, wenn seit dem Unfall noch
nicht zehn Jahre vergangen sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht wird, dass mit der Möglichkeit
einer den Anspruch auf Unfall fürsorge begründenden Folge des Unfalles nicht habe gerechnet wer-
den können oder dass der Berechtigte durch außerhalb seines Willens liegende Umstände gehindert
worden ist, den Unfall zu melden. Die Meldung muss, nachdem mit der Möglichkeit einer den Anspruch
auf Unfallfürsorge begründenden Folge des Unfalles gerechnet werden konnte oder das Hindernis für
die Meldung weggefallen ist, innerhalb dreier Monate erfolgen. Die Unfallfürsorge wird in diesen Fäl-
len vom Tage der Meldung an gewährt; zur Vermeidung von Härten kann sie auch von einem früheren
Zeitpunkt an gewährt werden.
(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm von Amts wegen oder durch Meldung der Betei-
ligten bekannt wird, sofort zu untersuchen. Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle entscheidet, ob ein Dienstunfall vorliegt und ob der Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeige-
führt hat. Die Entscheidung ist dem Verletzten oder seinen Hinterbliebenen bekannt zu geben.
(4) Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 1 Satz 2 wird nur gewährt, wenn der Unfall der Beamtin inner-
halb der Fristen nach den Absätzen 1 und 2 gemeldet und als Dienstunfall anerkannt worden ist. Der
Anspruch auf Unfallfürsorge nach § 30 Abs. 2 Satz 2 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Geburt
an von den Sorgeberechtigten geltend zu machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Zehn-Jah-
res-Frist am Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der Antrag muss, nachdem mit der Möglichkeit einer
Schädigung durch einen Dienstunfall der Mutter während der Schwangerschaft gerechnet werden
konnte oder das Hindernis für den Antrag weggefallen ist, innerhalb von drei Monaten gestellt werden.

§ 46 Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche
(1) Der verletzte Beamte und seine Hinterbliebenen haben aus Anlass eines Dienstunfalles gegen
den Dienstherrn nur die in den §§ 30 bis 43a geregelten Ansprüche. Ist der Beamte nach dem  Dienst -
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unfall in den Dienstbereich eines anderen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn versetzt worden, so rich-
ten sich die Ansprüche gegen diesen; das gleiche gilt in den Fällen des gesetzlichen Übertritts oder
der Übernahme bei der Umbildung von Körperschaften.
(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner gesetzlicher Vorschriften können gegen einen
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder gegen die in seinem Dienst
stehenden Personen nur dann geltend gemacht werden, wenn der Dienstunfall durch eine vorsätzliche
unerlaubte Handlung einer solchen Person verursacht worden ist. Jedoch findet das Gesetz über die
erweiterte Zulassung von Schadenersatzansprüchen bei Dienst- und Arbeitsunfällen vom 7. Dezem-
ber 1943 (RGBl. I S. 674) Anwendung.
(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben unberührt.
(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach-
oder  Vermögensschadens im Rahmen einer besonderen Auslandsverwendung im Sinne des § 31a
gewährt werden, sind Geldleistungen anzurechnen, die wegen desselben Schadens von anderer Sei-
te erbracht werden. Hierzu gehören insbesondere Geldleistungen, die von Drittstaaten oder von zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen gewährt oder veranlasst werden. Nicht anzu-
rechnen sind Leistungen privater Schadensversicherungen, die auf  Beiträgen der Beamten oder anderen
Angehörigen des öffentlichen Dienstes beruhen.

§ 46a
(weggefallen)

Abschnitt VI Übergangsgeld, Ausgleich
§ 47 Übergangsgeld
(1) Ein Beamter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält als Über-
gangsgeld nach vollendeter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache und bei längerer Beschäfti-
gungszeit für jedes weitere volle Jahr ihrer Dauer die Hälfte, insgesamt höchstens das Sechsfache der
Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Bundesbesoldungsgesetzes) des letzten Monats. § 5 Abs. 1
Satz 2 gilt entsprechend. Das Übergangsgeld wird auch dann gewährt, wenn der Beamte im Zeitpunkt
der Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt war. Maßgebend sind die Dienstbezüge, die der Beam-
te im Zeitpunkt der Entlassung erhalten hätte.
(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener hauptberuflicher entgeltlicher Tätigkeit im
Dienste  desselben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufgaben der Dienstherr übernommen hat,
sowie im Falle der  Versetzung die entsprechende Zeit im Dienste des früheren Dienstherrn; die vor
einer Beurlaubung ohne Dienstbe züge liegende Beschäftigungszeit wird mit berücksichtigt. Zeiten mit
einer Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit sind nur zu dem Teil anzurechnen, der dem Verhältnis
der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.
(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn
1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne der §§ 28, 29 und 31 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesbe-

amtengesetzes oder des entsprechenden Landesrechts oder des § 33 Abs. 2 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes entlassen wird oder

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 bewilligt wird oder
3. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit angerechnet wird oder
4. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis oder mit der Ernennung zum Beamten auf

Zeit entlassen wird.
(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die der Entlassung folgende Zeit wie die Dienst-
bezüge gezahlt. Es ist längstens bis zum Ende des Monats zu zahlen, in dem der Beamte die für sein
Beamtenverhältnis bestimmte gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim Tode des Empfängers ist der
noch nicht ausgezahlte Betrag den Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen.
(5) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 53 Abs. 7,
verringert sich das Übergangsgeld um den Betrag dieser Einkünfte.

§ 47a Übergangsgeld für entlassene politische Beamte
(1) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 36 des Bundesbeamtengesetzes oder des entspre-
chenden Landesrechts nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld in Höhe von
71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der
er sich zur Zeit seiner Entlassung befunden hat. § 4 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend.
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(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der Zeit, die der Beamte das Amt, aus dem er entlassen
worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von sechs Monaten, längstens für die Dauer von drei
Jahren, gewährt.
(3) § 47 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 gilt entsprechend.
(4) Bezieht der entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 53 Abs. 7,
so ver ringern sich die in entsprechender Anwendung des § 4 des Bundesbesoldungsgesetzes fortge-
zahlten Bezüge und das Übergangsgeld um den Betrag dieser Einkünfte; § 63 Nr. 10 findet keine
Anwendung.

§ 48 Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen
(1) Beamte des Vollzugsdienstes, Beamte des Einsatzdienstes der Feuerwehr und Beamte im Flug-
verkehrskontrolldienst, die vor Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres wegen Erreichens der
Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich in Höhe des
Fünffachen der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes) des letzten
Monats, jedoch nicht über 4.091 Euro. Dieser Betrag verringert sich um jeweils ein Fünftel für jedes
Jahr, das über das vollendete sechzigste Lebensjahr hinaus abgeleistet wird. § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Der Ausgleich ist bei Eintritt in den Ruhestand in einer Summe zu zahlen. Der Ausgleich
wird nicht neben einer einmaligen (Unfall-)Entschädigung im Sinne des § 43 gewährt.
(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand gegen den Beamten ein Verfahren auf
Rücknahme der Ernennung oder ein Verfahren, das nach § 48 des Bundesbeamtengesetzes oder nach
dem entsprechenden Landesrecht zum Verlust der Beamtenrechte führen könnte, oder ist gegen den
Beamten Disziplinarklage erhoben worden, darf der Ausgleich erst nach dem rechtskräftigen Abschluss
des Verfahrens und nur gewährt werden, wenn kein  Verlust der Versorgungsbezüge eingetreten ist.
Die disziplinarrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.
(3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilligung von Urlaub bis zum Eintritt in den Ruhestand nach
§ 72e Abs. 1 Nr. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht nicht gewährt.

Abschnitt VII Gemeinsame Vorschriften
§ 49 Zahlung der Versorgungsbezüge
(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Versorgungsbezüge fest, bestimmt die Person des Zah-
lungsempfängers und entscheidet über die Berücksichtigung von Zeiten als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit sowie über die Bewilligung von Versorgungsbezügen auf Grund von Kannvorschriften. Sie kann
diese Befugnisse, für Beamte des Bundes und der Länder im Einvernehmen mit dem für das Versor-
gungsrecht zuständigen Minister, auf andere Stellen übertragen. Die Länder können andere Zustän-
digkeiten bestimmen.
(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versorgungsbezügen aufgrund von Kannvorschriften
dürfen erst beim Eintritt des Versorgungsfalles getroffen werden; vorherige Zusicherungen sind unwirk-
sam. Ob Zeiten aufgrund der §§ 10 bis 12 als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind,
soll in der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden werden; diese Entscheidun-
gen stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt.
(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angelegenheiten, die eine grundsätzliche, über den
Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, sind von dem für das Versorgungsrecht zuständigen Mini-
ster zu treffen; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, für die gleichen Zeiträume und
im gleichen Zeitpunkt zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten.
(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf
Verzugszinsen.
(6) Hat ein Versorgungsberechtigter seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle die Zahlung der Versorgungsbezüge von der Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten im
Geltungsbereich dieses Gesetzes abhängig machen.
(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge hat der Empfänger auf Verlangen der zuständigen Behör-
de ein Konto anzugeben oder einzurichten, auf das die Überweisung erfolgen kann. Die Übermitt-
lungskosten mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers trägt die die
Versorgungsbezüge zahlende Stelle; bei einer Überweisung der Versorgungsbezüge auf ein im Aus-
land geführtes Konto trägt der Versorgungsempfänger die Kosten und die Gefahr der Übermittlung
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der Versorgungsbezüge sowie die Kosten einer Meldung nach § 59 der Außenwirtschaftsverordnung
in der jeweils geltenden Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- oder Buchungsgebühren
trägt der Empfänger. Eine Auszahlung auf andere Weise kann nur zugestanden werden, wenn dem
Empfänger die Einrichtung oder Benutzung eines Kontos aus wichtigem Grund nicht zugemutet wer-
den kann.
(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen sind die sich ergebenden Bruchteile eines Cents
unter 0,5 ab zurunden und ab 0,5 aufzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezi-
malstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbestandteil ist einzeln zu runden. Abweichend von den
Sätzen 1 und 2 sind bei der Berechnung von Leistungen nach den §§ 50a bis 50d die Regelungen
des § 121 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anzu wenden.
(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Verlangen des Empfangsberechtigten auszuzah-
len.

§ 50 Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag, jährliche Sonderzahlung
(1) Auf den Familienzuschlag (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) finden die für die Beamten geltenden Vor-
schriften des Besoldungsrechts Anwendung. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der
nach dem Besoldungsrecht in Betracht kommenden Stufe des Familienzuschlags wird neben dem Ruhe-
gehalt gezahlt. Er wird unter Berücksichtigung der nach den Verhältnissen des Beamten oder Ruhe-
standsbeamten für die Stufen des Familienzuschlags in Betracht kommenden Kinder neben dem Wit-
wengeld gezahlt, soweit die Witwe Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne
Berücksichtigung der §§ 64, 65 des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3, 4 des Bundeskinder-
geldgesetzes haben würde; soweit hiernach ein Anspruch auf den Unterschiedsbetrag nicht besteht,
wird er neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen des Familienzuschlags zu
berücksichtigen ist oder zu berücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte noch
lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, wird der Unterschiedsbetrag auf die Anspruchs-
berechtigten nach der Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt.
(2) (weggefallen)
(3) Neben dem Waisengeld wird ein Ausgleichsbetrag gezahlt, der dem Betrag für das erste Kind
nach § 66 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes entspricht, wenn in der Person der Waise die Vor-
aussetzungen des § 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes erfüllt sind, Ausschlussgründe nach
§ 65 des Einkommensteuergesetzes nicht vorliegen, keine Person vorhanden ist, die nach § 62 des
Einkommensteuergesetzes oder nach § 1 des Bundeskindergeldgesetzes anspruchsberechtigt ist, und
die Waise keinen Anspruch auf Kindergeld nach § 1 Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes hat. Der
Ausgleichsbetrag gilt für die Anwendung der §§ 53 und 54 nicht als Versorgungsbezug. Im Falle des
§ 54 wird er nur zu den neuen Versorgungsbezügen gezahlt.
(4) Soweit der Bund oder die Länder durch Gesetz eine jährliche Sonderzahlung an Versorgungsbe-
rechtigte gewähren, darf diese im Kalenderjahr den monatlichen Versorgungsbezug nicht überschrei-
ten. Das Gesetz hat die Zahlungsweise zu bestimmen. Es kann festlegen, dass die Sonderzahlung an
der allgemeinen Anpassung nach § 70 teilnimmt. Daneben kann für jedes Kind eines Versorgungsbe-
rechtigten ein Sonderbetrag bis zur Höhe von 25,56 Euro gewährt werden.
(5) Bei der Anwendung von Ruhens- und Anrechnungsvorschriften ist die jährliche Sonderzahlung
nach Absatz 4 und eine entsprechende Leistung, die der Versorgungsberechtigte aus einer Erwerb-
stätigkeit oder zu seinen früheren Versorgungsbezügen erhält, entsprechend der gesetzlich bestimm-
ten Zahlungsweise zu berücksichtigen. Die bei der Anwendung von Ruhensvorschriften maßgeben-
den Höchstgrenzen erhöhen sich um den Bemessungssatz der jährlichen Sonderzahlung und den
Sonderbetrag nach Absatz 4 Satz 4.

§ 50a Kindererziehungszuschlag
(1) Hat ein Beamter ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind erzogen, erhöht sich sein
Ruhegehalt für jeden Monat einer ihm zuzuordnenden Kindererziehungszeit um einen Kindererzie-
hungszuschlag nach Maßgabe  dieses Gesetzes. Dies gilt nicht, wenn der Beamte wegen der Erzie-
hung des Kindes in der gesetzlichen Renten versicherung versicherungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 Sech-
stes Buch Sozialgesetzbuch) war und die allgemeine  Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung erfüllt ist.
(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Monats der Geburt und endet nach 36 Kalen-
dermonaten, spätestens jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem die Erziehung endet. Wird während
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dieses Zeitraums vom  erziehenden Elternteil ein weiteres Kind erzogen, für das ihm eine Kindererzie-
hungszeit zuzuordnen ist, wird die  Kindererziehungszeit für dieses und jedes weitere Kind um die
Anzahl der Kalendermonate der gleichzeitigen Erziehung verlängert.
(3) Für die Zuordnung der Kindererziehungszeit zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und
Abs. 3 Nr. 2 und 3 Erstes Buch Sozialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch entsprechend.
(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschlags entspricht für jeden Monat der Kindererziehungszeit
dem in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen
Rentenwerts.
(5) Der um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Betrag, der sich unter Berücksichtigung der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge und der auf die Kindererziehungszeit entfallenden ruhegehaltfähigen
Dienstzeit als Ruhegehalt ergeben würde, darf die Höchstgrenze nicht übersteigen. Als Höchstgrenze
gilt der Betrag, der sich unter Berücksichtigung des aktuellen Rentenwerts nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch und des auf die Jahre der Kindererziehungszeit entfallenden Höchstwerts an Ent-
geltpunkten in der Rentenversicherung nach Anlage 2b zum Sechsten Buch  Sozialgesetzbuch als Ren-
te ergeben würde.
(6) Das um den Kindererziehungszuschlag erhöhte Ruhegehalt darf nicht höher sein als das Ruhe-
gehalt, das sich unter Berücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes und der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, ergeben wür-
de.
(7) Für die Anwendung des § 14 Abs. 3 sowie von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften
gilt der  Kindererziehungszuschlag als Teil des Ruhegehalts.
(8) Hat ein Beamter vor der Berufung in ein Beamtenverhältnis ein vor dem 1. Januar 1992 gebore-
nes Kind erzogen, gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Kindererzie-
hungszeit zwölf Kalendermonate nach Ablauf des Monats der Geburt endet. Die §§ 249 und 249a des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend.

§ 50b Kindererziehungsergänzungszuschlag
(1) Das Ruhegehalt erhöht sich um einen Kindererziehungsergänzungszuschlag, wenn
1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende Zeiten der Erziehung eines Kindes bis zur Vollendung

des zehnten Lebensjahres oder Zeiten der nichterwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen
Kindes (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

a) mit entsprechenden Zeiten für ein anderes Kind zusammentreffen oder
b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, oder Zeiten

nach § 50d Abs. 1 Satz 1 zusammentreffen,
2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 Abs. 3a Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

besteht und
3. dem Beamten die Zeiten nach § 50a Abs. 3 zuzuordnen sind.
Der Kindererziehungsergänzungszuschlag wird nicht für Zeiten gewährt, für die ein Kindererzie-
hungszuschlag zusteht.
(2) Die Höhe des Kindererziehungsergänzungszuschlags entspricht für jeden angefangenen Monat,
in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a dem in § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe b des Sechsten

Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts,
2. im Fall von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b einem Bruchteil in Höhe von 0,0208 des aktuellen Ren-

tenwerts.
(3) § 50a Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass in Satz 1 neben den Kindererziehungs-
zuschlag der Kindererziehungsergänzungszuschlag und eine Leistung nach § 50d Abs. 1 sowie bei der
Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in Satz 2 genannten Höchstwerts an Entgeltpunkten
für jeden Monat der Zeiten nach den §§ 50a und 50b der in § 70 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch bestimmte Bruchteil des aktuellen Rentenwerts tritt. § 50a Abs. 6 und 7 gilt ent-
sprechend.

§ 50c Kinderzuschlag zum Witwengeld
(1) Das Witwengeld nach § 20 Abs. 1 erhöht sich für jeden Monat einer nach § 50a Abs. 3 zuzuord-
nenden Kindererziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollen-
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det hat, um einen Kinderzuschlag. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1 gilt nicht bei Bezü-
gen nach § 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 4.
(2) War die Kindererziehungszeit dem vor Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes Verstor-
benen zugeordnet, erhalten Witwen und Witwer den Kinderzuschlag anteilig mindestens für die Zeit,
die bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, fehlt. Stirbt ein
Beamter vor der Geburt des Kindes, sind der Berechnung des Kinderzuschlags 36 Kalendermonate
zugrunde zu legen, wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tod geboren wird. Ist das Kind
später geboren, wird der Zuschlag erst nach Ablauf des in § 50a Abs. 2 Satz 1 genannten Zeitraums
gewährt. Verstirbt das Kind vor der Vollendung des dritten Lebensjahres, ist der Kinderzuschlag antei-
lig zu gewähren.
(3) Die Höhe des Kinderzuschlags entspricht für jeden Monat der Kindererziehungszeit, in dem die
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt waren, 55 vom Hundert des in § 78a Abs. 1 Satz 3 des Sech-
sten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Bruchteils des aktuellen Rentenwerts.
(4) § 50a Abs. 7 und § 69e Abs. 5 Satz 2 gelten entsprechend.

§ 50d Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag
(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
pflichtig, weil er einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig gepflegt hat, erhält er für die Zeit der
Pflege einen Pflegezuschlag zum Ruhegehalt. Dies gilt nicht, wenn die allgemeine Wartezeit in der
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt ist.
(2) Hat ein Beamter ein ihm nach § 50a Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind nicht erwerbs-
mäßig gepflegt (§ 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch), erhält er neben dem Pflegezuschlag einen Kin-
derpflegeergänzungszuschlag. Dieser wird längstens für die Zeit bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres des pflegebedürftigen Kindes und nicht neben einem Kindererziehungsergänzungszuschlag oder
einer Leistung nach § 70 Abs. 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gewährt.
(3) Die Höhe des Pflegezuschlags ergibt sich aus der Vervielfältigung der nach § 166 Abs. 2 in Ver-
bindung mit § 70 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch für die Zeit der Pflege nach Absatz 1
ermittelten Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert. Die Höhe des Kinderpflegeergänzungszu-
schlags ergibt sich aus dem in § 70 Abs. 3a Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch bestimmten Bruchteil des aktuellen Rentenwerts.
(4) § 50a Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. § 50a Abs. 5 gilt bei der Anwendung des Absatzes 2 mit der
Maßgabe, dass bei der Ermittlung der Höchstgrenze an die Stelle des in Satz 2 genannten Höchst-
werts an Entgeltpunkten für jeden Monat berücksichtigungsfähiger Kinderpflegezeit der in § 70 Abs. 2
Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmte Bruchteil des aktuellen Rentenwerts tritt.

§ 50e Vorübergehende Gewährung von Zuschlägen
(1) Versorgungsempfänger, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand treten, erhal-
ten vorübergehend Leistungen entsprechend den §§ 50a, 50b und 50d, wenn
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen Ren-

tenversicherung erfüllt ist,
2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder ent-

sprechenden Landesrechts in den Ruhestand versetzt worden sind oder
b) sie wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind und das

60. Lebensjahr vollendet haben,
3. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch dem Grunde nach

zustehen, jedoch vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgrenze noch nicht gewährt wer-
den,

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert noch nicht erreicht haben,
5. keine Einkünfte im Sinne des § 53 Abs. 7 bezogen werden; die Einkünfte bleiben außer Betracht,

soweit sie durchschnittlich im Monat 325 Euro nicht überschreiten.
Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht überschritten werden, der sich bei Berechnung des
Ruhegehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 vom Hundert ergibt.
(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsempfänger das
65. Lebensjahr vollendet. Sie endet vorher, wenn der Versorgungsempfänger
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf des Tages vor

dem Beginn der Rente, oder
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2. ein Erwerbseinkommen über durchschnittlich im Monat 325 Euro hinaus bezieht, mit Ablauf des
Tages vor Beginn der Erwerbstätigkeit.

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. Anträge, die innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des
Beamten in den Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts gestellt.
Wird der Antrag zu einem  späteren Zeitpunkt gestellt, so wird die Leistung vom Beginn des Antrags-
monats an gewährt.

§ 51 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge können, wenn bundesgesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
nur insoweit abgetreten oder verpfändet werden, als sie der Pfändung unterliegen.
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge kann der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder
Zurück behaltungsrecht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Versorgungsbezüge geltend machen.
Dies gilt nicht, soweit gegen den Versorgungsberechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen
vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.
(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 18), auf Erstattung der Kosten des Heilverfahrens (§ 33) und der
Pflege (§ 34), auf Unfallausgleich (§ 35) sowie auf eine einmalige Unfallentschädigung (§ 43) und
auf Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 43a) können weder gepfändet noch abgetreten noch
verpfändet werden. Forderungen des Dienstherrn gegen den Verstorbenen aus Vorschuss- oder Dar-
lehnsgewährungen sowie aus Überzahlungen von Dienst- oder  Versorgungsbezügen können auf das
Sterbegeld angerechnet werden.

§ 52 Rückforderung von Versorgungsbezügen
(1) Wird ein Versorgungsberechtigter durch eine gesetzliche Änderung seiner Versorgungsbezüge
mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten.
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zuviel gezahlter Versorgungsbezüge nach den
 Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
 Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtli-
chen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensichtlich war, dass der Emp-
fänger ihn hätte erkennen müssen. Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen mit Zustim-
mung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle ganz oder teilweise abgesehen
werden.
(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als fünf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzel-
beträge zusammen, gilt die Grenze für die Gesamtrückforderung.
(4) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode des Versorgungsberechtigten auf ein Konto
bei einem Geldinstitut überwiesen wurden, gelten als unter dem Vorbehalt der Rückforderung
erbracht. Das Geldinstitut hat sie der überweisenden Stelle zurück zu überweisen, wenn diese
sie als zu Unrecht erbracht zurückfordert. Eine Verpflichtung zur Rücküberweisung besteht nicht,
soweit über den entsprechenden Betrag bei Eingang der Rückforderung bereits anderweitig
 verfügt wurde, es sei denn, dass die Rücküberweisung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das
Geldinstitut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eigener Forderungen verwen-
den.
(5) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode des Versorgungsberechtigten zu Unrecht
erbracht worden sind, haben die Personen, die die Geldleistungen in Empfang genommen oder über
den entsprechenden Betrag verfügt haben, diesen Betrag der überweisenden Stelle zu erstatten, sofern
er nicht nach Absatz 4 von dem Geldinstitut zurück überwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine Rückü-
berweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass über den entsprechenden Betrag bereits anderwei-
tig verfügt wurde, hat der überweisenden Stelle auf Verlangen Namen und Anschrift der Personen, die
über den Betrag verfügt haben, und etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein Anspruch gegen
die Erben bleibt unberührt.

§ 53 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbs -
ersatz*-einkommen
(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen (Absatz 7), erhält
er daneben seine Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchst-
grenze.
(2) Als Höchstgrenze gelten
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1. für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der
Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag in Höhe des
Eineinhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1,

2. für Waisen vierzig vom Hundert des Betrages, der sich nach Nummer 1 unter Berücksichtigung des
ihnen zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 ergibt,

3. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht,
oder nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht in
den Ruhestand getreten sind, bis zum Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet
wird, 71,75 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein Betrag in Höhe des Ein-
einhalbfachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 sowie
325 Euro.

(3) Die Höchstgrenze nach Absatz 2 ist für den jeweiligen Auszahlungsmonat um den nach § 67
Abs. 1 Satz 4 des Bundesbesoldungsgesetzes zu zahlenden Betrag zu erhöhen. Entsprechende Lei-
stungen, die der Versorgungsberechtigte aus einer Erwerbstätigkeit erhält, sind im jeweiligen Aus-
zahlungsmonat zu berücksichtigen.
(4) (weggefallen)
(5) Dem Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Betrag in Höhe von 20 vom Hundert seines
jeweiligen  Versorgungsbezuges (§ 2) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim Bezug von Verwendungsein-
kommen, das mindestens aus derselben Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren Vergütungs-
gruppe berechnet wird, aus der sich auch die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen. Für son-
stiges in der Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen  gelten Satz 2 und Absatz 7 Satz 5
entsprechend.
(6) Bei der Ruhensberechnung für einen früheren Beamten oder früheren Ruhestandsbeamten, der
Anspruch auf Versorgung nach § 38 hat, ist mindestens ein Betrag als Versorgung zu belassen, der
unter Berücksichtigung seiner Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge des Dienstunfalles dem Unfal-
lausgleich entspricht. Dies gilt nicht, wenn wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz zusteht.
(7) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit einschließlich Abfindungen,
aus selbständiger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb und aus Land- und Forstwirtschaft. Nicht als
Erwerbseinkommen gelten Aufwandsentschädigungen, ein Unfallausgleich (§ 35) sowie Einkünfte
aus Tätigkeiten, die nach Art und Umfang Nebentätigkeiten im Sinne des § 42 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3
des Beamtenrechtsrahmengesetzes entsprechen. Erwerbsersatzeinkommen sind Leistungen, die auf
Grund oder in entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher Vorschriften kurzfristig erbracht wer-
den, um Erwerbseinkommen zu ersetzen (§ 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch). Die Berücksichtigung des Erwerbs- und des Erwerbsersatzeinkommens erfolgt monatsbezo-
gen. Wird Einkommen nicht in Monatsbeträgen erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt
durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen.
(8) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungsberechtigte das fünfundsechzigste Lebensjahr
vollendet,  gelten die Absätze 1 bis 7 nur für Erwerbseinkommen aus einer Verwendung im öffentlichen
Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die
Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. Der Verwendung
im öffentlichen Dienst steht gleich die Verwendung im öffentlichen Dienst einer  zwischenstaatlichen
oder überstaatlichen Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im  Sinne des Satzes 2
durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt ist. Ob die Vorausset-
zungen zutreffen, entscheidet auf Antrag der zuständigen Stelle oder des Versorgungsberechtigten das
für das Versorgungsrecht zuständige Ministerium oder die von ihm bestimmte Stelle.
(9) Bezieht ein Wahlbeamter auf Zeit im Ruhestand neben seinen Versorgungsbezügen Verwen-
dungseinkommen nach Absatz 8, findet anstelle der Absätze 1 bis 8 § 53 in der bis zum 31. Dezem-
ber 1998 geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für Hinterbliebene.
(10) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach
Absatz 7, das nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 8 ist, ruhen die Versorgungsbezüge um fün-
fzig vom Hundert des Betrages, um den sie und das Einkommen die Höchstgrenze übersteigen.
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§ 54 Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge
(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst (§ 53 Abs. 8) an neuen Versorgungsbe-
zügen
1. ein Ruhestandsbeamter Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung,
2. eine Witwe oder Waise aus der Verwendung des verstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeam-

ten Witwengeld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung,
3. eine Witwe Ruhegehalt oder eine ähnliche Versorgung, so sind neben den neuen Versorgungs-

bezügen die früheren Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten
Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf die Gesamtversorgung nicht hinter der früheren Versorgung
zurückbleiben.

(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Nr. 1) das Ruhegehalt, das sich unter Zugrundelegung der

gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe
der Besoldungsgruppe, aus der sich das frühere Ruhegehalt berechnet, ergibt, zuzüglich des
Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1,

2. für Witwen und Waisen (Absatz 1 Nr. 2) das Witwen- oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhe-
gehalt nach Nummer 1 ergibt, zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1,

3. für Witwen (Absatz 1 Nr. 3) 71,75 vom Hundert, in den Fällen des § 36 fünfundsiebzig vom Hun-
dert, in den Fällen des § 37 achtzig vom Hundert, der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das dem Witwengeld zugrunde liegende Ruhege-
halt bemisst, zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1.

Ist bei einem an der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das Ruhe-
gehalt nach § 14 Abs. 3 gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in sinn-
gemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen. Ist bei der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 das
dem Witwengeld zugrunde liegende Ruhegehalt nach § 14 Abs. 3 gemindert, ist die Höchstgrenze
entsprechend dieser Vorschrift zu berechnen, wobei dem zu vermindernden Ruhegehalt mindestens
ein Ruhegehaltssatz von 71,75 vom Hundert zugrunde zu legen ist. Ist bei einem an der Ruhensrege-
lung nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug der Ruhegehaltssatz nach § 14 Abs. 1
Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung gemin-
dert, ist der für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehaltssatz in sinngemäßer Anwendung dieser
Vorschrift festzusetzen. Ist bei der Ruhensregelung nach Satz 1 Nr. 3 der Ruhegehaltssatz des dem
Witwengeld zugrunde liegenden Ruhegehalts nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Geset-
zes in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung gemindert, ist die Höchstgrenze entspre-
chend dieser Vorschrift zu berechnen, wobei der zu vermindernde Ruhegehaltssatz mindestens 71,75
vom Hundert beträgt.
(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem neuen Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in
Höhe von  zwanzig vom Hundert des früheren Versorgungsbezuges zu belassen.
(4) Erwirbt ein Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf Witwengeld oder eine ähnliche Versor-
gung, so erhält er daneben sein Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 nur
bis zum Erreichen der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 3 und 5 bezeichneten Höchstgrenze. Die
Gesamtbezüge dürfen nicht hinter seinem Ruhe gehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach
§ 50 Abs. 1 sowie eines Betrages in Höhe von zwanzig vom Hundert des neuen Versorgungsbezu-
ges zurückbleiben.
(5) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 55 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten
(1) Versorgungsbezüge werden neben Renten nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten
Höchstgrenze gezahlt. Als Renten gelten
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterbliebenenversorgung für Angehörige des öffent-

lichen Dienstes,
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei ein dem Unfallausgleich (§ 35) ent-

sprechender Betrag unberücksichtigt bleibt; bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 20
vom Hundert bleiben zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundesversorgungsge-
setz, bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 vom Hundert ein Drittel der Mindest-
grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt,
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4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder aus einer befreienden
Lebensversicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses im
öffentlichen Dienst mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet
hat.

Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt oder auf sie verzichtet oder wird an deren
Stelle eine  Kapitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt, so tritt an die Stelle der Ren-
te der Betrag, der vom  Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer Abfindung, Bei-
tragserstattung oder eines sonstigen Kapitalbetrages ist der sich bei einer Verrentung ergebende
Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn der Ruhestandsbeamte innerhalb von drei Monaten
nach Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an den Dienstherrn abführt.
Zu den Renten und den Leistungen nach Nummer 4 rechnet nicht der Kinderzuschuss. Renten, Ren-
tenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf § 1587b des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder § 1
des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich beruhen, bleiben unberücksichtigt.
(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetrages

nach § 50 Abs. 1 ergeben würde, wenn der Berechnung zugrunde gelegt werden
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das

Ruhegehalt berechnet,
b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom vollendeten siebzehnten Lebensjahr bis zum Ein-

tritt des Versorgungsfalles abzüglich von Zeiten nach § 12a, zuzüglich der Zeiten, um die sich
die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht, und der bei der Rente berücksichtigten Zeiten einer ren-
tenversicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des Versorgungsfalles,

2. für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50
Abs. 1, für  Waisen der Betrag, der sich als Waisengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach
§ 50 Abs. 1, wenn dieser neben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem Ruhegehalt nach Num-
mer 1 ergeben würde.

Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt nach § 14 Abs. 3
gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser
Vorschrift festzusetzen. Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versorgungsbezug der Ruhe-
gehaltssatz nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 oder 3 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember
1991 geltenden Fassung gemindert, ist der für die Höchstgrenze maßgebende Ruhegehaltssatz in
sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift festzusetzen.
(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht
1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Nr. 1) Hinterbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder

Tätigkeit des Ehegatten,
2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Nr. 2) Renten auf Grund einer eigenen Beschäftigung oder

Tätigkeit.
(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt außer Ansatz der Teil der Rente (Absatz 1), der
1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre auf Grund freiwilliger Weiterversicherung oder Selbstver-

sicherung zu den gesamten Versicherungsjahren oder, wenn sich die Rente nach Werteinheiten
berechnet, dem Verhältnis der Werteinheiten für freiwillige Beiträge zu der Summe der Wertein-
heiten für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfallzeiten oder, wenn sich die
Rente nach Entgeltpunkten berechnet, dem Verhältnis der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge
zu der Summe der Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurech-
nungszeiten und Anrechnungszeiten entspricht,

2. auf einer Höherversicherung beruht.
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser
Höhe geleistet hat.
(5) Bei Anwendung des § 53 ist von der nach Anwendung der Absätze 1 bis 4 verbleibenden
Gesamtversorgung auszugehen.
(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen mit einer Rente ist zunächst der neuere
Versorgungsbezug nach den Absätzen 1 bis 4 und danach der frühere Versorgungsbezug unter Berück-
sichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach § 54 zu regeln. Der hiernach gekürzte
frühere Versorgungsbezug ist unter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versorgungsbezuges nach
den Absätzen 1 bis 4 zu regeln; für die Berechnung der Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die
Zeit bis zum Eintritt des neueren Versorgungsfalles zu berücksichtigen.
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(7) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend.
(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen entsprechende wiederkehrende Geldleistungen
gleich, die auf Grund der Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik geleistet werden oder die von einem ausländischen Versiche-
rungsträger nach einem für die Bundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen- oder überstaatli-
chen Abkommen gewährt werden.

§ 56 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus
zwischenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung
(1) Erhält ein Ruhestandsbeamter aus der Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, ruht sein deutsches Ruhege-
halt in Höhe des Betrages, um den die Summe aus der genannten Versorgung und dem deutschen
Ruhegehalt die in Absatz 2 genannte Höchstgrenze übersteigt, mindestens jedoch in Höhe des Betra-
ges, der einer Minderung des Vomhundertsatzes von 1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaatlichen
oder überstaatlichen Dienst entspricht; der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 ruht in Höhe von
2,39167 vom Hundert für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst. § 14 Abs. 1
Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Versorgungsbezüge ruhen in voller Höhe, wenn der
Ruhestandsbeamte als Invaliditätspension die Höchstversorgung aus seinem Amt bei der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung erhält. Bei der Anwendung des Satzes 1 wird die
Zeit, in welcher der Beamte, ohne ein Amt bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergütung oder sonstige Entschädigung hat und Ruhe-
gehaltsansprüche erwirbt, als Zeit im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst gerechnet;
entsprechendes gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer zwischenstaatlichen
oder überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der Berechnung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten
berücksichtigt werden.
(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 54 Abs. 2 bezeichneten Höchstgrenzen sinngemäß, wobei die-
se im Monat Dezember nicht zu verdoppeln sind; dabei ist als Ruhegehalt dasjenige deutsche Ruhe-
gehalt zugrunde zu legen, das sich unter Einbeziehung der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung als ruhegehaltfähige Dienstzeit und
auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der nächsthöheren Besol-
dungsgruppe ergibt.
(3) Verzichtet der Beamte oder Ruhestandsbeamte bei seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen
Dienst einer  zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung auf eine Versorgung oder wird an
deren Stelle eine Abfindung, Beitragserstattung oder ein sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, so findet
Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der vom
Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt die Zahlung eines Kapitalbetrages, weil kein
Anspruch auf laufende Versorgung besteht, so ist der sich bei einer Verrentung des Kapitalbetrages
ergebende Betrag zugrunde zu legen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte
innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Verwendung oder der Berufung in das Beamtenverhält-
nis den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten Zinsen an seinen Dienstherrn abführt.
(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon vor seinem Ausscheiden aus dem zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar Zahlungen aus
dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung diesen
durch Aufrechnung oder in anderer Form verringert, ist die Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des
ungekürzten Kapitalbetrages zu leisten.
(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten oder Ruhestandsbeamten Hinterbliebenen-
bezüge von der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, ruht ihr deutsches Witwengeld
und Waisengeld in Höhe des Betrages, der sich unter Anwendung der Absätze 1 und 2 nach dem ent-
sprechenden Anteilsatz ergibt. Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, Abs. 3, 4 und 6 finden entsprechen-
de Anwendung.
(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung gewähr-
te Versorgung nicht übersteigen. Dem Ruhestandsbeamten ist mindestens ein Betrag in Höhe von
zwanzig vom Hundert seines deutschen Ruhegehalts zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn die Unter-
schreitung der Mindestbelassung darauf beruht, dass
1. das deutsche Ruhegehalt in Höhe des Betrages ruht, der einer Minderung des Vomhundertsatzes

um 1,79375 für jedes Jahr im zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Dienst entspricht, oder
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2. Absatz 1 Satz 3 anzuwenden ist.
(7) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 57 Kürzung der Versorgungsbezüge nach der Ehescheidung
(1) Sind Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversicherung nach § 1587b Abs. 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs durch Entscheidung des Familiengerichts begründet worden, werden nach Wirk-
samkeit dieser Entscheidung die Versorgungsbezüge des verpflichteten Ehegatten und seiner Hin-
terbliebenen nach Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften um den nach
Absatz 2 oder 3 berechneten Betrag gekürzt. Das Ruhegehalt, das der verpflichtete Ehegatte im Zeit-
punkt der Wirksamkeit der Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich erhält,
wird erst gekürzt, wenn aus der Versicherung des berechtigten Ehegatten eine Rente zu gewähren ist.
Das einer Vollwaise zu gewährende Waisengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem Recht der gesetz-
lichen Rentenversicherungen die Voraussetzungen für die Gewährung einer Waisenrente aus der Ver-
sicherung des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt sind.
(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet sich aus dem Monatsbetrag der durch die
Entscheidung des Familiengerichts begründeten Anwartschaften. Dieser Monatsbetrag erhöht oder
vermindert sich bei einem Beamten um die Vomhundertsätze der nach dem Ende der Ehezeit bis zum
Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand eingetretenen Erhöhungen oder Verminderungen der beam-
tenrechtlichen Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts
in den Ruhestand an, bei einem Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem Ende der Ehezeit an, erhöht
oder vermindert sich der Kürzungsbetrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch Anpassung der Versorgungsbezüge erhöht
oder vermindert.
(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisengeld berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag
nach Absatz 2 für das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat oder hätte erhalten können, wenn er
am Todestag in den Ruhestand getreten wäre, nach den Anteilssätzen des Witwen- oder Waisengeldes.
(4) Ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 oder nach entsprechendem bisherigen Recht und
eine Abfindungsrente nach bisherigem Recht (§ 153 des Bundesbeamtengesetzes und entsprechende
Vorschriften) werden nicht gekürzt.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und des § 5 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Ver-
sorgungsausgleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105) steht die Zahlung des Ruhegehalts des ver-
pflichteten Ehegatten für den Fall rückwirkender oder erst nachträglich bekannt werdender Renten-
gewährung an den berechtigten Ehegatten unter dem Vorbehalt der Rückforderung.

§ 58 Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge
(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 57 kann von dem Beamten oder Ruhestandsbeam-
ten ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrages an den Dienstherrn abgewendet werden.
(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt, der aufgrund der Entscheidung des Famili-
engerichts nach § 1587b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Begründung der Anwartschaft auf
die bestimmte Rente zu leisten gewesen wäre, erhöht oder vermindert um die Hundertsätze der nach
dem Tage, an dem die Entscheidung des Familiengerichts ergangen ist, bis zum Tag der Zahlung des
Kapitalbetrages eingetretenen Erhöhungen oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand
an, bei einem Ruhestandsbeamten von dem Tage, an dem die Entscheidung des Familiengerichts ergan-
gen ist, erhöht oder vermindert sich der Kapitalbetrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt
vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch Anpassung der Versor-
gungsbezüge erhöht oder vermindert.
(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung der Versorgungsbezüge in dem entspre-
chenden Verhältnis; der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monatsbetrag der Dienstbezüge des
Beamten oder des Ruhegehalts des Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten.

§ 59 Erlöschen der Versorgungsbezüge wegen Verurteilung
(1) Ein Ruhestandsbeamter,
1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamtenverhältnisses begangenen Tat eine Ent-

scheidung ergangen ist, die nach § 48 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Lan-
desrecht zum Verlust der Beamtenrechte geführt hätte, oder

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


§

Rechtsvorschriften

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de168

2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenverhältnisses begangenen Tat durch ein deut-
sches Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes im ordentlichen Strafverfahren

a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-

dung des  demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicher-
heit strafbar ist, zu  Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist,

verliert mit der Rechtskraft der Entscheidung seine Rechte als Ruhestandsbeamter. Entsprechendes
gilt, wenn der Ruhestandsbeamte aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß
Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat.
(2) Die §§ 50 und 51 des Bundesbeamtengesetzes oder das entsprechende Landesrecht finden ent-
sprechende Anwendung.

§ 60 Erlöschen der Versorgungsbezüge bei Ablehnung einer erneuten Berufung
Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen den Vorschriften der §§ 39 und 45 Abs. 1 des Bundesbe-
amtengesetzes oder des entsprechenden Landesrechts einer erneuten Berufung in das Beamtenver-
hältnis schuldhaft nicht nach, obwohl er auf die Folgen eines solchen Verhaltens schriftlich hingewie-
sen worden ist, so verliert er für diese Zeit seine Versorgungsbezüge. Die oberste Dienstbehörde stellt
den Verlust der Versorgungsbezüge fest. Eine disziplinarrechtliche Verfolgung wird dadurch nicht aus-
geschlossen.

§ 61 Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung
(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versorgungsbezüge erlischt
1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in dem er stirbt,
2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats, in dem sie sich verheiratet,
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats, in dem sie das achtzehnte Lebensjahr voll-

endet,
4. für jeden Berechtigten, der durch ein deutsches Gericht im Geltungsbereich dieses Gesetzes im

ordentlichen Strafverfahren wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jah-
ren oder wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochver-
rat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äuße-
ren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden
ist, mit der Rechtskraft des Urteils.

Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte auf Grund einer Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht verwirkt hat. In den Fällen des Satzes 1
Nr. 4 und des Satzes 2 gilt § 41 sinngemäß. Die §§ 50 und 51 des Bundesbeamtengesetzes oder das
entsprechende Landesrecht finden entsprechende Anwendung.
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres auf Antrag gewährt, solange
die in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1, 2 und 4 des Einkommen-
steuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen gege-
ben sind. Im Falle einer körperlichen, geistigen oder  seelischen Behinderung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz
1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung wird das
Waisengeld ungeachtet der Höhe eines eigenen Einkommens dem Grunde nach gewährt; soweit ein eige-
nes Einkommen der Waise das Zweifache des Mindestvollwaisengeldes (§ 14 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung
mit § 24 Abs. 1) übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Waisengeld zuzüglich des Unterschiedsbetrages
(§ 50 Abs. 1) angerechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 wird über das siebenundzwanzigste Lebensjahr
hinaus nur gewährt, wenn
1. die Behinderung bei Vollendung des siebenundzwanzigsten Lebensjahres bestanden hat oder bis zu

dem sich nach § 32 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 gel-
tenden Fassung ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise sich in verzögerter Schul-
oder Berufsausbildung befunden hat, und

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte oder früherer Ehegatte ihr keinen ausrei-
chenden Unterhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht unterhaltspflichtig ist und sie nicht
unterhält.

(3) Hat eine Witwe sich wieder verheiratet und wird die Ehe aufgelöst, so lebt der Anspruch auf Wit-
wengeld wieder auf; ein von der Witwe infolge Auflösung der Ehe erworbener neuer Versorgungs-,
Unterhalts- oder Renten anspruch ist auf das Witwengeld und den Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1
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anzurechnen. Wird eine in Satz 1 genannte  Leistung nicht beantragt oder wird auf sie verzichtet oder
wird an ihrer Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Betrag
anzurechnen, der ansonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung der Ehe steht die Nichtigerklärung gleich.

§ 62 Anzeigepflicht
(1) Die Beschäftigungsstelle hat der die Versorgungsbezüge anweisenden Stelle (Regelungsbehörde)
oder der die Versorgungsbezüge zahlenden Kasse jede Verwendung eines Versorgungsberechtigten
unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso jede spätere Änderung der Bezüge oder die Zahlungs-
einstellung sowie die Gewährung einer Versorgung unverzüglich anzuzeigen.
(2) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, der Regelungsbehörde oder der die Versorgungsbe-
züge zahlenden Kasse
1. die Verlegung des Wohnsitzes,
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach den §§ 10, 14 Abs. 5, §§ 14a, 22 Abs. 1

Satz 2 und §§ 47, 47a sowie den §§ 53 bis 56 und 61 Abs. 2,
3. die Witwe auch die Verheiratung (§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) sowie im Falle der Auflösung der neu-

en Ehe den Erwerb und jede Änderung eines neuen Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenan-
spruchs (§ 61 Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz),

4. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses oder eines privatrechtli-
chen Arbeits verhältnisses im öffentlichen Dienst in den Fällen des § 47 Abs. 5 und des § 47a,

5. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch in den Fällen
des § 12b sowie im Rahmen der §§ 50a bis 50e

unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der Regelungsbehörde ist der Versorgungsberechtigte ver-
pflichtet, Nach weise vorzulegen oder der Erteilung erforderlicher Nachweise oder Auskünfte, die für
die Versorgungsbezüge erheblich sind, durch Dritte zuzustimmen.
(3) Kommt ein Versorgungsberechtigter der ihm nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 auferlegten Verpflich-
tung schuldhaft nicht nach, so kann ihm die Versorgung ganz oder teilweise auf Zeit oder Dauer ent-
zogen werden. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die Versorgung ganz oder teilweise wie-
der zuerkannt werden. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle.

§ 62a Mitteilungspflicht für den Versorgungsbericht
Öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Bundesdatenschutzgesetzes, die Dienstvorge-
setzte im Sinne des § 3 Abs. 2 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechenden Landesrechtes sind,
übermitteln dem Bundesminis terium des Inneren die für die Erstellung des Berichtes der Bundesre-
gierung über die Entwicklung der Versorgungs leistungen erforderlichen Daten
1. zu den Gründen der Dienstunfähigkeit nach Hauptdiagnoseklassen und
2. zur Person und letzten Beschäftigung des Betroffenen, die zur statistischen Auswertung erfor-

derlich sind.
Soweit entsprechende Daten nicht vorliegen, können bei anderen als den in Satz 1 genannten Stel-
len, insbesondere solchen, die mit der ärztlichen Begutachtung beauftragt wurden, Angaben zu Grün-
den einer Versetzung in den Ruhestand erhoben werden.

§ 63 Anwendungsbereich
Für die Anwendung des Abschnitts VII gelten
1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 15 als Ruhegehalt,
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38 als Ruhegehalt, außer für die Anwendung des § 59,
3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 als Witwen- oder Waisengeld,
4. ein Unterhaltsbeitrag nach den §§ 41 und 61 Abs. 1 Satz 3 als Witwen- oder Waisengeld, außer

für die An wendung des § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2,
5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 1 und § 40 als Witwengeld,
6. ein Unterhaltsbeitrag nach § 22 Abs. 2 oder 3 als Witwengeld, außer für die Anwendung des

§ 57,
7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 23 Abs. 2 als Waisengeld,
7a. ein Unterhaltsbeitrag nach § 38a als Waisengeld,
8. ein Unterhaltsbeitrag nach § 50 des Bundesbeamtengesetzes und entsprechendem Landesrecht,

den §§ 59 und 61 Abs. 1 Satz 4 und § 68 als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld,
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9. die Bezüge der nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes oder einer entsprechenden gesetzli-
chen Vorschrift nicht im Amt befindlichen Richter und Mitglieder einer obersten Rechnungsprü-
fungsbehörde als Ruhegehalt,

10. die Bezüge, die nach oder entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
gewährt werden, als Ruhegehalt;

die Empfänger dieser Versorgungsbezüge gelten als Ruhestandsbeamte, Witwen oder Waisen.

Abschnitt VIII Sondervorschriften
§ 64 Entzug von Hinterbliebenenversorgung
(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern von Hinterbliebenenversorgung die Versorgungs-
bezüge auf Zeit teilweise oder ganz entziehen, wenn sie sich gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung im Sinne des  Grundgesetzes betätigt haben; § 41 gilt sinngemäß. Die diese Maßnah-
me rechtfertigenden Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die eidli-
che Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zulässig und der Versorgungsberechtigte zu hören
ist. Die Länder können andere Zuständigkeiten bestimmen.
(2) § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt.

§ 65 Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge
Werden Versorgungsberechtigte im öffentlichen Dienst (§ 53 Abs. 8) verwendet, so sind ihre Bezüge aus
dieser Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versorgungsbezüge zu bemessen. Das gleiche gilt für
eine auf Grund der Beschäftigung zu gewährende Versorgung.

Abschnitt IX Versorgung besonderer Beamtengruppen
§ 66 Beamte auf Zeit
(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschriften für
die Versorgung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebenen entsprechend, soweit in die-
sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von zehn Jahren zurückgelegt haben,
beträgt das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach einer Amtszeit von acht Jahren als Beam-
ter auf Zeit fünfunddreißig vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit jedem
weiteren vollen Amtsjahr als Beamter auf Zeit um 1,91333 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge bis zum Höchstruhegehaltssatz von 71,75 vom  Hundert. Als Amtszeit rechnet hierbei auch die
Zeit bis zur Dauer von fünf Jahren, die ein Beamter auf Zeit im einstweiligen Ruhestand zurückgelegt
hat. § 14 Abs. 3 findet Anwendung. Die Sätze 1 bis 3 finden auf zu Beamten auf Zeit ernannte Militär-
geistliche keine Anwendung.
(3) Ein Übergangsgeld nach § 47 wird nicht gewährt, wenn der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen
Verpflichtung, sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis
weiterzuführen, nicht nachkommt.
(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amtszeit sein bisheriges Amt unter erneuter Beru-
fung als Beamter auf Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende Amtszeit weiter, gilt für die Anwen-
dung dieses Gesetzes das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entsprechend für
Beamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen Amt ohne Unterbrechung in ein vergleichbares oder höher-
wertiges Amt unter erneuter Berufung als Beamter auf Zeit gewählt werden.
(5) Wird ein Beamter auf Zeit wegen Dienstunfähigkeit entlassen, gelten die §§ 15 und 26 ent-
sprechend.
(6) Bei einem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten Wahlbeamten auf Zeit ist § 14
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 nicht anzuwenden, wenn er nach Ablauf seiner Amtszeit sein Amt weitergeführt
hatte, obwohl er nicht gesetzlich dazu verpflichtet war und mit Ablauf seiner Amtszeit bereits eine Ver-
sorgungsanwartschaft erworben hatte. § 13 Abs. 1 Satz 1 findet in der bis zum 31. Dezember 2000 gel-
tenden Fassung Anwendung.
(7) § 53 Abs. 10 gilt entsprechend für Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand.
(8) Wird ein Wahlbeamter auf Zeit abgewählt, erhält er bis zum Ablauf seiner Amtszeit, bei einem
vorherigen  Eintritt in den Ruhestand oder der Entlassung längstens bis zu diesem Zeitpunkt, Versorgung
mit der Maßgabe, dass das Ruhegehalt während der ersten fünf Jahre 71,75 vom Hundert der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der End stufe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte zur Zeit
seiner Abwahl befunden hat, beträgt. Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um die
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Zeit, in der ein Wahlbeamter auf Zeit Versorgung nach Satz 1 erhält, bis zu fünf Jahren; das Höch-
struhegehalt nach Absatz 2 darf nicht überschritten werden.
(9) Zeiten, während der ein Wahlbeamter auf Zeit nach Vollendung des siebzehnten Lebensjahres
durch eine hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbildung außerhalb der allgemeinen Schulbildung
Fachkenntnisse erworben hat, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, können bis zu einer
Gesamtzeit von vier Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, die Zeit einer Fachschul- oder
Hochschulausbildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu drei Jahren. § 49 Abs. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

§ 67 Professoren an Hochschulen, Hochschuldozenten, Oberassistenten,
 Oberingenieure, Wissenschaftliche und Künstlerische Assistenten mit Bezügen
nach § 77 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie Professoren und haupt-
berufliche Leiter und Mitglied
(1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten Professoren an Hochschulen, Hochschuldozen-
ten, Ober assistenten, Oberingenieure, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assistenten mit Bezü-
gen nach § 77 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes und ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die Versorgung
der zu Beamten ernannten Professoren und der  hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von Leitungs-
gremien an Hochschulen mit Bezügen nach der Bundesbesoldungsordnung W und ihre Hinterbliebe-
nen.
(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Professoren, Hochschuldozenten, Oberassistenten,
Oberingenieure, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assistenten nach der Habilitation dem Lehr körper
einer Hochschule angehört haben. Als ruhegehaltfähig gilt auch die zur Vorbereitung für die Promotion
benötigte Zeit bis zu zwei Jahren. Die in einer Habilitationsordnung vorgeschriebene Mindestzeit für die
Erbringung der Habilitationsleistungen oder sonstiger gleichwertiger wissenschaftlicher Leistungen kann
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden; soweit die Habilitationsordnung eine Mindest-
dauer nicht vorschreibt, sind bis zu drei Jahre berücksichtigungsfähig. Die nach er folgreichem Abschluss
eines Hochschulstudiums vor der Ernennung zum Professor, Hochschuldozenten, Oberassis tenten,
 Oberingenieur, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assistenten liegende Zeit einer hauptberuflichen
Tätigkeit, in der besondere Fachkenntnisse erworben wurden, die für die Wahrnehmung des Amtes
 förderlich sind, soll im Falle des § 44 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe c des Hochschulrahmengesetzes als ruhe-
gehaltfähig berücksichtigt werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf Jahren in vollem Umfang, darüber
hinaus bis zur Hälfte als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4 können in der Regel
insgesamt nicht über zehn Jahre hinaus als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden.  Zeiten mit einer
 geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit dürfen nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig berücksichtigt
werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.
(3) Über die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach Absatz 2 sowie auf Grund der §§ 10 bis 12 soll in
der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis entschieden werden. Diese Entscheidungen
 stehen unter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt.
(4) Für Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Wissenschaftliche und Künstlerische
Assistenten beträgt das Übergangsgeld abweichend von § 47 Abs. 1 Satz 1 für ein Jahr Dienstzeit das
Einfache, insgesamt  höchstens das Sechsfache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Bundes-
besoldungsgesetzes) des letzten Monats.

§ 68 Ehrenbeamte
Erleidet der Ehrenbeamte einen Dienstunfall (§ 31), so hat er Anspruch auf ein Heilverfahren (§ 33).
Außerdem kann ihm Ersatz von Sachschäden (§ 32) und von der obersten Dienstbehörde oder der von
ihr bestimmten Stelle, für Ehrenbeamte des Bundes und der Länder im Einvernehmen mit dem für das
Versorgungsrecht zuständigen Ministerium oder der von ihm bestimmten Stelle, ein nach billigem Ermes-
sen festzusetzender Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. Das gleiche gilt für seine Hinterbliebenen.

Abschnitt X Vorhandene Versorgungsempfänger
§ 69 Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1977
 vorhandene  Versorgungsempfänger
(1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten
Hoch schullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungsempfänger regeln sich, sofern der Ver-
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sorgungsfall oder die Entpflichtung vor dem 1. Januar 1977 eingetreten oder wirksam geworden ist,
nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben:
1. Die Witwenabfindung richtet sich nach diesem Gesetz.
2. Die §§ 3, 9, 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, §§ 33, 34, 42 Satz 2, §§ 49 bis 50a, 51, 52, 55 Abs. 1 Satz 3

bis 7 und Abs. 2 bis 8, §§ 57 bis 65, 69e Abs. 3 und 4 sowie § 70 dieses Gesetzes sind anzu-
wenden. § 6 Abs. 1 Satz 5, § 10 Abs. 2, § 14a Abs. 1, 3 und 4, § 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 und
§ 56 sind in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden. § 14a Abs. 2 und
die §§ 53 und 54 sind in der am 1. Januar 2002 geltenden Fassung anzuwenden. In den Fällen
der §§ 140 und 141a des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung vom 28. Juli 1972 (BGBl. I
S. 1288) oder des entsprechenden Landesrechts richten sich die ruhegehaltfähigen Dienstbe -
züge und der Ruhegehaltssatz nach den §§ 36 und 37 in der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung; § 69e Abs. 3 und 4 ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Ist in den Fällen des
§ 54 dieses Gesetzes die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht
für den Versorgungsempfänger  günstiger, verbleibt es dabei, solange eine weitere Versorgung
besteht. Solange ein über den 1. Januar 1999 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis
andauert, finden, wenn dies für den Versorgungsempfänger  günstiger ist, die §§ 53 und 53a in
der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung, längstens für weitere sieben Jahre vom
1. Januar 1999 an, mit folgenden Maßgaben Anwendung:

a) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden
Recht für den Versorgungsempfänger günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den
31. Dezember 1976 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert.

b) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden
Recht günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den 31. Dezember 1991 hinaus bestehen-
des Beschäftigungsverhältnis andauert.

c) Bei der Anwendung des § 53a Abs. 1 Satz 1 treten an die Stelle der dort genannten Vorschriften
die entsprechenden Vorschriften des bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Rechts.

d) § 53a gilt nicht, solange eine am 31. Dezember 1991 über diesen Zeitpunkt hinaus bestehende
Beschäftigung oder Tätigkeit eines Ruhestandsbeamten andauert.

3. Die Mindestversorgungsbezüge (§ 14 Abs. 4 Satz 2 und 3) und die Mindestunfallversorgungs-
bezüge bestimmen sich nach diesem Gesetz.

4. Als Ruhegehalt im Sinne der §§ 53 bis 58, 62 und 65 gelten auch die Bezüge der entpflichte-
ten beamteten Hochschullehrer; die Empfänger dieser Bezüge gelten als Ruhestandsbeamte. Die
Bezüge der entpflichteten beamteten Hochschullehrer gelten unter Hinzurechnung des dem Ent-
pflichteten zustehenden, mindestens des zuletzt zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeld-
pauschale) als Höchstgrenze im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 3 dieses Gesetzes und als ruhe-
gehaltfähige Dienstbezüge im Sinne des § 53a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung. § 65 gilt nicht für entpflichtete Hochschullehrer, die die Aufgaben der von
ihnen bis zur Entpflichtung innegehabten Stelle vertretungsweise wahrnehmen.

5. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach dem 31. Dezem-
ber 1976 und vor dem 1. Januar 1992 verstorben ist, richten sich nach diesem Gesetz in der bis
zum 31. Dezember 1991  geltenden Fassung, jedoch unter Zugrundelegung des bisherigen Ruhe-
gehalts; § 22 Abs. 1 Satz 2 und § 55 Abs. 4 finden in der ab 1. Januar 1992 geltenden Fassung
dieses Gesetzes Anwendung. § 53 findet Anwendung. § 53 findet, wenn dies für den Versor-
gungsempfänger günstiger ist, in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung, längstens
für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, Anwendung, solange ein über den 1. Januar
1999 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert. § 53 findet, wenn dies für den
Versorgungsempfänger günstiger ist, in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung
Anwendung, solange ein über den 31. Dezember 1991 hinaus bestehendes Beschäftigungs -
verhältnis, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999 an, andauert. § 26 dieses
Gesetzes ist auch auf Hinterbliebene eines früheren Beamten auf Lebenszeit oder auf Widerruf
anwendbar, dem nach dem bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht ein Unterhaltsbeitrag
bewilligt war oder hätte bewilligt werden können. Für die Hinterbliebenen eines entpflichteten
Hochschullehrers, der nach dem 31. Dezember 1976 und vor dem 1. Januar 1992 verstorben ist,
gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung entsprechend.

6. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach dem 31. Dezem-
ber 1991 verstorben ist, regeln sich nach diesem Gesetz, jedoch unter Zugrundelegung des bis-
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herigen Ruhegehalts; § 56 findet in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwen-
dung. Für die Hinterbliebenen eines entpflichteten Hochschullehrers, der nach dem 31. Dezem-
ber 1991 verstorben ist, gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 entsprechend.

(2) Für die am 1. Januar 1977 vorhandenen früheren Beamten, früheren Ruhestandsbeamten
und ihre Hinterbliebenen gelten die §§ 38, 41 und 61 Abs. 1 Satz 3; § 82 findet in der bis zum
31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. Für eine sich danach ergebende Versorgung
gelten die Vorschriften des Absatzes 1, wobei § 38 Abs. 4 Satz 3 und § 38 Abs. 5 anzuwenden
sind.
(3) Haben nach bisherigem Recht Versorgungsbezüge nicht zugestanden, werden Zahlungen nur
auf Antrag gewährt, und zwar vom Ersten des Monats, in dem der Antrag gestellt worden ist. Anträ-
ge, die bis zum 31. Dezember 1977 gestellt werden, gelten als am 1. Januar 1977 gestellt.
(4) Absatz 1 Nr. 2 Satz 3 ist mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden
Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab dem genannten Zeitpunkt sind die §§ 14a Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2, §§ 53 und 54 dieses Gesetzes anzuwenden.

§ 69a Anwendung bisherigen und neuen Rechts für am 1. Januar 1992
 vorhandene  Versorgungsempfänger
Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 1992 vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflichteten Hoch-
schullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungsempfänger regeln sich, sofern der Versor-
gungsfall oder die Entpflichtung nach dem 31. Dezember 1976 eingetreten oder wirksam geworden
ist, nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben:
1. § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 42 Satz 2, §§ 49 bis 50a, §§ 52, 55 Abs. 1 Satz 3 bis 7 und

Abs. 2 bis 8, §§ 61, 62 und 69e Abs. 3, 4 und 6 dieses Gesetzes sind anzuwenden. § 14a
Abs. 2 und die §§ 53 und 54 sind in der am 1. Januar 2002 geltenden Fassung anzuwen-
den.

2. Solange ein über den 1. Januar 1999 hinaus bestehendes Beschäftigungsverhältnis andauert,
finden, wenn dies für den Versorgungsempfänger günstiger ist, die §§ 53 und 53a in der bis zum
31. Dezember 1998 geltenden Fassung, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999
an, mit folgenden Maßgaben Anwendung:

a) Ist in den Fällen des § 53 die Ruhensregelung nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden
Recht günstiger, verbleibt es dabei, solange ein über den 31. Dezember 1991 hinaus bestehen-
des Beschäftigungsverhältnis andauert.

b) Bei der Anwendung des § 53a Abs. 1 Satz 1 treten an die Stelle der dort genannten Vorschriften
die entsprechenden Vorschriften des bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Rechts.

c) § 53a gilt nicht, solange eine am 31. Dezember 1991 über diesen Zeitpunkt hinaus bestehende
Beschäftigung oder Tätigkeit eines Ruhestandsbeamten andauert.

3. Die Rechtsverhältnisse der Hinterbliebenen eines Ruhestandsbeamten, der nach dem 31. Dezem-
ber 1991 verstorben ist, regeln sich nach den ab dem 1. Januar 1992 geltenden Vorschriften,
jedoch unter Zugrundelegung des bisherigen Ruhegehalts. § 56 findet in der bis zum 31. Dezem-
ber 1991 geltenden Fassung Anwendung. Für die Hinterbliebenen eines entpflichteten Hoch-
schullehrers, der nach dem 31. Dezember 1991 verstorben ist, gilt § 91 Abs. 2 Nr. 3 entspre-
chend.

4. § 69 Abs. 1 Nr. 3 gilt entsprechend.
5. Nummer 1 Satz 2 ist mit dem Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden

Anpassung nach § 70 nicht mehr anzuwenden. Ab dem genannten Zeitpunkt sind § 14a Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 sowie die §§ 53 und 54 dieses Gesetzes anzuwenden.

§ 69b Übergangsregelungen für vor dem 1. Juli 1997 bewilligte Freistellungen
und  eingetretene Versorgungsfälle
(1) § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5, § 12 Abs. 5, § 13 Abs. 1 Satz 3 und § 14 Abs. 4 Satz 4 gelten nicht für
Freistellungen, die vor dem 1. Juli 1997 bewilligt und angetreten worden sind.
(2) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Juli 1997 eingetreten sind, finden § 5 Abs. 2, § 12 Abs. 1
Satz 1, § 13 Abs. 1 Satz 1, § 36 Abs. 2 und § 66 Abs. 7 in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden
 Fassung Anwendung. Satz 1 gilt  entsprechend für künftige Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997
vorhandenen Versorgungsempfängers. Ver sorgungsempfänger, die am 28. Februar 1997 einen
Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 2 in der an diesem Tag  geltenden Fassung bezogen haben, erhalten
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diesen weiter mit der Maßgabe, dass sich dieser Erhöhungsbetrag bei der  nächsten allgemeinen
Erhöhung der Versorgungsbezüge um die Hälfte verringert; die Verringerung darf jedoch die Hälfte
der  allgemeinen Erhöhung nicht übersteigen. Bei einer weiteren allgemeinen Erhöhung der Versor-
gungsbezüge entfällt der verbleibende Erhöhungsbetrag. Versorgungsempfänger, die am 30. Juni
1997 einen Anpassungszuschlag gemäß § 71 in der an diesem Tag geltenden Fassung bezogen
haben, erhalten diesen in Höhe des zu diesem Zeitpunkt  zustehenden Betrages weiter. Künftige Hin-
terbliebene der in den Sätzen 3 und 5 genannten Versorgungsempfänger erhalten die jeweiligen
Beträge entsprechend anteilig.

§ 69c Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 1999 eingetretene Versor-
gungsfälle und für am 1. Januar 1999 vorhandene Beamte
(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 1999 eingetreten sind, finden § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,
§ 5 Abs. 3 bis 5, die §§ 7, 14 Abs. 6 sowie die §§ 43 und 66 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend für künftige Hinterbliebene eines vor dem
1. Januar 1999 vorhandenen Versorgungsempfängers.
(2) Für Beamte, die vor dem 1. Januar 2001 befördert worden sind oder denen ein anderes Amt mit
höherem  Endgrundgehalt verliehen worden ist, findet § 5 Abs. 3 bis 5 in der bis zum 31. Dezember
1998 geltenden Fassung Anwendung.
(3) Für Beamte, denen erstmals vor dem 1. Januar 1999 ein Amt im Sinne des § 36 des Bundes-
beamtengesetzes oder des entsprechenden Landesrechts übertragen worden war, finden § 4 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3, die §§ 7 und 14 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung Anwen-
dung.
(4) Die §§ 53 und 53a in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung finden, wenn dies
für den Versorgungsempfänger günstiger ist, längstens für weitere sieben Jahre vom 1. Januar 1999
an, Anwendung, solange eine am 31. Dezember 1998 über diesen Zeitpunkt hinaus ausgeübte
Beschäftigung oder Tätigkeit des Versorgungsempfängers andauert. Im Falle des Satzes 1 sind eben-
falls anzuwenden § 2 Abs. 5 Satz 4, Abs. 7 und 8 des Gesetzes zur Übernahme der Beamten und
Arbeitnehmer der Bundesanstalt für Flugsicherung vom 23. Juli 1992 (BGBl. I S. 1370, 1376) in der
bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung sowie § 2 Abs. 3 des Bundeswehrbeamtenanpas-
sungsgesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2378) in der bis zum 31. Dezember 1997 gel-
tenden Fassung und § 2 Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struktur in der Bun-
deszollverwaltung vom 11. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2682, 2690) in der bis zum 31. Dezember
1995 geltenden Fassung.
(5) § 56 findet Anwendung, soweit Zeiten im Sinne des § 56 erstmals nach dem 1. Januar 1999
zurückgelegt werden. Im Übrigen ist § 56 in der bis zum 30. September 1994 geltenden Fassung anzu-
wenden, es sei denn, die Anwendung des § 56 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung
ist für den Versorgungsempfänger günstiger. Bei der Anwendung des Satzes 2 bleibt § 85 Abs. 6
unberührt; dies gilt nicht, wenn Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1 erstmals ab dem 1. Januar 1999
zurückgelegt worden sind.
(6) und (7) (weggefallen)

§ 69d Übergangsregelungen für vor dem 1. Januar 2001 eingetretene Ver -
sorgungsfälle und für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte und Versorgungs-
empfänger
(1) Auf Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 2001 eingetreten sind, sind § 13 Abs. 1 Satz 1,
§ 14 Abs. 3 und § 36 Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung anzuwenden;
§ 85a ist in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung anzuwenden, wenn dies für den
Versorgungsempfänger günstiger ist. Satz 1 gilt entsprechend für künftige Hinterbliebene eines
vor dem 1. Januar 2001 vorhandenen Versorgungsempfängers.
(2) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand, deren Beschäftigungs-
verhältnis über den 1. Januar 2001 hinaus andauert, gilt § 53a in der bis zum 31. Dezember 2000
geltenden Fassung längstens bis zum 31. Dezember 2007, wenn dies für den Versorgungsempfänger
günstiger ist als die Anwendung des § 53 Abs. 10. Für am 1. Januar 1992 vorhandene Wahlbeamte
auf Zeit im Ruhestand bleibt § 69a unberührt.
(3) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 31. Dezember 2003 wegen Dien-
stunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden, gilt Folgendes:
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1. § 14 Abs. 3 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

Zeitpunkt der Minderung des Ruhegehalts Höchstsatz
Versetzung in für jedes Jahr des vorgezogenen der Gesamtminderung des

den Ruhestand Ruhestandes (vom Hundert) Ruhegehalts (vom Hundert)

vor dem 1. 1. 2002 1,8 3,6

vor dem 1. 1. 2003 2,4 7,2

vor dem 1. 1. 2004 3,0 10,8

2. § 13 Abs. 1 Satz 1 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

Zeitpunkt der Versetzung Umfang der Berücksichtigung als
in den Ruhestand Zurechnungszeit in Zwölfteln

vor dem 1. 1. 2002 5

vor dem 1. 1. 2003 6

vor dem 1. 1. 2004 7

(4) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die vor dem 1. Januar 1942 geboren sind, wegen
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden und zu diesem Zeitpunkt mindestens 40 Jahre
ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6, § 8 oder § 9 zurückgelegt haben, gilt Absatz 1 entsprechend.
(5) Auf am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die bis zum 16. November 1950 geboren und am
16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
sind sowie nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht in
den Ruhestand versetzt werden, ist § 14 Abs. 3 nicht anzuwenden.
(6) Für am 1. Januar 2001 vorhandene Beamte, die nach dem 16. November 2000 schwerbehin-
dert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch werden und nach § 42 Abs. 4 Nr.
1 des Bundesbeamtengesetzes oder entsprechendem Landesrecht in den Ruhestand versetzt werden,
ist § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Vollendung des 63.
Lebensjahres

a) die Vollendung des 61. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1942 geboren sind,
b) die Vollendung des 62. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1943 geboren sind;

sind sie vor dem 1. Januar 1941 geboren, ist § 14 Abs. 3 nicht anzuwenden.

§ 69e Übergangsregelungen aus Anlass des Versorgungsänderungs-
gesetzes 2001
(1) Die Rechtsverhältnisse der am 1. Januar 2002 vorhandenen Ruhestandsbeamten, entpflich-
teten Hoch schullehrer, Witwen, Waisen und sonstigen Versorgungsempfänger regeln sich nach dem
bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Recht mit folgenden Maßgaben: Die Absätze 3, 4 und 6, §
22 Abs. 1 Satz 3, § 42 Satz 2, §§ 49 bis 50a, 50b, 50d, 50e, 52, 54 Abs. 1 Satz 2, § 55 Abs. 1 Satz
3 bis 7 sowie die §§ 61, 62 und 85 Abs. 11 dieses Gesetzes sind an zuwenden.
(2) Auf Versorgungsfälle, die nach dem 31. Dezember 2001 eintreten, sind § 14 Abs. 1 und 6, § 14a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2, § 47a Abs. 1, §§ 50e, 53 Abs. 2 Nr. 3, § 54 Abs. 2 sowie § 66 Abs. 2 und
8 in der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung anzuwenden; § 56 Abs. 1 und 6 dieses Geset-
zes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der Zahl „1,79375“ die Zahl „1,875“ sowie anstel-
le der Zahl „2,39167“ die Zahl „2,5“ tritt. § 50e Abs. 1 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass an die Stelle der Zahl „66,97“ die Zahl „70“ tritt. Die Sätze 1 und 2 sind mit dem
Inkrafttreten der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70 nicht mehr anzu-
wenden.
(3) Ab der ersten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach § 70 werden die der
Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur
siebten Anpassung nach § 70 durch einen Anpassungsfaktor nach Maßgabe der folgenden Tabelle
vermindert:
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Anpassung nach dem Anpassungsfaktor
31. 12. 2002

1. 0,99458
2. 0,98917
3. 0,98375
4. 0,97833
5. 0,97292
6. 0,96750
7. 0,96208

Dies gilt nicht für das Ruhegehalt, das durch Anwendung des § 14 Abs. 4 Satz 1 und 2 und § 91 Abs. 2
Nr. 1 er mittelt ist. Für Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbe-
soldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, und für Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, sowie bei der Anwendung von Ruhensvorschriften
(§§ 53 bis 56) gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. Zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen im
Sinne des Satzes 1 gehören auch die Anpassungszuschläge, der Struktur ausgleich sowie Erhöhungs-
zuschläge nach den Artikeln 5 und 6 des Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bundesbesoldungs-
gesetzes vom 15. April 1970 (BGBl. I S. 339) und entsprechendem Landesrecht. Für die von den
Erhöhungen 2003/2004 nach § 71 ausgenommenen Versorgungsempfänger beginnt die Verminde-
rung nach Satz 1 am 1. Januar 2005 mit dem dritten Anpassungsfaktor.
(4) In Versorgungsfällen, die vor der achten auf den 31. Dezember 2002 folgenden Anpassung nach
§ 70 eingetreten sind, wird der den Versorgungsbezügen zugrunde liegende Ruhegehaltssatz mit dem
Inkrafttreten und vor dem Vollzug der achten Anpassung nach § 70 mit dem Faktor 0,95667 verviel-
fältigt; § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. Der nach Satz 1 verminderte Ruhegehaltssatz gilt
als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der achten Anpassung nach § 70 der Berechnung der Versor-
gungsbezüge zugrunde zu legen.
(4a) Für die Verteilung der Versorgungslasten bei Beamten und Richtern, die vor dem 1. Januar 2002
in den Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen worden sind, gilt § 107b Abs. 1 in der bis zum
31. Dezember 2001 geltenden Fassung.
(5) § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 ist in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung anzuwenden,
wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde. § 20 Abs. 1 Satz 1 ist in der bis zum
31. Dezember 2001 geltenden  Fassung anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlos-
sen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. § 50c ist in diesen Fäl-
len nicht anzuwenden. Im Übrigen gilt Absatz 1 für künftige  Hinterbliebene eines vor dem 1. Januar
2002 vorhandenen Versorgungsempfängers entsprechend.
(6) Für die Anwendung des § 36 Abs. 3 gilt unbeschadet des § 85 der § 14 Abs. 1 Satz 1 in der bis
zum 31. Dezember 2002 geltenden Fassung. In den Fällen des Satzes 1 sowie des § 37 sind die Ab -
sätze 3 und 4 sowie § 85 Abs. 11 nicht anzuwenden.

Abschnitt XI Anpassung der Versorgungsbezüge
§ 70 Allgemeine Anpassung
(1) Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtigten allgemein erhöht oder vermindert,
sind von demselben Zeitpunkt an die Versorgungsbezüge durch Bundesgesetz entsprechend zu
regeln.
(2) Als allgemeine Änderung der Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 gelten auch die Neufas-
sung der Grundgehaltstabelle mit unterschiedlicher Änderung der Grundgehaltssätze und die allge-
meine Erhöhung oder Verminderung der Dienstbezüge um feste Beträge.

§ 71 Erhöhung der Versorgungsbezüge
(1) Bei Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 14 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes
entsprechend für die in Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpas-
sungsgesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) genannten Bezügebestandteile sowie
für die in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgeset-
zes aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge, soweit von der Ermächtigung nach Absatz 4 innerhalb von
drei Monaten nach dem 21. Dezember 2004 kein Gebrauch gemacht wird. Satz 1 gilt für Empfänger
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von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungsgruppe A 1 entsprechend. § 14 Abs. 2 Satz 3
des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend.
(2) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in
der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab 1. August 2004 um 0,9
vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist, soweit von der
Ermächtigung nach Absatz 4 innerhalb von drei Monaten nach dem 21. Dezember 2004 kein Gebrauch
gemacht wird. § 14 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbesoldungs gesetzes gilt entsprechend. Die Sätze 1 und
2 gelten entsprechend für
1. Hinterbliebene eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungsempfängers,
2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind,
3. den Betrag nach Artikel 13 § 2 Abs. 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher

Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967).
(3) Bei Versorgungsempfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgrup-
pen A 1 bis A 8 oder ein Grundgehalt nach Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, vermindert sich
das Grundgehalt ab 1. August 2004 um 47,71 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen
die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe a oder b der Bundesbesoldungs-
ordnungen A und B bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat.
(4) Die Länder werden ermächtigt, jeweils für ihren Bereich durch Gesetz zu regeln, dass die Anpas-
sung nach Absatz 1 für die Ämter der den Staatssekretären des Bundes vergleichbaren Versorgungs-
empfänger in den Ländern  entsprechend § 14 Abs. 2 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes bestimmt
werden kann.

§ 72 Einmalzahlung im Jahr 2004
(1) Am 1. November 2004 vorhandene Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen erhalten,
soweit von der Ermächtigung nach Absatz 5 innerhalb von drei Monaten nach dem 16. September
2003 kein Gebrauch gemacht wird, eine Einmalzahlung, die sich nach dem jeweiligen maßgebenden
Ruhegehaltssatz und den Anteilssätzen des Witwen- und Waisengeldes sowie des Unterhaltsbeitra-
ges aus dem Betrag von 50 Euro ergibt. § 85 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt ent-
sprechend.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Empfänger von Versorgungsbezügen nach § 2 Nr. 2 der Beam-
tenversorgungs-Übergangsverordnung mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Betrages von 50 Euro
der Betrag von 46,25 Euro tritt.
(3) Am 1. November 2004 vorhandene Empfänger von laufenden Versorgungsbezügen im Sinne
des § 71 Abs. 2 erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 30 Euro. Witwen und versorgungsberechtigte
geschiedene Ehefrauen  erhalten 18 Euro, Empfänger von Vollwaisengeld 6 Euro und Empfänger von
Halbwaisengeld 4 Euro. Die Einmalzahlungen der Sätze 1 und 2 werden für die Versorgungsempfän-
ger nach Absatz 5 sowie deren Hinterbliebene im Sinne des Satzes 2 und versorgungsberechtigten
geschiedenen Ehegatten nur gewährt, soweit von der Ermächtigung nach Absatz 5 innerhalb von drei
Monaten nach dem 16. September 2003 kein Gebrauch gemacht wird.
(4) Zu den laufenden Versorgungsbezügen im Sinne der Absätze 1 bis 3 gehören auch der Ausgleich
und der Mindestbelassungsbetrag nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 bis 3 und Artikel 3 § 3 Abs. 2 bis 4 des
2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523), geändert durch Artikel 14 des
Gesetzes vom 29. Juni 1998 (BGBl. I S. 1666). Bei Empfängern von Mindestversorgungsbezügen gilt
der jeweils maßgebende Mindestruhegehaltssatz; Absatz 3 ist im Falle der Gewährung von Mindest-
versorgung nicht anzuwenden.
(5) Die Länder werden ermächtigt, jeweils für ihren Bereich durch Gesetz zu regeln, dass die Ein-
malzahlung nach Absatz 1 für die Ämter der den Staatssekretären des Bundes vergleichbaren Versor-
gungsempfänger in den Ländern  entsprechend § 85 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes
bestimmt werden kann.

§ 73 Gewährung der Einmalzahlung
(1) Die Einmalzahlungen nach § 85 des Bundesbesoldungsgesetzes und nach § 72 werden nicht
nebeneinander gewährt; dies gilt auch bei mehreren Ansprüchen nach einer dieser Rechtsnormen. Die
Einmalzahlung bleibt bei sonstigen Versorgungsleistungen unberücksichtigt.
(2) Der Anspruch aus einem Dienstverhältnis geht dem Anspruch aus dem Rechtsverhältnis als Ver-
sorgungs empfänger vor. Der Anspruch aus einem späteren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger
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geht dem Anspruch aus einem früheren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänger vor. Beim Zusam-
mentreffen von Ruhegehalt mit Hinterbliebenenversorgung bemisst sich die Einmalzahlung nach dem
Ruhegehalt; sie wird neben dem Ruhegehalt gezahlt.
(3) Ruhens- und Anrechnungsvorschriften sowie Vorschriften über die anteilige Kürzung sind nicht
anzuwenden.
(4) Im Sinne der Absätze 1 und 2 stehen der Einmalzahlung entsprechende Leistungen aus einem
anderen Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 40 Abs. 6 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 53
Abs. 8) nach diesen Vorschriften gleich. Dem öffentlichen Dienst im Sinne des Satzes 1 steht der Dienst
bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihren Verbänden gleich.

§§ 74 bis 76
(weggefallen)

Abschnitt XII
(weggefallen)

Abschnitt XIII Übergangsvorschriften neuen Rechts
§ 84 Ruhegehaltfähige Dienstzeit
Für am 1. Januar 1977 vorhandene Beamte können zum Ausgleich von Härten Zeiten, die nach dem
bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht ruhegehaltfähig waren, als ruhegehaltfähig galten oder
als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden konnten und vor dem 1. Januar 1977 zurückgelegt wor-
den sind, im Anwendungsbereich des bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Rechts als ruhegehaltfähig
berücksichtigt werden. Die Entscheidung trifft der für das Versorgungsrecht zuständige Minister oder
die von ihm bestimmte Stelle.

§ 85 Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991 vorhandene Beamte
(1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar
vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 1991 bestan-
den, bleibt der zu diesem Zeitpunkt erreichte Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich die Berech-
nung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31. Dezember
1991 geltenden Recht; § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 findet hierbei keine Anwendung. Der sich
nach den Sätzen 1 und 2 ergebende Ruhegehaltssatz steigt mit jedem Jahr, das vom 1. Januar 1992
an nach dem von diesem Zeitpunkt an geltenden Recht als ruhegehaltfähige Dienstzeit zurückgelegt
wird, um eins vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zum Höchstsatz von fünfund-
siebzig vom Hundert; insoweit gilt § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 entsprechend. Bei der Anwendung von
Satz 3 bleiben Zeiten bis zur Vollendung einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienstzeit außer
Betracht; § 13 Abs. 1 findet in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung. § 14
Abs. 3 findet Anwendung.
(2) Für die Beamten auf Zeit, deren Beamtenverhältnis über den 31. Dezember 1991 hinaus fort-
besteht, ist § 66 Abs. 2, 4 und 6 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden.
(3) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar
vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 1991 bestan-
den und erreicht der Beamte vor dem 1. Januar 2002 die für ihn jeweils maßgebende gesetzliche
Altersgrenze, so richtet sich die Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und des Ruhegehalts-
satzes nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein
von dieser Vorschrift erfasster Beamter vor dem Zeitpunkt des Erreichens der jeweils maßgebenden
gesetzlichen Altersgrenze wegen Dienstunfähigkeit oder auf Antrag in den Ruhestand versetzt wird
oder verstirbt.
(4) Der sich nach Absatz 1, 2 oder 3 ergebende Ruhegehaltssatz wird der Berechnung des Ruhege-
halts zugrunde gelegt, wenn er höher ist als der Ruhegehaltssatz, der sich nach diesem Gesetz für die
gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit ergibt. Der sich nach Absatz 1 ergebende Ruhegehaltssatz darf
den Ruhegehaltssatz, der sich nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht ergäbe, nicht
übersteigen.
(5) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar
vorangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 1991 bestan-
den, ist § 14 Abs. 3 mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de178

http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de


§

Rechtsvorschriften

Bei Erreichen der Altersgrenze beträgt der
nach § 42 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Vomhundertsatz
des Bundesbeamtengesetzes oder der Minderung
entsprechendem Landesrecht für jedes Jahr
vor dem 1. Januar 1998 0,0
nach dem 31. Dezember 1997 0,6
nach dem 31. Dezember 1998 1,2
nach dem 31. Dezember 1999 1,8
nach dem 31. Dezember 2000 2,4
nach dem 31. Dezember 2001 3,0
nach dem 31. Dezember 2002 3,6

(6) Errechnet sich der Ruhegehaltssatz nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2, Abs. 2
oder 3, ist entsprechend diesen Vorschriften auch der Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenze nach
§ 54 Abs. 2 und § 55 Abs. 2 zu berechnen. Bei Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1, die bis zum
31. Dezember 1991 zurückgelegt sind, ist § 56 in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung
anzuwenden; soweit Zeiten im Sinne des § 56 Abs. 1 nach diesem Zeitpunkt zurückgelegt sind, ist
§ 56 in der vom 1. Januar 1992 an geltenden Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die
Stelle des Vomhundertsatzes von 1,875 der Satz von 1,0 und an die Stelle des Vomhundertsatzes
von 2,5 der Satz von 1,33 tritt. Errechnet sich der Versorgungsbezug nach Absatz 2 oder 3, ist § 56
in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung anzuwenden. In Fällen der Sätze 2 und 3 wird
bei der Berechnung des Ruhensbetrages auch die Dienstzeit bei einer zwischen- oder überstaat lichen
Einrichtung berücksichtigt, die über volle  Jahre hinausgeht.
(7) Die Berücksichtigung der Zeit einer Kindererziehung für ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes
Kind richtet sich nach § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5 in der bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung.
Für nach dem 31. Dezember 1991 innerhalb des Beamtenverhältnisses geborene Kinder gilt hinsicht-
lich der Kindererziehungszeit § 50a Abs. 1 bis 7 auch dann, wenn die Berechnung des Ruhegehalts-
satzes nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht vorzunehmen ist.
(8) Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Beamten, denen aufgrund eines bis zu diesem
Zeitpunkt er littenen Dienstunfalles ein Unfallausgleich gewährt wird, findet § 35 in der bis zum
31. Dezember 1991 geltenden Fassung Anwendung.
(9) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 3 bleibt der am 31. Dezember 1991 erreichte Ruhege-
haltssatz auch dann gewahrt, wenn dem Beamtenverhältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand
tritt, mehrere öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit
dem am 31. Dezember 1991 bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis vorangegangen sind.
(10) Einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 und des § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gleich.
(11) Für den nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten Ruhegehaltssatz sowie die in Absatz 6 Satz 2
genannten Vomhundertsätze gilt § 69e Abs. 4 entsprechend.

§ 85a Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
Bei einem nach § 39 oder § 45 des Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechenden Landesrecht
erneut in das Beamtenverhältnis berufenen Beamten bleibt der am Tag vor der erneuten Berufung in
das Beamtenverhältnis vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften zuste-
hende Betrag des Ruhegehalts gewahrt. Tritt der Beamte erneut in den Ruhestand, wird die ruhege-
haltfähige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem im Zeitpunkt der Zurruhesetzung geltenden Recht
berechnet. Bei der Anwendung des § 85 Abs. 1 und 3 gilt die Zeit des Ruhestandes nicht als Unter-
brechung des Beamtenverhältnisses; die Zeit im Ruhestand ist nicht ruhegehaltfähig. Das höhere Ruhe-
gehalt wird gezahlt.

§ 86 Hinterbliebenenversorgung
(1) Die Gewährung von Unterhaltsbeiträgen an geschiedene Ehegatten richtet sich nach den bis
zum 31. Dezember 1976 geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften, wenn die Ehe vor dem 1. Juli
1977 geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist.
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(2) Die Vorschrift des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 über den Ausschluss von Witwengeld findet keine
Anwendung, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden und das bis zu diesem Zeitpunkt geltende
Landesrecht den Ausschlussgrund nicht enthalten hat. An die Stelle des fünfundsechzigsten Lebens-
jahres in § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 tritt ein in der bis zum 31. Dezember 1976 geltenden landesrechtli-
chen Vorschrift vorgesehenes höheres Lebensalter, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden hat.
(3) Die Vorschriften über die Kürzung des Witwengeldes bei großem Altersunterschied der Ehegat-
ten (§ 20 Abs. 2) finden keine Anwendung, wenn die Ehe am 1. Januar 1977 bestanden und das bis
zu diesem Zeitpunkt für den Beamten oder Ruhestandsbeamten geltende Landesrecht entsprechen-
de Kürzungsvorschriften nicht enthalten hat.
(4) Die Vorschrift des § 22 Abs. 2 in der bis zum 31. Juli 1989 geltenden Fassung findet An wendung,
wenn ein Scheidungsverfahren bis zum 31. Juli 1989 rechtshängig geworden ist oder die  Parteien
bis zum 31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach § 1587o des Bürgerlichen Gesetzbuchs getroffen
haben.

§ 87 Unfallfürsorge
(1) Für die am 1. Januar 1977 vorhandenen Beamten steht ein vor diesem Zeitpunkt erlittener Dien-
stunfall im Sinne des bisherigen Bundes- oder Landesrechts dem Dienstunfall im Sinne dieses Geset-
zes gleich.
(2) Bis zum Erlass der Rechtsverordnungen nach § 31 Abs. 3, § 33 Abs. 5 und § 43 Abs. 3 gelten
die bisherigen Verordnungen des Bundes und der Länder weiter, soweit dieses Gesetz dem nicht ent-
gegensteht.
(3) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung, für die der Dienstherr die Beiträge gezahlt hat,
ist auf die Unfallentschädigung nach § 43 Abs. 3 anzurechnen.

§ 88 Abfindung
(1) Bei der Entlassung einer verheirateten Beamtin bis zum 31. August 1977 finden die bisherigen
Vorschriften über die Abfindung nach § 152 des Bundesbeamtengesetzes oder dem entsprechenden
bisherigen Landesrecht weiter Anwendung.
(2) Eine erneut in das Beamtenverhältnis berufene Beamtin kann eine früher erhaltene Abfindung an
ihren neuen Dienstherrn zurückzahlen. Hierbei sind an Stelle der Dienstbezüge, die der Abfindung
zugrunde lagen, die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Bundesbesoldungsgesetzes nach
der Besoldungsgruppe des vor der Abfindung innegehabten Amtes zugrunde zu legen, die sich erge-
ben würden, wenn die im Zeitpunkt der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis maßgebenden
Grundgehalts- und Familienzuschlagssätze im Monat vor der Entlassung gegolten hätten. Der Antrag
auf Rückzahlung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes,
bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nach dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach der Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit zu stellen. Eine teilweise Rückzahlung der Abfindung ist nicht zulässig. Nach der Rückzah-
lung werden die Zeiten vor der Entlassung aus dem früheren Dienstverhältnis besoldungs- und ver-
sorgungsrechtlich so behandelt, als wäre eine Abfindung nicht gewährt worden. Satz 5 gilt entspre-
chend, wenn eine Beamtin bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis innerhalb der Ausschlussfrist
nach Satz 3 auf eine zugesicherte aber noch nicht gezahlte Abfindungsrente verzichtet.

§ 89
(weggefallen)

§ 90 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus
zwischenstaatlicher und überstaatlicher Verwendung
(1) Bei der Anwendung des § 56 Abs. 1 bleibt die Zeit, die ein Beamter oder Ruhestandsbeamter vor
dem 1. Juli 1968 im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung tätig war, bis zu
sechs Jahren außer Betracht.
(2) Auf die am 1. Juli 1968 vorhandenen Versorgungsempfänger findet § 56 Abs. 1 Satz 3 mit der
Maßgabe Anwendung, dass ihnen zwölf vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge als Ver-
sorgung verbleiben.
(3) Hat ein Beamter oder Versorgungsempfänger vor dem 1. Juli 1968 bei seinem Ausscheiden aus
dem öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung anstelle einer Ver-
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sorgung einen Kapitalbetrag als Abfindung oder Zahlung aus einem Versorgungsfonds erhalten, sind
Absatz 1, § 56 Abs. 3 und § 69c Abs. 5 anzuwenden.

§ 91 Hochschullehrer, Wissenschaftliche Assistenten und Lektoren
(1) Auf die Versorgung der Hochschullehrer, Wissenschaftlichen Assistenten und Lektoren im Sinne
des Kapitels I, Abschnitt V, 3. Titel des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der vor dem Inkrafttreten des
Hochschulrahmengesetzes geltenden Fassung, die nicht als Professoren oder als Hochschulassisten-
ten übernommen worden sind, und ihrer  Hinterbliebenen finden die für Beamte auf Lebenszeit, auf
Probe oder auf Widerruf geltenden Vorschriften dieses Gesetzes nach Maßgabe der bis zum 31. Dezem-
ber 1976 geltenden landesrechtlichen Vorschriften Anwendung. § 67 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.
(2) Für Professoren, die nach dem 31. Dezember 1976 von ihren amtlichen Pflichten entbunden
werden (Entpflichtung), und ihre Hinterbliebenen gilt Folgendes:
1. Die §§ 53 bis 58, 62 und 65 finden Anwendung; hierbei gelten die Bezüge der entpflichteten

Professoren als Ruhegehalt, die Empfänger als Ruhestandsbeamte. § 65 gilt nicht für entpflich-
tete Hochschullehrer, die die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung innegehabten Stelle
vertretungsweise wahrnehmen.

2. Die Bezüge der entpflichteten Professoren gelten unter Hinzurechnung des dem Entpflichteten
zustehenden, mindestens des zuletzt vor einer Überleitung nach dem nach § 72 des Hoch-
schulrahmengesetzes erlassenen Landesgesetz zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeldpau-
schale) als Höchstgrenze im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 3 dieses Gesetzes sowie als ruhe-
gehaltfähige Dienstbezüge im Sinne des § 53a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 1998
geltenden Fassung.

3. Für die Versorgung der Hinterbliebenen eines entpflichteten Hochschullehrers gilt dieses Gesetz
mit der Maßgabe, dass sich die Bemessung des den Hinterbliebenenbezügen zugrunde zu legen-
den Ruhegehalts sowie die Bemessung des Sterbe-, Witwen- und Waisengeldes der Hinterblie-
benen nach dem vor dem 1. Januar 1977 geltenden Landesrecht bestimmt. Für die Anwendung
des § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und des § 23 Abs. 2 gelten die entpflichteten Professoren als Ruhe-
standsbeamte.

4. Für Professoren, die unter § 76 Abs. 4 des Hochschulrahmengesetzes fallen, wird abweichend
von Nummer 2 das Vorlesungsgeld (Kolleggeldpauschale), das ihnen beim Fortbestand ihres letz-
ten Beamtenverhältnisses als Professor im Landesdienst vor der Annahme des Beamtenverhält-
nisses an einer Hochschule der Bundeswehr zuletzt zugesichert worden wäre, der Höchstgrenze
im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 3 dieses Gesetzes sowie den ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
gen im Sinne des § 53a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung hinzuge-
rechnet. Für ihre Hinterbliebenen gilt in den Fällen der Nummer 3 das Landesrecht, das für das
Beamtenverhältnis als Professor im Landesdienst maßgebend war.

(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen eines nach dem nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes
erlassenen Landesgesetz übergeleiteten Professors, der einen Antrag nach § 76 Abs. 2 des Hoch-
schulrahmengesetzes nicht gestellt hat, regelt sich nach § 67 dieses Gesetzes, wenn der Professor vor
der Entpflichtung verstorben ist.

Abschnitt XIV
(weggefallen)

Abschnitt XV Schlussvorschriften
§ 105 Außerkrafttreten
Soweit Rechtsvorschriften den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen oder widersprechen, treten
sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. Dies gilt nicht für die nachstehenden Vorschrif-
ten in der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung:
1. § 27 Abs. 2 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg,
2. Artikel 77 Abs. 2, Artikel 77a, 123 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte des Landes Bayern,
3. § 191 des Landesbeamtengesetzes Berlin,
4. § 209 des Hamburgischen Beamtengesetzes,
5. Landesgesetze und Verwaltungsvereinbarungen über die Anwendung der Ruhensvorschriften bei

Verwendung im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften und ihrer Verbände oder
bei Ersatzschulen,
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6. Vorschriften über die Rechtsstellung der in den Bundestag oder den Landtag gewählten Beam-
ten und Richter; solche Vorschriften können auch nach Inkrafttreten dieses Gesetzes noch erlas-
sen werden.

§ 106 Verweisung auf aufgehobene Vorschriften
Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf Vorschriften oder Bezeichnungen verwiesen wird, die durch
dieses Gesetz außer Kraft treten oder aufgehoben werden, treten an ihre Stelle die entsprechenden
Vorschriften oder die Bezeichnungen dieses Gesetzes.

§ 107 Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften und
Zuständigkeits regelungen
(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften erläs-
st die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates.
(2) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung die nach diesem Gesetz den obersten
Dienst behörden zugewiesenen Befugnisse auf andere Stellen übertragen.

§ 107a Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstellung der Einheit
Deutschlands
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die bis zum 31. Dezember 2009
zu erlassen ist, mit Zustimmung des Bundesrates für die Beamtenversorgung Übergangsregelungen
zu bestimmen, die den besonderen Verhältnissen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Gebiet Rechnung tragen. Diese Verordnungsermächtigung erstreckt sich insbesondere auf Berech-
nungsgrundlagen, Höhe von Versorgungsleistungen und Ruhensregelungen abweichend von diesem
Gesetz.
(2) Die Landesregierungen in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet werden
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass hinsichtlich der Voraussetzungen einer zwei-
jährigen Amtszeit und des Alters im Sinne des § 2 Nr. 1 der Beamtenversorgungs-Übergangsverord-
nung auf das reguläre Ende der Kommunalwahlperiode abzustellen ist, wenn das Amt auf Grund lan-
desrechtlicher Vorschriften vorzeitig entfällt.

§ 107b Verteilung der Versorgungslasten
(1) Wird ein Beamter oder Richter eines Dienstherrn in den Dienst eines anderen Dienstherrn über-
nommen und stimmen beide Dienstherren der Übernahme vorher zu, so tragen der aufnehmende
Dienstherr und der abgebende Dienstherr bei Eintritt des Versorgungsfalles die Versorgungsbezüge
anteilig nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5, wenn der Beamte oder Richter bereits auf Lebenszeit
ernannt worden ist und dem abgebenden Dienstherrn nach Ablegung der Laufbahnprüfung oder Fest-
stellung der Befähigung mindestens fünf Jahre zur Dienstleistung zur Verfügung stand; dies gilt nicht
für Beamte auf Zeit sowie für Beamte, die beim aufnehmenden Dienstherrn in ein Beamtenverhältnis
auf Zeit berufen werden.
(2) Versorgungsbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind alle regelmäßig wiederkehrenden Leistungen
aus dem Beamten- oder Richterverhältnis, die mit oder nach Eintritt des Versorgungsfalles fällig wer-
den. Ist dem Beamten oder Richter aus Anlass oder nach der Übernahme vom aufnehmenden
Dienstherrn ein höherwertiges Amt verliehen worden, so bemisst sich der Anteil des abgebenden
Dienstherrn so, wie wenn der Beamte oder Richter in dem beim abgebenden Dienstherrn zuletzt beklei-
deten Amt verblieben wäre. Entsprechendes gilt für Berufungsgewinne im Hochschulbereich und für
Zulagen für die Wahrnehmung einer höherwertigen Funktion.
(3) Wird der übernommene Beamte oder Richter vom aufnehmenden Dienstherrn in den einstwei-
ligen Ruhestand versetzt, beginnt die Versorgungslastenbeteiligung des abgebenden Dienstherrn erst
mit der Antragsaltersgrenze (§ 26 Abs. 4 des Beamtenrechtsrahmengesetzes) des Beamten oder Richt-
ers, spätestens jedoch mit Einsetzen der Hinterbliebenenversorgung.
(4) Die Versorgungsbezüge werden in dem Verhältnis der beim abgebenden Dienstherrn abgelei-
steten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten zu den beim aufnehmenden Dienstherrn abgeleisteten ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeiten aufgeteilt, dabei bleiben Ausbildungszeiten (z. B. Studium, Vorbereitungs-
dienst) unberücksichtigt; Zeiten einer Beurlaubung, für die der beurlaubende Dienstherr die
Ruhegehaltfähigkeit anerkannt oder zugesichert hat, stehen den bei ihm abgeleisteten ruhegehalt-
fähigen Dienstzeiten gleich. Im Falle des Absatzes 3 wird die Zeit im einstweiligen Ruhestand, soweit
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sie ruhegehaltfähig ist, zu Lasten des aufnehmenden Dienstherrn berücksichtigt. Zeiten, für die der
Beamte oder Richter vor der Übernahme bereits zum aufnehmenden Dienstherrn abgeordnet war, gel-
ten als beim abgebenden Dienstherrn abgeleistete Dienstzeiten.
(5) Der aufnehmende Dienstherr hat die vollen Versorgungsbezüge auszuzahlen. Ihm steht gegen
den abgebenden Dienstherrn ein Anspruch auf die in den Absätzen 2 und 4 genannten Versorgungs-
anteile zu. Zahlt an Stelle des aufnehmenden Dienstherrn eine Versorgungskasse die Versorgungsbe-
züge aus, hat der aufnehmende Dienstherr den ihm nach Satz 2 erstatteten Betrag an die Versor-
gungskasse abzuführen.

§ 107c Verteilung der Versorgungslasten bei erneuter Berufung in ein öffent-
lich- rechtliches Dienstverhältnis in dem Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet
Erwirbt ein Ruhestandsbeamter oder Richter im Ruhestand eines Dienstherrn im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland nach dem Stand vom 2. Oktober 1990 aufgrund einer zwischen dem 3. Okto-
ber 1990 und dem 31. Dezember 1999 erfolgten Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis bei einem Dienstherrn in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gegen diesen
einen weiteren Versorgungsanspruch, so erstattet der frühere Dienstherr dem neuen Dienstherrn die
Versorgungsbezüge in dem Umfang, in dem die beim früheren Dienstherrn entstandenen Versor-
gungsansprüche infolge der Ruhensvorschrift des § 54 nicht zur Auszahlung gelangen, sofern der
Ruhestandsbeamte oder Richter im Ruhestand im Zeitpunkt der Berufung in das neue öffentlich-recht-
liche Dienstverhältnis das fünfzigste Lebensjahr vollendet hatte.

§ 108
(weggefallen)

§ 109 (Inkrafttreten)
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Nebentätigkeitsrecht
im öffentlichen Dienst
In Bund und Ländern hat sich das Nebentätigkeitsrecht im
öffent lichen Dienst stark verändert. Vor allem die Anzeige- 
und erweiterte Auskunftspflicht werfen für Nebenberufler 
oder solche, die es werden wollen, viele Fragen auf. Mit dem
Ratgeber können sich Beamte, Tarifkräfte, aber auch Rentner
und Versorgungsempfänger, die eine Nebentätigkeit ausüben
oder sich dafür interessieren, einen Überblick über die Neu -
regelungen verschaffen. Für die Praxis besonders hilfreich sind Muster für den Schrift-
wechsel mit der Dienststelle und Auszüge aus Gesetzen, Verordnungen und anderen
Rechtsvorschriften zur Nebentätigkeit.

seit dem Jahr 1951

Nebentätigkeitsrecht
im öffentlichen Dienst

www.nebentaetigkeitsrecht.de

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten

Geringfügige Beschäftigung

Rechtsvorschriften in Bund und Ländern

Steuern und Nebentätigkeiten 5. Auflage

OnlineBuch

im Rahmen des OnlineService

Unser Angebot – Ihr Vorteil
RatgeberService des DBW

Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V.
Ratiborweg 1
40231 Düsseldorf
per Telefon: 0211 7300335
per Telefax: 0211 7300275 
per E-Mail: info@dbw-online.de

Noch schneller geht es online unter: 
www.dbw-online.de

Ich zahle / Wir zahlen per 
Ermächtigung zur Lastschrift:
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Firma
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OnlineService
Der Ratgeber ist nur als OnlineBuch erhältlich. Im Rahmen des OnlineService können 
Sie den kompletten Ratgeber als PDF-Dokument lesen, herunterladen und ausdrucken.
Der OnlineService kostet für eine Laufzeit von 12 Monaten insgesamt nur 10,00 Euro
(inkl. MwSt.) und bietet Ihnen neben mehreren Hundert PDF-Dokumenten auch drei
komplette Ratgeber als  OnlineBuch: FrauenSache im öffentlichen Dienst, Gesundheit
von A bis Z, Nebentätigkeitsrecht im öffentlichen Dienst und Tarifrecht im öffentlichen
Dienst. Für den OnlineService können Sie sich unter www.dbw-online.de/onlineservice
anmelden.
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zahle 10 Euro für 12 Monate.
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Verordnung über beamtenversorgungsrechtliche Über -
gangs regelungen nach Herstellung der Einheit Deutschlands
(Beamtenversorgungs-Übergangs verordnung – BeamtVÜV)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Februar 2009

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung regelt die Versorgung im Sinne des Beamtenversorgungsgesetzes und der hier-
zu erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die in der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführt
sind. Sie gilt für Beamte und Richter, die nach In-Kraft-Treten des Einigungsvertrages von ihrer ersten
Ernennung oder Wiederernennung an in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
(Beitrittsgebiet) verwendet oder in das Beitrittsgebiet versetzt wurden. Sie gilt nach Maßgabe der §§ 3
und 4 auch für Beamte und Richter aus dem früheren Bundesgebiet sowie für Beamte und Richter im
Ruhestand, die im Beitrittsgebiet tätig werden.
(2) Die in Anlage 1 Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 9 des Einigungsvertrages vom
31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1142) sowie die in § 2 Nr. 3 bis 7 genannten Maßgaben gel-
ten nicht für Beamte und Richter, deren Versetzung oder Neuernennung in unmittelbarem zeitlichen
Anschluss (§ 85 Abs. 9 des Beamtenversorgungsgesetzes in der ab 1. Januar 1992 geltenden Fassung)
an ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis im früheren Bundesgebiet erfolgt.

§ 2 Maßgaben
Das Beamtenversorgungsgesetz gilt unbeschadet  der Regelungen in Anlage I Kapitel XIX Sachge-
biet A Abschnitt III Nr. 9 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 Il S. 885, 1142)
mit folgenden weiteren Maßgaben:
1. Kommunale Wahlbeamte im Beitrittsgebiet, die mindestens eine zweijährige Amtszeit in der

ersten Kommunalwahlperiode zurückgelegt haben, erhalten einen Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe
des Ruhegehalts unter Anrechnung von Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen, wenn sie trotz
Bereitschaft zur Weiterführung des Amtes nicht wiedergewählt werden oder nicht wiedergewählt
werden können und bei Ablauf ihrer Amtszeit das 50. Lebensjahr vollendet haben. Im Übrigen
gelten die §§ 15 und 26 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass
40 vom Hundert des Erwerbseinkommens anrechnungsfrei bleiben. Soweit diese Beamten das
50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten sie abweichend von § 47 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes ein Übergangsgeld in Höhe des Sechsfachen der Dienstbezüge des letzten
Monats ihrer Amtszeit.

2. Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bemessen sich unter Berücksichtigung der Besoldungs-
Übergangsverordnungen. Entsprechendes gilt, soweit im Beamtenversorgungsgesetz auf die
Besoldung (§ 1 Abs. 2, 3 des Bundesbesoldungsgesetzes) oder allgemein auf Vorschriften des
Besoldungsrechts verwiesen wird.

3. Wehrdienstzeiten nach den §§ 8 und 9 des Beamtenversorgungsgesetzes, die ein Beamter nach
Vollendung des 17. Lebensjahres vor der Berufung in das Beamtenverhältnis im Dienst der Natio-
nalen Volksarmee zurückgelegt hat, gelten als ruhegehaltfähige Dienstzeit höchstens bis zu fünf
Jahren, soweit nicht Nummer 6 oder 7 Anwendung findet. Satz 1 gilt entsprechend für ver-
gleichbare Zeiten nach den §§ 8 und 9 des Beamtenversorgungsgesetzes, die ein Beamter bis
zum 2. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet zurückgelegt hat.

4. Zeiten, die der Beamte bis zum 2. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet hauptberuflich im öffentli-
chen Dienst zurückgelegt hat, können gemäß § 10 des Beamtenversorgungsgesetzes höch-
stens bis zu fünf Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, sofern der Beamte ohne
eine von ihm zu vertretende Unterbrechung tätig war und die Tätigkeit zu seiner Ernennung
geführt hat. Dies gilt nicht, soweit Nummer 6 oder 7 Anwendung findet. Näheres kann der
Bundesminister des Innern mit Zustimmung des Bundesrates durch Verwaltungsvorschriften
regeln.

5. Sonstige Zeiten und Ausbildungszeiten nach den §§ 11 und 12 des Beamtenversorgungsgeset-
zes, die der  Beamte bis zum 2. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet zurückgelegt hat, können höch-
stens bis zu fünf Jahren als ruhe gehaltfähige Dienstzeit anerkannt werden, soweit nicht Num-
mer 6 oder 7 Anwendung findet.

Rechtsvorschriften
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6. Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten (§§ 8, 9 des Beamtenversorgungsgesetzes), Beschäf-
tigungszeiten (§10 des Beamtenversorgungsgesetzes) und sonstige Zeiten (§§ 11, 66 Abs. 7,
§ 67 Abs. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes), die der Beamte bis zum 2. Oktober 1990 im Bei-
trittsgebiet zurückgelegt hat, werden nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, soweit
die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt ist und diese Zeiten als
rentenrechtliche Zeiten bei der Berechnung der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
zugrunde gelegt werden; Ausbildungszeiten (§ 12 des Beamtenversorgungsgesetzes) sind nicht
ruhegehaltfähig, soweit die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung erfüllt
ist. Renten rechtliche Zeiten sind auch solche im Sinne des Artikels 2 des Renten-Überleitungs-
gesetzes.

7. Zeiten nach § 30 des Bundesbesoldungsgesetzes sind nicht ruhegehaltfähig.
8. Das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten, auch aus übergeleiteten Anwart-

schaften, richtet sich nach § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes. Die ruhegehaltfähige Dienst-
zeit im Sinne des § 55 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b des Beamtenversorgungsgesetzes ist um Zeiten
zu vermindern, die nach Nummer 7 nicht ruhegehaltfähig sind.

9. Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestversorgung (§ 14 Abs. 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes) mit einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach Anwendung des
§ 55 des Beamtenversorgungs gesetzes die Versorgung das erdiente Ruhegehalt, so ruht die Ver-
sorgung bis zur Höhe des Unterschieds zwischen dem erdienten Ruhegehalt und der Mindest-
versorgung. Der Erhöhungsbetrag nach § 14 Abs. 4 Satz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes
sowie der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes bleiben bei
der Berechnung außer Betracht. Die Summe aus Versorgung und Rente darf nicht hinter dem
Betrag der  Mindestversorgung zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 des
 Beamtenversorgungsgesetzes zurückbleiben. Zahlbar bleibt mindestens das erdiente Ruhege-
halt zuzüglich des Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes. Die
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Witwen und Waisen.

10. Die Maßgaben der Nummern 3 bis 9 gelten auch für den Fall, dass ein Beamter zu einem
Dienstherrn mit Sitz im bisherigen Geltungsbereich des Bundesrechts übertritt.

§ 3 Verwendung von Beamten und Richtern
(1) Die Zeit der Verwendung eines Beamten oder eines Richters aus dem früheren Bundesgebiet
zum Zwecke der Aufbauhilfe im Beitrittsgebiet wird doppelt als ruhegehaltfähige Dienstzeit berück-
sichtigt, wenn sie ununterbrochen mindestens ein Jahr gedauert hat.
(2) Die Regelung des Absatzes 1 ist bis zum 31. Dezember 1995 befristet. Sie gilt nicht für eine Ver-
wendung, die nach dem 31. Dezember 1994 beginnt.

§ 4 Verwendung von Beamten und Richtern im Ruhestand
(1) Für Beamte und Richter im Ruhestand, die wegen ihrer besonderen Fachkenntnisse zum Zwecke
der Aufbau hilfe im Beitrittsgebiet verwendet werden, findet § 53 des Beamtenversorgungsgesetzes
ab dem 3. Oktober 1990 keine Anwendung. Ab dem 1. August 1991 findet § 53 des Beamtenversor-
gungsgesetzes auf diese Beschäftigungs verhältnisse insoweit Anwendung, als die Summe von Ver-
sorgungsbezügen und Verwendungseinkommen eine Höchstgrenze von 130 v. H. der ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge überschreitet, nach denen sich das Ruhegehalt be misst. Die erhöhte Höchstgrenze
wird ab 1. August 1991 auf die Mindestkürzungsgrenze des § 53 Abs. 2 Nr. 1 des Beamtenversor-
gungsgesetzes angewandt.
(2) Die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht sich um die Zeit, die ein Beamter oder Richter im Ruhe-
stand in einer  seine Arbeitskraft voll beanspruchenden, entgeltlichen Beschäftigung als Arbeitnehmer
im öffentlichen Dienst im Beitrittsgebiet zurückgelegt hat, bis zum Höchstsatz von 75 v. H. der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge.
(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beschäftigungsverhältnisse, die nach dem
31. Dezember 1999 begründet werden.
(4) Erwirbt ein Beamter oder Richter im Ruhestand infolge einer Verwendung im Beitrittsgebiet
neben seinem  früheren Versorgungsbezug einen neuen Versorgungsbezug, kann er unwiderruflich auf
den neuen Versorgungsbezug  verzichten.

§ 5 In-Kraft-Treten

Rechtsvorschriften
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Altersvorsorgezulage 66

Anrechnungs- und 

Ruhensregelungen 43 ff.

Anzeigepflichten 45, 55 ff.

Aufbauhilfe 61, 186
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Staatliche Förderung bei 

Privater Vorsorge 63 f.
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T
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Versorgungsausweis 55

Versorgungsbericht der 
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seit dem Jahr 1951

Mit TIPPS für Beamtenanwärter und Auszubildende

BerufsStart

im öffentlichen Dienst

www.berufsstart-im-oeffentlichen-dienst.de

Beruflicher Einstieg und Aufstieg

Rund um die Ausbildung im öffentlichen Dienst

Pflichten und Rechte während der Ausbildung

Rund ums selbstverdiente Geld

Link-TIPPS zu Musik, Film, Video xx. Auflage

seit dem Jahr 1951

Die Beihilfe

www.die-beihilfe.de

Beihilfeberechtigung

Bemessungssätze und Eigenbehalte

Beihilfefähige Aufwendungen

Mit Hinweisen zu den Landesvorschriften der Beihilfe

Bundesbeihilfeverordnung 11. Auflage

Mit einem Klinikverzeichnis

seit dem Jahr 1951

Beamtenversorgung
in Bund und Ländern

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de

Grundlagen des Versorgungsrechts

Hinterbliebenenversorgung

Unfallfürsorge

Private Altersvorsorge

Beamtenversorgungsgesetze 10. Auflage

seit dem Jahr 1951

Rund ums Geld

im öffentlichen Dienst

www.rund-ums-geld-im-oeffentlichen-dienst.de

Einkommen und Bezahlung

Arbeitszeit und Urlaub

Rente und Versorgung

Gesundheit und Beihilfe

Soziales und Steuern 13. Auflage

Rund ums Geld (aktuelle Jahresausgabe) .................................... für 7,50 Euro*

im AboService ................................................................................ für 5,00 Euro*

Beamtenversorgung in Bund und Ländern ............................ für 7,50 Euro*
im AboService ................................................................................ für 5,00 Euro*

Die Beihilfe ................................................................................ für 7,50 Euro
im AboService ................................................................................ für 5,00 Euro*

BerufsStart im öffentlichen Dienst ........................................ für 7,50 Euro*
im AboService ................................................................................ für 5,00 Euro*
* zzgl. 2,50 Euro Versandkosten

OnlineService des DBW
Der OnlineService kostet für eine
Laufzeit von 12 Monaten insge-
samt nur 10,00 Euro (inkl. MwSt.)
und bietet Ihnen neben mehreren
Hundert PDF-Dokumenten auch
drei komplette Ratgeber als
 OnlineBuch: FrauenSache im öffentlichen Dienst, Gesundheit von A bis Z,  Neben tätig -
keitsrecht im öffentlichen Dienst und  Tarifrecht für den öffentlichen Dienst. Für den
OnlineService können Sie sich unter www.dbw-online.de/onlineservice  anmelden.

Bestellung
per E-Mail: info@dbw-online.de
per Telefon: 0211 7300335
per Telefax: 0211 7300275
Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V.
Ratiborweg 1
40231 Düsseldorf

Noch schneller geht es online unter: 
www.dbw-online.de

seit dem Jahr 1951

Nebentätigkeitsrecht
im öffentlichen Dienst

www.nebentaetigkeitsrecht.de

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten

Geringfügige Beschäftigung

Rechtsvorschriften in Bund und Ländern

Steuern und Nebentätigkeiten 5. Auflage

OnlineBuch

im Rahmen des OnlineService

seit dem Jahr 1951

Tarifrecht

im öffentlichen Dienst

www.tarif-oed.de

Einführung zum TVöD und TV-L

Entgelttabellen

Überleitungsrecht

Strukturausgleich

Mit allen wichtigen Tarifregelungen 2. Auflage

seit dem Jahr 1951

FrauenSache

im öffentlichen Dienst

www.frauen-im-oeffentlichen-dienst.de

130 Stichworte von A bis Z

Altersvorsorge und Arbeitszeit

Beruf und Karriere

Mutterschaft und Elternzeit

Sexuelle Belästigung und Mobbing xx. Auflage

OnlineBuch

im Rahmen des OnlineService

seit dem Jahr 1951

Gesundheit

von A bis Z

www.gesundheitvonabisz.de

Mehr als 100 Begriffe von A bis Z

Indikationen

Gesundheitsvorsorge

Gesunde Zähne

Anbieterverzeichnis Gesundheitsprodukte 3. Auflage

Mit einem Gesundheitsverzeichnis

OnlineBuch

im Rahmen des OnlineService

Unser Angebot – Ihr Vorteil
RatgeberService und AboService des DBW
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http://www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de
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Ihr starker Schutz von
Anfang an mit der
Dienstanfänger-Police.

Ein maßgeschneiderter Vorsorgeplan
ist für Sie als Beamter auf Widerruf
und Probe besonders wichtig. Mit der
Dienstanfänger-Police der DBV kombi-
nieren Sie gleich zwei Bausteine: Sie
schützen sich vor Einkommensverlusten
bei Dienstunfähigkeit und star ten
gleichzeitig Ihre private Altersvorsorge.
Sichern Sie sich starke Leistungen
zum günstigen Preis. Gewerkschafts-
und Verbandsmitglieder haben zusätz-
liche Beitragsvorteile!

Lassen Sie sich beraten – kompetent
und unverbindlich!

Ein Unternehmen der AXA Gruppe
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